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Hinweise :  

 

Varnhagen von Ense, Karl August (Hrsg.): Denkwürdigkeiten d. Philos o-
phen u. Arztes J. B. Erhard , Stuttgart (J. G. Cotta´sche Buchhandlung) 

1830, 541 Seiten. [enthält Tagebuch, Briefe und Aphorismen]. * Die  Aus-
gabe des Münchner DigitalisierungsZentru ms. Bayerische Staatsbibliothek:   

http://reader.digitale -sammlungen.de/resolve/display/bsb10063001.html  
 

Karl Gutzkow: Johann Benjamin Erhard. Eine Biographie.  In: Beiträge zur 
Geschichte der neuesten Liter atur, Balz´sche Buchhandlung, Stuttgart 

1836, Neue Ausgabe 1839, 2. Band, Seite 57 -66. Hier: Seite  
 

To George Washington from Johann Ben jamin Erhard, 27 January 1794 , 
Hier: Seite  

 

ö ö ö 
 

Erhard : Johann Benjamin E., Arzt und Philosoph, geb. 1766 zu N¿rnberg, À 28. 

Nov. 1827 als Obermedicinalrath zu Berlin, war der Sohn eines Drahtziehers. 

Trotz bedeutender Anlagen, die den Knaben bereits in 
seinem 11. Lebensjahr befähigten, Ch. Wolff´s m a-
thematische und philosophische Schriften zu lesen, 

und trotz gu ter Fortschritte in den Sprachen unte r-
brach er doch die Schullaufbahn, um das Gewerbe 

seines Vaters zu erlernen. Daneben trieb er die Gr a-
virkunst und übte sein Talent für Zeichnen und Musik. 
Ein innerer Trieb zog ihn aber zu den Studien zurück, 

denen er al s Nebenbeschäftigung so eifrig oblag, daß 
er in Folge von Ueberreizung drei Jahre lang an ep i-

leptischen Zufällen zu leiden hatte. Nach seiner Wi e-
derherstellung dehnte er seine Studien außer auf 
Sprachen, Mathematik und Philosophie auch auf N a-

turwissenschaf ten und Medicin aus. Auf Veranlassung 
des Arztes Siebold, der ihn kennen und schätzen gelernt hatte, bezog er 21 Jahre 

alt die Universität Würzburg, um sein Studium der Medicin zum Abschluß zu 
bringen. Hier verfuhr er als Autodidakt, der sich das Wissenswü rdige auf fast a l-
len Gebieten anzueignen wußte. Gleichzeitig machte er, etwa seit 1786, den 

Uebergang vom Studium Wolff's zu dem Kant´s, das ihn mächtig ergriff, wie er 
es selbst in seiner 1805 geschriebenen Autobiographie geschildert hat. Er glaubte 

in de r Kant'schen Philosophie nicht nur eine Aufklärung über die wichtigsten B e-
griffe zu finden, sondern sie diente ihm zur Befriedigung der Interessen seines 
Gemüthes, er sah in ihr eine Art neuer Religion. Fortan blieb er ein eifriger Ka n-

tianer in einer Richt ung, die Rosenkranz in seiner Geschichte der Kant'schen Ph i-
losophie, Leipzig 1840, S. 296 -99 näher charakterisirt. Nach beendeten medicin i-

schen Studien begab sich E. nach Jena, wo damals die Kant'sche Philosophie in 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10063001.html
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hohem Ansehen stand. Hier lebte er im Wi nter 1790/91 drei Monate lang und 

trat Nierhammer und Reinhold näher. Er schrieb eine "Prüfung der Rei n-
hold'schen Theorie des Vorstellens", die in Reinhold's Schrift: "Ueber das Fund a-

ment des philosophischen Wissens", Jena 1791, S. 141 ff. zu finden ist. A uch war 
E. dem Schiller´schen Hause befreundet. Für Schiller's Thalia schrieb er "Mimer 
und seine Freunde", einen freundschaftlichen Brief an Charlotte v. Schiller hat 

Urlichs in "Charlotte Schiller" III, S. 95 veröffentlicht. Von Jena ging E. über Gö t-
ting en, Kopenhagen, wo er von Reinhold empfohlen zu Baggesen in Beziehung 

trat, über Memel nach Königsberg, um Kant persönlich kennen zu lernen. Kant 
fand an seinem heitern und reinen Temperament ein so großes Wohlgefallen, daß 
er zu ihm äußerte: "Unter allen Personen, die ich persönlich noch kennen lernte, 

wünschte ich mir keinen mehr zum täglichen Umgang, als Sie." E. verehrte Kant 
fortan als seinen geistigen Vater. (Vgl. Schubert, Biographie Kant's, S. 111. 114. 

Der spätere Briefwechsel zwischen E. und Kant steht Kant's Werke ed. Harte n-
stein VIII. S. 787 ff.) Nachdem E. von Königsberg nach Wien gegangen war und 
noch Oberitalien besucht hatte, promovirte er zu Altorf und ließ sich dann als 

praktischer Arzt in Nürnberg nieder. Er fand jedoch in der Praxis zunäc hst nur 
geringen Erfolg und wandte sich deshalb schriftstellerischen Arbeiten zu. In Wi e-

land´s Merkur veröffentlichte er 1793 den Aufsatz "Ueber die Alleinherrschaft". 
Er erschien in neuer Bearbeitung 1821 in Berlin als besondere Schrift u. d. T. 

"Ueber fr eiwillige Knechtschaft und Alleinherrschaft; über Bürger - , Ritter -  und 
Mönchthum". -  In Snell's Phil. Journal 1793, 4. Stück erschien: "Versuch zur Au f-
klärung über Menschenrechte". -  Fichte´s und Niethammer's philosophisches 

Journal brachte außer einer Rec ension: 1795, I. 2. 1 eine "Apologie des Teufels"; 
1795, II. 4. 1 "Ueber das Princip der Gesetzgebung". -  In Wagner's Beiträgen zur 

philosophischen Anthropologie, Wien 1794. 96, findet sich ein "Versuch einer s y-
stematischen Eintheilung der Gemüthskräfte"; ein Versuch "Ueber Narrheit und 
ihre ersten Anfänge", und "Ueber die Melancholie". [201] Während Schiller's 

Krankheit schrieb E. für den historischen Kalender ein "Leben Newton's", 1794, 
Schiller's Horen brachten 1795, 7. Stück, "Die Idee der Gerechtigkeit  als Princip 

aller Gesetzgebung betrachtet". -  Als eigene Schrift erschien: "Ueber das Recht 
des Volkes zu einer Revolution", Jena 1794. -  Im J. 1797 erhielt E. durch 
Hardenberg, damals preußischen Minister in Ansbach und Baireuth, eine Anste l-

lung in Ansba ch, siedelte aber 1799 nach Berlin über und eröffnete hier eine sehr 
erfolgreiche Praxis. Er schrieb noch: "Theorie der Gesetze, die sich auf das kö r-

perliche Wohlsein der Bürger beziehen", 1800; "Benutzung der Heilkunde zum 
Dienst der Gesetzgebung", 1802; "Ueber die Einrichtung und den Zweck der h ö-
heren Lehranstalten", 1802. Im J. 1817 wurde E. Mitglied der Oberexamination s-

commission, 1822 Obermedicinalrath.  
 

Varnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten d. Philosophen u. Arztes J. B. Erhard, 

Stuttgart 1830, wieder abgedruckt in Varnhagen's Denkwürdigkeiten und ve r-

mischten Schriften, Mannheim 1837. I. S. 230 ff., enthält Tagebuch, Briefe und 

Aphorismen. -  Gutzkow, Beiträge zur Geschichte der neuesten Litteratur. Stuttgart 

1836. II. 57 -66. Schiller -Körnerscher Briefwe chsel II. 240. -  H. M. Richter, Ge i-

stesströmungen, 1875. S. 307 ff.  

Richter.  

 

Artikel "Erhard, Johann Benjamin" von Arthur Richter in: Allgemeine Deutsche 

Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen 

Akademie der Wissenscha ften, Band 6 (1877), S. 200 -201.  
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 Vorbemerkung  
 

 
     Unter den vielen verloren gegangenen und vergessenen Werken, ve r-

dient die Schriften Johann Benjamin Erhards besondere Beachtung. Nicht 

nur sein philosophisches Hauptwerk Ueber das Recht des Volkes zu e i-

ner Revolution , auch etliche weitere, gelegentlich etwas populärwi s-
senschaftliche hochgedrehte Erziehungstraktate.  
 

 
     Der reichste, vielumfassendste Kopf, den ich je habe kennen lernen, 

der nicht nur die Kantische Philosophie aus dem Grunde kennt, sondern 
durch eigenes Denken auch ganz neue Blicke darein getan hat und übe r-

haupt mit einer außerordentlichen Belesenheit eine ungemeine Kraft des 
Verstandes verbindet. Er ist voll Wärme für Kunst, zeichnet ganz vortref f-

lich und spielt ebenso gut Mu sik und ist doch nicht über fünfundzwanzig 
Jahre alt.  

 
     So spricht Friedrich Schiller  zu uns und rechtfertig damit diese Au s-

gabe.  

 
     Die Texte wurden nicht behutsam modernisiert . Grundlage waren die 

Erstausgaben ï zumeist gab es keine zweiten.  
 

 
FJK, Dezember 2016  
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Mimer und seine jungen Freunde.  

 

Eingang.  
 

Man klagt gewöhnlich, daß die neuern Schriftsteller so sehr hinter den A l-
ten zurück blieben. Ich glaube, daß man hier nicht allein öfters ungerecht 

ist, sondern daß die meisten Bewunderer der Alten nach den verkehrt e-
sten Begriffen, die sie von einem philosophischen Gespräch haben, sie 

selbst tadeln würden, wenn sie nicht die Alten, wie sich Heimdal ausdrüc k-
te, deswegen zu erheben für nothwendig fänden, damit sie an ihnen eine 

Last hätten, die Neuern damit niederzudrücken. Ich würde mich gerne e t-
was weiter über diese Materie verbreiten, wenn ich nicht eine Unterredung 

Mimers mit Heimdal in Händen hätte, die ich nächstens mittheilen werde, 

worin die Sache besser aufgeführt i st, als ich es zu thun im Stande wäre, 
und ob ich sie gleich ausziehen, und für meine eigne Waare dem Publikum 

hier liefern könnte, so will ich doch lieber allein mit dem Dank für die Mit t-
heilung bey gutem Gewissen zufrieden seyn, als durch Bevortheilung e ines 

andern gelobet werden. Ich liefere hier nur so viel daraus, als zur Apologie 
dieser Einleitung nºtig ist, Ăalle Gesprªche, die wir von klassischen Schrift-

stellern des Alterthums übrig haben, werden von Personen gehalten, d e-
ren Charakter damals allgeme in bekannt war, und es zum Theil auch noch 

jezt ist. Der Leser kann also nicht verlangen, alle Zweifel über eine Sache, 
und alle Beweise dafür, in denselben anzutreffen. Er kann nur diese e r-

wa rten, die dem Charakter oder dem philosophischen System der sich  un-
terredenden Personen angemessen sind. Wer sich in diesen getroffen fi n-

det, der wird durch das Gespräch überzeugt werden, und wer sich nicht 
darinnen findet, dem bleibt die Freiheit, die Sache auch für sich zu unte r-

suchen, ohne daß er deswegen den Schrif tsteller tadeln darf, weil er einen 

Protagoras oder Zeno beschämt seyn läßt, da diese Personen, wenn man 
auch gleich sehr viel von ihnen erwarten dürfte, doch nur einzelne Me n-

schen sind, die für sich sprechen, und nicht, wie die meisten Personen 
neuerer Di alogen, als Reprªsentanten der ganzen Menschheit auftreten.ñ 

Diesen Vortheil würde ich nun auch haben, wenn ich den folgenden G e-
sprächen ihre wahren Rahmen vorsetzen könnte, da dieses aber in ve r-

schiedener Rücksicht nicht wohl angehet, so muß ich es durch eine kurze 
Schilderung der vornehmsten Personen zu ersetzen suchen. Ich will mit 

Heimdal anfangen, so weit ich ihn allein schildern kann, ohne Baldern zu 
Hülfe zu nehmen, dessen Charakter den Charakter Heimdals um vieles 

hervorstechender macht.  
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     Heimd al ist keine von den Personen, die bey der ersten Bekanntschaft 

schon alle Erwartungen erregen, die sie nur immer zu erfüllen im Stande 
sind. Sein Aeusseres hat zwar nichts zurückstossendes oder auffallend 

häßliches, aber es zeigt die Unbekanntschaft mit d em, was man Welt 

nennt, in der er aufgewachsen war; und wenn er es jezt gleich besser ve r-
steht, so ist es ihm doch noch nicht wohl möglich, durgängig dieser 

Kenntniß gemäß zu handeln, und er vergißt sich um so mehr, sobald er 
mit jemand spricht, von dem er  eine sehr hohe Meinung hat. Er spricht 

über alles so entscheidender, je mehr Kenntniß er der Person zutraut, mit 
der er spricht, weil er glaubt, daß diese ihn um so besser belehren könne, 

je deutlicher er ihr zeigt, was er von der Sache schon weiß oder gl aubt; 
und weil er sich nicht im geringsten schämt, eines Bessern auch öffentlich 

belehrt zu werden, welches bey vielen andern die Quelle ihres gepries e-
nen, bescheidenen Ausdrucks ist. Daher kommt es aber, daß er oft für 

einbildisch gehalten wird, weil er e s gerade nicht ist. Sein Temperament 
ist Melancholisch, aber sein Charakter ist es jezt nicht mehr, sondern die 

Art von Melancholie, die jezt ihm noch übrig ist, verbreitet, wie er selbst 
sagt, über seine Freuden einen sanften Schatten, der sie nur noch me hr 

erhebt, weil er verursacht, daß ihn ihre Strahlen nicht blenden. Die 

Aengstlichkeit über die Folgen jeder Handlung, die diesem Temperament 
eigen ist, machte ihm die Philosophie mehr zur Angelegenheit seines He r-

zens als seiner Neugierde, und er ist auch vielleicht noch jetzt nicht tol e-
rant genug gegen diejenigen, welche die Philosophie nur deswegen tre i-

ben, um sich in ihrem Wissen eine Stufe über die andern zu erheben. Se i-
ne Geisteskräfte sind in einer glücklichen Mischung, und außer Urtheilkraft 

und Gedä chtniß hat er kein hervorstechendes Talent von der Natur erha l-
ten. Er war bisweilen mißmüthig darüber, aber Mimer suchte ihn dadurch 

zu trösten, daß diese Talente bey einer kultivirten Nation eben die Dienste 
thäten, wie Sparsamkeit und Geld, wofür man all es andere einhandeln 

kann; und wenn man zwar weder durch Geld und Sparsamkeit, Gesun d-
heit und Schönheit, noch durch Urtheilskraft und Gedächtniß, Genie und 

Anmut erlangen kann, so dient doch beydes dazu, das wenige, was man 
davon hat, gehörig zu pflegen un d es geltend zu machen. Dieses stärkte 

seinen Muth in so weit, daß er entschlossen war, wenn er auch in vielen 

zurück bleiben müßte, doch zu suchen, so weit zu gelangen als ihm mö g-
lich wäre. So sehr er von eitler Einbildung entfernt ist, so sehr fühlt er 

aber auch seinen Werth, ja er leugnet es nicht einmal, daß er stolz ist. 
Denn Stolz hält er für diejenige unter allen Leidenschaften, die so weit 

veredelt werden kann, daß sie den Aussprüchen der Vernunft nicht allein 
nicht entgegen ist, sondern ihr auch no ch hilft, die andern zu beherrschen. 

Die andern Leidenschaften, pflegt er zu sagen, sind die Pferde an dem 
Wagen, der uns durch das Leben führt, und der veredelte Stolz ist der 

Zaum, mit dem die Vernunft sie lenken kann. Nach seiner Art sich ausz u-
drücken, wird man zwar versucht, ihm etwas Dichter=Genius zuzutrauen; 

er hatte ihn aber gar nicht, sondern das Bilderreiche in seiner Sprache 
entstand aus dem Zug seines Charakters, keine todte Erkenntniß zu haben 

und auf andere zu ihrem Besten zu wirken. Er giebt sich daher Mühe, für 
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jede Wahrheit einen Ausdruck zu suchen, den das Gedächtniß leicht behält 

und der dem andern auffällt, er würde aber damit nicht glücklich seyn, 
wenn er ihn aus sich selbst schöpfen müßte, sondern seine Urtheilskraft 

hilft ihm nur aus d em gehörten oder gelesenen einen schicklichen ausz u-

suchen. Man wird schon aus diesem, was ich von seinem Temperament 
gesagt habe, erwarten, daß er fast alles von der ernsten und öfters auch 

von der schlimmern Seite ansieht, und daß sein Spott eher Bitterke it als 
Lachlust zur Quelle hat. Sein Charakter in Liebe und Freundschaft, wird 

durch den Gegensatz mit Balders Charakter, zu dem wir nun übergehen, 
deutlicher werden, als er allein dargestellt werden könnte. Balder ist 

Heimdals vertrauter Freund, und er ha t nichts in seiner Seele, das er 
Heimdal verschwiege, und nichts in seinem Vermögen, das er ihm nicht 

aufopfern würde, sobald es nöthig wäre; nur seine Liebe ist hievon ausg e-
nommen. Der Vortheil ist aber dennoch nicht gleich, den sie wechselseitig 

aus dies er Freundschaft ziehn. Sieht man auf den Nutzen, so ist er auf 
Balders Seite, sieht man aber auf die Hingebung, so ist er auf Heimdals 

Seite. Heimdal hätte zwar mehr gethan, als Balder vielleicht im Stande 
gewesen wäre, sobald es Aufopferung gegolten hätte , denn auch Liebe 

hielt ihn nicht zurück, wenn er für seinen Freund wagen mußte, weil er 

immer das Schöne und Gute an sich im Ideale mehr als irgend eine Person 
liebt, aber er hätte es gethan, weil er sich einmal dazu entschlossen hatte, 

und er würde es fü r jeden andern gethan haben, den er dessen so werth 
als Baldern gefunden hätte. Balder hingegen hätte es thun müssen, weil 

er es nur im Rausch der Liebe ertragen konnte, ohne Heimdal zu leben. 
Aber dennoch war es Heimdal, der Baldern seine Freundschaft ant rug, weil 

er einen Freund haben wollte und ihn am tüchtigsten dazu fand. Daß er 
bei ihm auch dennoch beharrte, wie er vortrefflichere und ihm nützlichere 

Menschen kennen lernte, that er aus Vorsatz; weil er es für Pflicht hielt, 
sich dem nicht zu entziehn,  in dessen Umgang er seine heilsamsten B e-

griffe entwickelt und seinen Charakter gebildet hatte. Balder war im A n-
fang gegen Heimdal mißtrauisch, er liebte ihn, aber er fürchtete seine 

Härte und seinen bittern Spott, der damals ungezähmt über alles herfiel, 
was sich nur dadurch rechtfertigen konnte, daß es empfunden wurde, und 

auf welches Balders strengste Beweise damals fast immer hinaus liefen. 

Aber eben dieses kettete ihn um so mehr an Heimdal, da sich dieser ihm 
näher aufschloß, und ihm zeigte, daß auch e r Enthusiasmus und Gefühl 

besitze, aber entschlosen wäre, jenen nur dann ausbrechen zu lassen, 
wenn ihm Vernunft sein Ziel gesteckt, und diesem nur dann zu trauen, 

wenn es mit dem Ausspruch der Vernunft einstimmig wäre. Baldern war 
dieß genug, weil er doch  nun gewiß war, daß Heimdal ihn verstünde, weil 

er sich ihm mittheilen konnte, so wie er war, dieser Aufrichtigkeit wegen 
sich von ihm geliebt glaubte, und zugleich einen Engel an ihm gefunden 

hatte, der über ihn wachte. Er liebte Heimdal, wie ein Heiliger  seinen Gott, 
und hätte auch so für ihn sterben können. Aber eben dieses Himmlische 

seiner Freundschaft ließ in seinem Herzen noch für etwas Irdisches Raum, 
und diesen füllte die Liebe aus. Diese Leidenschaft war für ihn um so ve r-

führender, weil er [...?.. .] dazu eingeladen wurde. Sein Aeusseres hatte so 
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viel Einnehmendes, und sein Betragen so viel Liebevolles, daß man 

wünschte, ihn für ein Ideal sittlicher Grazie halten zu dürfen, und daß man 
sich fast verbot, Fehler an ihm zu bemerken, damit man in dieser  

wohlth ätigen Illusion nicht gestört wurde. Sein Verstand war helle, und wo 

man seine Einsicht nicht loben konnte, da gefiel doch seine Bescheide n-
heit. Wenn man hiezu noch eine mehr blühende als starke Phantasie und 

ein Herz rechnet, das an allem Antheil n immt, was irgend jemand bege g-
net, so wird es zu begreifen seyn, daß er mehr geliebt wurde als Heimdal, 

der immer über die Sache die Person vergißt. Noch jetzt hat er von seiner 
Liebenswürdigkeit nichts verloren, nur daß er nicht mehr so weich ist. Li e-

be wa r aber auch öfters beynahe Ursache an der Trennung ihrer Freun d-
schaft, denn da er meistens liebte, ohne daß die Person den Werth hatte, 

den Heimdal von ihr forderte, da er seine Liebe blos deswegen schenkte, 
weil er sich geliebt glaubte, und dieser also se ine Liebe mißbilligte, so s a-

he Balder nun in seinem Freund einen Tyrannen, gegen den er doch auch 
einmal seine Rechte geltend machen müßte. Heimdal behandelte ihn wie 

einen Kranken, an dessen Unwillen er sich nicht kehren dürfte, wenn er 
eine Operation an ihm vornehmen müßte, und so wurde die Sache immer 

wieder in das alte Geleis gebracht. Balders Gefühle für alles Schöne und 

Gute außer ihm artete oft in Mißtrauen gegen sich selbst aus, und desw e-
gen war ihm auch fast alles wichtig, was Heimdal, Mimer und an dre, die er 

seiner Achtung würdig fand, über dies oder jenes sprachen, schrieb es 
auf, und diesem Fleiße danke ich die folgenden Gespräche. Eben dieses 

Mißtrauen war auch eine Ursache mit, daß er immer gerne etwas gut fand, 
weil er leicht glaubte, der Fehl er läge nur an ihm, daß er das Gute nicht 

einsehe. Sein sanguinisches Temperament, und daß er sich beinahe von 
jedermann geliebt findet, mag aber die Hauptursache seyn, daß er auch 

jetzt noch alles mehr von der schönen Seite ansieht.  
 

     Diese beiden jun gen Freunde genießen die Freundschaft eines würd i-
gen Greisen, dessen Charakter keiner besonderen Schilderung bedarf, weil 

er durch Rachdenken und Erfahrung endlich fast so geworden ist, wie man 
den Weisen fast überall von guten Schriftstellern geschildert findet. Relig i-

on, wie mir Balder sagte, ist nur der Hauptzug darinnen, die Wege der 

Vorsehung zu erforschen sein Hauptgeschäfte, und jede Freude, die ihm 
noch zu Theil wird, genießt er mit frohem Herzen als eine Gabe Gottes, die 

er, wie das Geschenk eines Freundes schäzt, das uns nicht deswegen 
werth ist, weil es uns bereichert, sondern weil es Zeichen der Liebe uns e-

res Freundes ist. Dieß wird hinlänglich seyn, den Leser in den gehörigen 
Standpunkt zu setzen, die folgenden Gespräche mit der gehörigen Erwa r-

tung zu lesen. Ich liefere sie nach Chronologischer Ordnung. Heimdals 
Charakter erscheint in den erstern noch in seiner Wildheit.  
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Heimdal, oder unser Zeitalter.  
Ers tes  Gespräch  

 
* * * * *  

 
He imdal  und Ba lder .  

 
Ba lder .  

Heimdal, du bist so traurig, hät test du etwa einen Kummer, dessen Urs a-

che du mit verschwiegst?  
 

He imdal .  
     Kümmerte ich mich denn je über meine Angelegenheiten? Du weißt, 

ich habe auf Glückseligkeit resignirt, und befinde mich nun ruhig; aber so 
mit anzusehen, wie sich die Menschen muthwilliger Weise verderben, da 

kann ich nicht ruhig bleiben.  
 

Ba lder .  
     Nun da möchte ich dich erst gesehen haben, wenn du nicht in unserem 

Zeitalter lebtest, wo Toleranz herrscht, für die Erziehung gesorgt wird ï  
 

He imdal .  
     Ja, für die Erziehung gesorgt wird ï eben dieses war die erste Quelle 

meines Unmuths. In dem lez ten Meßkatalog finden sich wohl ein halb 

Hundert Schriften für Kinder.  
 

Ba lder .  
     Ach, das ist ja schön, daß man auch für die lieben Kleinen sorgt, und 

ihnen behilflich ist, früher sich aufzuklären, ihnen Kenntnisse beybringt, 
die sie sonst in reifern J ahren sich erst erwerben müßten, und ihnen d a-

durch, daß man sich zu ihnen herabläßt, ihre Kindheit erträglicher macht.  
 

He imdal .  
     O der vortreffliche Gedanke! Ihnen die Kindheit so angenehm zu m a-

chen, daß sie gar keine Männer werden mögen ï In jenem Ze italter, über 
das du das unsrige erhebst, da war man wahrlich gescheiter in diesem 

Punkt. Man liebte und schätzte die Kinder nur um deswillen, was in ihnen 
Annäherung zum Mann zeigte, und dieß mußte sie ihrer Kindheit übe r-

drüssig machen, aber jezt sind sie  um so angenehmer, je mehr sie Kind s-

köpfe sind, und wenn sie alle Artigkeit eines Schoßhündchens besitzen, so 
ist man vollends über sie entzückt.  

 
Ba lder .  

     Nun wollen wir dieß vorbey lassen, aber was können denn die Schriften 
dafür?  



 
10 

 

 

He imdal .  
     Eben  diese sind die Ursachen davon. Da wird der gute Kleine betou m-

dert, wenn er über seinen Büchern sitzt, etwas merkt und wieder herpla p-

pert, wenn er zuhören und lernen sollte, von Leuten, die Erfahrung haben; 
je unschicklicher und grotesker er sein Gesetzche n anbringt, um so sch ö-

ner! Denn da nennen sie das Ding naiv, und wissen sich vor Freund nicht 
zu fassen, daß ihr Kind so kindisch ist. Da der Junge glaubt, alles aus se i-

nen Büchern, oder von seinem Herrn Hofmeister lernen zu können, dessen 
Weisheit er desw egen schätzt, weil er so viele Kinderschriften ließt, so ist 

ihm der Umgang mit klügern Leuten nichts nütze, er darf es nur merken, 
daß zum Beyspiel ein seiner Klugheit und Gerechtigkeit wegen geehrter 

Mann, noch nichts vom 7ten Planeten weiß, den er schon  aus seiner Ki n-
derastronomie kennt, so betrachtet er sich gegen diesen Mann als einen 

Gelehrten, der ihn belehren kann. So wächst er im Eigendünkel auf, wird 
zur Freundschaft untüchtig, in der Liebe ein Geck, in der Moralität ein ra f-

finirendes Vieh oder ei n überspannter Narr, in den Geschäften des Lebens 
ï  

 

Ba lder .  
     Nichts weiter; schon genug, mir die frohe Aussicht auf die Bildung der 

Menschheit in Nebel zu hüllen! Aber was mein Trost ist, der Grund deiner 
Behauptung trift dich besonders selbst, und wenn sie wie du werden, so 

mag sich ganz gut unter ihnen leben lassen; hast denn du nicht deine e r-
ste Bildung fast ganz aus Büchern?  

 
He imdal .  

     Aber nicht aus Kinderschriften ï  
 

Ba lder .  
     Um so schlimmer könnte man sagen, denn da muß der Eigendünkel 

um so mehr wachsen, wenn der Titel des Buches, aus dem man lernt, 
nicht einmal demüthigt, und man also glaubt, man wisse nun schon, was 

nur Männer wissen.  

 
He imdal .  

     Hatte ich etwa nich t genug mit dieser Einbildung zu kämpfen? eben 
weil ich aus Erfahrung sprechen kann, so bin ich stärker von dem Nach -

theil überzeugt, als ein anderer.  
 

Ba lder .  
     Nun so erzähle mir diesen Nachtheil, den die Bücher für die Menschen 

haben sollen, und dann  will ich versuchen, ob ich nichts zu ihrer 
Vertheidigung sagen kann:  
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Heimdal .  

     Der läßt sich kurz angeben; der Mensch braucht den Menschen nicht 
mehr, sondern nur sein Buch, und deswegen verdankt er auch dem Me n-

chen nichts mehr, sondern glaubt, er sey allein durch sich selbst, was er 

ist.  
 

Ba lder .  
     Lieber Freund, ich muß dich selbst hier gegen dich zum Beyspiel a n-

führen. Wie sehr wünschtest du oft den Mann zu kennen, dem du eine re i-
ne Wahrheit, oder ein edler Gefühl verdanktest, um ihm zu zeigen , wie 

sehr du die Wohlthat zu schätzen wissest, die er dir erzeigte.  
 

He imdal .  
     Ich kann dieß nicht leugnen, aber bei mir war auch der Fall anders, ich 

suchte Bücher, weil ich keinen andern Unterricht haben konnte, und doch 
eines Unterrichts bedurfte; ich mußte mir Mühe geben, sie zu erhalten, 

und deswegen waren sie mir werth. Sie waren mir nicht von Papa und 
Mama zum Geschenk gegeben, denn sonst hätte ich sie auch nicht für 

weiters gehalten, und blos diesen dafür gedankt, aber so war ich froh, daß 

sich  ein Mann die Mühe gegeben hatte, für mich zu sagen. Doch auch, da 
wünscht´ ich seine Bekanntschaft deswegen, weil ich damalen glaubte, er 

könne mir noch mehr geben, als in seinem Buch stände ï  
 

Ba lder .  
     Und hast du jezt diesen Glauben verlohren?  

 
He i mdal .  

     Beynahe. In ihren Büchern treiben sie die Weisheit von hunderten i h-
ren Lesern ins Gehege, und sie selbst stehen mit ihrer Klapper erbärmlich 

da und haben nichts gefangen. Die Ausnahmen giebt es weniger, und ich 
habe wirklich bisher nur noch ein paar Schriftsteller kennen lernen, die mir 

lieber sind als ihre Bücher. Die besten unter ihnen pressen sich aus, wie 
ein Schwamm, andern den Durst zu löschen, und sie selbst werden tro k-

ken. Es ist mir doch ein Trost, daß von allen Uebeln, die die leidige 

Schriftstellerey über die Menschheit bringt, doch die größten davon die 
Schriftsteller selbst treffen. Bei dem allen aber wird es um nichts besser, 

wahre Herzlichkeit nimmt immer mehr ab, der Autor glaubt, seine Pflicht 
gegen die Menschheit erfüllt zu haben , wenn er ihnen ein Buch drucken 

läßt, und sie glauben gegen ihn quitt zu seyn, wenn sie es bezahlt haben. 
Die Sprache es Umganges wird dadurch fade, weil man, sobald man etwas 

wirklich kennen lernen will, nicht mehr andere fragt, sondern nachließt. 
Der le bendige Geist der Unterhaltung ist dahin, unser Kopf und Herz g e-

trennt, wenn wir unter Menschen sind, spielen wir, und was wir für sie 
thun oder von ihnen annehmen, geschieht in der Einsamkeit und nur in 

der Einbildung. Es ist nicht mehr unser Geschäft, au s den zurückgelass e-
nen Schriften der Weisen zu lernen, sondern sie zu kritisiren, nicht mehr 

unsere Angelegenheit, ihre Lehren zu erfüllen, sondern sie für Kinder ve r-
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ständlich zu machen, nicht sowohl unser Wunsch, zu handeln, als die 

Handlungen anderer zu lesen; und wie wir handeln, so ist nicht mehr 
Glück der Menschen unser Zweck, sondern daß wir ihnen doch auch etwas 

von uns zu lesen geben wollten. Und so schleppen wir uns hin, haben viel 

gethan in der Einbildung, viel herrliche Früchte davon gesehen im T raum, 
und sterben, ehe wir noch mit der Lektüre fertig sind, wie wir leben wo l-

len.  
 

Ba lder .  
     Nun bin ich froh, daß du dein Herz einmal erleichtert hast und die Re i-

he an mich kömmt. Ich will dir gar nicht verheelen, daß ich vieles Wahre 
in deiner Tirade  finde, aber ich glaube, das Wahre darinnen ist Ausnahme 

und nicht die Regel. Bücher haben zwar ihren Nachtheil, aber sie gewä h-
ren uns doch viele echte Freuden; daß wir durch sie mit geringer Mühe die 

Weisheit und die Kenntnisse vieler Nationen und vieler Jahrhunderte 
beysammen haben, und uns daran ergötzen können, ist ein von alten Ze i-

ten her an ihnen gepriesener Vortheil. Selbst dieß aber, daß das Buch so 
oft besser ist als sein Autor, hat den Vortheil, daß wir das Vergnügen am 

Guten, welches er sagt, rei n genießen, ohne daß es uns dadurch verderbt 

wird, daß er es selbst nicht erfüllt. Erfahren wir auch seinen Charakter, so 
hat es nicht zu bedeuten, man vergißt ihn über seinem Buch, denn dieß 

schadet ja nichts. Müßten wir aber, um von ihm zu lernen, seine persönl i-
che Bekanntschaft machen, so müßte immer sein Charakter gegenwärtig 

bleiben, um nicht von ihm betrogen zu werden, und der Glaube an das 
Gute, was er sagt, würde dadurch gestört. Daß wir also mehr durch B ü-

cher, als durch mündlichen Unterricht lernen , hat den Vortheil, daß wir 
auch durch schlimme Menschen gut werden können.  

 
He imda l .  

     Aber auch durch Gute schlimm, weil es uns überlassen ist, wie wir sie 
verstehen wollen; es mag gegeneinander aufgehen.  

 
Ba lde r .  

     Daß die Schriftsteller häufig ei n Opfer ihrer Sorge für anderer Vergn ü-

gungen ist, ist für mich traurig, und ich ehre sie dafür; sie gleichen einem 
Bach, der sich endlich verliert, weil er das Thal befeuchtete, daß Blumen 

des Frühlings in ihm sprossen konnten. Ausnahme unter den Schriftst el-
lern gestehst du ja selbst ein, und woher kann man wissen, daß die a n-

dern besser geblieben wären, wenn sie nicht geschrieben hätten; vielleicht 
hätten sie ohnedem die Blüthen des Lebens verlohren, ohne Früchte z u-

rück zu behalten, und sie verdienen unsern  Dank, daß sie, was sie doch 
nicht behalten konnten lieber noch früh und duftend hingaben, damit wir 

uns daran ergötzen könnten. Aber glaubst du, ein Mensch werde schon 
schlimmer, allein dadurch, daß er etwas drucken läßte?  
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He imda l .  

     Nothwendig gera de nicht, aber doch höchst wahrscheinlich. Sieht sich 
der Mann einmal gedruckt, wird vielleicht gar gelobet, so glaubt er, die 

Wahrheit nun entdeckt zu haben, anstatt zu handeln, schreibt er, anstatt 

noch mehr zu prüfen und zu lernen, vertheidigt er sein B uch, und da ihm 
sonst das ganze Reich der möglichen Kenntnisse und Meinungen offen 

stand, sich überall umzusehen, zu wählen, was er für gut hielt, und es o h-
ne Beschämung wieder hinzulegen, wenn er sich vergriffen hätte; so steht 

er jezt vor seiner ausgekra mten Waare, wie eine Schildwacht, in beständ i-
ger Bereichtschaft, auf jeden loszudrücken, der sich daran vergreifen will. 

So verderben ï fast alle guten Köpfe, die sich vor ihrer völligen Entwic k-
lung gedruckt sehen; und haben sie auch den Muth, ihre Waare p reiß zu 

geben, und etwas besseres zu suchen, so werden sie doch immer d a-
durch, daß sie in einer gewissen Art von Kenntnissen gerne Epoche m a-

chen möchten, von der schönen Straße durchs Leben, auf der man freye 
Aussicht aufs Ganze hat, und von der man leicht  einen Spatziergang in die 

nahen Gefilde oder Gebirge, Höhen oder Höhlen nach Belieben machen 
kann, in einen beschränkten Hohlweg verschlagen, auf den sie weder 

rechts noch links etwas erblicken, sondern in ewiger Einförmigkeit gerade 

fortwandern mußten, o hne das Ende je zu erreichen. Sage selbst, wie w e-
nige sind es, die diesem Falle entgehen?  

 
Ba lde r .  

     Ich gebe dir gerne zu, daß ein frühzeitiges Auftreten immer schlimme 
Folgen habe, und daß mit Bücherschreiben jetzt ein wahrer Unfug  getri e-

ben wird, un d ich hätte nichts darwider, wenn du nur diesen züchtigtest; 
aber du scheinst mir alles zu verdammen, und das kann ich nicht vertr a-

gen. Gehen viele verlohren durch Schriftstellerey, so werden auch viele 
dadurch gebessert. Einem edlen Menschen ist es immer wichtig, öffentlich 

aufzutreten, er fühlt die Pflicht, deutlich zu denken, wenn er andere bele h-
ren will, sich allgemein verständlich auszudrücken, wenn er auf viele wi r-

ken will, kurz, je mehr er als Schriftsteller gefallen will, je mehr muß er 
sich dem all gemeinen Jubel des Menschen nähern; hat er edle Grundsätze 

aufgestellt, so fühlt er sich um so mehr gedrungen, darnach zu handeln. 

Elder Freund, die elende Brut unserer Büchermacher, der unnütze 
Schwarm ihrer Leser, hat deinen Zorn geweckt, und du willst n un alles 

erwürgen, damit die Frevler dir nicht entgehen mögen. Wende doch ei n-
mal deinen Blick auf die Seite hin, an der ich mich ergötze. Sage, wer 

kann besser, ausgebreiteter, edler wirken, als der vortreffliche Schriftste l-
ler? Wären nicht die Stimmen der  Weisen, die sich bildeten, längst ve r-

hallt, wenn sie nicht geschrieben hätten, und hättest du wohl ihre Schri f-
ten, wenn sie nicht gedruckt wären? Der edle gute Schriftsteller wächst 

gleich einem gesunden Baum, selbst, wenn er Blüthen auf uns streuet, mit 
seinen Früchten kann sich auch der Ferne erquicken, und der Nahe ruht 

im Schutze seines Schattens. Wie ein Gott läßt er seine Sonne aufgehen 
über Gute und Böse, daß sich jeder daran wärmen möge, und daß sie j e-

dem leuchte auf seinem Wege. Die Irrlichter, di e die Miethlinge anfachen, 
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erbleichen vor ihr, und werden nicht gesehen, nur wo sie ihre Stralen 

nicht hinsenden kann, da leuchten sie und treiben ihr Spiel, und verführen 
nur den, der das Licht des Tages flieht. Er versäumt keine Gelegenheit, 

denen Mensch en zu nützen, die ihn umgeben, wenn er es allein kann, 

aber wenn andere dieses eben so gut können, so hält er es für nützlicher, 
tausenden den Weg zu zeigen, den sie wandeln müssen, um zu ihrem Zi e-

le zu gelangen, als mit einem einzigen zu gehen. Heimdal, k ennst du e i-
nen solchen Mann?  

 
He imda l .  

     Fünf Gerechte forderte Gott von Abraham, wenn er Sodom und G o-
morra schonen sollte.  

 
Ba lde r .  

     Aber kennst du alle? Sieben tausend habe ich mir gespaart, die ihre 
Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen, sagte der Herr zu Elisa, als di e-

ser glaubte, er sey der einzige; um dir auch aus der Schrift zu antworten.  
 

He imda l .  

     Werden diese aber am meisten gelesen, die deinem Bilde gleichen? Ist 
es nicht der Geist unseres Zeitalters, sich an dem Schlechten zu weiden , 

um mit dem Lobe des Guten nur zu prahlen? Doch davon ein andermal. 
Wenn nun aber die Schriftstellerey so viel Gutes bewirken kann, zu was 

nützen die Universitäten? Sie sind ja gerade so eingerichtet, als wenn die 
Buchdruckerkunst noch zu erfinden wäre. W as soll es denn nützen, daß 

der Hr. Professor seine Hefte selbst abliest, er darf sie ja nur drucken la s-
sen, so kann sie jeder nach seiner Bequemlichkeit lesen.  

 
Ba lde r .  

     Dieß ist freylich wahr, aber dieß macht die Universitäten doch noch 
nicht unnütze . Wer rechnet hier die Zeiten seiner akademischen Laufbahn 

nicht zu den glücklichsten seines Lebens, wer hat so leicht wahre Freude, 
wenn er sie dort nicht fand? Aller Sorgen des bürgerlichen Lebens überh o-

ben, lebt man ganz den Wissenschaften; von allem Zw ange der Etiquette 

frei, freuet man sich herzlich an seinen Freunden. Hier herrschen Spuren 
von dem lebendigem Geist der Unterhaltung, den du so rühmst, durch die 

Collegien, die du verwirfst; mit vielen zu dem Studium einer Wissenschaft 
vereinigt, fehlt es  nicht an Stoff zur Unterredung. Selbst das Nachschre i-

ben der Hefte, wenn es mit Verstand geschieht, hat seinen Nutzen. Man 
durchdenkt die Sache noch einmal dabey, und prägt sich solche tief in das 

Gedächtnis ein. Zwischen diesen Beschäftigungen und erlaub ten Jugen d-
freuden schwindet uns die Zeit dahin, wie ein prophetischer Morgentraum, 

der uns das Schicksal des kommenden Tags enträthselt, werden wir dann 
von den Unsrigen daraus geweckt, so erwachen wir gestärkt und vorbere i-

tet zu den Geschäften des Lebens.  
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He imda l .  

     Ein schönes Gemälde von der einen Ansicht; ich will dir ein gleiches 
von der entgegengesezten liefern. Wer verwünscht nicht die Jahre, die er 

auf Universitäten verdorben? In den Jahren, wo alle Leidenschaften auf 

ihn einstürmen, wird er sich selbst üb erlassen, von den Personen, die ihn 
leiteten, wird er weggenommen, und in eine Rotte Verführer  gesteckt, die 

immer lauern, welchen Sie verderben mögen. In ihren Zirkeln verlernt er 
alle Wohlanständigkeit, und seine Freude hat die Ungezogenheit eines 

Faune n, vor dem jede Grazie entflieht. Vom Catheder aus wird ihm der 
Weg gezeichnet, den er wandeln soll, und andere verschrieen. Durch seine 

Hrn. Brüder, auch wohl durch übelangebrachten Fleiß, aller Zeit und aller 
Stimmung zur Selbstüberlegung beraubt, geht e r gerne so fort, wie ihm 

der Hr. Professor den Kopf gestellt hat, und wenn er recht fleißig ist, so 
schreibt er auch Hefte; schreibt, wo er noch sein Gedächnis stärken, prägt 

seinem Gedächtniß ein, was er erst noch prüfen sollte. Ist noch ein Funke 
lebendi gen Geistes des Selbstdenkens übrig geblieben, der, nachdem der 

Rausch des Purschenlebens ausgeschlafen ist, wieder angefacht werden 
kann, so sieht er die gepriesenen Hefte als das Grab der Kraft seines j u-

gendlichen Geistes an. Sind einige so glücklich, de n Verführungen zur 

Ausschweifung zu entgehen, und nichts schlimmers als Pedanten zu we r-
den, so blicke erst auf den großen Haufen derjenigen, die als ausgekochte 

Gerippe zurück kehren, die gebrandmarkt mit dem Stempel der Schwelg e-
rey, wie Verworfene da steh en, der Welt unnütz, und sich zur Last ihre 

übrige Lebenszeit hinkränkeln, sind es nur etwa die Schlechtesten, die 
dieß traurige Schicksal trift? Blicke auf den schändlichen Haufen derjen i-

gen, deren unzerstörbarer fester Bau ihren Ausschweifungen nicht unt er-
lag, die als wahre Krüppel und Ungeheuer von Geiste zurückkehren, noch 

dauerhaft genug der Welt mit ihrer physischen Existenz lange zur Last zu 
seyn, die dann als Aerzte morden, weil sie ohne Kenntnisse sind; als 

Rechtsgelehrte die Unschuld verderben, we il sie sich nicht erinnern, sie je 
besessen zu haben, und als Geistliche alle Freuden des Lebens verda m-

men, weil sie selbige nie genossen, sondern im Schlamm der Schle m-
merey erstickt haben: Balder, sage, sind es täuschende Gestalten, die ich 

hier angeführt , oder trafst du vielleicht selbst auf sie? und wenn die lezte 

Hofnung einer Familie bleich und entseelt an dem Orte da liegt, wo sie 
Wahrheit und Kräfte zu dem künftigen großen Geschäfte des Lebens ei n-

sammeln sollte; was sagst du dann?  
 

Ba lde r .  
     Schre cklich!  

 
He imda l .  

     Da die Duelle auf Universitäten noch öffentlich erlaubt waren, da w a-
ren sie nur toll und thöricht, jetzt, da sie verboten sind, sind sie schändlich 

und abscheulich. Toll und thöricht waren sie, weil der Punkt der Ehre eines 
Mannes, d er sich dem Lehrstand widmet, nicht in der Kühnheit bestehet: 

Muth, gerecht zu seyn, muß jeder haben, aber es kann einer in diesem 
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Stande, ein für die Menschheit höchst wohlthätiger Mann seyn, ohne daß 

er die Verwegenheit hat, wenn ihn nicht unnachlässiche  Pflicht dahin ve r-
bindet, einer Degenspitze entgegen zu gehen, oder einem Pistolenschuß 

zu stehen; und kann ein Duell bey vernünftigen Menschen etwas anderes 

entscheiden? Schändlich und abscheulich sind sie jetzt, weil der Neuang e-
kommene geloben muß, sich keinen Duell einzulassen, seine eigebildete 

Ehre zu retten, muß er meineidig werden, und diese Rettung der Ehre 
muß nun noch das Tageslicht scheuen. So wird die Achtung gegen bürge r-

liche Gesetze untergraben, so lernt man dich Achtung edler Menschen auf 
das  Spiel setzen, um sein Ansehen nicht bey einer Rotte Buben zu verli e-

ren, die einen umgeben. Dich besonders, Balder, frage ich, ob es auch 
dem Klügsten und Besten nicht schwer ist, diese Klippe zu vermeiden?  

 
Ba lde r .  

     Freund, macht es dir Freude, mich z u kränken? ich fühle, daß du grö ß-
tentheils Recht hast, aber doch kenne ich Männer, die ihre Universitätsja h-

re so verlebten, wie ich sie schilderte.  
 

He imda l .  

     Wessen Charakter edel und gebildet ist, wer es schon versteht, die 
Spreu von den Körnern zu s cheiden, der wird auf der Seite wohnen, die du 

gezeichnet hast, aber der verdankt es auch sich, und nicht der Anstalt. 
Wer noch nicht zu dieser Reife gediehen ist, und das gilt ja doch von dem 

großen Haufen, tausend gegen eines zieht in diejenigen ein, die  ich g e-
schildert habe.  

 
Ba lde r .  

     Aber ich hoffe, von der Aufklärung und unsern guten Fürsten, daß di e-
se Seite ganz geschleift werden soll.  

 
He imda l .  

     Von den Fürsten! die sehen ja ihre Universitäten als einen Theil der 
Ländereinkünfte, oder ihres H ofstaates an, den sie entweder so einträ g-

lich, oder so glänzend als möglich zu machen suchen müssen. Guter Ju n-

ge, du gründest also auch Hoffnungen auf gute Fürsten?  
 

Ba lde r .  
     Leugnest du etwan, daß es deren giebt?  

 
He imda l .  

     Das nicht, sondern ich behaupte nur, daß ihrer wenige sind, und das 
diese wenigen nichts Gutes stiften können, weil sie das Böse nicht kennen 

lernen, dem sie abhelfen wollen. Ueberhaupt aber kann es nichts nützen, 
von Fürsten zu reden, man mag seine B egriffe von ihren Pflichten, ihren 

Freuden und Leiden noch so sehr aufklären, was nüzt es? Sie hören einen 
doch nicht an, weil auch die Besten unter ihnen nur unterhalten, nicht b e-

lehrt seyn wollen. Und scheinen sie auch manchmal einen Mann zu begü n-
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stigen,  der ihnen die Wahrheit kühn sagt, so ist es mehr pour lá rarité du 

fait , als aus wahrer Achtung. Uebrigens aber bedauere ich sie, man stellt 
sich gegen sie an, als hielte man sie für Götter, und behandelt sie dabei 

wie verzärtelte Kinder. Wo sie hinkommen , sehen sie ein Theater vor sich, 

und hinter den Coulissen gelangen sie nie, wenn sie auch die halbe Welt 
ausreisten.  

 
Ba lde r .  

     Und ich versprach mir immer so viel Gutes von ihren Reisen, zumal da 
sie jezt den Pomp von sich abwerfen, der sonst alles vo n ihnen entfernte.  

 
He imda l .  

     Ach, lassen wir die Fürsten in ihrem Werth und Unwerth, so lange es 
für uns noch etwas Nützliches zur Unterhaltung giebt. Auf! es ist gerade 

noch Zeit, das alte Schloß zu erklimmen, um die Gegend in der Abendso n-
ne zu sehen.  

 
Ba lde r .  

     Wie wohl es einem hier oben ist! Wirklich, ich könnte, schönen Gege n-

den zu Gefallen, allein schon weitere Reisen unternehmen.  
 

He imda l .  
     Dieß wäre noch die unschuldigste Reise, die man unternehmen könnte, 

und da man nun nicht schle chter zurück kömmt, als man ausgieng, we l-
ches aber bey unsern Reisen fast immer der Fall ist.  

 
Ba lde r .  

     Du hälst also auch das Reisen für nachtheilig?  
 

He imda l .  
     Zumal in unserm Zeitalter, das darauf aus ist, aus jeder Blume Gift zu 

ziehen, der auc h den erschlaften Gaumen reizt, und mitleidig über den 
lächelt, der nur Honig darinne fand, und sich damit begnügen konnte.  

 

Ba lde r .  
     Nun, so bist du heute gerade der Mann für dasselbe.  

 
He imda l .  

     Weil ich sage, was andere thun? Laß dir sagen, waru m mir dieß gerade 
bey dem Reisen einfiel. Sonst reist man, um Männer zu suchen, von d e-

nen man noch mehr lernen könnte, jezt reist man, um diese Männer 
selbst auszulernen und sie zu beurtheilen; sonst suchte man Kenntnisse 

zu erwerben, um seinem Vaterlande zu nützen, jezt sucht man sie, um sie 
herab zu setzen, Ăin Frankreich verstehen sie das Ding besser,ñ ist die 

Formel, mit der fast jeder von seinen Reisen zu erzählen beginnet; sonst 
suchte man das zu erkundigen, wovon man in seinem Vaterlande G e-

brauch mac hen konnte, jezt sucht man neugierig zu begucken, wozu im 



 
18 

 

Vaterlande keine Gelegenheit zur Anwendung ist; sonst benuzte man se i-

ne erworbenen Kenntnisse im Stillen für sich und seine Mitbürger, jezt läßt 
man sie drucken, um vor der Welt zu prahlen, sonst ï  

 

Ba lde r .  
     Nun, ich weiß schon, daß es dir nie an Antithesen fehlt, aber dieß sind 

lauter zufällige Nachtheile, die von Klugen vermieden werden, und der 
Vortheil, den man aus Reisen ziehen kann, ist demohngeachtet ï  

 
He imda l .  

     Groß, ich kenne ihn; aber eben deswegen, weil man auf diesen allein 
sieht, bekam ich Lust, über den Nachtheil nachzudenken, und dich möchte 

ich vorzüglich darauf aufmerksam machen, denn wenn du eine schöne 
Aussicht vor dir hast, vergissest du immer, d aß du im Schlamme stehst. 

Aller Nachtheil, den das Reisen haben kann, wird von dem überwogen, 
den es für den Charakter hat, und der für unsere Zeiten um so wichtiger 

ist, da man diesen dadurch bilden will. Ich will dich nicht damit unterha l-
ten, daß Unerfah rne allen Gefahren des Universitäts Leben ausgesezt sind, 

daß es einem auch mittelbar die Uebel der Schriftstellerey vermehrt, daß 

Fürsten den Schweiß ihrer Unterthanen in fremde Länder verprassen, daß 
viele nur deswegen reisen, um mit geringerem Verlust d er Ehre, der Wo l-

lust zu fröhnen; sondern nur damit, daß gerade aus dem Vortheil, den 
man sich für die Bildung davon verspricht, ein unvermeidlicher Nachtheil 

entsteht. Um sich auf Reisen beliebt zu machen, hat man fast nichts, als 
sein äußres Betragen; die  Wirkung der Recommendations Briefe wird i m-

mer geringer, man gewöhnt sich dadurch, sich so zu bezeugen, wie man 
am schnellsten den andern einnimmt, und verlernt, sich auf seinen innern 

Werth zu verlassen. Man sucht Personen, nur für den Augenblick zu g e-
win nen, und nicht mehr an sie zu denken, wenn man sie genuzt hat. 

Durch den schnellen Wechsel der Dinge, immer zur Betrachtung derselben 
aufgefordert, versäumt man, in sich zu kehren und sich selbst kennen zu 

lernen. Der Charakter, der sich durch das Reisen b ilden soll, geht verlo h-
ren ï  

 

Ba lde r .  
     Aber der Mann, der weiß, warum er reist, dessen Herz fest im Guten 

ist, der die Bedürfnisse seines Vaterlandes und den in demselben nicht zu 
ersetzenden Mangel in seinen Kenntnissen kennet, für den sind sie doch 

etwas Vortheilhaftes?  
 

He imda l .  
     Ja, wessen Charakter einmal die Festigkeit durch den innern Werth e i-

nes Diamants hat, der wird durch sie abgeschliffen, daß er auch glänzt. 
Aber wie vielen müßte der Weg verrannt werden, wenn nur dieser reisen 

sollte! D ieß ist eben der Unsinn unsers Zeitalters, daß es das, was nur den 
edlen und weisen Mann angenehm machen kann, als Mittel gebraucht, 

wodurch es ungebildete und unreife Köpfe edel und weise machen will. 
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Daß ich gerade in diese verkehrte Welt kommen mußte, w o man den Me n-

schen bilden will, ehe er Kräfte hat, und dadurch jede Kraft erstickt, und 
für die künftige Generationen wird´s ärger!  

 

Ba lde r .  
     Allerdings, wenn es mit dieser so schlimm steht, als du glaubst; aber 

ich habe Hoffnung, daß es besser ist und  besser wird. Der Luxus selbst hat 
seinen Vortheil, die schönen Künst blühen wieder auf, man macht von i h-

nen für die Erziehung Gebrauch. Das Theater ist nicht mehr bloße Unte r-
haltung, es wird auch zur Bildung angewendet.  

 
He imda l .  

     Doch nicht etwan dad urch, daß man auch Stücke von Kindern auffü h-
ren läßt!  

 
Ba lde r .  

     Vorzüglich dadurch glaube ich.  
 

He imda l .  

     Vorzüglich dadurch lernen die Kinder das Erlernte mit der Miene des 
Selbstgedachten hersagen, und dadurch als Jünglinge sich und andere 

täusch en; sich selbst, sage ich, weil sie glauben, sie seyn wirklich vollb e-
werte Männer, wenn sie merken, daß man es ihnen nicht gleich in der e r-

sten Unterhaltung ansieht, daß sie armselige Köpfe sind, und andere, weil 
man die Zeit der zweyten Probe mit ihnen ve rdirbt, da man sonst ohne 

diesen Flitterstaat, gleich bey der ersten gemerkt hätte, wes Geistes Kind 
sie sind. Vorzüglich dadurch können sie die Sprache der Gefühle, ehe sie 

selbige noch besitzen, glauben sie zu haben, schwatzen papageymäßig 
von Empfindung , und diejenige schöne Zeit der Unschuld, wo das Herz 

mehr empfindet, als der Mund noch sprechen kann, wo man den Enthus i-
asmus des Jünglings fühlt, ohne sich zuzutrauen, daß man schon zu dieser 

Reise gediehen sey, geht verloren ï Ich weiß die Einwendungen,  die man 
dagegen machen kann, und ich bitte dich, mir die Mühe zu ersparen, sie 

von dir zu hören. Sie laufen alle darauf hinaus, daß die Sache gut seyn 

könnte, wenn sie nur recht gebraucht würde, aber was hilft das? Die Fo l-
gen zeigen ja, daß es nicht gesch ieht. Haben unsere Erziehungsanstalten 

und unsere Aufklärer noch die Betrüger muthlos, die Schwärmer klüger, 
oder die Zahl der durch sie Betrogenen oder Angesteckten geringer g e-

macht, als sie in den vorigen Jahrhunderten war.  
 

Ba lde r .  
     Ich getraue es m ir nicht zu behaupten, aber doch sind der helldenke n-

den Köpfe gewiß auch mehr.  
 

He imda l .  
     Mit diesen Helldenkern sieht es meistens sehr zweydeutig aus. Die 

meisten werfen ihre Religion ab, weil sie den Zaum nicht ertragen kon n-
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ten, den sie ihren Lüsten anlegten. Aus Unbändigkeit entsprangen sie dem 

Gefängniß der Vorutheile, um sich in den Wüsten der Zügellosigkeit herum 
zu tummeln. Sind ihre Kräfte nun verzehrt, so kehren sie gerne wieder in 

das Gefängniß zurück, damit sie doch gefüttert werden. Männer, die aus 

Erkenntniß des Bessern den Aberglauben verließen, sind selten, und es ist 
schwer, sie kennen zu lernen, denn sie wohnen ruhig im Lande der Aufkl ä-

rung, mit allem versehen, was ihre Seele bedarf; sie geben durch ihre 
gr oteske Sprünge dem Volke kein S chauspiel, sie zeigen ihnen das Gute, 

das sie errungen haben, und wer es erkennt, der mag ihnen folgen. Fi n-
den sie es nöthig, so stürzen sie den Götzen um, daß er zerfällt, ohne i h-

res Rüttelns werth zu halten, so lange er stehen muß. Leidigere Mode ist 
es bey den Meisten, daß sie sich nicht abergläubisch zeigen; weht der 

Hauch der Trübsal sie an, so fliegt ihre Starkgeisterey wie Plunder hinweg. 
Muthwillige Jungen sind es, die, während sich der Präceptor entfernt, die 

Ruthe zerbrochen, mit der sie gezüchtig t worden sind, und kehrt zurück, 
so wissen sie nichts bessers zu thun, als zu läugnen. Daher ist es kein 

Wunder, wenn die Schwärmerey auf der andern Seite auch wieder siegt, 
weil Menschen, denen es Ernst um ihr Heil ist, bey unsern Helldenkern es 

nicht fin den.  

 
Ba lde r .  

     Nach dir, sollte man glauben, daß die Würdigsten zu unsern Zeiten g e-
rade am ersten der Schwärmerey ausgesetzt wären.  

 
He imda l .  

     Und so ist es auch, wenn sie nicht Muth genug haben, auf dem rauhen 
Wege des Wissens bis zum Sitz der Ruh e, des vor der Vernunft gerechtfe r-

tigten Glaubens fortzuwandeln. Aber ich rede hier von edler Schwärmerey, 
die sich über das Erkennbare hinaus schwingt, weil sie nicht lernte, sich 

damit für jezt zu begnügen und das Uebrige zu erwarten; nicht aber von 
dem Schwarme derer, welche die Früchte ihres übersinnlichen Unsinnes 

noch mit ihren dermaligen fünf Sinnen genießen wollen, als Alchymisten, 
Schatzgräber, Geisterbeherrscher u.s.w.; nicht von jenen abgeschwelgten 

Schwachköpfen, die nur darum Bekanntschaft mit einer andern Welt m a-

chen wollen, um sich von der Langeweile in dieser zu retten, wo sie für 
alles Schöne und Gute stumpf geworden sind; nicht von den armseligen 

Tröpfen, die Geheimnisse erlernen wollen, daß sie nicht denken dürfen. 
Von diesen rede ich nich t, die werden durch unsere üppigen Spötter vie l-

leicht noch bisweilen zurück gehalten, weil der, der zu schwach ist, Grü n-
de einzusehen, sich doch oft noch vor dem Verlachtwerden fürchtet.  

 
Ba lde r .  

     Unsere Freydenkerey wäre denn doch nicht ohne Nutzen.  
 

He imda l .  
     Wie der Hagel, daß er die Käfer von den Blüthen herabwirft. Unser 

Zeitalter ist wahrlich ein unseliges Gemische von Widersprüchen. Der fr e-
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che Spöttler darf nur den Mund zum Lachen verziehen, so schämen sie 

sich des Enthusiasmus auch für das B este, und der mystische Betrüger 
darf sie nur mit der Faust ins Auge schlagen, daß ihnen die Funken davon 

herum sprützen, so bilden sie sich ein, sie hätten die Herrlichkeit Gottes 

gesehen. Und wo liegt die Quelle von diesen unleugbaren Ausschweifu n-
gen?  

 
B a lde r .  

     Sage mir sie, wenn du sie weißt.  
 

He imda l .  
     Die wichtigste hast du schon genannt, den Luxus.  

 
Ba lde r .  

     Ja aber, um ihn eher zu vertheidigen, als um ihn zur Quelle alles U n-
heils zu machen. Der Luxus hat das Gute, daß er zur Industrie auf fordert, 

er sezt die Erfindungskraft in Uebung, er gewährt vielen Unterhalt, er 
macht die Menschen einander nothwendiger, und vermehrt die Landesei n-

künfte fast überall, eher als daß er sie vermindert.  

 
He imda l .  

     Von der politischen Seite betrachtet, lä ßt sich allerdings viel zu seinem 
Vortheil sagen, und wenn man die Menschen als eine Heerde Schaafe, und 

den Fürsten als den Hirten betrachtet, der sie scheert, so gehört er sicher 
nicht unter die Krankheiten, welche die Wolle vermindern. Aber von der 

mora lischen Seite ï es schauert mich, wenn ich daran denke ï laß mich 
ausreden, ich will dir meine Meinung ganz sagen, und dann vertheidige 

ihn, wenn du kannst. Luxus bringt denjenigen Zustand einer Nation he r-
vor, wo der Eine so sehr im Ueberfluß lebt, daß der  Andere am Nothwe n-

digen Mangel leidet, wo der Eine so sehr nach Bequemlichkeit trachtet, 
daß seine Kräfte erstickt, und der Andere so sehr mit Arbeit überhäuft ist, 

daß sie verzehrt werden, ehe sie reifen konnte; wo der äußere Glanz so 
sehr zum Bedürfniß w ird, daß er, wenn es nicht anders möglich ist, durch 

Hunger und Kummer im Innersten erkauft werden muß, kurz, er wirkt 

der jenige verkehrte Stimmung der Gemüther, nach welcher man den wa h-
ren Lebensgenuß aufopfert, um den scheinbaren damit zu erkaufen. Daß 

wir in diesem unglücklichen Hange leben, darüber ist kein Zweifel. Was 
sind nun die Folgen davon? Nicht mehr Tugend, sondern das Wohlleben 

des Reichen ist das Ziel, das der Niedrige seinem Bestreben sezt; die 
Macht der Reichen fällt zugleich drückend auf ih n, die ungeheure Menge 

von Bedürnissen, die er als nothwendig anzusehen gelernt hat, liegt wie 
ein Haufe Schutt auf ihn, und wenn er wie ein Verzweifelter arbeitet, sich 

hindurch zu graben, so nennen wir das Industrie. Der eine Theil ist durch 
seine Schwäc he, weil er seine Kräfte nie brauchte oder verschwelgte, zu 

allem bereit, was ihm ohne Kräfte in unwürdigen Beschäftigungen ve r-
brauchen mußte, läßt sich, wie ein matt gejagtes Pferd hinführen, wohin 

man will, und dies bereitet jedem Betrüger Triumpf. Der e ine Theil kann 
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durch den Glanz des Wohllebens, der ihn umgiebt, das Elend außer se i-

nem Zirkel liegt, nicht gewahr werden, um sein ermattetes Herz durch 
Wohlthun zu stärken, kann nicht hindurch blicken, auf den frohen Genuß, 

den ihm die schöne Natur in ihre r Einfalt verspricht, um seine sinkenden 

Kräfte in ihr zu erquicken. Der andere Theil sieht durch den Glanz nicht 
hinein, auf das langweilige Schmachten, der von ihm als glücklich Gepri e-

senen, und er fühlt sich doppelt unglücklich, daß er es nicht auch auf  die 
Art werden kann, als der es ist, den er beneidet. So verschwindet alle Z u-

friedenheit mit seinem Stand und seiner Lage, und mit ihr alle Tugenden 
wahrer Geselligkeit. Scheinen die Stände weniger getrennt; sind sie bey 

Gelegenheit mehr unter einander ge mischt, so ist es mehr der Hang zu 
Quodlibets, mehr eine Grimasse unserer Aufklärung, die das bewirkt, als 

jener glückliche Zustand, wo alle Stände in einander fließen, wie die Fa r-
ben des Regenbogens, deren jede unterscheidbar ist, ohne die Harmonie 

des Ga nzen zu stören. Der eine aus Langeweile, der andere aus Verzwe i-
felung, sucht sein Heil im Rausche schändlicher Wollust. Was sie ihm ve r-

bieten will, muß als Gewaltthätigkeit angesehen werden, weil sie noch das 
Einzige ist, was ihn sein Unglück vergessen läß t, und der Mensch, vom 

göttlichen Geiste beseelt, fühlt sich nur dann selig, wenn er es im vieh i-

schen Genusse vergißt. Alles Heilige wird ihm ein Phantom, womit man 
nur Kinder schrecken kann, und dieß bereitet jedem frechen Spötter Tr i-

umpf. Die Meißten dur ch schwere Arbeiten erdrückt; durch Schwelgerey 
erschöpft, oder aus Mangel aller Uebung kraftlos, fliehen alles, was A n-

strengung erfordert; wahre Wissenschaft wird immer das Eigenthum W e-
niger, und die Tugend verbirgt sich in die Einsamkeit, weil sie, da ih r 

Aeußeres nur noch als Maske des Lasters gebraucht wird, keine Hoffnung 
mehr hat, anerkannt, sondern sich fürchten muß, mit dieser verwechselt 

zu werden. Die höhere Menschheit sinkt unter, wie diese Abendsonne, d e-
ren lezte Stralen auch nur noch von wenige n gesehen werden, weil vielen 

von erniedrigenden Arbeiten die Zeit geraubt wird, und viele nun schon im 
Flimmer der Lichter schweigen.  

 
Ba lde r .  

     Das Schreckliche deiner Schilderung hat mich so gerührt, daß ich dir 

nun nicht antworten kann, aber den Funken meiner Hoffnung hat es nicht 
erstickt. Wir wollen zu Mimer gehen, vielleicht wird der dir schon den Mo r-

genstern zeigen können, der die Morge nröthe und den auf sie folgenden 
neuen Tag verkündigt.  

 
He imda l .  

     Bleib noch etwas bey mir, ich gehe heute nicht mit, denn ich wäre taub 
für seine Gründe. In der Stimmung, wie ich dich traf, hätte es eher seyn 

können; ich war aufgebracht und unzufriede n, und wäre meines Kummers 
gern los gewesen, aber jezt, da mich das sanfte Licht, in dem alles um 

mich herum sich wiegt, ruhiger gemacht hat, gräme ich mich über das, 
was mich aufbrachte, und bemitleide, was ich haßte; es ist mir wohl d a-

bey.  
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Ba lde r .  

     Und auch das kann dich trösten, das Zeitalter, aus dem du dich wü n-
schest, hat dir doch einen Freund gelassen, und eine Geliebte wirst du 

auch noch finden.  

 
He imda l .  

     Dafür hat es mir die übrigen Menschen geraubt. Es hat mir einige M u-
ster zurück gelassen , damit ich den Verlust des Ganzen um so schmer z-

hafter fühle. Ich kenne auch einige Frauen, die noch zeigen, was das Weib 
dem Manne seyn könnte.  

 
Ba lde r .  

     Und wenn es deren nicht mehrere giebt, so ist es gewiß unsere Schuld.  
 

He imda l .  
     Und unseres Zeitalters. Das Weib, das die Natur bestimmt zu haben 

scheint, aus Liebe und Güte, für die Gemächlichkeiten des Lebens zu so r-
gen, daß der Mann ungehindert seinen Gang fortgehen kann, will nun u n-

besonnen neben ihm einherschreiten. Das Weib, dessen schöne Se ele aller 

Bildung fähig ist, um geliebt zu werden, dessen sanfte stille Tugend an 
sich ketten kann, tritt nun als Schriftstellerin, als Gesetzgeberin auf, um 

nichts mehr, als bewundert zu werden. Sie, in deren reinen Herzen wir 
unsern Werth wie in einer la utern Quelle spiegeln sollen, will uns in Ve r-

wegen und Kühnheit voran gehen. Die innige aber verschlossene Kraft 
edler weiblicher Seelen, die sich nur zeigt, wenn sie muß, und uns dann 

den Adel der Menschheit offenbaret; jene schöne Empfindsamkeit, die u n-
sern Starrsinn besänftigt; jene willige Auffassung auch des Kleinen, das 

sie umringt, und die ihnen einen Späherblick gewährt, der oft unsere 
schulgerechte Einsicht beschämt, wird zur Empfindeley umgeschaffen, 

wird zur Intrigue, zu Coquetterie verbraucht, u m uns in ihren Ketten als 
Sklaven zu beherrschen. Die Reize der Liebe, dieser einzige Genuß, der 

das Ganze des Menschen ausfüllt, der wie ein Lorbeer unsern Scheitel vor 
Unmuth beschützen sollte, wenn uns die Arbeit zum Wohl der Menschen 

sauer wird, werden  die Künste der Buhlerey verwandelt, wodurch das 

Weib uns in ihre Arme lockt, um uns im tierischen Genusse die Menschheit 
vergessen zu machen. Ich sehe keine Hilfe, es wird immer ärger mit uns!  

 
Ba lde r .  

     Mimer wird dir sie zeigen, gehst du nicht mit? E s wird sonst zu späte ï 
 

He imda l .  
     Nein. Ich will hier den Aufgang des Mondes erwarten; sein mattes Licht 

ist der einzige Trost, für den ich heute empfänglich bin. Ich muß Ruhe h a-
ben, ehe ich der Morgenröthe froh entgegen sehen kann.  

 
* * *  
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Heimdal,  oder unser Zeitalter.  
Zweytes  Gespräch  

 
* * * * *  

 
 

M imer .  
     Warum so frühe, Heimdal, der Morgen ist ja sonst die Zeit, in der du 

am liebsten einsam bist?  

 
He imda l .  

     Heute konnte ich sie nicht ertragen. Hat dir Balder noch nicht unser 
Gespräch erzählt?  

 
M imer .  

     Ja, und ich wunderte mich, daß du den traurigen Zustand unsers Zei t-
alters so wenig kennst. Du hast einige schreckbare Symptome der Kran k-

heit gesehen, a ber ihr Inneres kennst du nicht.  
 

He imda l .  
     Himmel, so ist es noch ärger, als ich glaubte!  

 
M imer .  

     Ja, damit es einmal ohne Rückfall gut werde. Gehe die ganze G e-

schic hte durch, und du wirst finden, daß das Gute immer nur als eine Z u-
flucht vor dem Bösen gesucht wurde, und daher verließ man es wieder, 

sobald man sich gerettet glaubte. Dir nur ein Beyspiel zu geben, sobald 
Rom sicher war, so verdrängte Schwelgerey die alte Römertugend, sobald 

man dadurch erschöpft war, und die unglücklichen Folgen sic h zeigten, so 
ergriff man das Christenthum, das Trost aus einer anderen Welt brachte. 

Dem Christenthum verdanken wir das Interesse am Uebersinnlichen; di e-
ses artete in dem Hang zum Unbreiflichen aus, und die Uebel, die es he r-

vor brachte, führten zum Mißtra uen gegen alles, was nicht in die Sinne 
fällt, und wir würden jezt den Mittelweg erwählen, bis wir das Unglück, 

das die Ausschweifung hervor brachte, vergessen hätten, wenn nicht für 
jezt unzerreißbare Bande uns daran hinderten.  

 
He imda l .  

     Traurig, wir  sehen also das Gute, und können es nicht erreichen.  

 
M imer .  

     Weil wir es ganz kennen lernen, uns überzeugen sollen, daß außer ihm 
kein Heil für uns ist. Wie gesagt, wir würden nur Schutz bey ihm suchen, 

ohne die sichere Erkenntniß, ohne die unerschütt erlichen Ueberzeugung, 
daß es der einzige Ort ist, wo wir sicher wohnen können. Und ist es eine 
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Wohlthat für die Menschheit, daß sie bis zu dieser Ueberzeugung von Ke t-

ten festgehalten wird, die nur der Strahl der Wahrheit zertrümmern kann.  
 

He imda l .  

     Und diese Ketten?  
 

M imer .  
     Sind: Hierarchie, geheime Gesellschaften, Cultur und Gleichgewicht 

von Europa.  
 

He imda l .  
     Eine fürchterliche Quelle von Uebeln, die sich mir dadurch offenbaret!  

 
 

 

M imer .  

     Sage lieber, ein 

wohlthätiger Zaum g e-
gen allzu rasche Unte r-

nehmungen. Gehe, wir 
wollen ins Freye, vie l-

leicht gelinge es mir, 
die mit dem hereinbr e-

chenden Tag auch fr o-
he Aussicht in künftige 

Jahrhunderte zu öfnen.  

 

 

 

 
Mimer und seine jungen Freunde. Aus: Friedrich Schiller (Hrsg.): Thalia. 1785 -
91. 1791 3. Band, 12.  Heft , Seite 98 ï 142 . 
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Mim er und seine Freunde . 

Ein Dialog.  

 
*****  

 

Fortsetzung.  

(Siehe zwölftes Stück der Thalia.)  

 

 

Heimdal.  Hier, Mimer, kanst Du dich auf den Stock  der alten Eiche se t-
zen, und ich setze mich neben dir ins Graß. Mir schadet der Morgenthau 

nichts.  
 

Mimer.  Warum soll 
er Dir nicht sch a-

den?  
 

Heimdal.  Weil ich 
mich nicht so weic h-

lich gewöhnte, daß 
mich jedes rauhe 

Lüftchen ins Zimmer 
bannt, und jede ka l-

te Nässe meine Gli e-

der lähmt.  
 

Mimer.  Aber es 
giebt doch Me n-

schen, denen diese 
Behutsamkeit no t-

hwendig ist, und d e-
nen Du selbst deine 

Lebensart nicht ra t-
hen würdest.  

 
Heimdal.  Alle r-

dings; sie sind nun 
einmal verzärtelt 

und müssen dafür büßen, daß sie Weichlinge sind.  
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Mimer.  Sind sie es aber alle durch ihre Schuld? wurde nicht der Grund zu 

ihrer Gebrechlichkeit oft schon in Jahren gelegt, wo sie noch nicht ihren 
Willen erklären konnten?  

 

Heimdal.  Diese verdienen Mitleid, aber deswegen bleiben sie doch sich 
und andern eine Last.  

 
Mimer.  Aber di e Schuld, diese Last auferlegt zu haben, trift dann ihre 

Vorfahren.  
 

Heimdal.  Ja! diese.  
 

Mimer.  Aber diese müssen geglaubt haben ihnen Gutes zu erweisen, und 
es trägt also ihr Verstand und nicht ihr Herz die Schuld.  

 
Heimdal.  Seinen Verstand nicht aufklär en wollen , ist ein Verbrechen des 

Herzens.  
 

Mimer.  Wie aber, wenn sie irre geleitet wurden, wenn diese Personen, 

denen sie sich vertrauten, deren Alter und deren Geschäfte ihnen ein 
Recht gaben, Vertrauen der jüngern und überhaupt aller Personen denen 

die bürgerliche Verfassung kein Geschäft auftrug, das die hieher gehörigen 
Kenntnisse voraussetzte, zu fordern, sie zu Irrthümern verleiteten?  

 
Heimdal.  So tragen diese die Schuld!  

 
Mimer.  Ist es ein Verbrechen den Unterricht anderer zu benutzen?  

 
Heimdal.  Dann wäre ich ein Verbrecher; aber wozu diese Frage?  

 
Mimer.  Kann man ununterrichtet beurtheilen, ob ein Unterricht gut oder 

schlimm sey?  
 

Heimdal.  Das wohl nicht: aber warum diese Frage?  

 
Mimer.  Diejenigen Personen, denen Du die Schuld beymißest, können d a-

her von ihren Lehrern eben so unschuldig mißleitet w orden seyn, als es 
die andern von ihnen wurden.  

 
Heimdal.  Nun so sind diese die Verbrecher, die sich ohne hinlängliche 

Kenntnisse zu Lehrern aufwarfen.  
 

Mimer.  Das mag seyn, aber so hätten wir schon die Schuld eines Vorwu r-
fes, der unser Zeitalter bis auf d ie dritte Generation zurückgeschoben, und 

die gegenwärtige verdiente nicht angeklagt sondern bedauert zu werden, 
daß sie die Schuld der vorigen tragen muß. Wenn wir die Vorwürfe, die Du 
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unserm Zeitalter machst, auf diese Art durchgiengen, scheint es dir ni cht 

daß wir bey den meisten auf dieses Resultat kämen?  
 

Heimdal.  Wahrscheinlich bis zur Erbsünde der Theologen.  

 
Mimer.  Und deswegen, willst Du damit sagen, tauge diese Schlußkette 

nichts?  
 

Heimdal.  Ja, ich verheele es nicht daß mich diese Consequenz Fehle r da r-
innen vermuthen ließe, wenn ich sie auch nicht darinn zu finden wüßte.  

 
Mimer.  Du bist also sicher daß jene Consequenz falsch ist.  

 
Heimdal.  Ja!  

 
Mimer.  Aus welchen Gründen?  

 
Heimdal.  Weil sie eine Frage beantwortet, die sich kein Mensch zu m a-

chen braucht, nehmlich: woher kommt ursprünglich das Böse? da es sich 

doch erst schickte, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, wenn jeder 
Mensch sich diese folgende beantwortet hätte: wie vermeide ich  das Böse?  

 
Mimer.  Ich will nun nicht untersuchen, ob sich die letzte befriedigend b e-

antworten läßt, ohne die Quellen des Bösen so weit hinauf als möglich zu 
verfolgen, sondern nur die Folge aus deiner Behauptung ziehen: daß, 

wenn es sich nicht einmal schickt, die Frage, welche auf die hypothetische 
Behauptun g der Erbsünde führen könnte, aufzuwerfen, es noch unschickl i-

cher wäre, über die Erbsünde zu seufzen und zu klagen.  
 

Heimdal.  Diese Folge ist richtig.  
 

Mimer.  Vergiß nicht, daß Du sie richtig fandest, und sage mir, weißt du 
schon alles Böse, das Du unserm Zeitalter vorwirfst, zu vermeiden?  

 

Heimdal.  So verwegen bin ich nicht, dieses zu behaupten.  
 

Mimer.  Du hast also die Quellen von dem Verderben unsers Zeitalters 
noch nicht untersucht, denn nach deiner Denkungsart müßtest Du mit der 

ersten Frage über die e igne Vermeidung ganz im reinen seyn, ehe du zur 
zweiten, über die Quellen des Bösen bey andern schrittest?  

 
Heimdal.  Nun ja!  

 
Mimer.  Verurtheilst du die Menschen, nach dem bloßen Aeussern ihrer 

Handlungen, oder suchst Du die Beweggründe als die Quellen der selben 
auf, um ein Urtheil über sie zu fällen; ist es Dir genug zu wissen, jener hat 
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einen erschlagen, um ihn einen Mörder zu nennen, ohne zu fragen ob der 

Erschlagne nicht ein Straßenräuber war, der ihn anfiel?  
 

Heimdal.  Freylich muß man nach den Beweggrü nden urtheilen.  

 
Mimer.  Und was gegen einen billig ist, ist es auch gegen viele?  

 
Heimdal.  Allerdings.  

 
Mimer.  Woher hast Du nun ein Recht, Dein Zeitalter anzuklagen, da Du 

die Frage wegen seiner Schuld nicht einmal noch, deiner Denkart gemäß , 
untersucht h ast?  

 
Heimdal.  Dorten sehe ich Balder kommen und ich dächte wir warteten 

mit der Fortsetzung unserer Unterredung bis er herkäme.  
 

Mimer.  Wie du willst. Ich muß so noch aber manches, eure gestrige U n-
terredung betreffend, fragen: denn Du scheinst mir schon unwillig zu 

seyn.  

 
Balder.  Guten Morgen! ihr habt euch heute frühe herausgemacht. Aber 

Heimdal, du scheinst mir noch wenig erheitert zu seyn?  
 

Heimdal.  Ich wüßte nicht wodurch. Mimer hatte bloß seine Freude daran, 
mir zu beweisen, daß er in dreymal soviel Jahren, auch dreymal soviel 

mehr Geschicklichkeit erlangt hat, nach Sokrates Art mich zu verwirren, 
als ich, es zu hindern.  

 
Balder.  Ist dies dein Dank  für Mimers Unterricht, den er uns ertheilt?  

 
Heimdal.  Unterricht erkenne ich immer mit Dank, aber blos herumzufr a-

gen, um einen zu beschämen, mit ewigem Zergliedern alle Begriffe in 
Nichts aufzulösen, und sich daran zu laben, das heißt doch wohl nicht U n-

te rricht? Mimer, ich gehe fort! und wenn ich wieder zu dir komme, dann 

werde ich fragen; dann beantworte mir nur die leichte Frage: muß  der 
Mensch leben? Ich werde bald kommen, denn du brauchst wohl so wenig 

Bedenkzeit zu Antworten als zu Fragen? Lebt wohl!  1)  
 

Balder.  Mimer lasse ihn nicht in dieser Laune von Dir, zeige ihm Licht, das 
ihn durch die Verwirrung und die Finsternisse die er überall zu finden 

glaubt, leite.  
 

Mimer.  Er soll gehen!  
 

                                                 
1 )  Der Grund dieser Hitze Heimdals, und der Frage mit der er Mimern verläßt, wird 

sich im nächsten Gespräche, über den Selbstmord, hinlänglich, für den jetzt vielleicht 

dadurch überraschten Leser, entdecken.  
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Balder.  Bist Du dann wirklich von ihm beleidigt?  

 
Mimer.  Nichts w eniger, aber ihm will ich in seiner jetzigen Laune den 

Trost lassen, als wäre ich es.  

 
Balder.  Für so böse kannst Du Heimdal halten, daß es ihn trösten könne, 

Dich beleidigt zu haben!  
 

Mimer.  In so ferne dieser Zug bleibend in seinem Charakter wäre, freylich 
nicht; aber als vorübergehend, ist er auch bey einem sehr guten Me n-

schen möglich. Heimdal ist in dem Zustand des Erwachens seiner Kräfte, 
er übte sie und die ersten Versuche gelangen. Er f ühlt daß noch viel für 

ihn zu erringen ist, und strebt immer nach neuen Eroberungen für seinen 
Geist, ohne auf die sichre Behauptung der bereits gemachten, zu denken, 

und wer ihm die Ungewißheit seiner für ausgemacht anerkannten Wah r-
heiten zu zeigen sucht,  den sieht er, beynahe unwillkührlich, als einen 

Verhinderer seiner fernern Eroberungen an. Wem sein Unmuth darüber 
ganz gleichgültig schiene, den hielte er für einen Menschen, dem an seiner 

Achtung gar nichts gelegen wäre, und könnte ihn daher nie lieben.  Es ist 

dieß ein allgemeines Schicksal eines jeden Menschen, wenn er anfängt 
selbstständig zu werden, nur bey jedem nach seinem ursprünglichen Ch a-

rakter anders modificirt. Am wenigsten bricht dieser Unwille bey denen 
aus, welchen die Natur eine blühende Ph antasie gab, wie sie Dir, Balder, 

verlieh. Heimdaln treibt jetzt noch etwas herum, er wünschte lieben zu 
können, und nichts entspricht seinen einseitigen  Idealen.  

 
Balder.  Du verzeihst ihm also seine Hitze?  

 
Mimer.  Ich liebe  sie an ihm, bis er Mann  wird.  

 
Balder.  Aber wodurch ward er denn so aufgebracht?  

 
Mimer.  Weil ich ihm zeigen wollte, daß er noch gar kein befugter Richter 

über unser Zeitalter seyn könne; und er dagegen erwartete: ich sollte ihm 

Beyfall geben; ihn wegen seiner Unzufriedenheit mit der ve rderbten Welt 
loben; ihm dann zeigen, wie doch zuletzt aus allen diesen Uebeln Gutes 

entspringt, und sie nur der Menschheit zur fernern Ausbildung dienen; und 
ihn dann versichern, daß er auch ein tüchtiger Arbeiter nach dem Plan der 

Vorsehung werden könne.  
 

Balder.  Dieß erwartete ich auch von Dir zu hören.  
 

Mimer.  Ich sagte Heimdaln einiges dahin gehörige, aber er schien nicht 
dazu vorbereitet, sondern noch in einseitiger Laune zu seyn, und die Seele 

muß zuvor selbst im Gleichgewichte seyn, ehe sie Gründe gegeneinander 
abzuwägen im Stande ist.  
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Balder.  Aber es hätt e ihn gewiß ruhig gemacht, wenn Du ihm den Keim 

zum Guten in den anscheinenden Uebeln gezeigt hättest.  
 

Mimer.  Ruhig vielleicht, aber nicht besser.  

 
Balder.  Wie verstehst du das?  

 
Mimer.  Guter Balder, nichts scheint beym ersten Anblick unschuldiger 

und sch icklicher für den Menschen, als den verborgenen Wegen der Vo r-
sehung nachzuspüren, zu suchen ob sich nicht in dem unbestimmt sche i-

nenden Lauf der Schicksale der Menschheit dennoch ein gerader For t-
schritt zur Ausbildung finden läßt, und ob die Fortschritte d es ganzen G e-

schlechts für dieses Erdenleben, uns nicht gleichsam Bürgschaft für den 
Fortschritt des ganzen von uns gewünschten Lebens, wovon dieses Erde n-

leben nur ein Theil ist, abgeben: aber auch diese Bemühung kann für uns 
schädlich werden, wenn wir nich t über unser Herz wachen. Das Licht, das 

uns oft in glücklichen Stunden hierüber aufgeht, kann uns leicht blenden 
und stolz machen. Dadurch daß wir den Plan der Vorsehung gleichsam zu 

übersehen glauben, halten wir uns leicht für selbstgeschäftige Mitarbeit er 

derselben, und setzen uns in Gedanken eine Stufe höher als andere Me n-
schen, die wir für völlig untergeordnet annehmen. Wir vergessen auch 

sehr leicht, daß unsere Einsicht in diesem Falle doch nur problematisch 
bleibt, und wer nicht nach unserer Hypothes e den Plan der Vorsehung b e-

fördert, der ist uns ein Verruchter, den wir vertilgt wünschen oder völlig  
verachten, nachdem unsere Gemüthsart leidenschaftlicher oder gro ß-

müthiger ist. Kurz wir werden übermüthig und aus dem, dem Anschein 
nach, edelsten Bestreb en unsers Geistes, kann die schlimmste aller Folgen 

die Verketzerungssucht in allen ihren Arten folgen. Die Stimmung Hei m-
dals schien mir sich sehr dahin zu neigen, und deßhalb wollte ich nicht, 

ehe er demüthiger gestimmt war, über Gegenstände sprechen, die  uns auf 
Religionsbegriffe dürften geleitet haben.  

 
Balder.  Ich habe aber öfters über diesen Punkt mit Heimdal gesprochen, 

und ich verdanke ihm größtentheils meine erweiterte Denkart in der Rel i-

gion, er sprach jederzeit wider den Sektengeist, und gegen die  Verketz e-
rungssucht.  

 
Mimer.  Mit Feuereyfer, nicht wahr?  

 
Balder.  Heftig wurde er meistens, aber das ist seine Art.  

 
Mimer.  Diese Entschuldigung hört man jetzt häufiger als sonst, und di e-

ses ist eine meiner Klagen gegen unser Zeitalter, daß man zu glauben 
scheint, der Mensch müsse so seine Art haben, und sich nicht nach dem 

Leisten eines moralischen Compendiums richten. Diese Nachsicht gegen 
Eigenheiten, die nicht thätig gegen die jetzige Verfassung streiten, bere i-

tet den Menschen zu, ein Spiel für diejenig en zu werden, die sich derse l-
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ben zu ihrem Vortheil zu bedienen wissen. Wenn dieser Entschuldigung 

noch in unserer Erziehungslehre gehuldigt wird, wie die Eigenheiten, die 
sich die Anführer der neuen Pädagogensekte erlauben, gar nicht zweifeln 

lassen,  2) so fürchte ich, daß die meisten unserer künftigen jungen Leute 

hinlänglich vorbereitet sind, um ein Fang für die immer mehr einreisse n-
den geheimen Gesellschaften zu werden.  

 
Balder.  Anstatt mir Hoffnung einer bessern Zukunft zu geben, finde ich 

auch Dich gen eigt, mir die meinige zu rauben.  
 

Mimer.  Das will ich nicht, aber eben so wenig möchte ich dich den Tä u-
schungen einer von einem gutmüthigen Herzen bestochnen Phantasie 

überlassen. Damit ich aber die Aussichten, die sich Dir eröffnen, ganz 
kenne, und wir si e dann zusammen prüfen können, so erzähle sie mir; ich 

werde sie ohne Unterbrechung anhören.  
 

Balder.  Nun wohlan! Vorher aber muß ich alles zu vergessen suchen, w o-
durch gestern Heimdal meiner Phantasie die Flügel beschwert hat. Dieß 

wird nicht besser gesch ehen, als wenn ich mir, nach Dichterart, die Bege i-

sterung einer Gottheit erflehe. Zu dir, wohlthätige Menschenliebe, will ich 
mich wenden; zu dir! die du den Eigennutz aus der Brust des Denkers so 

oft verbanntest, während er, gefesselt mit Ketten falscher Vernunf t-
schlüße, seine Allmacht laut verkündigte; Zu dir! die du den Läugner de i-

nes heiligen Vaters, des Weltschöpfers, dennoch durch die Kraft deiner 
allmächtigen Abkunft zwangest, sich und andern die Beforderung des 

Glücks des Nächsten zur Pflicht zu mac hen; Zu dir, die du die Hand des 
Menschen, der seine Pflichten noch nicht zu denken vermag, zum 

Wohlthun leitest; zu dir, die du den Ueberfluß des Reichen unter die Dür f-
tigen theilest. Erhöre meine Bitte und erfülle meine Brust! Von dir g e-

stärkt, wage ich es, dein nahes Reich zu verkündigen, und jetzt die Vorb e-
reitungen zu deiner allgemeinen Huldigung zu zeigen. ï Kein Jahrhundert 

hatte noch bessere Anstalten, Wahrheiten, die Einzelne entdekten, unter 
Viele zu verbreiten; und in keinem war noch der Schaupla tz der Ehre und 

Schande größer als in diesem. Wer kann läugnen, daß die Masse der 

Kenntnisse nun größer als jemals, und der Menschen, die sich um einen 
Antheil an ihr bewerben, auch mehrere sind, als je ein Zeitalter aufzuwe i-

sen hatte. Diese Beschäftigung mit Gegenständen des Verstandes vermi n-
dert den heftigen Einfluß der Gegenstände fürs Herz, und macht uns d a-

durch weniger leidenschaftlich. Unsre Sitten sind sanfter, und wenn man 
sie auch nicht biederer, als die der vorigen Jahrhunderte nennen kann, so 

schweifen sie doch weniger aus. In den so gehaßten barbarischen Jah r-
hunderten, zeigte sich doch ein Vermögen des Menschen, das vorher noch 

nie so offenbar wurde; nehmlich das: einem übersinnlichen Interesse das 
Zeitliche aufzuopfern. Unsere Zeit findet das He rz des Menschen schon für 

die hohe Idee der Vernunft gewonnen; wir sind nicht bloß Bürger eines 

                                                 
2 )  Von welchen hier die Rede seyn kann, die sind wohl schon todt.  
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zeitlichen Staates, wir sind auch Bürger unter der Gesetzgebung eines 

ewigen heilgen Willens. Lassen wir die Erzieher der Neigung ihrer Zöglinge 
zu sehr schmeic heln; viele werden dadurch weniger brauchbar, aber alle 

dadurch selbstständiger werden. Lassen wir die Menschen sich durch g e-

heime Gesellschaften täuschen; sie werden dadurch lernen, daß Ve r-
nunftideen keine Geheimnisse sind, sondern jedem biedern und denke n-

den Menschen von selbst offenbar werden, und keinen andern gelehrt 
werden können: und dieser Hang zu Geheimnissen wird sich dann selbst 

ausrotten, wenn sie durch Schaden gelernt haben, daß das Schlimme sich 
in seinen Wirkungen dennoch verräth, und selbst das Gute sich unter der 

Maske des Geheimnisses kaum vom Verdacht des Betrugs retten kann. 
Sollte sich etwan unser Zeitalter von dem Vorwurf der Sklaverey und der 

Unterdrückung nicht retten könne? Wer setzt unserm Zeitalter nicht Gri e-
chen und Römer entgegen , als freye und große Menschen? Aber waren 

diese freye Menschen nicht auch Unterdrücker? Hatten sie nicht Sklaven? 
Kann man daher sagen, sie stritten für ihre Freyheit, oder muß man s a-

gen, sie stritten für ihre Herrschaft? Gewiß, wir nähern uns der wahren 
Freyheit mehr. Aus den Jahrhunderten der Unwissenheit hat sich die Lei b-

eigenschaft noch erhalten, und wir vermindern sie nun. Wer Leibeigne hat, 

kann nicht für seine Freyheit, sondern nur für seine Herrschaft kämpfen; 
diese Wahrheit wird nun erkannt, und d ieses giebt uns die Aussicht, auf 

die künftige Bildung eines freyern Staates, als bis jetzt sich noch in der 
Geschichte findet. ï Kein Vorwurf trift unser Zeitalter mehr, als der des 

Luxus. Heimdal schilderte gestern seine traurigen Wirkungen so lebhaft, 
daß er meinen Verstand durch mein Herz gefangen nahm, und ich ihm 

recht ließ, um nicht mehr Kummervolles hören zu müssen; aber nun sehe 
ich auch davon Früchte, die der Begießung so vieler Thränen, als das 

Elend, das er uns bringt, kostet, werth sind. Läßt e r uns oft den wahren 
Lebensgenuß gegen Schimmer aufopfern, so gewöhnt er uns dafür auch, 

die Form an den Dingen, die von uns sind, mehr als den rohen Stoff zu 
schätzen, der nicht in unsrer Gewalt ist. Er giebt uns ausser den wirkl i-

chen Gütern noch Güter de r Einbildungskraft, die wir genießen können, 
ohne uns zu übersättigen. Die glückliche Einrichtung unsers Erdbodens 

erfodert kaum den zehnten Theil seiner Bewohner, um sie alle mit den 

nothwendigen Bedürfnissen zu versehen, und neun Zehntheil würden 
müssig seyn, oder alle würden neun Zehntheil ihrer Zeit dem Müssiggang 

widmen müssen, wären sie nicht durch die Bedürfnisse des Luxus beschä f-
tiget. Alle Nachtheile des Luxus rühren nicht von ihm, sondern von der 

Niederträchtigkeit der Menschen her, die ihn gebrau chen, nicht um sich 
und andern erlaubte Freuden der Phantasie zu verschaffen; sondern um 

ihre Macht über andere zu beweisen. Die Ungleichheit der Vertheilung der 
Güter bringt alle diese Nachtheile hervor, nicht der Luxus an sich. Aber 

der Geschmack am Schö nen wird dadurch allgemeiner, und die gröbern 
Sinne auch in ihren Vergnügungen feiner und edler werden. Ich halte dieß 

für eine Veredlung des Menschen, wenn er immer mit freyerer Wahl g e-
nießen lernt. Oder sollte ein Genuß dadurch unmoralischer werden, daß 

der Verstand mehr Antheil an ihm nimmt?  
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Am wenigsten werden unserm Zeitalter die großen Siege über den Abe r-

glauben streitig gemacht, wenn man auch nicht behaupten kann, daß er 
völlig überwunden sey, und ich brauche darüber nichts zu sagen, sondern 

hätte es  vielmehr gegen den Vorwurf des Unglaubens zu vertheidigen. 

Wird aber diese Vertheidigung schwer seyn? Man erzähle mir doch einige 
der Unglücksfälle, die die Freydenkerey hervorgebracht hat, welche nicht 

mit hunderten, die der Aberglaube wirkte, könnten au fgewogen werden! 
Offenbarer Unglaube kann der Gesellschaft nie gefährlich werden, sondern 

nur geheuchelter Glaube. Mimer! du kennst meine Achtung für wahre R e-
ligion; und doch könnte ich den Menschen nicht hassen, der durch falsche 

Schlüsse verleitet, laut sagte: Menschen, fürchtet keinen Gott, und trauet 
auf keine Zukunft, die euch nie werden wird! Ich würde einen solchen 

Menschen bemitleiden; aber dafür den von ganzem Herzen verabscheuen, 
der sich der, tief in das Herz des Menschen gegrabnen, Gefühle für R elig i-

on zur Erreichung seiner selbstsüchtigen Zwecke bediente. Die Wahrheit 
hat keine Untersuchung zu scheuen; mit Erhabenheit geht sie dem Spötter 

entgegen, und ruhig erwartet sie den irrenden Denker. Die Freyheit der 
Untersuchung wird uns ihr noch in die  Arme führen. Geistesfreyheit ist das 

große Ziel, dem wir immer näher rücken, ohne Unterschied des Alters und 

des Geschlechts. Der Druck, unter dem die Männer das weibliche G e-
schlecht hielten, nähert sich auch seinem Ende, und wir werden endlich 

aufhören, seinen Tugenden bloß nach unsern, wahren oder eingebildeten, 
Bedürfnissen den Rang anzuweisen; wir werden sie auch für moralische 

Wesen, nicht bloß erkennen, sondern auch in der bürgerlichen Gesel l-
schaft dafür gelten lassen. Sie werden uns denn weniger beh errschen, 

wenn sie die Erlaubnis haben uns zu rathen. So nähert sich alles seinem 
großen Ziele, der moralischen Cultur; und die Verfassung des Mensche n-

geschlechts wird das Symbol der Vortreflichkeit des Menschen seyn. Dein 
Reich, allgütige Menschenliebe, w ird eines mit der bürgerlichen Verfassung 

seyn, und keiner deiner Lieblinge wird mehr von Landesgesetzen verfolgt 
werden!  

 
Mimer.  Du hast die wahre Göttin zu deinem Beystand herbeygerufen, und 

ich getraue mir nicht, dir etwas tröstlichers zu sagen; selbst Heimdal, 

wenn er dich ganz angehört hätte, würde eingesehen haben, daß er dir 
nicht mit besserm Grunde widersprechen könne, als e r das Gegentheil b e-

hauptet hat. Aber daran zweifle ich, daß er dich hätte zu Ende kommen 
lassen.  

 
Balder.  Warum?  

 
Mimer.  Weil er entschlossen war, sich nicht trösten zu lassen. Wenn er 

heute Abends zu mir kommt, und er kömmt sicher, so wirst du dieß deu t-
lich sehen. Hätte er untersuchen wollen, so würde er vor allem den Begriff 

von einem Zeitalter genau mit dir festgesetzt, und ihr würdet dann wohl 
gefunden haben, daß ein jeder von euch recht haben könne, nachdem ihr 
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diesen Begriff bestimmtet. Oder ist es wi rklich geschehen und du hast mir 

es nur nicht gesagt?  
 

Balder.  Nein, wir kamen zu bald tief ins Gespräch, und dann dachte ich 

selbst, es könne hierüber wohl keine Verschiedenheit unter uns statt fi n-
den. Denn ich, und ich glaube jedermann, denkt sich unter einem Zeita l-

ter, die Handlungsweise der meisten in einem Zeitraum von 30 bis 50 Ja h-
ren lebenden Menschen, im Verhältniß zu seiner Vorstellung, wie die Me n-

schen handeln sollten.  
 

Mimer.  Ganz gut! aber eben in diesen Verhältnissen liegt die Verschi e-
denheit. Man kann die Menschen einzeln betrachten, um zu sehen, ob sie 

gut oder schlimm sind, und die Menschheit im Ganzen, ob sie sich eine 
solche Verfassung gegeben hat, dadurch die bessern auch die glücklichern 

sind. In ersterer Rücksicht vergleichen wir die Men schen fast immer nur 
mit unserm Ideal, nach dem wir sie gebildet haben wollen; in der zweiten 

betrachten wir uns voraussetzungsweise als ganz tauglich zur Erfüllung 
ihrer Gesetze und ganz passend für ihre Verfassung, und prüfen, ob wir 

dann das Ideal, nach  dem wir streben, nicht aufgeben müssen: wir kö n-

nen daher im ersten Fall die Menschen sehr schlecht finden, ohne im a n-
dern über unser Zeitalter klagen zu können. Das schlimmste Zeitalter, in 

ersterer Rücksicht, ist: wenn die Menschen nicht gut seyn mögen; und im 
andern: wenn wir es ohne Gefahr nicht seyn können. Heimdal hatte den 

ersten Gesichtspunkt, und du den zweiten gefaßt.  
 

Balder.  Dieser Unterschied ist wahr, und er leitet mich noch auf einen 
Gedanken. Ich hatte zuvor, mehr von einer Art Begeisterung fortgerissen 

als bedachtsam, gesagt: die Verfassung des Menschengeschlechts würde 
das Symbol der Vortreflichkeit des Menschen werden, und dieß gäbe nun 

wohl die richtige Bestimmung des Werths eines Zeitalters ab, bey we l-
chem man mehr auf das Ganze der Verf assung, als auf die Befolgung de r-

selben durch Einzelne sehen muß.  
 

Mimer.  Ja, Balder, dieß ist meine Meinung von dem Werthe eines Zeita l-

ters. Die Einrichtungen jedes Jahrhunderts zeigen, auf welcher Seite die 
Macht war; sie zeigen, welche Menschen ihre Vor sätze auszuführen im 

Stande waren, und bestimmen dadurch den Grad der Cultur, den die Me n-
schen für dieses Leben errungen hatten. Der einzelne Mensch hängt nicht 

von seinem Zeitalter ab; aber ob er seinen Geist durch bleibende Einric h-
tungen darstellen kann,  und ob andre in diesen die Symbole ihrer Ideen 

erkennen, und sie gelten lassen wollen, darüber vermag er nichts. Reine 
Moralität hat ihren Wohnplatz einzig im Innern des Menschen, aber ob die 

bloße Befolgung der Gesetze und der Gebräuche, wenn sie auch oh ne Ei n-
stimmung des Herzens geheuchelt werden, doch die Tugend gleichsam in 

einer Schriftsprache darstellen, die bey den Tugendhaften lebendiges Wort 
wird; dies hängt von dem Siege der Wahrheit, und von der größern Fe r-

tigkeit, die Heucheley zu erkennen, ab,  wodurch die Verfassungen gelä u-
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tert wurden. Ich überlasse mich oft den tröstenden Gedanken, daß wir uns 

dem Punkt nähern, wo die Menschheit lernen wird, daß sie auch hier am 
glüc klichsten lebt, wenn ihre Handlungen das Vorbild einer im Reiche der 

Wahrheit und Liebe gehofften Zukunft sind, und wenn ihr die Vernunft 

sagt, daß kein Unte rschied dorten seyn kann zwischen Herr und Knecht, 
sondern jeder als Vernunf twesen Gesetzgeber, und jeder als G eschöpf 

Diener dieses Gesetzes seyn wird; daß sie auch hier sich m it dem Namen 
Bürger in allen ihren Verhältnissen b egnügt, als das schönste Vorbild einer 

Gesetzgebung, die jeder will, und Antheil an ihr hat, und ihr dann doch 
gehorchen muß. Doch davon ein andermal, jetzt r ufen mich Geschäfte z u-

rück. Auf dem W ege werde i ch dir erzählen, was ich mit Heimdal sprach. 
Du wirst ihn dann aufs uchen.  

 
(Die Fortsetzung künftig.)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
aus : Friedrich Schiller (Hrsg.): Neue Thalia, 3. Band 1793, Seite 51 ï 54 . 

 

 

 
Anm.: Gespe r r t  gedrucktes wurde fett  gedruckt.  
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Versuch zur 

Aufklärung  
der Menschenrechte.  

 
 

 
Menschenrechte, Rechte der Menschheit, 

oder Rechte der Menschen, sind Wörter, 
deren Gebrauch nun so allgemein ist, 

dass es fast ein Mistrauen in die Aufkl ä-
rung unserer Zeiten verräth, wenn man 

voraussezt, diese Wörter würden nicht 
von dem ganzen Publikum mit B e-

stimmtheit gedacht, und eine Belehrung 

hierrüber käme nicht viel zu spät; und 
dennoch glaube ich, dass diese Wörter 

nie mehr in Gefahr waren, entweder alle 
Bedeutung oder wenigstens ihre Würde 

zu verl ieren. Während eine grosse Nation 
die Wiederherstellung der Menschenrec h-

te zum Titel aller ihrer Unternehmungen gebraucht, wird eben dieser Nat i-
on von andern die Menschlichkeit abgesprochen; und indem sie Freiheit 

und Gleichheit für die nothwendige Bedingu ng des Besitzes dieser Rechte 
ausgiebt, wird sie von andern, als ein Haufe Zerstörer der sittlichen Or d-

nung, die sich unbefugt zu Vormündern aller Nationen aufwerfen wollen, 
und zügelloser Unterdrücker angesehen. Während diese Nation, wie sie 

sich ausdrück t, allen Beleidigern der Menschheit den Krieg ankündigt, 
sieht man sie selbst Handlungen ausüben, die den Charakter der Mensc h-

heit verläugnen. Diese Nation hat sowohl Ankläger als Vertheidiger in allen 

kultivierten Staaten von Europa, die aus Gründen für u nd wider sie stre i-
ten; auch sehr viele Parteygänger, die eben dieses durch körperliche Stä r-

ke thun, oder doch darzu bereit wären. Beide Parteyen stellen die unve r-
äusserliche Rechte der Menschheit, entweder als gemeinschaftliche 

Grundsätze auf, von denen si e ausgehen, und die ihre Gegner überzeugen 
sollen; oder als unläugbare Gefühle, die, wie sie glauben, den Gegentheil 

muthlos machen und ihnen Sieg verschaffen müssen. Beyde Theile gla u-
ben ihrer Vernunft oder ihrem Gewissen zu folgen.  

 
     Diese Erscheinun g beweist nun allerdings, daß der Begrif Mensche n-

rechte, noch sehr unbestimmt gedacht wird, und dass eine nähere Aufkl ä-
rung hierüber, kein überflüssiger Versuch sey.  
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     Ich verstehe hier aber unter dieser Aufklärung  keine streng philosoph i-

sche Erörterun g dieses Begrifs, und keine systematische Darstellung aller 
Menschenrechte; denn dieses würde ohne genaue Bestimmung, aller, den 

Begrif Menschenrecht, vorhergehender Begriffe, und ohne einen streng 

wissenschaftlichen Vortrag nicht geschehen können, und dah er meinem 
Zweck, nicht Belehrung über diesen Gegenstand, sondern nur Aufklärung 

darüber zu verbreiten, nicht entsprechen. Vielleicht giebt es einige Leser, 
die die Wörter Belehrung und Aufklärung über einen Gegenstand, für 

gleichbedeutend, und den Untersch ied für erkünstelt halten, und es wird 
daher nicht unschicklich seyn, diese Begriffe etwas zu erörtern, um so 

mehr, da ja ohnediess, die ungestörte Bemühung sich aufzuklären, wie wir 
unten sehen werden, unter die vorzüglichsten Menschenrechte gehört. 

Aufkl ärung über einen Gegenstand hat man, wenn man den Weg kennt, 
auf dem man zur völligen Kenntniss des Gegenstandes gelangen kann, 

und frey von Irrthümern darüber ist , kurz, soviel weiss, dass man kein 
Spiel des Betrügers oder Bewunderer des Prahlers wird; ih r folgt daher 

erst die Belehrung über diesen Gegenstand . Um es durch ein Beyspiel 
deutlicher zu machen, so wollen wir setzen; ein Mann habe hinlängliche 

optische Kenntnisse, um verschiedene Täuschungen durch optische 

Kunstgriffe, sich zu erklären, er kenne , zu welchem Grad von Geschwi n-
digkeit es der Mensch durch Uebung bringen kann, er sehe die Nichtigkeit 

des Glaubens an Hexen und Zauberer ein, und er wisse noch, dass sich 
durch versteckte Elektrizität, Magnete und dergleichen vielen wunderbar 

scheinende a usrichten läßt; ein solcher Mann ist völlig über die Tasche n-
spielerkunst aufgeklärt; aber deswegen kann man noch nicht sagen, dass 

er vollständig darüber belehrt sey, oder, welches eben so viel hiesse, dass 
er sie vollkommen verstehe. Sich über jeden für d ie Menschen wichtigen 

Gegenstand aufzuklären, ist die Pflicht eines jeden Menschen, aber die e i-
gentliche Kenntniss wird nur von denen gefordert, deren Hauptgeschäfte 

es ist, sich mit diesen Gegenstände abzugeben.  Belehrung gehört daher 
für den, der das Ges chäfte seines Lebens daraus machen will, etwas wic h-

tiges zu erforschen oder auszuführen, aber Aufklärung darüber gehört für 
jedermann.  

 

     Unter allem, was für die Menschen nun wichtig ist, haben ihre Rechte 
den höchsten Rang, und die Aufklärung darüber ist daher für alle Me n-

schen gleich wichtig; aber die vollständige Kenntniss derselben, kann nur 
von dem gefordert werden, der berufen ist, über sie zu wachen, sey es, 

dass Geburt oder Wahl, oder ein innerer Beruf ihn dazu auffordert. Ich 
finde um so nöthig er diess im Eingang dieser Abhandlung anzuzeigen, als 

ich weder den Philosophen noch den Staatsmann belehren will, und ich 
gestehe es frey, auch nicht könnte, noch den Bürger und Bauer aufford e-

re, sich die Kenntniss des Philosophen und Staatsmanns eigen zu  machen, 
und beyder Aussprüche seiner Kritik zu unterwerfen; sondern weil ich ei n-

zig die Absicht habe, den Theil des Publikums, der weder auf Philosophie 
noch auf Staatskunst Anspruch macht, über den wichtigsten Theil seiner 

Rechte, die man vorzugsweise Me nschenrechte nennt, aufzuklären. Diej e-
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nigen also, die schon über diese Stufe erhaben sind, können entweder 

diesen Aufsatz gar nicht lesen, oder, wenn sie die Gefälligkeit haben wo l-
len, so mögen sie es als Richter thun, um zu sehen, ob ich den Weg zur 

gründ lichen Kenntnis der Menschenrechte gut bereitet habe.  

 
     Recht , in seinem ganzen Umfange, ist ein viel zu weiter Begrif, als 

dass ich es wagte, sogleich eine Erklärung davon zu geben, die diesen B e-
griff erschöpfen sollte. Unsre Sprache hat verschiedene Ausdrücke, die, da 

sie alle unter dem Begriff, Recht, stehen, nothwendig die Merkmale dieser 
Begriffe in sich enthalten; da sie aber auch in ihrer Bedeutung verschieden 

sind, zugleich eine Erläuterung und Anwendung dieses Begriffs geben 
müssen. Diese Ausdr ükke sind folgende: es ist Recht; er hat Recht; er hat 

das Recht; er thut recht. Beyspiele, wo diese Ausdrücke gebraucht we r-
den, mögen am besten dienen, uns ihre Verschiedenheit und Überei n-

stimmung und daraus den Begrif von Menschenrecht festzusetzen. Es ist 
recht , dass dieser Verbrecher einmal gestraft wird, ist ein Beispiel des G e-

brauchs der ersten Ausdrücke; er hat Recht , wenn er behauptet, die Sy m-
pathie ist eine Träumerey; er hat Recht  auf die angränzende Wiese, er hat 

Recht , Zölle zu erheben; er thut r echt , wenn er sich einmal von N.N. b e-

zahlen lässt; sind es von den übrigen. Mehrere Beyspiele werden jede r-
mann beyfallen. Sucht man nun zu entdecken, worinn die Verschiedenheit 

liege, so wird man folgende Unterschiede entdecken. Im ersten Fall wird 
gesagt,  dass etwas geschehen darf, mit dem Nebenbegrif, dass es auch 

gut sey, dass es geschehe: im andern, dass man etwas behaupten darf, 
ohne wider die Wahrheit sich zu versündigen; im dritten, daß man in se i-

ner Besiznehmung von den Gesezen begünstigt werden müs se; im vie r-
ten, dass man einen im Allgemeinen für erlaubt erklärten Vortheil auf i m-

mer oder auf bestimmte Zeit sich besonders zueignen dürffe; im fünften 
dass man etwas vor seinem Gewissen verantworten könne. Allem diesen 

Gebrauch des Wortes Recht, liegt a ber, wie man sieht, das Erlaubt sein  
zum Grunde, und zwar nicht ein vorübergehendes Erlaubtseyn, sondern 

ein bleibendes ; das ist, ein durch Geseze der Religion, der bürgerlichen 
Verfassung und der Wahrheit bestimmtes. Die erstern zwey Ausdrücke 

beziehen si ch aber aufs Allgemeine und zeigen nur an, dass etwas nicht 

wider die Geseze ist; aber lassen es unentschieden, ob es durch dieselben 
geboten oder blos erlaubt ist; weit öfter werden sie daher verneinend g e-

braucht; es ist nicht recht, dass und so weiter; e r hat nicht Recht u.s.w., 
in welchem Falle ihre Bedeutung bestimmter ist; und etwas schlechte r-

dings Gesezeswidriges anzeigt. Ganz deutlich ist es dagegen, dass in den 
übrigen drey Ausdrücken keine Gebotenseyn liegt, und das immer darinn 

vorausgesezt wird, dass man überhaupt gerne thue, das man nun mit 
Recht auch darf, aber wenn man nicht mehr will, auch nicht muss.  

 
     In dem lezten Ausdrucke: er thut recht, liegt noch der Nebenbegrif, 

dass man das, was uns gesezlich (in so ferne wir nehmlich die bürgerl i-
chen Gesetze allein darunter verstehen) erlaubt ist, auch vor der Geset z-

gebung des Gewissens verantworten könne. Da man nur selbst von der 
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innern Verpflichtung urteilen kan und die Ausübung des Rechts in so ferne 

mir Gewissenssache ist, über die niemand mi t Gewalt entscheiden darf, so 
kann freilich von dem Recht ein höchst ungerechter Gebrauch gemacht 

werden, ohne dass es gehindert werden kan. Weil wir aber nur eine Erkl ä-

rung von Recht in der Beziehung suchen, um zu wissen, welche Rechte wir 
haben, und welc he andere haben, und der Gebrauch derselben unserem 

und anderer Gewissen überlassen werden muss, so kan und darf diese 
Gewissenseinschränkung nicht als ein Merkmal in die Erklärung des Rechts 

aufgenommen werden. In so ferne man also ein Recht hat, hat man freye 
Willkühr, innerhalb dieses Rechts zu thun, was man will . Folgende Erkl ä-

rung wird also nothwendig richtig seyn; ein Recht ist die gesetzmässige 
Erlaubnis, nach eigener Willkühr in einem gewissen Falle zu handeln . Me i-

ne Rechte bestehen nun in der Summe  dieser Fälle.  
 

     Wenn es nun Fälle  giebt, wo die Willkühr unter keiner Bedingung au s-
ser mir eingeschränkt werden darf , so machen diese Fälle die Mensche n-

rechte  aus. Ob es solche Fälle giebt, soll nun der Gegenstand unserer U n-
tersuchung seyn. Wir haben erst gesehen, dass blosses Erlaubtseyn kein 

Recht giebt, welches auch allgemein bekannt ist, wie die Redensart zeigt, 

erlauben will ich es ihm wohl, aber kein Recht soll er mir daraus machen; 
und daraus entspringet schon die Vermuthung, dass blosse Widerse zung 

kein Recht nehmen könne. Die Widersetzung muss nehmlich selbst erst 
gesetzmässig seyn, wenn sie nicht ungerecht genennet werden soll. Alles 

kommt daher darauf an, wie weit die Gesetze die Willkühr einschränken 
können, und daher wird es nöthig seyn, un s einige Aufklärung über das, 

was zum Gesetz gemacht werden kan, zu verschaffen.  
 

     Wir begreiffen unter Gesetz  immer die Vorschrift, nach der etwas g e-
schehen muss, und dieses  Müssen  nehmen wir in doppelter Bedeutung, 

nemlich, in so ferne keine Möglichk eit da ist, dass etwas anders geschehe, 
wie z.B. bey den Naturgesetzen, oder in so ferne etwas zwar anders g e-

schehen kan, aber nur unter Voraussetzung des  Missbrauchs  der Freiheit, 
wie bei den Sittengesetzen. Die bürgerlichen Gesetze dürffen den Sitte n-

gese tzen daher nie widersprechen, weil sie sonsten den Misbrauch der 

Freiheit gebiethen würden. Diese Sittengesetze kündigen sich dem Me n-
schen unmittelbar in seinem Bewusstseyn an, und wenn seine Freiheit 

gleich nicht durch sie gebunden ist, so ist doch ihr Ge bot für ihn u n-
läugbar. Sie bedürffen keiner menschlichen Bestätigung, sondern werden 

von uns mit der Achtung erkannt, die Gesetze, die uns ein allerhöchster 
heiliger Wille giebt, von uns fordern. Da die bürgerlichen Gesetze aber 

durch einen Menschen gegebe n sind, so können diese Gesetze von andern 
Menschen nur dann für gültig erkannt werden, wenn sie entweder jene 

Sittengesetze selbst sind, die in der Gesellschaft nur als Befehle vorgetr a-
gen werden, auf deren Uebertretung auch zeitliches und von Menschen 

ve ranstaltetes Wehe gesezt ist, oder wenn ihre Vernunft selbst die Güte 
des Gesetzes einsieht, oder wenn sie diesen Menschen von einer Gottheit 

unterstützt glauben. Da aber das lezte bey einer etwas kultivirten Nation 
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nicht ohne Prüfung angenommen wird, und diese Prüfung sich auf die U n-

tersuchung gründet, ob das, was dieser Mann zum Gesetz macht, Göttlich 
seyn kan, welches auch nur durch Vernunft entschieden werden kann, so 

kommt alle Verbindlichkeit der Gesetze auf das an, ob sie der Vernunft 

gemäss sind. Es  wird zwar vieles als Gesetz befolgt, das nicht vernünftig 
ist. Z.B. dass der Landmann seine Aecker nicht durch einen Zaun vor den 

Verwüstungen des Wildes schützen soll; allein diese Befolgung gründet 
sich auf die in langer Zeit nach und nach gewöhnte Unte rdrückung, und 

keiner, der des Namens Mensch würdig ist, wird solche Verordnungen, des 
Namens, Gesetz, würdig finden. Da die Vernunft nun eigentlich die wahre 

Gesetzgeberin ist, so kan nichts ihr Widersprechendes diesen Namen ve r-
dienen. Die Vernunft urthei lt nun nach Zween Gesichtspunkten über die 

Güte der Gesetze; nehmlich nach der Stimme des Gewissens und der R e-
ligion,  und  nach der Schicklichkeit  der Gesetze  zur Erreichung eines b e-

stimmten Zwecks , den Gewissen und Religion gut heissen. Der allgemei n-
ste Zw eck den die Menschen nur haben können, ist äussere Glückseeli g-

keit bey einem guten Gewissen, und die Gesetze gehen daher auf die g u-
ten Sitten an sich und dies sind die moralischen und allgemeinen Gesetze , 

oder auf das äussere Wohl, und dies sind die bürgerlichen und besondern 

Gesetze , deren Zweck darinn besteht, zu verhindern, dass das Laster nicht 
äussern Wohlstand bewirken könne. Aus diese kurzen Erörterung wird nun 

sehr deutlich werden, das nichts mehr dem Wesen eines Gesetzes zuwider 
wäre, als ein  Gesetz, das das Wohl anderer beschränkt, um das Wohl e i-

nes Einzigen ohne Rücksicht auf Verdienst zu gründen und das die blosse 
Willkühr dieses Einzigen zum Gesetz machte. Dies zeigt uns nun ein u r-

sprüngliches Menschenrecht, nemlich, dass er seine Willkühr , nicht von 
der blossen  Willkühr eines andern einschränken lassen darf. Und an di e-

sem Leitfaden glauben wir die Menschenrechte auffinden zu können, wenn 
wir nur immer Acht geben, ob der Mensch in gewissen Fällen durch sichtl i-

che und vernünftige Gründe, die  ausser der Willkühr eines andern liegen, 
eingeschränkt werden kan, oder nicht; wo nur die Willkühr eines andern 

ihn einschränken könnte, da hat er ein Recht, seiner  Willkühr zu folgen.  
 

     Am deutlichsten fällt nun in die Augen, dass, da ihn nur blosse Willkühr 

einschränken könnte, wo sein Benehmen ohne allen Einfluss auf das mit 
Vernunft oder Recht zu fordernde Wohl anderer ist. Ich finden hier keinen 

Beysatz, mit Vernunft oder Recht, welches, wie wir gesehen haben, be y-
nahe ein gleiches bedeutet, nothwe ndig, weil die Gerechtigkeit selbst all e-

zeit eine Störerin des Wohls der Bösewächter ist. Dieser Einfluss kann 
aber nicht Statt finden 1) bei Gewissenssachen, in so ferne nicht das B e-

tragen in Handel und Wandel, sondern der Trost für das Herz eines Me n-
sche n allein von ihnen abhängt. 2) In Meinungen, die blos wissenschaftlich 

sind, oder nur zur Prüfung vorgetragen werden. Diese Menschenrechte 
sind unter dem Namen Gewissens  und Gedankenfreiheit  bekannt; erstere 

bezieht sich vorzüglich auf die Religion. Die Ge wissensfreiheit kan also e i-
nem Menschen nicht genommen werden, und alle Gesetze, die dieses 

thun, führen den Namen Gesetz mit Unrecht. Die Gründe für diesen Satz 
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sind unter mehreren diese: Die Religion ist, wie allgemein anerkannt wird, 

ein wahrer Trost de r Menschen und keine Plage; sie tröstet ihn über seine 
moralischen Gebrechen, bringt ihm Mittel zur Stärkung im Guten, und 

vermehrt die Gründe, welche die Vernunft allein zur Rechtschaffenheit 

darbietet, damit, dass sie die Ausübung der Gerechtigkeit und a ller T u-
genden, zugleich als Gebot eines heiligen unabänderlichen Willens ankü n-

digt, der zugleich unser genauer und allwissender Richter und Belohner 
ist: wie kan also Religion von einem Menschen  geboten werden? Was 

kümmert ihn, wo wir Trost finden, und wom it kan er zeigen, dass er der 
Bevollmächtigte des Allerhöchsten ist? Da es eben so wahr ist, dass uns 

Vernunft schon allein sagt, was Recht und Unrecht, und die Religion uns 
nur die gehörige Stärke zum Guten giebt, wie kan die Religion, die wir b e-

kennen, u ns zu bürgerlichen Geschäften tauglich oder untauglich machen? 
Nicht die Religion, die wir bekennen, sondern die Stärke und Beharrlic h-

keit im Guten, die uns unsere Religion giebt, macht uns zu biedern oder 
schlechten Menschen; und jemanden deswegen mehr zu  trauen, weil er 

sich zu einer Religion bekennt, die ich für die beste halte, ist eben so u n-
vernünftig, als wenn ich einem jeden, den ich weiter gar nicht kenne, vö l-

lige Macht über mein Vermögen geben wollte, weil er mir versprochen hat, 

mich nicht zu best ehlen, sondern meinen Vortheil aufs beste zu besorgen. 
Ich kan also nicht von der Religion auf die Güte eines Menschen schlie s-

sen. Aber wird man sagen: ich kann doch urteilen, ob eine Religion nicht 
selbst schlechte Grundsätze begünstige? Allerdings: aber dann sind diese 

schlechten Grundsätze, die mit den moralischen und vernünftigen bürge r-
lichen Gesetzen unverträglich sind, der Grund, warum ich einem solchen 

Menschen nicht trauen darf, aber nicht seine Religion, die als solche keine 
Grundsätze des Betragen s enthält, sondern sie nur dem Gewissen ei n-

schärft. Religionen, deren Gottesdienst unmoralisch ist, müssen in dieser 
Rücksicht zwar verboten werden, aber der Gegenstand des Verbots sind 

dann diese Handlungen ; als falsche Religionen  können sie nicht durch G e-
setze, sondern nur durch Aufklärung aufgehoben werden. Ferner müsste 

ich aber auch, um eine Religion als falsch zu verwerfen, wenn solches aus 
einem andern Grunde, als weil sie der Vernunft und dem unbestochenen 

Gewissen oder dem reinen sittlichen Gefühle  zuwiderlaufende Grundsätze 

begünstigt, geschehen sollte, unmittelbar von Gott überzeugt seyn, dass 
sie falsch wäre, welches sich aber kein vernünftiger Mensch einbilden 

kann, sondern wenn er diese Einbildung hat, so ist er ein ï Narr. Dieses 
hartscheinend e Urtheil wird jedermann einleuchten, wenn er bedenkt, 

welch ein unbändiger Stolz von einem Menschen es ist, sich einzubilden, 
er allein habe es verdient, dass ihn Gott vor so vielen Millionen seiner Mi t-

brüder auszeichne! Christen könnte auch dies überzeug en, dass Christus 
selbst nie zu irgendeiner Sekte sagte: Ăeure Religion ist falsch, aber er 

sagte: Ăviele, die zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht Wunder  gethan 
in deinem Namen, werden nicht in das Himmelreich kommen. Dies halte 

ich für hinreichende Gründe, um die Gewissensfreiheit unter die Me n-
schenrechte zu setzen. Da man aber keine Freiheit hat, wenn man nicht 

handeln darf, wie man will, so begreift die Gewissensfreiheit nicht blos die 
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Religion, in so ferne sie blos bekannt wird, sondern auch in so  ferne zu ihr 

gehörige Uebungen angestellt werden, wenn diese Uebungen nicht den 
Sitten und den vernünftigen bürgerlichen Gesetzen zuwider sind. Es g e-

hört also freye Religionsausübung, in so weit als sie andern nicht b e-

schwerlich fällt, unter die Menschenr echte. Aber im Gegentheil muss auch 
wieder jedem erlaubt seyn, seine Meinung über jede Religion zu sagen 

und ihren Einfluß auf das Herz zu beurtheilen. Nur in dieser letzten Rüc k-
sicht gehört freyes  Urtheil über Religionssachen  unter diese Rubrik; denn 

in s o fern beurtheilt wird, ob ein Satz einer Religion in den ihr zur Rich t-
schnur dienenden Büchern enthalten sey oder nicht, ob eine gewisse C e-

rimonie ihr wesentlich oder nicht, alt oder neu sey, gehört zur Gedanke n-
freiheit. Ich habe hier Gewissensfreiheit nu r auf Religion bezogen, weil 

sich alle Fälle, wo sie Statt finden muss, auf Religion, d.i. auf das innere 
Heil des Menchen beziehen, das einen andern nichts angeht. Was den G e-

brauch der Freiheit über Religion zu urtheilen betrift, so kan man gewisse 
Gebräu che einer Religion lächerlich finden, ohne wider die Menschenrechte 

zu sündigen, aber man darf nicht Gewalt brauchen; dies thut man aber 
wirklich, wenn man durch Spott den andern stört. Man kan zum Beispiel 

den langen Tag der Inden für eine lächerliche Cer imonie erklären, ohne 

sich zu versündigen, aber man thut nicht recht, wenn man seinem Spott 
während dieser Cerimonie selbst freyen Lauf lässt. Nun wollen wir zur n ä-

hern Auseinandersetzung der Gedankenfreiheit übergehen.  
 

     In so ferne man nicht wissen k an, was einer denkt, so ist freylich u n-
möglich, sich einer Herrschaft über Gedanken anzumassen. Aber dies 

heisst auch nicht Freiheit, sondern Gedankenfreiheit  findet nur dann Statt, 
wenn ich meine Gedanken, ohne mich einer durch Gesetze bestimmten 

Straffe auszusetzen äussern kann . Am unwiderstehlichsten ist die Uebe r-
zeugung, dass kein Mensch ein Recht haben kann, mir die Entdeckung der 

Wahrheit zu verbieten und meine Kräfte zur Vervollkommung der Wisse n-
schaften zu gebrauchen. Ich halte mich hier mit keinem Beweiss auf, weil 

unsere Zeiten kaum ein Beyspiel mehr liefern, dass Entdeckungen in den 
Wissenschaften als Verbrechen geahndet wurden, sondern gehe zu einer 

andern Frage über: nehmlich gehört es zu den Menschenrechten, meine 

Meinung über alles frey sagen zu können. Ich glaube, dass diese Frage 
unbedingt mit Ja zu beantworten ist. Denen diese Beantwortung nicht 

nach ihrem Sinn seyn mag, gebe ich zu bedenken, dass sie hier das Kö n-
nen nicht mit der wirklichen Ausübung verwechseln; denn da kan gar oft 

der Fall  kommen, dass es nicht allein klug, sondern sogar Pflicht ist seine 
Meinung nicht geradezu zu äußern; dies aber muss mir überlassen werden 

und keine Gesetze können mich einschränken, die mich im Gegentheil 
auch nicht vor dem Schaden sichern, den mir ein un kluger Gebrauch me i-

ner Willkühr zuzieht. Vorzüglich schien die Gedankenfreiheit gefährlich, 
wenn sie sich in Kritiken über die Gesetze, Verfassungen, Religionen und 

Verordnungen äusserte. Aber auch da wird die Furcht verschwinden, wenn 
man Beurtheilung ein er Sache von eigensinniger Verwerffung, und den 

Entschluss über gewisse Verordnungen dem Landesherrn Vorstellungen zu 
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machen, von Ungehorsam unterscheidet. In welchem Lande sich die G e-

setze nur den leztern zur Rüge vorbehalten haben, wird alles durch b e-
scheidene Beschwerden ausgerichet werden; wo man aber allen Tadel, 

sey er auch noch so bescheiden, für ein Verbrechen erklärt, da giebt es 

freylich keine anderen Mittel, seine Gedanken zu eröfnen als mit bewafn e-
ter Hand, wie bey der Revolution in Paris, oder durch Brand, wie in Co n-

stantinopel. Der Erfolg der Unterdrükung der Gedankenfreyheit kan bei 
einem Volk, das denkt, (denn von andern als z.B. von dem grössten Theil 

der Russischen Völkerschaften, von den ganz gemeinen Pohlen und U n-
garn u.d.m. ist hier die Rede nicht) kein andrer seyn, als das sich d e-

liberirende Clubbs in deridirende Complots verwandeln.  
 

     Die Gedankenfreyheit äussert sich vorzüglich in drey Wirkungen, in der 
Pressfreiheit, der freymüthigen Unterhaltung und der vertraulichen Co r-

responden z. Ueber die Pressfreiheit  ist schon genug geschrieben worden 
und ich verweise meine Leser auf die vielen Auffsäze, die in allen Iourn a-

len zerstreut sind; nur füge ich hinzu, dass ich eine Censur für ein Bedür f-
niss eine jeden Staats halte, aber sie muss sc hon gedrukte Schriften und 

keine Manuscripte censiren. Eine solche oberherrliche Censur von Schri f-

ten, die den Staat angehen, hielte ich für sehr nüzlich, weil man dadurch 
manche schlechte Absicht eines elenden Schriftstellers, der der nur g e-

wöhnlichen Cen sur auszuweichen weiss, vereiteln könnte, da man durch 
Verbot einer solchen Schrift ihr öfters eine Wichtigkeit giebt, welche sie  

sonst nie erhalten hätte, und weil doch auch keine gute Schrift durch den 
blossen Eigensinn des Censors unterdrückt werden kö nnte. Die freimüth i-

ge Unterhaltung  gehört zu den Glückseeligkeiten des Lebens, und wehe 
der Regierung, die ihren offenen Beurtheiler für ihren gefährlichsten Feind 

hält. Die Correspondenz  gehört gleichfalls unter die Annehmlichkeiten des 
Lebens, aber ich g estehe, dass es hier am schwersten ist, zu bestimmen, 

wie weit hier Polizey ihre Aufsicht treiben könne, ohne die Menschenrechte 
zu beleidigen. Denn wenn es von einer Seite wahr, dass die Regierung 

kein Recht auf meine Geheimnisse haben kann, so ist es von  der andern 
auch wieder wahr, dass ihr durch die vollkommene Freiheit der Corre s-

pondenz, in den meisten Fällen die Freiheit benommen wäre, Ve r-

räthereyen zu entdecken. Ich für meinen Theil halte dafür, dass die Regi e-
rung bey einem gegründeten Verdacht das R echt habe, jede Correspo n-

denz aufzufangen, aber, dass sie dann die Menschenrechte beleidigt, wenn 
sie ausser dem Fall der Verrätherey, irgend einen zum Nachtheil der Co r-

respondenten gereichenden Gebrauch von ihren Entdeckungen macht, und 
wenn sie an statt durch gegründeten Verdacht zu dieser Gewaltthätigkeit 

aufgefordert zu seyn, sie verübt, um erst Verdacht zu schöpfen.  
 

     Nachdem ich gezeigt habe, dass Gedankenfreyheit zu den Mensche n-
rechten gehöret, so brauche ich nicht weiter zu beweisen, dass die 

Freyheit sich aufzuklären  zu den heiligsten Menschenrechten gehört. Di e-
jenigen die sich so selbstsüchtig über andere Menschen erheben, und i m-

mer so wegwerfend vom Volke sprechen, als wenn sie zu einer höheren 
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Gattung von Geschöpfen gehörten, würden gewiss ni e fragen: ist es gut, 

dass man das Volk aufkläre? wenn sie bedächten dass das Ja oder Nein 
auf diese Frage, zugleich das Ja oder Nein auf folgende ist: sind die, we l-

che das Volk regieren, weise und gerecht? Sind sie es, so wird nur ein 

aufgeklärtes Volk si e zu schätzen wissen; sind sie es aber nicht, so wird 
freylich nur ein dummes und feiges Volk sie ertragen können.  

 
     Die Menschenrechte, die wir bisher durchgegangen haben, sind zwar 

unverlezbar, aber sie können von jedem Menschen in verschiedenen Gr a-
den ausgeübt werden, ohne dass sein moralischer Werth deswegen zu b e-

zweifeln ist. Nun aber kommen wir zu gewissen Rechten, die mit den 
Pflichten gegen sich selbst so genau verwandt sind, dass der Mensch sich 

selbige nicht verzeihen kann, ohne seine moralis che Würde, entweder 
wirklich oder scheinbar zu verliehren, wenn er den unwiderstehlichen 

Zwang nicht vor den Augen der Welt beweisen kann. Der Mensch steht 
nehmlich unter allgemein anerkannten Gesetzen, die er, wenn er nicht von 

der Stufe eines vernünftige n, einer Religion fähigen Wesens herabsinken, 
und zum allgemein verdammten Verbrecher werden will, schlechterdings 

befolgen muss, als, um einige anzuführen: nicht falsches Zeugnis zu g e-

ben, nicht aus Faulheit und Bereicherungssucht zu stehlen, nicht aus E i-
gennuz und blosser Willkühr und Hass zu morden; wenn er daher durch 

Gewalt in eine Lage versezt wird, wo er diese heiligen Gesetze nicht beo b-
achten könnte, so wird er zum Thier erniedrigt, und er hat daher das 

Recht ja sogar die Pflicht, den Tod einem solc hen Leben vorzuziehen. 
Wenn er also so gar den Tod, einer solchen Lage, wo er auf Moralität Ve r-

zicht thun müsste, vorziehen soll, so handelt er völlig lasterhaft, wenn er 
sich freiwillig in eine solche Lage stürzt, und ein solcher Mensch wird mit 

Recht ein  Verworfener genannt. Werden nun die Verbote, die daraus 
fliessen; ich darf auf meine moralische Freiheit nicht Verzicht thun, b e-

trachtet, so entstehen daraus Pflichten gegen mich selbst: wird aber nun 
darauf Rücksicht genommen, welche Zumuthungen mich unm ittelbar oder 

auf entferntere Art in eine solche Lage stürzen würden, so gehört die We i-
gerung, solche Zumuthungen anzunehmen zu den Menschenrechten, und 

wer gegen eine solche Weigerung Gewalt braucht, sündigt gegen die 

Menschheit. Wir überlassen hier die P flichten gegen sich selbst der Moral 
und betrachten hier die Sache nur unter dem Gesichtspunkt des Rechts: 

nur ist hier noch zu bemerken, dass gewöhnlich die Pflichten gegen sich 
selbst, mit blossen Rechten sehr oft verwechselt werden. Ein einzig Be y-

spiel wird hinlänglich seyn, auf diesen wichtigen Unterschied aufmerksam 
zu machen. Wenn ich alle Kräfte aufwende, mein durch nichts verwirktes 

Leben zu erhalten, meine Menschenrechte zu schützen, so erfülle ich die 
Pflichten gegen mich selbst; wenn ich aber etw as gefundenes, worauf 

niemand Ansprüche hat, mir allein zueigne, wenn ich auf die äussere Ehre 
sehe, die mein Rang mir giebt, so bringe ich nur meine Rechte in Au s-

übung. Pflichten gegen mich selbst sind so heilig, als die gegen andere, 
aber meine Rechte di e auf meinen Vortheil abzielen, kann ich mir verze i-

hen. Der allgemeine Ausdruck, unter dem diese Rechte können begriffen 
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werden, ist dieser: Niemand darf Handlungen von mir fordern, wo ich sein 

blosses Werkzeug ohne alles Selbsturtheil über Recht und Unrec ht wäre 
oder schiene, und wodurch ich von der bürgerlichen Gesellschaft ausg e-

schlossen würde . Dieses geschiehet nun, wenn ich jemand meinen Körper 

zu seinem willkührlichen Gebrauch überlassen und wenn ich auf alles E i-
genthumsrecht Verzicht thun soll. Um mi ch hierüber deutlich erklären zu 

können, so wird es nöthig seyn, zuvor über die Achtung, die der Mensch 
seinem Körper schuldig ist, etwas zu sagen, weil es mir schon zur Last g e-

legt wird, und ich meine öffentliche Achtung dadurch verliere, wenn es 
scheint,  als wäre mir der Gebrauch, den man von meinem Körper machen 

möchte, gleichgültig. Unser Körper verdient als Werkzeug, wodurch wir 
unsre Vernunft kund machen, eine Achtung, die diesem Beruf angemessen 

ist. Man mag so sehr von Vorurtheilen sprechen, die den  Menschen verle i-
ten sollen, das innere Geistige mit dem Aeusseren blos körperlichen zu 

verwechseln, so wird man es doch nie dahin bringen, das der Mensch von 
sittlichem Gefühle die Aussprüche dieser übermenschlichen Weisheit ane r-

kenne, wenn er auch nicht i hre Sophismen zerstören könnte. Man sage, 
was kümmert mich mein Körper, wenn ich tod bin, meinetwegen fressen 

ihn die Hunde; so wird es leicht seyn, die meisten Personen, die nicht di e-

ser Meinung sind, zum Schweigen zu bringen, aber schwer, einen einzigen 
zu überzeugen. Man suche zu beweisen, dass ein Mädchen ihre körperliche 

Unschuld verlieren könne, ohne ihre Seele zu beflecken, man gehe weiter 
und behaupte, dass ein solches Mädchen an moralischem Verdienst d a-

durch gewinne; es wird eben so leicht seyn, di e meisten Zuhörer so weit 
zu bringen, dass sie nichts dagegen sagen können, aber eben so schwer, 

sie lebendig davon zu überzeugen. Der Grund zu dieser Erscheinung, wird 
man hierauf sagen, liegt in tief eingewurzelten Vorurtheilen, die nicht so 

bald der Sti mme der Vernunft weichen. So findet man ja, dass sich Leute 
im Finstern fürchten, die von der Nichttigkeit der Gespenster völlig übe r-

zeugt sind. Dieser Einwurf, dünkt mich, leitet auf den rechten Gesicht s-
punkt, aus welchem die Sache betrachtet werden muss.  Woher kommt die 

Furcht im Finstern wenn es keine Gespenster giebt? Fragen wir in dem 
zum Beispiel angeführten Falle, und die Beantwortung dieser Frage best ä-

tigt die Nichtigkeit der Gespenster; wenn wir also hier fragen, woher 

kommt die allgemeine Meinung,  dass Beschimpfungen des Körpers den 
Menschen herabwürdigen, wenn es doch nicht wahr ist, so können wir ho f-

fen, dadurch der Entscheidung auch näher zu kommen. Die Antwort ist 
leicht: weil wir aus dem Betragen gegen den Körper, das Interesse, das 

man an uns erer Seele nimmt, beurtheilen . Dieses Urtheil wird von uns, 
auch auf alles, was wir unser nennen, ausgebreitet. Wir zählen den gewiss 

nicht unter unsere Freunde, dem die Geschenke, die wir ihm machen, 
ausser ihrem Marktpreiss nichts werth sind. Da nun aber  nicht wohl eine 

andere Art, uns Achtung zu erweisen Statt findet, als die durch den Werth, 
den man dem Unsrigen(worunter unser Körper vorzüglich gehört) giebt, 

so ist diese Art zu schliessen richtig und also der Werth, den wir auf das 
Betragen gegen unser n Körper legen, keine Vorurtheil, und wir kündigen 
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auch durch unser äusserliches Bezeugen den Werth an, den wir uns nach 

unserm Gewissen beylegen zu dürfen glauben.  
 

     Eine jede Handlung, die daher einen körperlichen Nachtheil für uns 

hat, kündigt entwe der an, dass wir von andern nicht geachtet werden, 
oder dass wir uns selbst nicht achten, oder doch, dass wir zu schwach 

sind, uns bey unsern Rechten zu schützen. Daher kommt das misliche 
Licht, in dem ein Mensch, dem seine Rechte mit Gewalt entrissen word en, 

erscheint. Man muss sich immer sagen: er ist unschuldig daran, um ihn 
nicht schuldig zu finden.  

 
     Da wir nun die Pflicht haben, wie oben gezeigt wurde, nie auf Sel b-

sturtheil über Recht und Unrecht Verzicht zu thun, so haben wir auch ein 
Recht, uns allem zu widersetzen, was eine solche Verzicht ankündigen 

würde. Aus diesen leztern folgen vorzüglich die Menschenrechte, da die 
Verzicht selbst schlechterdings verboten ist, und also in diesem Fall die 

Weigerung nicht blos ein Recht, sondern eine Pflicht ist. Die hauptsäc h-
lichsten hieraus entspringenden Menschenrechte sind folgende: 1) Ich darf 

alle Dienste verweigern, die eine blinde Ergebenheit erfordern, oder auch 

nur scheinbar machen. 2) Meine körperliche Freiheit darf nicht nach Wil l-
kühr beschränkt we rden. 3) Ich darf nie als ein blosses Werkzeug der Lust 

anderer gebraucht werden. 4) Ich darf in keinem Falle, auch nicht im Tode 
als Thier behandelt werden. Ich verstehe hier unter Behandlung blos das 

Betragen gegen mich in so fern es ohne gewaltthätigen Einfluss ist. Die 
erstern Rechte machen den Uebergang von Pflichten gegen sich selbst zu 

den Menschenrechten aus, und was die Verweigerung solcher Handlungen 
betrift, die es wirklich beweisen würden, dass ich mich nach der Willkühr 

eines andern allein rich te, so gehört sie unter die Pflichten gegen sich 
selbst, weil es nicht von mir geschehen darf; aber was nur den äussern 

Schein angehet, gehört unter die Menschenrechte, weil es nie geset z-
mässig gefordert werden darf, ob es gleichwohl Fälle geben kann, wo i ch 

freiwillig von diesen Rechten etwas vergeben darf. Es würde zu weitläufig 
seyn, hier alle einzelne Fälle durchzugehen. Ich mache hierbey nur die 

Bemerkung: alle Sprachen sind reicher an Wörtern, den zu bezeichnen, 

der sich dieser Gattung Menschenrechte begiebt, als den, der sie beleidigt, 
weil es am meisten in der Macht des Menschen steht, sich bey diesen 

Rechten zu schützen. Der Schmeichler macht den Anfang dieser Verze i-
hung der Menschenrechte, der in einigen Fällen noch zu entschuldigen ist. 

Von ihm au s giebt es dann unzählige Stufen, die sich bei dem Banditen 
endigen, der ein wahrer Verworffener ist. Ich unterscheide den Banditen 

von dem Mörder. Denn der Mord des Banditen hat der zu verantworten, 
der sich seiner bedient. Der Bandit ist einzig dadurch V erbrecher, dass er 

Bandit ist, so lange er ausser der Vollziehung der erhaltenen Aufträge ke i-
ne anderen Schandthaten begeht. Man siehet daraus, wie bei dem Band i-

ten sich noch einseitige Moralität finden kann, weil er seine Verbrechen 
auf das Gewissen ander er begeht. Sein eigentliches Verbrechen begehet 

er wider die Pflicht gegen sich selbst. Die zweite Gattung von Mensche n-
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rechten betrift alle Arten von Gefangenschaften, die nicht durch Verbr e-

chen welche gesetzmässig erwiesen, und öffentlich bekannt wurden, ve r-
dient worden ist. Hier ist das arme Schlachtopfer ganz unschuldig und 

auch keine Sprache hat einen Ausdruck, der einen solchen Unglücklichen 

herabwürdigt. Unsre Achtung gegen ihn steigt aber doch in dem Verhäl t-
niss, als er seine Kräfte gebraucht, sich s eine ihm entrissene Freiheit wi e-

der zu verschaffen. Diese Beleidigung der Menschenrechte ist leider noch 
sehr häufig und ihre Spuren, die man in den Bastillen jedes Landes findet, 

sind der traurige Beweiss, dass wir noch weit entfernt von wahrer Aufkl ä-
rung  sind, weil ich Beleidigungen der Menschheit noch mit dem Vorwand 

politischer Nothwendigkeit decken lassen, ohne dass jemand laut dagegen 
spricht. Ich verstehe hier nicht unter dagegen sprechen, dass man im al l-

gemeinen dagegen schreibt, denn diess geschieh t, sondern dass man sich 
im einzelnen Fall dawider erhebt. Niemand ist unter Gesetzen sicher, die 

in der wichtigsten Sache für ihn, in seiner persönlichen Freiheit das Spiel 
der Willkühr sind. Zwang zum Soldatenstand gehört grösstentheils auch 

unter diese Gattung der Verletzung der Menschenrechte. Die dritte Ga t-
tung begreift diejenigen Rechte, welche mich sichern, kein blosses Mittel 

zur Befriedigung der Wollüste anderer zu werden. Auch hier findet das 

Statt, was wir schon bey der ersten Gattung bemerkten, dass die Spr a-
chen reich an Wörtern sind, die den brandmarken, der diese Mensche n-

rechte vernachlässigt, als den, der sie beleidigt, weil es auch sehr oft in 
der Macht des Menschen steht, sich dabey zu schützen. Der Lustigmacher 

fängt hier die Reihe an, und sie endigt mit dem Kuppler. Zwischen diesen 
beiden Stufen giebt es eine Menge anderer, die ich dem Leser selbst zu 

ordnen überlasse. Die Beleidigung dieser Menschenrechte trift vorzüglich 
das weibliche Geschlecht, und weil dies für schwächer als das männli che 

gehalten wird, so hat hier die Sprache meistens den Beleidiger gebran d-
markt. Hure ist der einzige mir bekannte nachtheilige Ausdruck, der das 

weibliche Geschlecht in dieser Rücksicht trift. Das höchste Verbrechen di e-
ser Art der Beleidigung der Menschen rechte ist die Nothzüchtigung. Die 

vierte Gattung der Menschenrechte enthält diejenigen, die blos das äuss e-
re Betragen gegen mich betreffen, das in der Art, wie man mit mir 

umgeht, und in der Behandlung meines Körpers nach dem Tode bestehet. 

Dieses Recht k ann ich mir verzeihen, wenn ich vernünftige Gründe dazu 
habe, ohne mich herabzusetzen. Sie können auch beleidigt werden, wenn 

wichtige Gründe es veranlassen, ohne ein Verbrechen gegen die Mensc h-
heit zu begehen. Oft ist eine solche Behandlung, wo ich nur al s ein tier i-

sches Wesen angesehen werde, blosser Scherz. Wenn aber ein Mensch 
gar zu gleichgültig gegen solche Behandlungen ist, so nennt man ihn e i-

nen Schmarozer, einen Cyniker u.s.w. und spricht ihm das Ehrgefühl ab. 
Den, der diese Menschenrechte zu leich tsinnig beleidigt, nennt man einen 

frechen übermüthigen Menschen, und spricht ihm alles feinere Gefühl oder 
selbst die Menschlichkeit ab.  

 
     Nun komme ich zur lezten Classe der Menschenrechte, die nähmlich 

diejenigen unter sich begreift, die die Bedingu ng sind, dass er ein Mitglied 
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der bürgerlichen Gesellschaft seyn kann. Sie entspringen daraus, dass wir 

alle mit gleichen Ansprüchen gebohren werden. Wenn also ein Mensch das 
Recht hat, sich Eigenthum zu erwerben, so haben es alle. Da nun das 

Recht, sich E igenthum zu erwerben, die Grundlage aller bürgerlichen Ve r-

fassung ist, so kann keinem Menschen diess Recht genommen werden, so 
lange er sich nicht unwürdig gemacht hat, ein Mitglied der bürgerlichen 

Gesellschaft zu seyn. Die Leibeigenschaft raubt dieses Re cht, und sie ist 
also ein Verletzung der Rechte der Menschheit. Alle Verbote, mich ausse r-

halb des Landes, wo ich gebohren bin, ansässig zu machen, ohne mein 
Vermögen in diesem Landen zu verliehren, verletzen dieses Recht und 

sind daher Beleidigung der Mens chheit; die diess heisst das Eigenthum s-
recht aufheben, wenn man mir nicht den freyen Gebrauch meines Eige n-

thums lässt. Die Art des Erwerbs kann zwar zum Wohl des Ganzen eing e-
schränkt werden, aber nicht der Gebrauch des Erworbenen. Der unmoral i-

sche Gebrauch  ist durch die Gesetze schon verboten, die die unmoral i-
schen Handlungen verbieten.  

 
     Die genaue Bestimmung, in wie ferne die Erwerbsmittel vom Staate 

eingeschränkt, oder einzeln ausschliessend ertheilt werden dürfen, liegt 

ausser den Grenzen dieser Abh andlung. Die Regel, nach der diese Verf ü-
gungen zu prüfen sind, ist folgende: Iede Einschränkung der Erwerbmittel 

oder ausschliessende Ertheilung derselben ist ungerecht und kan nicht G e-
setz werden, wenn sie die Rechte der Menschheit beleidigt und nicht das  

Wohl des Ganzen sondern die Bereicherung einzelner zum Zwecke hat. 
Dies wären die vorzüglichsten Menschenrechte, die ausser den oben b e-

merkten Ausnahmen niemand beleidigen darf, ohne ein Bösewicht, und 
niemand aufgeben darf, ohne ein Verworffener zu seyn.  

 
     Nun entsteht diese Frage: können diese Rechte nicht verlohren we r-

den? Die Antwort ist kurz diese: Ia, durch Verbrechen. Wer nehmlich die 
Menschheit in andern nicht achtet, der verwirkt die Achtung der Mensc h-

heit in ihm. Aber auch nur durch Verbreche n können sie verlohren werden 
und nicht durch blose Vergehungen, Verbrechen  findet nehmlich Statt, 

wenn ich so handle, als gäbe es kein Gesetz ausser meiner Willkühr und 

meinem Vortheil. Eine Uebertretung der Gesetze aber, zu der mich Le i-
denschaft oder son stige Versuchungen verleiten, ohne dass ich mich de s-

wegen von dem Gehorsam gegen die Gesetze überhaupt lossage, ist Ver-
gebung . Der Sprachgebrauch ist hierinn nicht immer gernau und kan es 

auch nicht seyn, weil oft der Unterschied unter Verbrechen und Verge hung 
nur in der Gesinnung liegt, über die es oft schwer zu urtheilen ist, und 

nicht in dem Aeussern der Handlung. So können zwey Menschen eine gle i-
che Summe stehlen. Der erste ist ein wahrer Dieb, der das Eigenthum 

keines andern achtet, so bald er glaubt, nicht ertappt zu werden. Der a n-
dere war in einer Noth, die ihn so sehr ängstigte, dass er der Versuchung, 

ihr abzuhelfen, nicht mehr widerstehen konnte. Der erste ist dann ein 
Verbrecher, aber der zweyte hat sich nur vergangen. Der erste hat daher 

auch sei n Eigenthumsrecht verlohren und kan kein Mitglieder bürgerlichen 
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Gesellschaft mehr seyn -  Der zweite wird zwar mit Recht gezüchtiget aber 

hat sein Menschenrecht nicht verlohren und kan wieder in den Schoos der 
Gesellschaft aufgenommen werden. Der Gesichtspu nkt, aus dem man die 

Uebertretung der Gesetze einsieht, ist daher entweder der der strengen 

Gerechtigkeit , die blos das Verhältniss der Handlungen zum Gesetz b e-
trachtet, oder der, der Billigkeit , die auf die Gesinnungen und die Lage des 

Handelnden Rücksich t nimmt. Die Nachsicht, die jeder Mensch bedarf, fo r-
dert ihn auf, mehr nach Billigkeit, als nach strengem Recht zu richten und 

ohne die entschiedensten Beweise niemanden seiner Menschenrechte ve r-
lustig zu erklären.  

 
     Häufig ist auch der Fall, dass Mens chen durch lange Sklaverey von i h-

ren Menschenrechten gleichsam entwöhnt sind, keinen Begrif davon, und 
kein Verlangen darnach haben, wie soll man sich gegen diese Menschen 

betragen? Ich antworte, wie gegen Menschen. ï Es ist wahr, sie wissen 
sich oft in di e Freiheit nicht zu schicken, und haben keinen Begrif von dem 

meisten Menschenrechten; Gewissens und Gedankenfreiheit ist für sie 
nichts; aber deswegen darf ich mich nicht so gegen sie betragen, als wenn 

sie verdammt wären, immer in dieser Barbarey zu blei ben. Man soll diesen 

Menschen allerdings keine Freiheiten und Rechte aufdringen, die sie nicht 
zu gebrauchen wissen; aber man soll sie diese kennen lehren, die sie zu 

ahnden anfangen und diese nicht mit Gewalt vorenthalten, die sie zu b e-
gehren wissen. So v iel glaube ich wird hinlänglich seyn, den Begrif von 

Menschenrechten aufzuklären und einen denkenden Menschen zu b e-
urtheilen, ob er an seinen Menschenrechten gekränkt ist, in welchem La n-

de sie heilig sind, und wo die Regierungen ihrer spotten. Keine von al len 
Regierungsformen steht mit ihnen in Widerspruch als der Despotismus, er 

mag von einem oder von vielen, durch blosse überlegene Macht, oder im 
Namen Gottes ausgeübt werden; alle anderen nehmen die Menschenrec h-

te in Schuz. Viele Schriftsteller haben die Menschenrechte zum Vorwand 
genommen, Zerstörung aller bürgerlichen Ordnung zu predigen. Es kan 

seyn, dass viele durch Schwärmerey hingerissen es redlich gemeint h a-
ben, und dann verdienen sie über ihre Irrthümer belehrt zu werden; h a-

ben sie aber diese heili gen Namen zu ihrem Eigennuze schadenfrohen A b-

sichten gemissbraucht: so sind sie die schändlichsten Bösewichter. Der 
wahre Satz: alle Menschen werden mit gleichen Ansprüchen gebohren, 

verleitet zu den absurdesten Folgen, wenn man den eben so wahren au s-
ser A cht lässt: Kein Mensch wird mit einem Recht auf die Wohlthaten  an-

derer gebohren. Ehe der Mensch also in den Stand kommt, seine Anspr ü-
che gültig machen zu können, so haben schon hunderte Ansprüche der 

Dankbarkeit an ihn, die seine ursprüngliche einschränken . Dies ist der U r-
sprung der Pflichten gegen Eltern und gegen den Staat. Die Kenntniss di e-

ser Pflichten ist so nothwendig als die Kenntniss der Menschenrechte. *) 
Die Menschenrechte allein kan er sich nie vergeben; aber auch die Bele i-

digung dieser allein be rechtigt ihn, sich seiner Regierung zu widersetzen 
und seine Klage vorzubringen. Wird er dann nicht gehört, so mag er einzig 

von seinem Gewissen geleitet handeln. Wir sehen den glücklichen Zeiten 
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entgegen, wo die Menschenrechte für heilig erkannt, und wo d ie Regi e-

rungen dauerhaft seyn werden, und wir sehen die düsteren Zeiten ve r-
schwinden, wo nur dadurch Ruhe im Staate war, dass die Regierenden l i-

stig, die Regierten dumm und beyde Theile abergläubisch waren. Nie m ö-

gen sie wiederkommen, diese traurigen Zeite n und nie möge es den 
Werkzeugen der Finsterniss die leider noch so stark sind, gelingen, das 

Licht zu ersticken, das unter Friederich, dem Einzigen, zu leuchten anfing.  
___________  
*) Anmerk.  Wir wollen daher versuchen, in einem andern Aufsatz einige Aufk lä-
rung über die Bürgerpflichten zu geben.  
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Die Idee der Gerechtig keit  

als Princip einer Gesetzgebung betrach tet  
 
 

 
Das höchste praktische Ziel der 

menschlichen Weißheit, das die Me n-
schen in diesem Leben vermöge ihrer 

moralischen Natur zu erreichen ho f-
fen können, ist, Ausbildung ihrer 

Kräfte ohne feindselige Kämpfe, und 
freyer Lebensgenuß ohne Verletzung 

der Gerechtigkeit. Die einzigen Mittel, 
die zu diesem Zweck führen können, 

sind Erziehung und Gesetzgebung. 

Die Vollendung dieser beyden Künste 
setzt daher allen menschlichen B e-

mühungen erst die Krone auf, und 
bevestigt das Reich der Weißheit auf 

immer.  
 

Das Bedürfniß trieb die Menschen zur 
Kultur dieser beyden Künste, und die 

ersten Spuren eines Versuchs in der 
Ausübung derselben, sind gleich alt 

mit der ersten Entwicklung der Me n-
schen. Solange aber beyde nur Töc h-

ter des Bedürfnisses sind, solange können sie auch mit keiner größern 
Kraft und Weißheit ausgestattet seyn, als zur Stillung desselben erforde r-

lich ist. Das Vermögen im Menschen, dem Bedürfniß durch seine Vera n-

staltung abzuhelfen, muß aber nothwendig vorhanden seyn, ehe er von 
den Umständen zur En twicklung desselben aufgefordert werden kann, und 

jede Veränderung, jede Verbesserung, die nach und nach in der Erziehung 
und Gesetzgebung vorgenommen wurde, muß schon ihrer Möglichkeit 

nach in den sie bewirkenden Seelenkräften gelegen haben, ehe sie durch  
die Kultur zur Reife gelangte. Nur die Reflexion über die Äusserungen di e-

ses Vermögens leitet ihn auf Principien, denen alle Verfügungen und Vo r-
schriften unterworfen seyn müssen, um von ihm uneigennützig gebilligt 

werden zu können. Erst wenn Erziehung und  Gesetzgebung in gewissen 
Graden schon wirklich in der Welt waren, kann er sich die Aufgabe m a-

chen, die Möglichkeit ihrer Wirkungen, und die Übereinstimmung mit se i-
ner moralischen Natur einzusehen, kurz, eine Theorie beyder Künste zu 

versuchen. Bey diesem Versuch sogleich systematisch verfahren zu wo l-
len, und von Grundsätzen auszugehen, die sich noch nicht durch den ga n-
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zen Zusammenhang der bisherigen Entwicklung der Menschen bestätigt 

haben, sondern vielmehr diese Entwicklung selbst bestimmen sollen, ist, 
(wenn es nicht eine bloße Übung der synthetisch verfahrenden Vernunft 

seyn soll, die ihre Resultate noch einer weitern Kritik unterwirft) ein ve r-

wegenes Unternehmen, das, wenn der Eifer für das System und die Eile es 
zu realisieren mit der Wichtigkeit seine s Gegenstandes im Verhältniß 

steht, für den Menschen sehr verderbliche Folgen haben kann. Sicherer ist 
es an der Hand der Erfahrung, durch die Moralität orientiert, sich in der 

Reflexion über den Gang des menschlichen Geistes, insoferne er der gr o-
ßen Aufga be der Erziehung und der Gesetzgebung für das Bedürfniß g e-

wisser Zeiten, theils Genüge leistete, theils zu leisten glaubte, zu üben, 
und dadurch die Forderungen der Vernunft in ihrem Kampfe mit der Tä u-

schung der Vorurtheile, den Begierden und dem despotisc hen Stolze g e-
nau und zuversichtlich kennen zu lernen. Die Moralität (nicht die von g e-

lehrter Wissenschaft abhängt, sondern die im Menschen unverkennbar 
sich äussert) ist das einzige allgemein geltende Princip, durch das sich die 

Menschen über philosophisch e Gegenstände verständigen können. Sie ist 
das einzige Ziel, das wir nie bey unsern Untersuchungen aus den Augen 

lassen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, uns in leere Spekulationen zu verli e-

ren; und obgleich die Philosophen noch nicht über das Princip der Mor al 
einig sind, so ist doch die Moralität das Einzige, wornach sie sich in der 

Untersuchung über ein Princip der Moral orientieren müssen.  
 

Unter die vorzüglichsten Denkmale des Alterthums, die die Fortschritte 
des menschlichen Geistes in der Gesetzgebung auf einem Theil des ang e-

nehmsten Weges seiner Kultur darstellen, gehört gewiß Platos Republik. 
Der Zweck derselben ist, die Möglichkeit zu zeigen, wie die Idee der G e-

rechtigkeit realisiert werden könne. In den beyden ersten Gesprächen sol l-
te anschaulich ge macht werden, wie unbestimmt und schwankend die B e-

griffe von Gerechtigkeit selbst bey denkenden Menschen seyen, und wie 
viel Schwierigkeit es habe, etwas, das sich nicht auf die positiven Verf ü-

gungen des Staates gründet, über die Gerechtigkeit festzusetzen . In dem 
ersten Buche bringt Sokrates den Sophisten Thrasymachus, welcher b e-

hauptet, die Gerechtigkeit sey weiter nichts als der Nutzen des Mächtigen, 

nach der ihm gewöhnlichen Methode zum Schweigen, indem er ihn in W i-
derspruch mit sich selbst setzt. Man s ieht schon aus der Seichtigkeit des 

Angriffs, daß die Widerlegung keinen grosen Aufwand von Scharfsinn e r-
fordert haben kann. Sokrates scheint dieses selbst zu fühlen, indem er 

den Dialog mit folgender Anmerkung beschlieÇt: ĂMir ist es, sagt er, bey 
diesem Streit ergangen, wie dem wollüstigen Schlemmer, der an einer 

herrlich besetzten Tafel von jedem Leckerbissen kostet, aber darüber von 
keiner Speise ganz gesªttigt wird.ñ  

 
In dem zweyten Buche tritt Glaukon auf, und fordert Sokrates feyerlich 

auf, ihm zu s agen, was Gerechtigkeit sey. Es giebt, sagt Glaukon, 
dreyerley Arten des Guten. Eine Sache ist uns entweder wünschenswerth 

um ihrer selbst willen, wie die Vergnügungen der Sinne, oder sie ist es uns 
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um ihrer selbst und zugleich auch um ihrer Folgen willen,  wie die Gesun d-

heit der Seele und des Körpers, oder sie ist uns nur angenehm um der 
Vortheile willen, die sie uns gewährt, von welcher Art alle Künste sind, 

welche wir des Gewinnstes wegen treiben. Nun fragt sichs, fuhr er fort, 

unter welche Art des Guten du die Gerechtigkeit setzest? Unter die vo r-
züglichste, antwortete Sokrates, nehmlich unter die Art des Guten, we l-

ches wir um seiner selbst und um der Folgen willen zugleich lieben. Hie r-
über denkt der grose Haufe ganz anders, versetzte Glaukon: dieser setzt  

die Gerechtigkeit unter deine Künste des Gewinnstes, welche man bloß 
des Nutzens wegen liebt, den sie uns gewähren. Nun läßt sich Glaukon in 

eine nähere Untersuchung der Gerechtigkeit ein, zeigt zuerst die Natur 
und den Ursprung derselben und sucht alsdan n zu beweisen, daß alle 

Menschen der Gerechtigkeit bloß gezwungen folgen, und daß sie hierinn 
der Natur der Sache gemäß handeln, weil das Leben des Ungerechten weit 

besser und glücklicher ist, als das Leben des Gerechten.  
 

Anfangs, sagt er, vor Errichtung  der bürgerlichen Gesellschaft, wußte man 
nichts von Gerechtigkeit. Ein jeder that, was er wollte, wenn er die Macht 

dazu hatte. Da aber der Schmerz, Unrecht zu leiden, noch weit das Ve r-

gnügen überwiegt, das uns das Unrechtthun gewährt, so traten die Me n-
schen zusammen, machten den Vertrag unter sich, einander nicht mehr 

Unrecht zu erweisen, und schrieben sich gewisse Gesetze und Verordnu n-
gen vor, deren Befolgung mit dem Namen: Gerechtigkeit bezeichnet wu r-

de; so entstand die Gerechtigkeit, welche also schon ihrem Ursprunge 
nach das Unangenehme der Einschränkung mit sich führt. Denn die G e-

rechtigkeit ist nichts gutes für den, der sie beobachten muß, sondern für 
den, gegen welchen sie beobachtet wird; so wie hingegen die Ungerec h-

tigkeit etwas Gutes für den ist,  der sie begeht, und etwas Böses für den, 
wider welchen sie begangen wird. Daß aber die Menschen nur gezwungen 

der Gerechtigkeit folgen, zeigt er aus folgendem Beyspiel. Wenn, sagt er, 
beyde zugleich, der Gerechte und der Ungerechte, von Ungefähr den Ring 

des Gyges fänden, wodurch sie unsichtbar würden und daher ungestraft 
alles thun könnten, was ihnen nur beliebt, wie lange würde wohl der G e-

rechte seinen Grundsätzen treu bleiben? Würde er sich nicht bald auf die 

Seite des Ungerechten neigen, und am Ende au f einer Straße mit ihm 
wandeln? Der Ungerechte ist auch weit glücklicher, als der Gerechte. Um 

dieß zu beweisen, nimmt er zwey Personen an, von welchen der eine 
höchst ungerecht ist. Der eine als vollkommen in seiner Art weiß allen se i-

nen Ungerechtigkeiten  den Anstrich der größten Gerechtigkeit zu geben, 
da hingegen der andre als ein schlichter und einfältiger Mann in der Bahn 

der Gerechtigkeit mit festen Tritten wandelt, ohne sich um die Meinungen 
der Menschen zu bekümmern: und bey dem grosen Haufen eben d adurch, 

weil er der gerechteste ist, in den Verdacht kommt, als wär er der ung e-
rechteste. Was geschieht nun? Der Ungerechte, weil man ihn für das G e-

gentheil hält, wird überall geschätzt und verehrt; man ist stolz darauf mit 
ihm in nähere Verbindung zu komm en, man verschwendet Geschenke und 

Ehrenstellen an ihn. Er ist der Abgott des Volks. Der wirklich Gerechte im 
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Gegentheil wird gehasst und verfolgt. Gefängniß und Schmach erwarten 

ihn, und es ist ein Glück für ihn, wenn er unter so vielen Verfolgungen mit 
dem Leben davon kommt. Auf welcher Seite ist nun das Glück? Überdieß 

hat auch der Ungerechte bey den Reichthümern, die er sich zuzueignen 

gewußt hat, die herrlichste Gelegenheit, sich bey den Göttern durch 
prächtige Opfer und Geschenke beliebt zu machen, un d er ist daher weit 

mehr ein Liebling der Götter, als der Gerechte, der den Göttern nichts g e-
ben kann. Jener ist also mit den Göttern und Menschen wohl daran, da 

dieser von beyden verachtet und gehasset wird.  
 

Adimantus, Bruder des Glaukons, welcher glaub te, daß jener noch nicht 
alles wider die Gerechtigkeit gesagt hatte, was sich wider sie vorbringen 

lieÇe, nimmt darauf das Wort: ĂIch will, sagt er, wie du die Tadler der Ge-
rechtigkeit vor uns hast sprechen lassen, nun auch diejenigen auftreten 

lassen, wel che sie lobpreisen. Wenn der Vater dem Sohn oder der Lehrer 
dem Zögling die Tugend anpreißt, so zeigt er ihm von weitem Ehrenstellen 

und Belohnungen, welche den Gerechten erwarten. Nie loben sie ihm die 
Gerechtigkeit als Gerechtigkeit, sondern nur in Rücks icht des Vortheils, 

den sie uns verschaft. Aber alle diese Vortheile werden eigentlich dem U n-

gerechten zu Theil, der sein Handwerk recht versteht, und nicht dem G e-
rechten. Überdies sind alle die Strafen, womit uns die Poeten im Untereich 

bedrohen, bloß sin nlich und um nichts schlimmer als die Übel, denen der 
Gerecht hier in diesem Leben, durch seine Gerechtigkeit ausgesetzet ist. 

Und noch oben darein sagen uns die Poeten, diese Söhne der Götter, we l-
che am beßten von der Natur derselben unterrichtet seyn müs sen, daß die 

Götter sowohl bey unsern Lebzeiten, als nach unserm Tod, sich durch O p-
fer aussöhnen lassen. Wer also viel opfert, dem wird auch viel erlassen, 

wer aber nichts opfert, dem wird auch nichts erlassen. Auf welche Seite 
wird sich nun wohl der feuri ge Jüngling, wenn er dieß alles zusammenhält, 

hinneigen? Wird er nicht lieber mit Klugheit ungerecht seyn und im Übe r-
fluß und Reichthum leben, als gerecht in Armuth und Verachtung 

schmachten wollen? Man beweise uns, fährt Adimantus fort, daß die G e-
rechtigk eit an und für sich und nicht bloß in Rücksicht der Meinungen der 

Menschen etwas Gutes und Ungerechtigkeit schon an und für sich etwas 

Böses sey, und jeder, der das Gute liebt und das Böse haßt, wird von sich 
selbst über sich und seine Handlungen wachen, u m an der Gerechtigkeit 

nicht treulos zu werden, ohne eines fremden Wächters nöthig zu haben. 
Wir fordern dich daher auf, Sokrates, uns diesen Beweiß zu führen, denn 

niemand ist dazu geschickter als du, der du dein ganzes Leben dergle i-
chen moralischen Unter suchungen gewiedmet hast.  

 
Dieß alles ist nun bloß Vorbereitung zu der Republik, deren sich Sokrates, 

oder vielmehr Plato bedient, um seinen Begriff von der Gerechtigkeit au s-
zuführen. Aber ohne noch die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des platon i-

schen Begr iffs förmlich zu untersuchen, glaube ich im voraus beweisen zu 
können, daß Platos Begriff nicht richtig seyn kann; denn geht man bis zur 

Entstehung des Begriffes der Gerechtigkeit unter den Menschen zurück 
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und bemerkt die verschiedenen Stuffen seiner Entwi cklung, so findet es 

sich, daß zu Platos Zeiten noch Ein oder mehrere Hauptmomente dieses 
Begriffes fehlten.  

 

Alle Fähigkeiten unserer Seele werden durch sinnliche Eindrücke geweckt, 
und die Gesetze unsers Denkens selbst werden uns erst durch Reflexionen 

über das Denken bekannt. Das Gemüth hat zwar an dieser Entwicklung 
schon von Anfange so viel Antheil als die Sinne, aber es wirkt dann uns 

unbewußt, seinen Gesetzen nach, und wir erwerben uns nur nach und 
nach die Freyheit in unsern Reflexionen, sie auf di e Gesetze, nach welchen 

wir über Gegenstände reflektierten, selbst zu erstrecken. Dieser Fall findet 
nothwendig auch bey unsern moralischen Einsichten statt. Alles was durch 

den Menschen ist, ist auf zweyerley Art durch ihn; zuerst durch seine N a-
tur und da nn durch seine Freyheit. Jede Sache ist früher als ihr Begriff und 

jede Handlungsweise älter als ihre Regel. In dem Bestreben, das dem 
Menschen eigen ist, die Naturwirkungen durch Freyheit nachzuahmen, 

liegt der Grund seiner Entwicklung, die also immer von  zwey Bedingungen 
abhängt, nehmlich: von den Originalen, die ihm die Natur, sowohl die 

physische, die der Stoff seiner Handlungen ist, als die intellectuelle in ihm, 

die diesen Stoff behandelt, aufstellt, und von dem Bestreben sie mit se i-
nem freyen Willen,  durch Kunst zu kopieren. Das erste ist in Rüksicht auf 

seine willkührliche Thätigkeit zufällig, und nur das zweyte hängt von ihm 
ab. Man hat bey der Erklärung der menschlichen Handlungen immer auf 

Natur und auf Freyheit zu sehen. Alles, was im gesetzliche n Zusamme n-
hang stehet, der nicht mit freyem Willen von uns selbst gesetzt wurde, 

gehört zur Natur im weitesten Sinne, und die Moralität selbst, insoferne 
ihr Gesetz in der Form unserer Vernunft nothwendig gegründet ist, gehört 

so lange zur Natur, als diese  Form nicht durch uns selbst, nicht bloß e r-
kannt, sondern auch anerkannt ist. Die Ausbildung des Menschen ist also 

von einer Seite immer zufällig, und er kann weder von Gesetzen des De n-
kens, noch des Handelns etwas wissen, ehe er veranlaßt wird, sie ausz u-

üben, und ehe er mit Freyheit über das reflektiert, was er, durch seine 
bloße Natur getrieben, in Ausübung brachte. Seine moralischen Einsichten 

hangen daher vom Zufall ab, und er kann in seinem Zeitalter in dieser 

Rüksicht wohl hervorragen, aber es nicht ü berspringen. Das Verdienst, 
das der Mensch bey seinen Handlungen hat, hängt nicht von seinen Ei n-

sichten, sondern von seiner Gesinnung ab, und ist an kein Zeitalter g e-
bunden. Bey gleicher Gesinnung kann er sehr verscheiden, nach dem 

Maaß seiner Einsichten, handeln, ohne dadurch in dieser Rüksicht besser 
oder schlechter zu seyn. Nicht die Gesetze, die er erkennt, sondern die er 

anerkennt und freythätig für seine Handlungsweise festsetzt, bestimmen 
nächst der Beständigkeit, mit der er sie ausübt, seinen wahren  moral i-

schen Werth. Der Stoff, der dem Menschen zur Entwicklung seiner moral i-
schen Einsichten aufgedrungen wird, ist von zweyerley Art; nehmlich er 

besteht aus dem gefühlten Bedürfniß nach erkannten Gesetzen zu handeln 
und aus dem Erfolg, den die Erfahrung  giebt, wenn er nach gewissen von 

ihm bestimmten Regeln in der Wirklichkeit verfuhr. Das erste treibt ihn 
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zur Spekulation, das zweyte berichtigt seine Spekulationen durch die E r-

fahrung.  
 

Die erste Stufe sowohl der moralischen Kultur als der Verstandesbild ung 

fängt damit an, daß der Mensch sich gewöhnt etwas zu erwarten. In erst e-
rer Rücksicht lernt er wünschen, und in zweyter vorhersehen. Auf was Art 

er zu dieser Gewohnheit etwas zu erwarten gelange, läßt sich schwerlich 
weiter erklären, und ich nehme sie a ls ein unbezweifeltes Faktum an. Der 

Wunsch ist der Zeit nach als die erste, und dem Werth nach als die g e-
ringste Entwicklung unserer Moralität anzusehen. Er beweißt schon eine 

moralische Anlage in uns, denn wenn er auch noch keine moralische 
Kraftäuserung  zeigt, so ist er doch schon eine Anzeige, daß wir uns als 

einen möglichen letzten Zweck der Naturbegebenheiten zu denken anfa n-
gen. Die Vorhersehung ist der gröste Feind der Wünsche, und sie läßt sich 

als das Negative des Wunsches betrachten, denn sie hebt  ihn auf. Solange 
der Mensch aber noch gar nichts erwartet, solange kann er auch nicht 

wünschen. Der Antagonism zwischen Wünschen und Vorhersehen, ist der 
Ursprung aller intellectuellen Ausbildung des Menschen. Der zweyte 

Schritt besteht daher darinnen, zu  suchen, seine Wünsche mit den Vo r-

hersehungen in Einigkeit zu bringen, und sie durch diese zu beschränken. 
Von dieser zweyten Epoche an wird erst eine Geschichte der Menschheit 

möglich, da in ersterer der Mensch als moralisches Wesen noch gleichsam 
als Emb ryon zu betrachten ist, in dem die Triebe noch ganz ungestört 

durch seine freye Thätigkeit wirken. In der zweyten Epoche fängt er an, 
das Mißverhältniß zu bemerken, das sich zwischen der Erwartung und dem 

Genuß bey vielen seiner Wünsche findet, und dadurch  wird er auch auf 
den unangenehmen Zustand aufmerksam, der daraus entsteht, daß er 

ungewiß ist, wie ihm seine Mitmenschen begegnen werden. Daraus en t-
wickeln sich die ersten Keime der Klugheitslehre, und die Bereitwilligkeit 

sich einer Gesetzgebung zu unter werfen. Bey zunehmender Kultur mußte 
sich aber ein Widerspruch entdecken, der sich öfters zwischen seinen 

Klugheitslehren, die sich nur auf die Beförderung seines angenehmen Z u-
standes erstreckten, und dem Betragen fand, das er beobachten mußte, 

wenn eine a llgemeine Gesetzgebung möglich seyn sollte. Durch die Ideen 

einer Gesetzgebung mußte er nehmlich sein Betragen nach einer Regel 
bestimmen, die der andere auch beobachtete, und wodurch es möglich 

wurde, daß die Menschen auf die Art ihres wechselseitigen Bet ragens g e-
geneinander rechnen konnten. Diese Regel konnte aber sehr oft für den 

einen lästig seyn; ohne daß er einsah, daß ihm die Klugheit verböte, sie 
zu übertreten. Klugheit und Gesetzgebung kamen nun in Collision, und es 

entstund die Frage, durch was di e Lehren der Klugheit beschränkt werden 
müßten, um nicht mit der Möglichkeit einer Gesetzgebung im Widerspruch 

zu stehen. Dieß wurde mit dem Wort Gerechtigkeit bezeichnet, das u r-
sprünglich, dem Wortsinne nach, diejenige Beschaffenheit eines Menschen 

bedeut et, wodurch andere auf seine Handlungsweise gegen sie sicher 
rechnen können. Das Princip der Gerechtigkeit mußte daher immer dem 

Princip der Gesetzgebung ähnlich seyn, und das Prädicat gerecht bezog 
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sich auf den Begriff, den man von dem, was gesetzmäßig se y, hatte. 

Recht war, was überhaupt; gerecht, was ohne Rücksicht auf möglichen 
Zwang dem Gesetz gemäß geschah. Die Gesetzgebung konnte sich u r-

sprünglich nicht auf das Recht, sondern dieses mußte sich auf die Geset z-

gebung gründen. Das Recht kann nie den Gese tzen vorangehen, sondern 
hängt entweder von gegebenen oder von a priori erkannten Gesetzen ab, 

und ist also jederzeit ein Resultat der Gesetze, es mag positiv oder natü r-
lich heissen. Die erste Entstehung hat also das Recht, so wie die Geset z-

gebung, dem Bed ürfniß zu danken, das der Mensch hat, auf das Betragen 
anderer gegen ihn zu rechnen. Die Klugheit befiehlt dem Menschen nur 

nach seinem größtmöglichsten Vortheil zu streben, und also nur in so fe r-
ne Recht zu thun, als es nothwendig ist, um von den andern a uch Recht 

fordern zu können. Dazu ist nun nicht nöthig, daß der Mensch gerecht sey, 
sondern nur, daß er es scheine. Aus dem Gesichtspunkt des Vortheils b e-

trachtet, hat Thrasymachus völlig recht zu behaupten: die Gerechtigkeit 
sey nur ein Gut für den, gegen  den sie ausgeübt wird, aber ein Nachtheil 

für den, der sie ausübt. Daß ein Staat im Ganzen um so glüklicher sey, je 
gerechter alle seine Mitbürger gegeneinander wären, mußte sehr früh von 

den Menschen erkannt werden, aber von dieser theoretischen Erkenntn iß 

bis zur Einsicht der Verbindlichkeit, meinen einzelnen klar eingesehenen 
Vortheil der Idee eines Ganzen, wie der Staat ist, nachzusetzen, ist ein 

sehr grosser Sprung. So leicht die objectiven Vortheile der Gerechtigkeit 
einzusehen waren, so schwer waren  ihre subjectiven Nachtheile zu wide r-

legen. Die Nothwendigkeit des Scheins der Gerechtigkeit wurde von allen 
zugestanden, aber über die Nothwendigkeit, es wirklich zu seyn, mussten 

sich die Meinungen theilen. Diejenigen, welche die Gleichförmigkeit der 
Han dlungsweise und die Übereinstimmung mit sich selbst, als das grösere 

Gut empfanden, waren für die Sache, diejenigen, welche das größere Gut 
in die einzelnen Genüsse und Vortheile setzten, waren für den Schein. E i-

gentliche Sittlichkeit zeigte sich bey den M enschen zwar schon in jeder 
Epoche als Thatsache, und sie konnten, ihrer Natur nach, ihr die Achtung 

nicht verweigern; aber zu sehr noch mit dem, was ihnen ein glükliches 
oder lästiges Leben bereitete, beschäftigt, hatten sie noch nicht über das 

moralisch Gute an sich reflectiert.  

 
Um ein Gesetzbuch zu verfassen, war diese Reflexion auch nicht nöthig, 

denn dieß braucht nur Rechte zu bestimmen. Um Rechte zu bestimmen, 
lassen sich zwey Wege denken: der eine gründet ein völlig positives, und 

der zweyte ein ur sprünglich natürliches Recht, das erst durch die Gesetze 
positiv wird. Die ursprüngliche Idee eines Rechts ist, eine nach Regeln b e-

stimmte und dadurch vorauszusehende Handlungsweise, insoferne sie auf 
das wechselseitige Betragen der Menschen gegeneinander Bezug hat. Di e-

ser Zweck kann auf den eben gedachten zwey verschiedenen Wegen e r-
reicht werden, nehmlich: man kann festsetzen, das Betragen, das sich 

Menschen einmal von einander gefallen liessen, müssen sie sich immer 
gefallen lassen, und dieß erzeugt das p ositive Recht im engesten Sinne 

des Worts; oder man setzt solche Regeln des Betragens fest, wodurch a l-
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le, wenn sie befolgt werden, gleiche Vortheile geniessen, und dieß giebt 

ein natürliches Recht, weil dabey die Menschen, als völlig im Stande der 
Natur, o hne daß noch einer vor dem andern etwas voraus oder ihn zu i r-

gend einer Erwartung berechtigt hätte, vorausgesetzt werden. Die letztern 

Rechte werden durch die Gesetzgebung nur der Form nach positiv, an sich 
sind sie rational. Da aber die Menschen, ehe sie sich zur Idee einer allg e-

meinen Gesetzgebung erheben konnten, schon durch das Bedürfniß, mit 
einander zu leben, gezwungen wurden, die erste Art von Recht zu ehren, 

so war nie eine reine Gesetzgebung möglich, sondern jede Gesetzgebung 
in der Wirklichkeit ka nn nicht sowohl als ursprünglich Recht erzeugend, 

sondern vielmehr als die, durch Zufall entstandenen und für heilig geha l-
tenen, Rechte reinigend, betrachtet werden. Jede Gesetzgebung in der 

wirklichen Welt ist daher nicht sowohl constituirend, als vielmeh r reform i-
rend, indem sie die Mißbräuche abschafft, und dadurch die Menschen wi e-

der der ursprünglichen Gleichheit näher bringt.  
 

Dieser Widerspruch zwischen der Gesetzgebung im Ideal, von der erst alle 
Rechte anheben, und der Gesetzgebung in der Wirklichkeit, die schon 

Rechte antrift, trennte bald die Philosophen von den Staatsmännern, und 

führte auf die uralte, aber, wie ich dafür halte, sehr unrichtige Behau p-
tung: daß etwas in der Speculation vortreflich und in der Praxis sehr 

schlecht seyn könn e. Was dieser Behauptung in dem gegenwärtigen Fall 
einen Schein von Richtigkeit gab, ist: daß das, was in der Speculation als 

die ursprüngliche Quelle aller Rechte erkannt wird, in der Praxis blos das 
Ziel seyn kann, dem man sich nähert. Unternimmt man dah er die Grund s-

ätze der Speculation in der Wirklichkeit unmittelbar in Ausübung zu bri n-
gen, so muß man nothwendig auf unübersteigliche Hindernisse stossen, 

weil man handelt als wäre der Zustand wirklich vorhanden, den die 
Speculation voraussetzte, da doch di eser Zustand erst hervorgebracht 

werden muß. In der Idee setzt die Gesetzgebung völlige Gleichheit der 
Menschen in Rücksicht auf die Gültigkeit der aus ihren Kräften und B e-

dürfnissen entspringenden Ansprüche voraus, und sucht diese Gleichheit 
für immer zu bewahren; in der Wirklichkeit trift der Gesetzgeber auf eine 

auffallende Ungleichheit in der Schätzung der Gültigkeit der Ansprüche, 

die die Menschen im Verhältniß ihrer Kräfte und Bedürfnisse machen kö n-
nen, und muß jene Gleichheit, ehe er sie bewahren kan n, erst zu bewirken 

suchen.  
 

Aus diesem Unterschied der Gesetzgebung in der Speculation und in der 
Praxis entsteht nun ein doppelter Gesichtspunkt der Gerechtigkeit: sie 

kann nehmlich als ein Betragen betrachtet werden, das sich ohne Rüc k-
sicht auf möglich en ausern Zwang den Regeln unterwirft, die für Gesetze 

gelten; und als ein ähnliches Betragen, das sich nach den Regeln richtet, 
die durch ein Ideal der Gesetzgebung für die menschlichen Handlungen 

bestimmt werden. Dieß erzeugte den Unterschied zwischen de m Betragen 
des gemeinen Bürgers und des Weisen. Die Nothwendigkeit mit andern 

Menschen umzugehen, zwang die Philosophen, sich im gemeinen Leben 



 
60 

 

nach der gewöhnlichen Meinung zu richten; die Richtung ihrer Speculation 

aber leitete sie darauf, die gewöhnilch e Meinung als Richtschnur dessen, 
was an sich für wahrhaft gut gehalten werden sollte, zu verwerfen, und so 

wurde die Speculation gänzlich von der Praxis getrennt. Durch die Tre n-

nung sank sie zur Sophitisk herab, und machte gleich andern unterhalte n-
den Kün sten fast gar nichts als einen Zeitvertreib aus.  

 
So fand sie Sokrates. Ihm entgieng der Widerspruch nicht, in dem sich 

dadurch die meisten Menschen mit sich selbst, über die wichtigsten Ang e-
legenheiten der Menschheit befanden, und er suchte ihn, soviel a n ihm 

lag, zu heben. Das auffallendste war, daß die Menschen zu wissen glau b-
ten, was Gerechtigkeit, Schönheit und Tugend u. s. w. an sich seyen, und 

doch im praktischen ganz anders urtheilten und handelten. Um diesen W i-
derspruch zu zeigen, und auf Einheit im Menschen zu dringen ohne sich 

doch in seinem eigenen Betragen eines ähnlichen Widerspruchs schuldig 
zu machen, mußten zwey Klippen von ihm vermieden werden. Er mußte 

das, was im gemeinen Leben für Recht galt, und es doch nicht nach der 
Vernunft war, in seiner Blöße darstellen, und sich doch im Umgange mit 

Menschen darnach bequemen können. Er mußte die Wahrheit besitzen, 

und durch sie doch nicht genöthigt werden, sich von den andern Menschen 
abzusondern. Der Mittelweg, den Sokrates hier einschlug, war ein e vorg e-

gebene Unwissenheit über diese Gegenstände; dadurch wich er dem Vo r-
wurf aus: wenn du das, was wir glauben, für wahr hältst, warum suchst 

du weitere Erkenntniß, und wenn du bessre Erkenntnisse besitzest, warum 
lebst du nach unserer Weise? Er konnte m it Hülfe seiner vorgegebenen 

Unwissenheit jedem, der ihn belehren wollte, zeigen, daß er im Wide r-
spruch mit sich selbst sey, also auch nichts wisse. Die Unwissenheit des 

Sokrates erkläre ich mir so. Ich sehe ein, daß ich in Rücksicht auf die R e-
sultate mein er Speculation, und die Vorschriften, die ich befolgen muß, 

um unter Menschen leben zu können, in Widerspruch mit mir selbst bin; 
da ich nun das eine nicht befolgen, und das andere nicht für recht erke n-

nen kann, so muß ich, weil es unmöglich ist, daß der M ensch durch No t-
hwendigkeit zu etwas gezwungen seyn kann, von dem seiner Einsicht 

nach das Gegentheil nothwendig seyn sollte, mich in dieser Einsicht irren, 

und also bin ich unwissend. Ob dieß wirklich sein Fall war, oder ob er es 
nur, um andere belehren zu  können vorgab, lasse ich für jetzt dahin g e-

stellt seyn. Aus dieser Quelle floss aber nothwendig die Art, auf welche 
Plato den Sokrates seine Meinung über Gerechtigkeit vortragen läßt. Er 

mußte ihn eine ganz eigene Republik aufsstellen lassen, damit er nic ht, 
nach seiner eigenen Methode, welche darinn bestand, die philosophischen 

Definitionen der Menschen nach den Urtheilen, die eben diese Menschen in 
dem gemeinen Leben fällen, zu prüfen, widerlegt werden könnte.  

 
Der Gesichtspunkt, aus dem aber Sokrates u nd nach ihm Plato die G e-

rechtigkeit betrachteten, konnte kein anderer seyn, als der des Bedürfni s-
ses der Gerechtigkeit und der daraus gebildeten Behauptung, daß sie ein 

Gut sey. Kein Staat kann ohne Gerechtigkeit bestehen, war eine Einsicht, 



 
61 

 

die die Erfahr ung den Menschen aufgedrungen hatte; aber weiter konnte 

ihn bloße Erfahrung auch nicht bringen. Die Unentbehrlichkeit der bürge r-
lichen Verfassung hatte er gleichfalls eingesehen, und daraus bildete sich 

für die Spekulation die Aufgabe: ob die Gerechtigkeit  ein wahres Gut oder 

ein nothwendiges Übel für den Menschen sey, dem er sich, um anderer 
ihm unentbehrlicher Güter willen, unterwerfen mußte? Die bloß für die 

Klugheit kultivirte Vernunft entschied für das letzte, seine moralische N a-
tur für das erste. Um b eyde Aussprüche zu vereinigen, mußte der letztere 

Ausspruch entweder als Aberglaube verworfen, oder der erste ihm aufg e-
opfert, oder es mußte gezeigt werden, daß beyde einander nur scheinbar 

widersprechen. Die Entstehung der Idee von Gerechtigkeit hatte der  
Mensch, wie ich gezeigt habe, dem Bedürfniß zu danken, das ihm diselbe 

als zu seiner Glückseligkeit nothwendig darstellte. Sie machte also einen 
Bestandtheil seiner Idee von Glückseligkeit aus. Er konnte daher, zumal 

da das moralische Gefühl laut für sie sprach, sie nicht für eine Täuschung 
und nicht nothwendiges Übel erklären, aber eben so wenig, da sie aus der 

Klugheit entsprang, diese ihr unterordnen. Er mußte, wenn er nicht einse i-
tig zu Werke gehen wollte, nothwendig versuchen, Gerechtigkeit und 

Klughe it in Harmonie zu bringen und die Gerechtigkeit als einen Bestand t-

heil des höchsten Gutes darzustellen. Als höchstes Gut kann sie aber nur 
insoferne gut seyn, als sie erreicht wird. Alles, was dazu gehört sie zu e r-

langen, ist nur ein Mittel zu einem Gut, a ber eben deswegen nicht selbst 
ein Gut, und dadurch wird die Gerechtigkeit zu etwas, das keine Eige n-

schaft der einzelnen Handlungen der Menschen, sondern der durchgäng i-
gen Einhelligkeit aller zu ihrer Realisirung erforderlichen Handlungen ist. 

Dieß ist ein  neuer Grund, warum er seine Idee von der Gerechtigkeit nur 
in dem Ideal einer Republik darstellen konnte. Dadurch wurde aber auch 

der Gesichtspunkt auf das gerichtet, was die Gerechtigkeit bewirkt, und 
davon abgelenkt, in welcher Gesinnung sie eigentlich besteht, oder woraus 

sie hervorgeht. Auch wurde die Gerechtigkeit nur von ihrer thätigen Seite 
betrachtet, insoferne sie wirklich das Gesetzmäßige einem jeden ertheilt 

(Justitia distributiva) und in soferne sie wechselseitig für die Forderungen, 
die die Me nschen aneinander machen und für die Dienste, die sie einander 

leisten, das rechte Maaß bestimmt (Justitia commutativa) fast ganz übe r-

sehen.  
 

Um sich bey dem Begriff der Gerechtigkeit nicht zu verwirren, muß man 
die Gerechtigkeit in der Gesinnung und die Gerechtigkeit, in soferne sie 

sich in Handlungen zeigt, unterscheiden. In der Erfahrung wird die G e-
rechtigkeit eines Menschen aus seinen Handlungen erkannt, in der 

Speculation heißt die Handlung gerecht, weil sie aus der gerechten Gesi n-
nung entspringt. Die  gerechte Gesinnung läßt sich aber wieder auf 

zweyerley Art denken, nehmlich: als der Vorsatz alles das zu thun, was für 
recht unter den Menschen, unter welchen man lebt, gilt, und als der Vo r-

satz alles das zu thun, was an sich recht ist. In erster Rücksic ht ist die G e-
rechtigkeit ein aus der Erfahrung abstrahierter Begriff, im zweyten eine 

Idee. Plato suchte die Idee der Gerechtigkeit, aber da er sie nicht in dem, 
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was sie im Menschen ist, sondern in dem, was sie für den Menschen ist, 

aufsuchte, so mußte er anstatt der Idee der Gerechtigkeit ein Ideal eines 
gerecht handelnden Staates aufstellen, das aber, weil die Idee noch nicht 

richtig gefaßt war, auch nicht das beste Ideal seyn konnte.  

 
Um sich von der Unvollkommenheit dieser Betrachtungsart der Gerechti g-

keit zu überzeugen, war die Erfahrung nothwendig, daß die Menschen nie 
das Ideal der Gerechtigkeit als ein Produkt der politischen Kunst darstellen 

werden, sondern daß sie einzig durch die freye Befolgung des Sittengese t-
zes durch jeden einzelnen Menschen r ealisirt werden könne, und daß sie 

also nur durch einen ethischen Staat oder durch eine Kirche auf der Welt 
möglich ist. Die Politik kann nur eine Analogie der Gerechtigkeit bewirken, 

die den Gerechten sichert, durch seine Gerechtigkeit in Rücksicht auf ze it-
liche Vortheile nicht ganz verlohren zu gehen. Der Mensch, der gerecht ist, 

weil es gut ist, gerecht zu seyn, muß mit eigensinnigem Entschluß ha n-
deln, denn er kann unmöglich sich davon überzeugen, daß er sich nicht 

sehr oft andern Menschen dadurch aufopf ert; nur wenn er überzeugt ist, 
daß er schlechthin gerecht seyn soll, kann er mit wahrer Seelenruhe g e-

recht handeln. Diese innere Verbindlichkeit, oder die Pflicht gerecht zu 

seyn, lehrte aber am ersten Christus.  
 

Wenn die Frage nicht davon ist, was für g erecht gilt, sondern was dafür 
gelten soll, so muß die Idee der Gerechtigkeit der Bestimmung, welche 

Handlungen gerecht sind, vorausgehen. Die Gerechtigkeit muß auch nicht 
in einer Menge von Handlungen gesucht werden, sondern sie muß einer 

jeden Handlung i hren ganzen Charakter geben können; denn sonst wäre 
gar keine Gerechtigkeit möglich, weil sie in einer vollendeten Reihe von 

Handlungen bestehen müßte, und also in keiner gegebenen Zeit gefunden 
werden könnte. Sie ist also nicht in dem, was die Handlungen hervorbri n-

gen, in der Materie derselben, sondern einzig in der Art der Handlung, in 
der Form derselben, zu finden. In Rücksicht auf die Gerechtigkeit einer 

Handlung muß die Handlung immer durch ein und das nehmliche gerecht 
seyn. Soll die Gerechtigkeit von  der Sittlichkeit überhaupt verschieden 

seyn, und dieß ist sie nach allen Bedeutungen, die noch diesem Wort g e-

geben wurden, und selbst nach er ursprünglichen einfachen Bedeutung 
des Worts Recht, so muß sie eine besondere Bestimmung einer sittlichen 

Handlun g seyn. Die Worterläuterung ist: Gerechtigkeit ist diejenige lebe n-
dige Gesinnung, wodurch wir einem jeden sein Recht angedeihen lassen, 

ohne daß wir auf einen möglichen Zwang dabei Rücksicht nehmen.  
 

Diese Erklärung verträgt sich sowohl mit dem Verstandes begriff (conce p-
tus), als mit dem Vernunftbegriff (der Idee) der Gerechtigkeit, denn sie ist 

von der Art unabhängig, nach der wir uns das Recht eines jeden bestimmt 
denken, ob durch eine wirkliche oder durch das Ideal einer Gesetzgebung. 

Gerechtigkeit als I dee ist also die uneigennützige lebendige Gesinnung, 
einem jeden das Recht angedeihen zu lassen, das ihm durch das reine 

Ideal der Gesetzgebung zukommt. Das Ideal einer Gesetzgebung besteht 
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aber darinn, daß einem jeden Gerechtigkeit widerfährt, und diese E rkl ä-

rung führt uns also in einen Zirkel. Sie zeigt uns aber doch, worauf es bey 
der Bestimmung der Idee der Gerechtigkeit ankommt, nehmlich: sie muß 

das Princip einer uneigennützigen Gesetzgebung seyn können, und wir 

haben dadurch wenigstens ein negatives Kennzeichen derselben gefu n-
den. Von welcher Handlungsweise sich zeigen läßt, daß sie sich nicht mit 

einer uneigennützigen Gesetzgebung verträgt, die kann nicht gerecht 
seyn. Uneigennützig ist eine Gesetzgebung, wenn der Gesetzgeber durch 

keinen äusern Vort heil sich in seiner Wahl bestimmen könnte, welchen 
Rang er selbst in seiner eigenen Gesetzgebung haben wollte. Einen posit i-

ven Charakter der Gerechtigkeit haben wir aber oben schon darinn gefu n-
den, daß jede Handlung durch ein und das nehmliche gerecht seyn  muß; 

die Form der Handlungen muß also immer die nehmliche seyn. Die Form 
der Handlung besteht in der Maxime, nach der sie geschieht. Diese Max i-

me muß also um ihrer selbst willen befolgt werden, wenn die Handlung 
gerecht seyn soll, denn wäre das, was die H andlung bewirkt, der Bewe g-

grund, so wäre jede Handlung durch etwas anders gerecht. Auch die M a-
ximen können nicht verschieden seyn, denn wenn sie nicht unter einer 

einzigen stünden, von der sie nur besondere Anwendungen seyn dürfen, 

so würde sich nicht durc h sie selbst, sondern nur aus dem Erfolg besti m-
men lassen, ob sie gerecht wären. Die Gerechtigkeit muß also bey jeder 

Handlung die nehmliche Maxime befolgen, und die Maxime muß zu einer 
uneigennützigen Gesetzgebung tauglich seyn. Diese Maxime muß ausser 

dem Kennzeichen der Moralität noch die nähere Bestimmung haben, daß 
sie ein Recht auf der andern Seite, nicht bloß eine Verbindlichkeit auf der 

ihrigen anerkennt. Daraus entsteht folgende Bestimmung der Idee der G e-
rechtigkeit: sie ist die lebendige Gesinnung  alle Handlungen einer solchen 

Maxime unterzuordnen, die zur Begründung eines Rechts in einer une i-
gennützigen Gesetzgebung tauglich ist. Ein Recht kann in einer solchen 

Gesetzgebung aber nur das werden, was schlechthin als Pflicht von den 
andern gefordert werden kann, und dazu wird erfordert, daß keine andre 

Kenntniß nöthig sey, um über die Verpflichtung des andern zu urtheilen, 
als die ich mir erwerben kann, ohne an seiner Stelle zu seyn. Daraus e r-

giebt sich nun der Charakter der Gerechtigkeit, in soferne sie von der Sit t-

lichkeit überhaupt unterschieden ist, sie ist die Ausübung aller der Pflic h-
ten, die objectiv erkannt werden können. Die Gerechtigkeit ist von Sit t-

lichkeit überhaupt daher nur in Rücksicht auf menschliche Erkenntniß ve r-
schieden, in Rücksicht  auf eine göttliche Erkenntniß oder Allwissenheit, 

sind alle Pflichten als zur Gerechtigkeit gehörig anzusehen. Da man das 
Gute, was der Mensch ausübt, ohne daß man es nach den Vorschriften der 

blossen Gerechtigkeit von ihm fordern kann, Verdienst nennt, s o findet in 
Beziehung auf einen allwissenden Richter kein Verdienst statt.  

 
Der Unterschied zwischen dem Gang der Untersuchungen, den Kant bey 

moralischen Gegenständen einschlägt, und dem, welchen Plato befolgt, 
wird nunmehr, wie ich glaube, einleuchtend seyn. Auf dem Weg der Deu t-

lichkeit führen uns Plato und alle ältere Philosophen nur zur Klugheit und 
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zum Begriff der Gerechtigkeit; die Moralität lehren sie nur, durch ihr m o-

ralisches Gefühl geleitet, und der Idee der Gerechtigkeit nähern sie sich 
nur, ins oferne sie nicht das Glück einzelner Menschen, sondern einer g e-

sellschaftlichen Verbindung von Menschen zu begründen suchen. In di e-

sem Siege der moralischen Natur des Menschen über seine theoretischen 
Kenntnisse, liegt aber auch der Reitz, den die Schrifte n der alten Classiker 

vor Kant voraus haben. So wie die Mittagssonne zu unsern Geschäften am 
besten leuchtet, und uns auf allen Wegen die gröste Sicherheit gewährt, 

aber selbst kein angenehmer Gegenstand für unser Auge ist; die Morge n-
röthe aber uns das ent zückendste Vergnügen gewährt, ohne soviel Nutzen 

zu stiften; eben so ist auch Kants Philosophie eine sichere Leiterinn in den 
wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit, ermüdet aber, an sich b e-

trachtet, unsern Geist sehr bald, da hingegen die Philosophie der alten 
Classiker bey diesen wichtigen Gegenständen uns bloß einen dunkeln 

Schimmer, dafür aber um so mehr Unterhaltung für unsern Geist und die 
süsse Hoffnung der gänzlichen Erleuchtung verschaft. Kants Philosophie 

muß solange verkannt, ja sogar verschm ähet werden, bis der Wahn ve r-
schwindet, daß die Philosophie selbst eine Beschäftigung für uns, und 

nicht blosse Gesetzgebung für unsere Handlungen seyn müsse.  

 
Die Gerechtigkeit als Princip der Gesetzgebung fordert nach der gegeb e-

nen Erklärung nur objecti v zu erkennende Pflichten und erkennt die ihnen 
entsprechenden Rechte an. Sie giebt als Gerechtigkeit nicht was gut ist, 

daß es jemand habe, sondern nur was er fordern kann. Die Folgen, die es 
für die Gesetzgebung hat, wenn die Gerechtigkeit nicht bloß als  formale 

Bestimmung der Handlungen, sondern als ein Gut, das nur durch die 
Übereinstimmung vieler Menschen erreicht werden kann, betrachtet wird, 

deute ich jetzt nur ganz kurz an, da sie sich sehr leicht aus den vorherg e-
henden Betrachtungen ergeben. 1) Wen n durch die Gerechtigkeit einem 

jeden gegeben werden soll, was ihm gehört, und darunter nicht bloß das 
verstanden wird, was man ihm nach einem positiven Recht schuldig ist, 

sondern auch was er zu seiner größtmöglichsten Ausbildung braucht, so 
setzt sie ein e Kenntniß voraus, deren kein Mensch fähig ist, und eine G e-

walt, die beständig nach individuellen Umstanden handeln müßte, und sich 

also mit keiner universellen Gesetzgebung vertrüge. 2) Eine solche G e-
setzgebung würde gegen den einzelnen Menschen einen unn öthigen 

Zwang ausüben, indem sie sich zum Zweck setzte, ihn wirklich glücklich 
zu machen, welches widersprechend ist; weil der Mensch sich nur durch 

Übereinstimmung seiner äusern Lage mit seinen Wünschen glücklich fühlt. 
Der Staat als gesetzgebend hat nur dafür zu sorgen, die äusern, in der 

Macht des Menschen stehenden, Hindernisse hinwegzuschaffen, damit j e-
dermann nach seinem Willen glücklich werden könne. 3) Dadurch würde 

der Gesetzgebung die Vorsorge für alle Bedürfnisse des Bürgers auferlegt 
werden, wel ches wohl ein Gegenstand des Staats überhaupt, aber nicht 

der Gesetzgebung seyn kann. 4) Es läßt sich aus diesem Gesichtspunkt 
wohl darstellen, was der Staat zum Wohl seiner Bürger thun kann, wenn 

er sie nicht dadurch an ihren Rechten kränkt; aber nicht, w as er von ihnen 
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als eine Schuldigkeit fordern soll. 5) Platos Republik kann also kein Ideal 

der besten Gesetzgebung, sondern nur eine Beschreibung eines glückl i-
chen Staats seyn, der es aber doch nur unter der Bedingung ist, daß die 

Wünsche der Bürger, mit dem, was ihnen die Regierung ertheilt, von J u-

gend auf in Harmonie gebracht wurden.  
 

Warum er gerade das Bild einer Republik gewählt habe, um den obje c-
tiven Werth der Gerechtigkeit zu erweisen, darüber rechtfertigt sich Plato 

durch folgendes Gleichniß. Wen n man, sagt Sokrates, einem, der kein gar 
scharfes Gesicht hat, aufgäbe, eine kleine Schrift von weitem zu lesen, 

und dieser nun die nehmliche Schrift, nur vergrössert und auf einem 
grösseren Raum geschrieben fände, so würde ihm dieß gewiss eine wil l-

kommen e Entdeckung seyn. Diesem Beyspiel wollen wir folgen. Ein ganzer 
Staat ist weit grösser als ein einzelner Mensch; nothwendig muß sich also 

in demselben auch die Gerechtigkeit mehr im Grossen und in weit hervo r-
stechenderen Formen zeigen, und wir werden sie von da aus im Kleinen 

und Einzelnen desto leichter beurtheilen können.  
 

Diese Vorstellung ist dem Begriff ganz gemäß, welchen sich Plato von der 

Gerechtigkeit bildet. Um diese als ein Gut darzustellen, mußte er ihre U n-
entbehrlichkeit zu demjenigen zeigen,  was die Menschen am meisten 

schätzen, und dieß ist nichts anders als gesellschaftlicher, möglichst freyer 
Genuß im Verhältniß des ganzen Umfangs ihrer sowohl sinnlichen als ge i-

stigen Bedürfnisse. Wenn einmal nach Urtheil und Recht in der Welt g e-
richtet wi rd, so scheint es freylich, als wenn es der Vortheil der Menschen 

wäre, das Recht selbst zum Dienste ihres Eigennutzes zu gebrauchen, 
aber wenn noch kein Recht vorausgesetzt wird, so ist es klar, daß der 

Mensch nicht einmal mit der geringsten Sicherheit au f eine Befriedigung 
seiner eigennützigen Begierden rechnen könne. So zweydeutig der Nutzen 

der Gerechtigkeit für den einzelnen Menschen ist, so offenbar zeigt er sich 
in einem ganzen Staat. Es wird dadurch erwiesen, daß niemand die 

Vortheile eines Staats w ollen könne, ohne das einzige dazu führende Mi t-
tel, die Gerechtigkeit zu wollen, und daß er also, wenn er diese verletzt, 

zugleich auch die Gesetze der Vernunft verletzt. Der Nutzen der Gerec h-

tigkeit ist dadurch als objectiv gültig erwiesen, und die Vorthe ile, welche 
die Übertretung ihrer Vorschriften verspricht, sind in ihrer Blösse als su b-

jectiver Schein dargestellt; wenn nun gleich daraus noch keine Verbin d-
lichkeit erhellt, dem objectiv Nützlichen mehr nachzustreben, als dem su b-

jectiven, so ist doch geze igt, daß man, sobald man in bürgerliche Gesel l-
schaft tritt, nicht zugleich ungerecht und rein vernünftig handeln kann. 

Alles, was man für die Gerechtigkeit als ein Gut sagen kann, ist daher 
durch Plato erschöpft, und es läßt sich nicht bessers zur Empfehlu ng der 

Gerechtigkeit sagen, als er gesagt hat. Allein nun bleibt noch übrig zu u n-
tersuchen, was die Gerechtigkeit an sich ohne Rücksicht auf ihren Nutzen 

in der Gesellschaft sey, und ob sie um der Gesellschaft willen, oder die 
Gesellschaft um ihrentwillen da sey. Daß sich dieß durch Platos Methode 

nicht finden lasse, habe ich zu zeigen gesucht, so wie auch, daß sich keine 
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bürgerliche Gesellschaft als eine Vereinigung der Menschen die Gerechti g-

keit auszuüben, in der Wirklichkeit denken lasse, sondern daß sie  nur die 
einzig mögliche Verbindung der Menschen ist, in welche die Gerechtigkeit 

eingeführt werden kann. Die Speculation abstrahirt daher von aller wirkl i-

chen Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaften, und stellt das Ideal auf, 
das sie erreichen müssen,  wenn sie der Moralität völlig Genüge leisten so l-

len. In der Wirklichkeit ist die Gerechtigkeit der Zweck der bürgerlichen 
Verfassung, in der Speculation das Princip. Die Gesetzgebung als eine ph i-

losophische Wissenschaft muß von der Idee der Gerechtigkeit ausgehen 
und daraus bestimmen, was seyn soll. Die Gesetzgebung als Kunst muß 

den wirklichen Zustand nehmen, wie sie ihn findet, und ihn dem Ideal so 
weit zu nähern suchen, als es möglich ist. Gesetzgebung als eine philos o-

phische Wissenschaft kann aber, wei l wir nie unsere äusere Lage durch 
Ideen bestimmen können, sondern durch Natur in sie versetzt werden, nie 

praktisch werden. Um dieß zu seyn, müßte der Staat und alle Verhältnisse 
seiner Individuen aus der Gesetzgebung hervorgehen, und nicht schon 

von ihr gefunden werden, wo sie dann nur bestimmen kann, was in gewi s-
sen Lagen gerecht ist, aber die Lage selbst nicht zu ändern vermag. Die 

Idee der Gerechtigkeit, die bloß formal ist, bleibt daher auch in ihrem G e-

brauch nur formal, und kann nur gerechte Menschen , aber keinen gerec h-
ten Staat hervorbringen. Ein gerechter Staat ist daher nur durch gerechte 

Individuen möglich, doch mit der Erleichterung, daß er, um als Staat den 
Menschen die Vortheile der Gerechtigkeit zu verschaffen, nur Handlungen 

den Vorschriften der Gerechtigkeit gemäß hervorbringen darf, ohne daß er 
die gerechte Gesinnung vorauszusetzen brauchte. Die Aufgabe ist also: 

auf welche Art erreicht ein Staat die äusere Vortheile der Gerechtigkeit? 
Die Antwort ist: durch eine diesem Zweck entsprechende G esetzgebung; 

und diese führet dann auf die Aufgabe: wie ist Gesetzgebung möglich? Da 
die Erklärung der Möglichkeit, daß etwas geschehe, Theorie heißt, so mü s-

sen wir uns also mit einer Theorie der Gesetzgebung begnügen, deren 
Anwendung dann noch eine besond ere Kunst erfordert. Die Theorie der 

Gesetzgebung hat die Idee der Gerechtigkeit durchaus zu ihrem regulat i-
ven Princip; was ihr widerspricht, muß verworfen werden. Da aber die G e-

setzgebung auch über Gegenstände entscheiden muß, die nicht allzeit eine 

Frage  von Recht oder Unrecht betreffen, sondern auch öfters vom Nützl i-
chen und Schädlichen, so ist die Idee der Gerechtigkeit nur in so weit z u-

gleich konstitutiv, als sich über den Gegenstand aus dem Gesichtspunkt 
des Rechts etwas entscheiden läßt. Praktisch im  eigentlichen Sinne kann, 

wie ich oben schon bemerkt habe, die Idee der Gerechtigkeit gar nicht bey 
der Gesetzgebung, sondern nur bey dem einzelnen Bürger seyn. Daß es 

nur eine Theorie der Gesetzgebung geben könne, und sie keine rein phil o-
sophische Wissens chaft sey, läßt sich auch daraus zeigen, daß von der e i-

nen Seite die Gesetzgebung nothwendig und als Bedürfniß gefordert wird, 
von der andern die Tugend nur durch Freyheit möglich ist. Die Aufgabe ist 

also folgende: wie ist es möglich, daß sich freye moral ische Wesen ohne 
Verlust ihrer Würde gegebenen Gesetzen unterwerfen? Diese Möglichkeit 

kann nur darinn bestehen, daß gegebene Gesetze denjenigen, welche sich 
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der Mensch als moralisches Wesen selbst geben muß, gleichlauten. Von 

der Beschaffenheit dieser geg ebenen Gesetze hängt also die Möglichkeit 
der Gesetzgebung für moralische Wesen ab, und diese Beschaffenheit b e-

stimmt die Theorie der Gesetzgebung. Da die Veranlassung zum Gesetz 

jederzeit gegeben ist, und das Gesetz durch sie erst aufgesucht wird, so 
ents cheidet die Theorie eigentlich nicht, was Gesetz seyn muß, sondern 

was es seyn kann, welches Können aber dadurch ein Müssen wird, wenn 
es einzig moralisch möglich ist.  

 
Die Gesetzgebung als Kunst gieng, wie jede Kunst, ihrer Theorie voraus. 

Darinn hat sie  aber vor andern Künsten einen eigenen Charakter, daß eine 
Idee a priori ihr Princip ist, und daß sie ihr Produkt einer Kritik unterwe r-

fen muß, deren Principien in einer, der Gesetzgebung als Kunst ganz 
fremden, Region in der Moral liegen. Die Theorie der Gesetzgebung hat 

daher vor jeder andern Theorie das Eigene, daß sie sich nicht durch das, 
was die Kunst je leisten konnte, beschränkt, sondern daß sie ihre Anspr ü-

che auf die Kunst in dem Grad erweitert, als sie sich erweitert. Jede The o-
rie der Gesetzgebung  muß aber, wie jede andere, so lange mangelhaft 

oder gar falsch bleiben, als das, dessen Möglichkeit sie zeigen soll, noch 

nicht genau bestimmt ist. So lange man glaubte, nur erklären zu müssen, 
auf welche Art die Menschen am glücklichsten in Verbindung se yn können, 

solange hatte man sich die Aufgabe noch falsch vorgelegt, und sich eine 
praktische Aufgabe gemacht, da man sich doch, wie ich eben gezeigt h a-

be, mit einer theoretischen begnügen muß. Nicht wie die Menschen glüc k-
lich werden, sondern wie sich gege bene durch das Bedürfniß veranlasste 

Vorschriften mit den unabhängigen selbst bestimmten und frey anerkan n-
ten Gesetzen freyer Wesen vertragen können, hat die Theorie der Geset z-

gebung zu erklären.  
 

Ist meine Entwicklung der Idee der Gerechtigkeit richtig, so muß sie zum 
Princip dienen, die Platonische Republik, insoferne sie ein Ideal der G e-

setzgebung aufstellen soll, zu beurtheilen.  
 

 

 
 
 

aus:  

Friedrich Schiller (Hrsg.):  Die Horen 1795 -1797. 1795  , 3.  Bd.,  7.  St. , S. 1 ï 30 . 
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Ueber  

das Recht des Volks  
zu einer Revolution.  

 

 

Vorrede.  
 

W enn eine Vorrede den Zweck, 

den ein Autor bey Herausgabe einer 

Schrift hat, und den Gesichtspunkt, 
aus dem er beurtheilt seyn will, a n-

geben soll, so war es überflüssig, 

diesen Abhandlungen eine Vorrede 
vorz usetzen: denn beydes wird 

man ohnedem errathen. Der Zweck 
dieser A bhandlungen ist ï gelesen, 

verstanden und beherzigt zu we r-
den. Den G esichtspunkt, aus dem 

sie zu beurtheilen sind, giebt der 
Titel an. Ob sie das leisten, was er 

verspricht, hat der Leser zu unte r-
suchen. Sie hätten also keiner Vo r-

rede bedurft, wenn es nicht biswe i-
len nöthig wäre, zu erklären, daß 

man keinen besondern  Zweck mit 
einer Schrift habe, um der Andic h-

tung eines sonderbaren  zu entg e-

hen. Ich glaube meine Meynung 
deu t lich gesagt zu haben . Was ich 

gesagt habe, halte ich für wahr: 
aber nicht mehr und nicht weniger, als ich mit dürren Worten sage. Sollte 

daher j emand irgendwo eine Anspielung, oder eine versteckte Meynung 
aufspüren, so hätte er es einzig und allein seinem Witze und meinem u n-

geschickten Ausdruck zu danken und mir würde es wie einem unschuld i-
gen Mädchen gehen, das über die Zweydeutigkeit erröthet, die ein Wit z-

ling in ihren ar glosen Worten findet. Sollte es aber geschehen, daß j e-
mand diese Abhan dlungen nicht wahr, nicht verständl ich fände, so wü n-

sche ich nur, daß sie der, der sie unverständlich findet, nicht widerlegen, 
und der sie widerlegt, verstehen möge!  

 
Nürnberg, den 12. Sept. 1794.  
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Einle i tung .  
 

Das Recht des Volks zu einer Revolution scheint auf dem Einfluß zu ber u-

hen,  den das Volk auf die Staatsverfassung haben soll, welcher weder mit 
dem, den es hat, noch mit dem, den es moralischer Weise haben oder 

nicht haben kann, weil er ihm zur Behauptung seiner Menschenrechte 
nicht schlechterdings nothwendig ist, verwechselt wer den darf. Dieser Ei n-

fluß müßte aus den Rechten des Menschen überhaupt, und aus dem 
Recht, welches dem Volk besonders zukommt, bestimmt werden. Um aber 

in dieser Untersuchung nicht vielleicht nach etwas zu suchen, das es gar 
nicht geben kann, ist es nöthig,  das Recht zu einer Revolution besonders 

zu erörtern, um zu wissen, ob es überhaupt ein solches Recht geben kö n-
ne, und von welcher Art es sey. Die Menschenrechte sind die ursprüngl i-

che Quelle aller andern.  Eine Deducation derselben muß daher ieder D e-
ducti on anderer Rechte vorhergehen. Insofern die Rechte positiv bestimmt 

sind, bedürfen sie freylich nicht so weit zurückgeführt zu werden, allein 

dann können sie auch nicht auf Allgemeingültigkeit Anspruch machen, sie 
gelten dann nur in dem Kreis von Menschen,  der sich über sie verglichen 

hat, oder sie wegen einer Tradition von der Heiligkeit ihres Ursprungs, 
oder auch aus bloßer Gewohnheit achtet. Da ich kein Buch kannte, auf 

welches ich mich mit sicherm Beyfall des Publicums hätte berufen können, 
worinn sich diese Deduction vorfände; so hielt ich es für nöthig, sie in der 

e rs te n  Abhand lung  selbst zu versuchen. Auf diesem Grubnd bauete 
ich die zwey te , die über das Rech t  eine Revolution anzufangen übe r-

haupt entscheiden soll. In dieser Abhandlung habe ich alle po litischen E r-
öfterungen über die Veranlassung, Beschaffenheit und Folgen der Revol u-

tionen, insoweit sie keinen Einfluß auf die moralische Entscheidung der 
Frage haben, gänzlich zu vermeiden gesucht. Um die Anwendung auf die 

Entscheidung der Hauptfrage mit S icherheit machen zu können, hielt ich 
es für nöthig, den Begriff des Vo lkes  überhaupt, und das moralische 

Verhältnis des Volks gegen den Theil, den man ihm gewöhnlich entgege n-

setzt, insbesondere zu entwickeln, welches in der dritten Abhandlung g e-
schehen is t. Die vierte, die die Hauptfrage betrift, mußte nothwendig, weil 

sie nur die Anwendung der vorhergehenden gefundenen Resultate auf e i-
nen bestimmten Fall enthält, die kürzeste werden; weil sie aber der Zweck 

ist, auf den sich die andern beziehen, so hielte  ich es für schicklich den 
Titel der sämmtlichen Abhandlungen von ihr zu entlehnen. So lange man 

nicht über den Umfang und die Wichtigkeit der Menschenrechte einig ist, 
so lange kann man auch nicht über die moralische Würdigung der Revol u-

tion einig seyn. D ie erste Abhandlung verdient daher die genaueste Pr ü-
fung, und die übrigen sind als eine Probe der Richtigkeit der in der ersten 

aufgestellten Grundbegriffe anzusehen, von deren Richtigkeit sich wieder 
an den Thatsachen, die uns die Geschichte darbietet, da durch die Probe 

machen läßt, daß man versucht, ob sie zur Erklärung der moralischen  
Möglichkeit derselben zureichen, ï welche Probe ich aber für dießmal dem 
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Leser selbst überlasse. Die Gründe aus ihren Folgen zu prüfen, ist ein 

eben so wichtiges Geschäft,  für die so leicht sich verirrende menschliche 
Vernunft, als Folgen aus wahrgeglauben en Gründen abzuleiten. Dieß Ve r-

fahren, die höchsten Gründe durch Reflexionen aufzusuchen, die Folgen 

richtig abzuleiten, und die Uebereinstimmung dieser Folgen mit dem, was 
sich in der Erfahrung als richtig bewährt hat, zu vergleichen, und etwas 

erst vermöge der Harmonie mit Erfahrung, Gefühl und unverdorbener Ne i-
gung, und nicht wegen der systematischen Darstellung allein, deren zwar 

iede Wahrheit fähig ist, die aber auch  oft den Irrthum verbirgt, für wahr 
zu halten, war von ieher die Methode des gesunden Menschenverstandes, 

an die sich zu halten, wenigsten noch so lange räthlich seyn mögte, bis es 
den philosophischen Adepten gelungen seyn wird, den metaphysischen 

Stein de r Weisen, oder das höchste Princip, von dem sich alle Wahrheiten, 
wie von einem Knäuel abwinden lassen, zu finden.  
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I .  Deduct ion der  Menschenrechte.  
 

Das Worte Recht bezeichnet in der deutschen Sprache einen Begriff von 

viel zu weitem Umfange, als daß er sich ohne nähere Bestimmung befri e-

digend erklären ließe. Unsere Sprache hat aber verschiedene Ausdrücke, 
die, da sie alle unter dem Begriffe Recht stehen, nothwendig die Merkmale 

dieses Begriffs in [sich] fassen, und da s ie dennoch in ihrer Bedeutung 
verschieden sind zugleich eine Erläuterung und Anwendung dieses Begri f-

fes geben müssen. Diese Ausdrücke sind aber nur insoweit zu dieser A b-
sicht dienlich als sie weder eine tropische Bedeutung anderer Art, noch die 

ursprünglic he Bedeutung des Wortes Recht (gerade) in sich enthalten. Die 
Ausdrücke, welche alsdann übrig bleiben sind folgende: es ist recht; er hat 

recht; er hat ein Recht; er hat das Recht; er hat es mit Recht, (es g e-
schieht mit Recht); er thut recht. Beispiele in denen diese Ausdrücke vo r-

kommen, werden am besten dazu dienen, was ihre Verschiedenheit und 

Uebereinstimmung und dadurch den Begriff von Recht, unter den die Me n-
schenrechte gehören, finden zu lassen. Beyspiele für den Gebrauch der 

angegebenen sechs Ausdrüc ke mögen folgende seyn: es ist recht, daß das 
hohe Spiel verboten wurde; er hat recht, wenn (daß) er seinem Nachbar 

nicht mehr den freyen Zutritt in seinem Garten verstattet; er hat ein 
Recht auf die angrenzende Wiese; er hat das Recht Branntewein zu bre n-

nen; er ist ein reicher Mann, aber er hat sein Vermögen mit Recht; er thut 
recht, daß er sich von seinem Herrn nicht mehr so hudeln läßt. Mehrere 

Beyspiele werden iedermann beyfallen. Die Verschiedenheit des Begriffs 
Recht der diesen Redensarten zum Grunde liegt, läßt sich sehr leicht au f-

finden, und dadurch muß sich auch das Gemeinschaftliche entdecken. In 
der ersten Redensart: es  i s t  r ech t , wird nicht allein gesagt, daß etwas 

geschehen dürfe, sondern es liegt auch noch der Nebenbegriff darin, daß 
es gut sey , daß es geschehe. In zweyten: e r  ha t  Re ch t , bezieht sich 

der Nebenbegriff auf die Wahrheit des Rechtsgrundes, und auf die Billi g-

keit, mit der etwas geschieht. Im zweyten Ausdrucke wird aber nur su b-
jectiv geurtheilt, und wenn gleich der Ausdruck als object iv gültig gethan 

wird, so wird die Sache doch nicht als objectiv schon entschieden, vorau s-
gesetzt. In dem obigen Beyspiel wird iedermann so gleich aus der Art des 

Vortrags schliessen, daß es wahr seyn müsse, daß der Nachbar diese Hä r-
te verschuldet habe, ab er daß diese Wahrheit noch nicht so allgemein b e-

kannt sey, daß sie nicht mehr das Zeugniß des Erzählenden bedürfen sol l-
te. In der dritten Redensart: e r  ha t  e in  Rech t , ist die Beziehung auf 

das positve Recht völlig klar. In der vierten: e r  ha t  das  Rech t , wi rd 
gesagt, daß etwas, das überhaupt für recht gehalten wird, einem ins b e-

sondere zugestanden werde. In der fünften: er hat es mit Recht, wird der 
Nebenbegriff des Verdienstes mit dem Recht verbunden. In der sechsten: 

er thut recht , wird zugleich mit angeze igt, daß man etwas vor seinem 
Gewissen verantworten könne.  
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     In alle diesen Redensarten findet sich das Erlaubtseyn als eine vorau s-

zusetzende Bedingung, wenn überhaupt das Wort, Recht gebraucht wird. 
Die ersten zwey Redensarten beziehen sich im allgemei nen auf ein E r-

laubtseyn, ohne zu bestimmen, ob die Erlaubniß schon gesetzlich gegeben 

worden, oder ob nicht vielmehr statt einer gesetzlichen Erlaubnis ein wir k-
liches Gebot statt finde. Im verneinenden Gebrauch dieser Ausdrücke, wo 

diese Zweydeutigkeit weg fällt, ist daher ihre Bedeutung meist stärker, und 
sie drücken, besonders der erste, eine auffallende Ungerechtigkeit aus, die 

unmittelbar das moralische Gefühl empört. Die positiven Gesetze haben 
auf das, was in den beyden ersten Ausdrücken Recht heißt, g ar keine B e-

ziehung, und sie können etwas erlauben, das durch diese Ausdrücke als 
ungerecht verworfen wird; wie z.B. wenn man sagt: es ist nicht recht, daß 

der reiche N. seinen armen Nachbar, der ihn wegen der vielen Unglückfä l-
le, die ihn treffen, nicht gle ich bezahlen konnte, von Haus und Hof jagt. ï 

Hier geben die Gesetze dem reichen N. das Recht un rech t  zu handeln. 
Der Begriff von Recht in den zwey ersten Redensarten ist als ein rein m o-

ralischer Begriff, und kann daher nicht zum Grunde gelegt werden, wenn  
nicht bloß vom Re ch t , sondern von R ech ten  die Rede ist. Es liegt auch 

in diesen beyden Ausdrücken allemal eine gewisse Verbindlichkeit, das zu 

thun was Recht ist, und wozu man Recht hat, obgleich nicht immer eine 
vollkommene da ist, die in dem folgenden e i n  Recht und das  Rech t  

haben  nicht liegt; denn ich halte mich nicht für verbunden etwas desw e-
gen zu thun, weil ich ein Recht, oder das Recht dazu habe, so wie ich mich 

dazu verbunden glaube, wenn ich einsehe, daß es recht ist es zu thun, ja 
ich kann, wie w ir schon oben ein Beyspiel gegeben haben, Rechte besi t-

zen, die ich nicht mit Recht in Ausübung bringen kann. Wenn daher von 
Rechten die Rede ist, so kann nur der Begriff von Recht zum Grunde g e-

legt werden, der sich in der dritten und vierten Redensart find et. In diesen 
ist das Recht ohne alle Verbindlichkeit es wirklich auszuüben, und wenn 

ich gleich in besondern Staatsverhältnissen mein Recht dadurch verlieren 
kann, da ich es nicht ausübe, so kann man mich doch deswegen ohne a n-

dere Gründe keines Unrechts b eschuldigen. Ich habe erst dann Unrecht, 
wenn ich wider die Bedingungen, unter welchen ich das Recht habe, es 

dennoch behaupten will. Ehe man aber ein Recht haben kann, muß es w e-

nigsten im allgemeinen schon entschieden seyn, daß dies Recht nicht an 
sich ei n Unrecht ist; der Grund eines Rechts selbst liegt daher allzeit in der 

Moral, und nur die Aus= und Ertheilung gehört in die eigentliche Recht s-
lehre. Indem mir also ein Recht oder das Recht ertheilt wird, wird mir eine 

bloße Vergünstigung ertheilt, etwas o hne weitere Anfrage zu thun, und auf 
Beystand gegen die mir etwan gemachten Hindernisse zu rechnen, wenn 

ich es für gut finde, das Gutbefinden aber ganz meiner Rücksicht nimmt, 
ob ihm gleich nicht immer ein Vorwurf zu machen wäre, wenn er sich 

gleichwohl s eines Rechts begeben hätte. Da der Mensch nur selbst  über 
die inneren Verpflichtung urtheilen kann, und die Ausübung der Rechte 

eine Gewissenssache ist, so kann von dem Recht ein höchst ungerechter 
Gebrauch gemacht werden, ohne daß es durch positive Geset ze gehindert 

werden kann. Wenn daher eine Erklärung vom Recht in der Beziehung g e-
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sucht wird, um daraus die nothwendige äussere Anerkennung gewisser 

Rechte im Staat herzuleiten, so kann die Einschränkung, der die Ausübung 
dieser Rechte  von Seiten der Moral  unterworfen ist, nicht in die Erklärung 

des Rechts aufgenommen werden, ob sie gleich in die Erklärung dessen, 

was recht heissen kann, nothwendig mit hinein gehört. In so fern iemand 
ein Recht hat, bleibt ihm seine Willkühr innerhalb dieses Rechts von 

auss en unbeschränkt. Dieses Vermögen nach Willkühr zu handeln kommt 
ihm durch das Recht zu, und muß ihm als recht, nicht als bloß erlaubt in 

einem einzelnen Fall, zugestanden seyn. Diese Zugestehung muß b e-
stimmt und allegemein anerkannt, das heißt, gesetzlich seyn. Ein Recht 

kann daher richtig so erklärt werden: es ist eine gesetzliche Anerkennung 
einer unbeschränkten Willkühr in gewissen durchs Gesetz bestimmten, 

oder von demselben nicht besonders ausgenommenen Fällen. Werden a n-
dere von der Ausübung dieses Rec hts durch ein bestimmtes Gesetz au s-

geschlossen, so entsteht daraus nicht nur ein Recht, sondern auch das 
Recht. Die Summe aller dieser Fälle in denen ich ein oder das Recht habe, 

macht den Inbegriff meiner Rechte aus. So wie die Erlaubnis aus Güte 
nicht hi nreicht, ein Recht darauf zu gründen, so ist auch Gewalt allein 

nicht im Stande ein Recht aufzuheben. Was die Moral erlaubt ist zwar 

recht, aber es ist deswegen nicht ein Recht, das letztere wird nur durch 
die Gesetzgebung bestimmt. Die Moral bestimmt dahe r, was recht ist, und 

die Rechtslehre, was ein Recht einer gewissen Person ist. Untersucht die 
Rechtslehre nur, was vermöge der Moral ein Recht seyn kann, und was 

wegen der Verhältnisse, in welche die Menschen treten müssen, um bey 
der Entwicklung ihrer Kr äfte am glücklichsten und friedlichsten mit eina n-

der zu leben, dafür erklärt werden soll, so heißt sie Na tu r rech t ; b e-
stimmt sie was in einem Staat dafür anerkannt wird, so heißt sie 

Rech tsge lahr the i t . Das positive Recht darf dem Naturrecht nie zuw i-
der seyn , weil es dadurch gegen die Moral wäre; aber es kann unter den 

im Naturrecht möglichen Rechten, einige, als wirklich bestimmen, ohne 
entscheidende Gründe für diese Auswahl zu haben. Darauf gründet sich 

die moralische Möglichkeit verschiedener Gesetze in ve rschiedenen Sta a-
ten. Hier entsteht nun die Frage, ob es so bestimmte Rechte giebt, daß 

kein Staat, der nicht unmoralisch genannt werden müßte, unterlassen 

kann, sie gesetzlich anzuerkennen? und ob es daher Fälle giebt, in denen 
meine Willkühr in ieder Staa tsverfassung, die moralisch ist, (und das sol l-

ten sie alle seyn,) gesetzlich anerkannt, oder wenigstens unbeschränkt 
seyn muß, ja welche nicht einmal diese Anerkennung besonders bedürfen, 

sondern sie schlechterdings voraussetzen, wofern die Gesetzgebung se lbst 
nicht ihrer Würde verlustig seyn soll? diese Fälle müßten dadurch schon 

bestimmt seyn, daß ich eine Person bin, und die Beschränkung meiner 
Freyheit in diesen Fällen, müßte zugleich auch die Aeusserung meiner Pe r-

sönlichkeit aufheben. Diese Rechte würd en dann Me nsche nrech te  
seyn, und sie würden allein dadurch gesetzlich im Staate anerkannt, daß 

ich vom Staate für eine Person erklärt bin.  
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     Die weitere Erörterung führt wieder auf drey Fragen: muß ieder 

Mensch als eine Person anerkannt werden, oder gi ebt es einen bestimmt e-
ren Charakter der Persönlichkeit? ist die Anerkennung dieser Rechte, die 

unnachlaßliche Bedingung, um einer Gesetzgebung als moralisches Wesen 

zu gehorchen? und was ist überhaupt die innere Bedingung der Gültigkeit 
eines Gesetzes? die  letzte Frage wollen wir am ersten untersuchen, weil 

sie die Untersuchung der übrigen nicht voraussetzt, aber diese nicht ohne 
daß iene beantwortet ist untersucht werden können.  

 
     Gesetz ist die Vorschrift, nach der etwas geschehen muß  oder g e-

schehen so l l . Jenes sind Naturgesetze, dieses sind Freyheitsgesetze. J e-
des Gesetz für ein freyes moralisches Wesen, muß daher den Charakter 

des Sollens haben. Das Sollen bestehet aber in der eigenen Ueberze u-
gung, daß eine Vorschrift meiner moralischen Natur so ang emessen ist, 

daß ich es als Gesetz dieser Natur anerkennen muß. Eine Vorschrift, die 
diesen Charakter nicht an sich hat, kann wohl für mich zwingend seyn, wie 

die Naturgesetze, aber ich brauche ihr nicht zu gehorchen, und ich kann 
und soll meine Freyheit g egen alles behaupten, was mich zu etwas zu 

zwingen sucht, daß ich nicht soll. Die bürgerlichen Gesetze, die nicht 

durch Zwang sondern durch Gehorsam befolgt werden sollen, dürfen dem 
Charakter der Freyheitsgesetze nie widersprechen. Es ist die innere B e-

din gung eines ieden Gesetzes, welches Menschen gegeben wird, daß es 
den Sittengesetzen nicht widerspreche. Diese Sittengesetze kündigen sich 

dem Menschen unmittelbar in seinem Bewußtseyn an, und wenn seine 
Freyheit nicht durch sie gebunden ist, so ist doch ih r Daseyn für ihn u n-

läugbar. Sie bedürfen keiner menschlichen Bestätigung, sondern werden 
von uns mit der Achtung aufgenommen, die Gesetze, die als mögliche G e-

bote eines heiligen Willens erkannt werden, erfordern. Da die bürgerlichen 
Gesetze aber durch Mens chen gegeben sind, so können diese Gesetze von 

andern Menschen nur dann mit Achtung aufgenommen, und mit gutem 
Willen befolgt werden, wenn sie entweder iene Sittengesetze selbst sind, 

die in der Gesellschaft als Befehle vorgetragen werden, auf deren 
Uebert retung nun auch zeitliches, von Menschen veranstaltetes Weh g e-

setzt ist; aber wenn ihre Vernunft selbst die Nothwendigkeit des Gesetzes 

zu ihrem Wohl einsieht; oder wenn sie den Menschen, der sie gab, von 
einer Gottheit begeistert glauben. Das letzte wird aber von einer cultivi r-

ten Nation nicht ohne Prüfung geglaubt, und da diese Prüfung nur durch 
die Vernunft geschehen kann, welche untersucht, ob das, was ein Mensch 

vorträgt göttlich seyn kann, so gründet sich alle innere Verbindlichkeit der 
Gesetze darauf , daß sie dem ersten Sittengesetz und der Vernunft gemäß 

sind. Es wird zwar vieles von den Menschen als ein Gesetz geachtet, das 
wider die Vernunft ist, wie z.B. daß der Landmann seine Aecker durch e i-

nen Zaun vor den Verwüstungen des Wildes schützen, oder das überflüß i-
ge Wild ausrotten soll; allein dieser Gehorsam gründet sich auf die seit 

langer Zeit gewohnte Unterdrückung, und auf abergläubische Unterwü r-
figkeit gegen Despoten; keiner aber, der des Nahmens Mensch würdig ist, 

wird eine solche Verordnung des  Nahmens Gesetz würdig finden. Die Ve r-
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nunft ist und bleibt die einzig wahre Gesetzgeberin; denn selbst das Si t-

tengesetz wird durch sie erkannt, und seine Forderungen näher entwi k-
kelt. Was der Vernunft widerspricht, kann kein Gesetz für Menschen hei s-

sen, es  ist der Ausspruch eines Thoren, oder die Drohung eines Räubers.  

 
     Die Vernunft beurtheilt ein Gesetz in zwey Rücksichten, an  s i ch , als 

der moralischen Natur des Menschen angemessen oder widersprechend, 
und i n  Bez iehung  au f  de n  Zweck , der durch das Ges etz erreicht 

werden soll. Der Zweck den Menschen bey allen ihren Handlungen, ihrer 
Natur nach haben, ist Glückseligkeit bey einem guten Gewissen. Die G e-

setze können nun wohl Letzteres allein, als das Höchste, zum Zwecke h a-
ben, aber nicht das Erstere, sehr wohl aber beydes zu verbinden suchen. 

In der erstern Rücksicht sind sie bloß moralische Gesetze, in der zweyten 
sind sie bürgerliche Gesetze, deren Zweck darinnen besteht, zu verhi n-

dern, daß das Laster nicht äussern Wohlstand bewirken könne, und die 
Tugend  darben müsse.  Was ohne Einfluß auf das äußere Wohl anderer 

ist, ist kein Gegenstand der bürgerlichen Gesetze. Die innere Bedingung 
der Gültigkeit eines Gesetzes ist daher die Vernunftmäßigkeit. Eine Bedi n-

gung der Gültigkeit eines Gesetzes für Menschen is t es also, daß sie nichts 

enthalten, was einem moralischen Wesen entgegen ist. Alle Fälle, die me i-
ner Willkühr überlassen werden müssen, um mich als moralisches Wesen 

zeigen zu können, dürfen durch das Gesetz nicht anders bestimmt seyn, 
als sie es durch fr eye Wahl eines moralischen Wesens an sich selbst schon 

sind, und wenn man diese Fälle unter dem Begriff Menschenrechte z u-
sammenfaßt, so darf kein Gesetz die Menschenrechte einschränken.  

 
    Die Frage, ob ieder Mensch als moralisches Wesen oder als Person be-

trachtet werden müsse. kann nur dadurch entschieden werden, daß der 
Charakter der Persönlichkeit angegeben wird. Die Persönlichkeit ist das 

Vermögen mich nach selbstgewählten Gesetzen zu Handlungen zu b e-
stimmen, oder nach Maximen zu handeln. Wo dieses Ve rmögen angetro f-

fen wird, da muß die Persönlichkeit anerkannt werden. Daß es Menschen 
giebt, bey denen dieses Vermögen problematisch ist, kann die Gesetzg e-

bung, die sich nie in die Gefahr setzen soll die Moralität zu verkennen, 

nicht berechtigen, irgend ein en Menschen anders als eine mögliche Person 
zu behandeln. Die Anerkennung der Menschenrechte ist daher eine allg e-

meine Bedingung der moralischen Gültigkeit einer Gesetzgebung.  
 

     Wir gehen nun zur näheren Bestimmung der Menschenrechte über. Sie 
sind all e unter der Formel begriffen: Der Mensch muß als eine Person b e-

handelt werden. Der Charakter einer Person ist Selbstbestimmung aus 
Einsicht. Alles ist daher wider die Menschenrechte, was Bestimmung durch 

fremde Willkühr allein fordert. Dieß ist das ursprün gliche, alle anderen u n-
ter sich begreifende Menschenrechte, daß er seine Willkühr nicht durch die 

bloße Willkühr eines anderen einschränken lassen darf. Es muß außer 
fremder Willkühr allezeit noch ein anderer Grund, den er selbst billigen 

kann, wenn er ihn  einsieht, vorhanden seyn, um seine Willkühr einz u-
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schränken ï und dieser Grund muß die Abwendung eines äusseren die G e-

sellschaft treffenden Uebels seyn, um ihn insbesondere durch die bürgerl i-
chen Gesetze einzuschränken. Dadurch unterscheiden sich Erz iehung  

und Gese tz gebung . Die Erziehung kann den Menschen in vielen Fällen 

beschränken, wo ihm die bürgerlichen Gesetze freye Willkühr lassen mü s-
sen. An diesem Leitfaden lassen sich die Menschenrechte aufsuchen, i n-

dem man nur die Fälle bemerken darf, wo keine Ein schränkung durch sit t-
liche und vernünftige Gründe Statt haben kann, ohne die Persönlichkeit 

aufzuheben, und wo die Beschränkung keinen Grund in den alle gemeinen 
gesellschaftlichen Interesse hat. Wo nur die bloße Willkühr eines anderen 

ihn beschränken kann , da hat der Mensch ein Recht seiner Willkühr zu fo l-
gen, und sich der ihm entgegenstrebenden Willkühr eines Anderen mit 

Gewalt zu widersetzen.  
 

     Am deutlichsten fällt in die Augen, daß ihn nur da bloße Willkühr b e-
schränken könne, wo sein Benehmen ohne allen Einfluß auf das mit Ve r-

nunft und Recht zu fordernde Wohl und Wehe anderer ist, und er schlec h-
terdings, wenn er als moralisches Wesen handeln will, aus innerer Uebe r-

zeugung handeln muß. Ich habe hier den Beysatz m i t  Ve rnun f t  und  

Rech t  deswegen gemacht , weil man nur unter dieser Bedingniß auf das 
Wohl anderer Rücksicht zu nehmen hat, indem die Gerechtigkeit selbst 

eine Störerin des Wohls der Bösen ist. Diese Gleichgültigkeit für das wahre 
Wohl und Wehe der Gesellschaft und die Nothwendigkeit innerer Ueb er-

zeugung findet sich: 1) in Gewissenssachen, in so fern nicht das Betragen 
in Handel und Wandel, sondern nur der Trost für das Herz von ihm a b-

hängt. 2) in Meinungen die rein wissenschaftlich sind, oder nur das Urtheil 
über etwas, und keinen Vorsatz etwas zu thun enthalten. Diese Mensche n-

rechte sind unter dem Nahmen der Gewissens= und Gedankenfreyheit b e-
kannt. Erstere bezieht sich vorzüglich auf Religion.  

 
     Die Gewissensfreyheit kann dem Menschen nicht genommen werden, 

und alle Gesetze, die sie ihm rauben wollen, verdienen diesen Nahmen 
nicht. Unter mehreren Gründen für diese Behauptung sind die folgenden 

die wesentlichsten. Die Religion soll, wie allgem ein anerkannt ist, ein Trost 

des Menschen und keine Plage seyn; sie soll ihn über seine unvermeidl i-
chen moralischen Gebrechen trösten, und ihm ein Mittel zur größerer 

Stärke im Vollbringen des Guten abgeben, indem sie die Gründe, die die 
Vernunft allein zu r Rechtschaffenheit darbietet, dadurch wirksamer macht, 

daß sie die Ausübung der Tugend zugleich als das Gebot eines heiligen 
unabänderlichen Willens ankündigt, und Gott, der diesen Willen hat, z u-

gleich als einen gerechten und allwissenden Richter darstell t. Wie kann 
sich nun ein Mensch anmassen Religion zu gebieten? wie kann er befe h-

len, was mich trösten, und was mich schrecken soll, ohne das geringste 
jenes Trostes und dieses Schreckens in seiner Gewalt zu haben? wie kann 

er sich anmassen sich zum Schutze  des Allerhöchsten aufzuwerfen, vor 
dem er seinem eigenen Geständniß nach Staub ist! kann er etwa bewe i-

sen, daß er ein Bevollmächtigter Gottes ist, der nicht die freye Verehrung 
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der Gottheit im Geiste und in der Wahrheit, sondern ein heuchlerischer 

Sclaven dienst für den Gott, dem nur ein reines Herz huldigen kann, e r-
zwingen will? Vernunft allein sagt uns was recht und unrecht ist, und die 

Religion macht uns nur stärker es zu thun, sie kann uns daher zu bürgerl i-

chen Geschäften weder tauglich noch untauglich machen. Nicht die Relig i-
on, die wir bekennen, sondern die Beharrlichkeit im Guten, das wir erke n-

nen, welche uns unsere Religion giebt, macht uns zu biedern oder 
schlec hten Bürgern. Einem Menschen allein deswegen zu trauen, weil er 

gleiche Religion mit mir bekennt, wäre eben so sonderbar, als wenn ich 
iemand, den ich übrigens gar nicht kenne, mein ganzes Vermögen anve r-

trauen wollte, weil er mich versichert, daß er gleiche Grundsätze der 
Oekonomie mit mir habe. Ich kann nie von der Religion, zu der er sich b e-

kennt, auf seinen moralischen Charakter schließen, sondern nur von der 
Religion die er im Herzen hat, und die ich nur aus seinen Werken kennen 

kann. Die Maximen des Menschen machen ihn gut oder böse, und die R e-
ligion giebt diesen Maximen nur Stärke und Beh arrlichkeit im Handeln. Der 

einzige Einwurf, der gegen die Gewissensfreyheit mit Schein gemacht 
werden kann, liegt in der Frage: müssen Religionen geduldet werden, die 

keine andere neben sich dulden, sondern alle andern verdammen? und 

muß sich folglich all gemeine Gewissensfreyheit nicht selbst zu nichte m a-
chen? ich anworte: diese Frage ist eigentlich eins mit der: muß man die 

Herrschaft des Aberglaubens dulden? Religion kann, als solche, nie die 
bürgerliche Ordnung stören. Wer seine Religion nicht um ihrer selbstwillen 

liebt, wer andere zu ihr zwingen will, der kann unmöglich von ihrer Wah r-
heit und Göttlichkeit überzeugt seyn, denn sonst würe er ihren Sieg durch 

die Allmacht Gottes glauben, und dennoch ieden, der in Religionsmeinu n-
gen von ihm abweicht, auf d ieser Erde gestraft sehen will, der kann u n-

möglich im Herzen an Gott glauben, er fürchtet sich nur vor den Bildern, 
die sich seiner Einbildungskraft bemächtigt haben, und neidet den Glückl i-

chen, der von dieser Angst frey ist. Ein solcher Mensch ist ein Ver rückter, 
der den Vernünftigen als seine ewigen Feind haßt. Eine Religion die durch 

Zwang die Menschen bekehren will, ist so wenig Religion, als ein Gesetz, 
das von den Menschen unbedingte Unterwerfung unter den Eigensinn e i-

nes anderen fordert, ein Gesetz i st. In einer andern Abhandlung 3) habe 

ich das Verhältniß zwischen Religion und Staat zu bestimmen gesucht, und 
ich erachte es daher nicht für nöthig, das schon dort gesagte hier zu wi e-

derholen. Jede Religion, die sich in den Grenzen der Religion hält, muß  
vom Staate geduldet werden; der Vernunft allein bleibt die Würdigung der 

Religionen überlassen, und wer sich zu keiner Religion bekennen will, muß 
auch seinem Gewissen überlassen werden. Jede Religionsübung die nicht 

die guten Sitten beleidigt, und offenb ar abergläubisch ist, muß daher in 
iedem guten Staat geduldet werden. Aber es muß dagegen auch iedem 

unbenommen seyn, die Güte und Warheit einer Religion durch die Ve r-
nunft zu untersuchen, und was bey dieser Untersuchung als lächerlich e r-

scheint, darft auc h belacht werden. Die Wahrheit kann nie lächerlich seyn, 

                                                 
3 ) U e b e r  d i e  A l l e i n h e r r s c h a f t , im teutschen Mercur, December 1793 . 
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sie kann es nur dadurch scheinen, daß sie durch Falschheit verunstaltet 

wird, und man kann sie nicht dadurch retten, daß man den Spötter ve r-
folgt, sondern nur dadurch, daß man zeigt, daß der Spott ni cht trift. Thä t-

liche Störung des Gottesdienstes einer Gemeinde darf aber deswegen in 

einem Staate nicht geduldet werden, weil sie die Duldung aufheben wü r-
de, und der Staat hat in der Bestrafung des Muthwilligen und des Fanat i-

kers keinen Unterschied zu mach en. Sie sündigen beyde gegen die Gewi s-
sensfreyheit. ï Ich habe hier die Gewissensfreyheit nur in Rücksicht auf 

die Ausübung und Würdigung der Religion betrachtet, in anderer Rücksicht 
findet sie kein Hinderniß vom Staate, weil er sie nur durch die Ausübung  

der Religion kennt. In so ferne nicht über die Religion selbst, sondern über 
die Dogmen einer Religion, über deren Anzahl und Erklärung, über die 

Beweißgründe dieser Dogmen, und über die historischen Zeugnisse g e-
urtheilt wird, gehört das Recht der Berurth eilung zur Denk f reyhe i t , die 

wir nun näher bestimment wollen.  
 

     In so ferne man nicht wissen kann, was iemand denkt, ist es unmö g-
lich sich eine Herrschaft über die Gedanken anzumassen; aber dieß heißt 

auch nicht Denkfreyheit, sondern diese findet nur d ann Statt, wenn ich 

meine Gedanken, ohne durch die Gesetze deswegen bedroht zu seyn, frey 
heraussagen kann. Unbezweifelt ist es, daß niemand ein Recht haben 

kann, mir die Entdeckung wissenschaftlicher Wahrheiten zu verbieten; 
denn die Cultur meiner Vernunf t gehört zu meiner Menschheit, und ich 

gehe sogleich zur Frage über, ob es unter die Menschenrechte gehört, 
meine Meinung über alles frey zu sagen. Ich behaupte, daß diese Frage 

mit Ja beantwortet werden muß. Wenn es ausgemacht wäre, daß Wah r-
haftigkeit ohn e alle Einschränkung eine Pflicht ist, so würde folgen, daß 

ich meine Gedanken über alles frey sagen so l l , und ich müßte daher das 
Recht haben, zu thun was ich thun so l l : allein es ist durch den gesunden 

Verstand längst entschieden, daß ich nicht unbedingt  wahrhaft zu seyn 
brauche. Die genaue Bestimmung, wo ich eine Ausnahme von der Wah r-

haftigkeit machen darf, hängt davon ab, in wiefern gewisse Wahrheiten 
als mein Eigenthum anzusehen sind, und ob der andere immer ein Recht 

hat von mir Wahrheit zu erwarten. Die Wahrheit ist nur dann Wahrheit, 

wenn sie an sich, als Zweck, betrachtet wird. Im Gegentheil wenn sie nur 
deswegen gesucht wird, weil sie zu etwas gut ist, so gehört sie unter die 

Mittel, die allein nach dem Zweck zu beurtheilen sind. In diesen Fällen h a-
be ich ein Recht aus der Wahrheit ein Geheimniß zu machen, und ich darf 

so gar eine Unwahrheit sagen, wenn die Wahrheit ein Mittel zur Erre i-
chung eines verwerflichen Zwecks wäre. Wer sich etwan mit dieser Lehre 

in der Theorie nicht aussöhnen kann, der geb e auf seinen eigenen Wandel 
Acht, und er wird eine Menge Fälle finden, in denen er darnach handelte, 

ohne daß er Ursache findet es zu bereuen. Wem könnte es z.B. gereuen, 
einen Menschen, den ein Jähzorniger verfolgte, das Leben dadurch gere t-

tet zu haben, d aß er diesem einen anderen Weg angab, als der Verfolgte 
nahm? Ich verspare die weitere Ausführung für einen anderen Ort, und 

bemerke nur, daß sich aus der Pflicht wahrhaft zu seyn, das Recht allezeit 
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meine Meinung zu sagen keineswegs ableiten läßt. Denn ie ne Pflicht erfo r-

dert eine sehr genaue Bestimmung, wenn sie ohne Ausnahme befolgt 
werden soll. Der Unterschied der sich zwischen den beyden Sätzen findet: 

ich darf a l l e s  sagen, was ich weiß, und ich darf meine Meinung übe r  a l -

l es  sagen, wird eher dazu dienen  das Recht der Denkfreyheit einzusehen. 
Im ersten Fall kann ich ein Verräther seyn, aber im zweiten urtheile ich 

nur über einen vorgelegten Fall, und ich habe allerdings ein Recht darüber 
zu urtheilen, wie ich darüber urtheile. Mir das Recht nehmen meine M ei-

nung zu sagen, hiesse es mir zu Pflicht machen sie zu verhehlen, und kein 
Staat kann ein Recht haben, den Menschen zu zwingen, sich anders zu 

stellen als er ist, denn dies hiesse ihm seine Persönlichkeit zu verbieten. 
Ich gebe zu, könnte iemand einwenden , daß iedem erlaubt seyn muß, se i-

ne Meinung zu sagen , und daß er deswegen keiner Verantwortung au s-
gesetzt ist, weil er sie sag t , aber kann es nicht unrecht seyn, diese Me i-

nung zu haben ? ich antworte: es ist nicht unrecht, eine Meinung zu h a -
ben , aber es ist  unrecht keine bessere annehmen zu wo l len ! Der Staat 

hat blos auf Handlungen zu sehen, und nie kann er durch Meinungen in 
Gefahr kommen. Sind sie wahr, so sündigt er, wenn er sie unterdrückt, 

und sind sie falsch, so wird die Wahrheit sie schon zu verdränge n wissen!  

 
     Die De nk f reyhe i t  äussert sich vorzüglich in drey Wirkungen, in der 

gese l l scha f t l i chen  Un te r ha l tung , in der ve r t rau te n  Cor re s -
pondenz , und in der Preß f reyhe i t . Was die Un te r ha l tung  betrift, so 

darf sie nach dem, was wir bisher gesagt haben, nicht eingeschränkt we r-
den, ohne daß die Menschenrechte beleidigt werden. Kann man verbieten, 

daß sich Menschen einander zeigen, wie sie sind? Unwahrheit muß wide r-
legt, und Verläumdung bestraft w erden; aber ersteres geschieht durch 

Gründe, und letzteres kann nicht geschehen, wenn die Verläumdung nicht 
erwiesen wird. Ueber die Preß f reyhe i t  ist sehr viel geschrieben worden. 

Ich lasse alles, bis auf die beliebte Distinction zwischen Preßfreyheit und 
Preßfrechheit in seinen Würden: aber mich däucht, daß alles was von dem 

Mißbrauch der Preßfreyheit gesagt wird, bloße Chimäre ist, den Fall au s-
genommen, wodurch sie ein Unbekannter ungestraft verläumden kann. In 

diesem Fall gehört sie aber nicht unter die Denkfreyheit, denn dadurch, 

daß ich ein Recht habe meine Meinung zu sagen, habe ich kein Recht mich 
von der Verantwortlichkeit über diese Meinung vor dem Richterstuhl der 

Wahrheit loszusagen. So bald ich nicht blos theoretische Wahrheiten, so n-
dern Fakta er zähle, so kann man fordern, daß die Richtigkeit derselben 

erwiesen werde, und da dieß nur durch Zeugnisse geschehen kann, so bin 
ich als ein Lügner gebrandmarkt, wenn ich keinen Zeugen dafür stellen 

kann. Wenn die Preßfreyheit zur Verunglimpfung gebraucht wird, so kann 
man fordern, daß sich der Verfasser nenne, und seine Aussage beweise; 

nennt er sich nicht, so erklärt er sich als Verläumder, und die Regierung 
ist es dem Verläumdeten schuldig, den Verbrecher auszuforschen, und 

ienem Genugthuung zu verschaff en. Sind es aber Fakta, die die bürgerl i-
che Ehre nicht betreffen, so kommt es dann auf Gründe und nicht auf 

Zeugnisse an, und der Nahme des Verfasser ist daher gleichgültig; seine 
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Meinung wird dadurch weder wahr noch falsch, daß er sich nennt; er kann 

sich  vertheidigen, ohne sich zu nennen, oder er kann schweigen und sie 
ihrem Schicksal überlassen. Die f re ye  Cor responde nz  läßt sich nicht 

aus der Denkfreyheit allein herleiten; denn daraus, daß ich meine Meinung 

frey sagen darf, folgt noch nicht, daß ich Gehe imnisse gegen den Staat 
haben darf. Es liegt zwar in der Denkfreyheit zugleich das Recht, meine 

Gedanken mitzutheilen, wem ich will, und niemand hat daher das Recht 
meine Brief zu erbrechen, als der an den sie gerichtet sind; aber es setzt 

dies auch, wenn dieß Recht gegen den Staat gelten soll, voraus, daß me i-
ne Briefe nichts als Gedanken enthalten, und keine Verrätherei oder and e-

re nachtheilige Verabredung dadurch bewirkt wird. Im letzteren Falle hat 
nicht allein der Staat, sondern sogar der Privatmann das  Recht einen Brief 

zu erbrechen. Wie aber kann der Staat wissen, daß eine Correspondez für 
ihn nicht nachtheilig sey? in einem Staat, der die Freyheit der Meinung 

nicht einschränkt, hat es nie eine Gefahr für mich, daß mein Brief erbr o-
chen wird, ausgenomme n, daß dadurch vieles, was ich nur einem sagen 

wollte, nun auch denen bekannt wird, die den Brief erbrechen. Diese dü r-
fen aber von allem, was sie lesen, keinen anderen Gebrauch machen, als 

der den Staat unmittelbar betrift, oder sie beleidigen die Menschen rechte; 

aber weiter sehe ich nicht ein, daß man das Recht des Staates auf die U n-
tersuchung der Correspondez beschränken könne. In einem Staate, wo 

mir unschuldige Meinungen zum Verbrechen angerechnet werden, da ist 
die Erbrechung der Briefe ohnedem das kle inste Uebel, das man zu ertr a-

gen hat. Ganz anders ist es aber, wenn man im Staate die Briefe, die von 
einem andern Staat in einen andern gehen, auffängt und erbricht. Dieß ist 

offenbar ungerecht, denn da steht er nur in dem Verhältniß, worin ein 
Nachbar zu m anderen steht. Nur ein gegründeter Verdacht kann ihm ein 

Recht dazu geben, aber er ist dann auch schon als im Zustand des Krieges 
mit dem andern Staate zu betrachten. Die Untersuchung der Correspo n-

denz zweyer Staaten durch einen dritten ist eine Kriegser klärung.  
 

     Gewissens= und Denkfreyheit sind die nothwendigen Bedingungen, zur 
Aufklärung, und die Aufklärung ist dem Menschen Pflicht. Ich mache mich 

der Würde eines Menschen verlustig, wenn ich mir nicht die zum mensc h-

lichen Leben gehörige Einsicht zu  verschaffen suche. Jedermann hat nicht 
bloß ein Recht, sondern eine Pflicht sich aufzuklären. Die Frage, ist es gut, 

daß das Volk aufgeklärt werde? wäre gottloß, wenn sie nicht absurd wäre. 
Der Mensch wird nicht aufgeklärt, er muß sich selbst aufklären. F reylich 

kann man ihm die Gelegenheit rauben, seinen Geist auszubilden, aber 
man kann ihm nicht diese Ausbildung selbst geben, und die Frage kann 

daher nur folgenden Sinn haben: soll man dem Volk die Gelegenheit zur 
Aufklärung rauben? Da nun der Mensch in s o ferne er denkt, und nach 

Maximen handelt, seine Persönlichkeit beweißt, und sich des Mensche n-
nahmens werth macht, so heißt es soviel als: soll man den Menschen die 

Gelegenheit nehmen, ein Mensch zu seyn? und nun ist der Fragende 
selbst in der Frage begri ffen, und niemand der fragt, kann über die An t-

wort urtheilen. Wollte aber iemand fragen und urtheilen zugleich, so hätte 
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er zu erweisen, daß er ein Wesen ganz anderer Art ist, als die er zum Vo l-

ke rechnet. ï Gewöhnlich halten sich die Leute die so fragen f ür aufg e-
klärt, und dann hiesse die Frage: ist es gut, daß andere denken wie ich? 

und darauf sage ich: Nein! denn wenn dir dein Gewissen nicht sagte, daß 

du ein Schurke bist, so könntest du nicht daran zweifeln. Wird die Frage in 
Rücksicht auf den Staat get han, so ist es eben so viel als wenn gefragt 

würde: ist die Regierung weise und gerecht? denn wenn sie es ist, so muß 
sie ein aufgeklärtes Volk haben, welches ihre Güte einsieht, ist sie es aber 

nicht, so wird sie freylich nur ein dummes Volk ertragen könn en. Eine 
Verkehrtheit der Begriffe ist es die Aufklärung oder den freyen Gebrauch 

der Vernunft, vor der Staatsverfassung zu rechtfertigen. Man kann nicht 
fragen: verträgt sich Weisheit und Tugend mit der Staatsverfassung? so n-

dern: verträgt sich die Staatsv erfassung mit Weisheit und Tugend? nicht: 
ist die Aufklärung dem Staate nützlich? sondern: schadet die Staatsve r-

fassung der Aufklärung nicht? der Unterschied zwischen wahrer und fa l-
scher Aufklärung hat keine objective Gültigkeit; denn Aufklärung ist das 

Bestreben die Wahrheit durch eigene Untersuchung zu erkennen, sie kann 
daher nur in so ferne falsch heissen, als sie gar nicht da ist, so wie man 

auch von falscher Tugend spricht, wo gar keine vorhanden ist.  

 
     Die Menschenrechte, die wir bisher untersuch t haben, gehörten darum 

nicht in das Gebiet der Gesetzgebung, weil sie keinen unmittelbaren Ei n-
fluß auf das Wohl der Gesellschaft haben, da ihre Ausübung allein von der 

inneren Thätigkeit des Menschen abhängt, kein Gegenstand eines Gese t-
zes, welches iederz eit nur durch äussere Handlungen befolgt werden soll, 

seyn können. Es giebt aber auch noch andere, welche die Gesetzgebung 
anerkennen muß, weil sie die Bedingung enthalten, unter welcher der 

Mensch sich überhaupt als moralisches Wesen in der Gesellschaft z eigen 
kann. Diese wollen wir nunmehr untersuchen.  

 
     Bey dem Religionszwang will man den Menschen nicht um seine Mor a-

lität bringen, im Gegentheil glaubt man sie ihm dadurch zu geben. Ein 
gleiches geschieht bey der Einschränkung der Denkfreyheit. Den Fal l, daß 

beydes aus absichtlicher Bosheit und Tyranney geschehen könne, ziehe 

ich hier nicht in Betrachtung, weil es nicht nötig ist, zu bestimmen, welche 
Rechte dem Menschen nur in verwerflicher Absicht, sondern welche ihm 

überhaupt ï nicht entzogen werden können. Wenn man aber von einem 
Menschen begehrte, daß er schlechterdings das thun sollte, was ein and e-

rer Mensch nicht unter göttlicher, sondern unter menschlicher Autoriät 
wollte, so würde man seine Moralität völlig dadurch aufheben, und er wäre 

kein Men sch mehr, sondern ein Werkzeug eines Menschen. Daß dies ni e-
mand darf, ließ sich eben so gut beweisen als wir es bey der Gewissens= 

und Denkfreyheit gethan haben, aber wir wollen nun den Beweis auf die 
entgegengesetzte Art führen, und darthun, daß es nieman d dulden soll, 

daß man ihm die Mittel raube seine Moralität in Handlungen zu zeigen. In 
ienem Falle ist die Vermessenheit des Menschen, der sich anmaßt über 

Gewissen und Gedanken anderer zu herrschen, und in diesem die Hera b-
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würdigung des Leidenden, den man  als Werkzeug gebrauchen will, a n-

schaulicher.  
 

     Der Mensch, als moralisches Wesen, ist sich der Maximen nach denen 

er handelt bewußt, er kennt die Gesetze, denen diese Maximen unterg e-
ordnet seyn müssen, er ist daher zugleich Richter über sich selbst, u nd 

kann keinen fremden Willen wegen seiner Handlungen für verantwortlich 
erklären. Was der Mensch thut, hat Er gethan, und kein Befehl eines a n-

dern, wenn es nicht Pflicht ist diesem Befehl zu gehorchen, entschuldigt 
ihn. Es kann aber nie Pflicht seyn, wide r Pflicht zu handeln, und der 

Mensch kann nie einem Befehl gehorchen, als in der Voraussetzung, er 
würde ihm von einem mit der Moralität einstimmigen Willen gegeben. Di e-

se Voraussetzung darf aber nicht ohne Grund gemacht werden, sondern 
muß durch die Vernu nft erkannt werden. Kein Wille ist als fehlerlos und 

heilig vorauszusetzen, als der göttliche, bei iedem andern kann ich die G ü-
te des Willens nie anders als aus der Güte der Handlung erkennen, und ich 

darf bey keinem Menschen schließen, weil es einmal nich ts böses begeh r-
te, so wird er immer nur Gutes von mir begehren. Es findet daher gar ke i-

ne Ausrede des Menschen mit einem fremden Willen vor dem Richterstuhl 

der Moral Statt, er ist und bleibt für alles selbst verantwortlich. Nur in so 
ferne als nicht über die Rechtmäßigkeit eines Vorhabens, sondern über die 

Tauglichkeit desselben zur Erreichung eines gewissen Zwecks zu urtheilen 
ist, kann er dem Befehl eines andern gehorchen. Die Klugheit verträgt sich 

mit Subordination, aber die Sittlichkeit ist iederzeit gebietend. Der Mensch 
darf nie auf Selbsturtheil über Recht und Unrecht Verzicht thun, sonst 

vergiebt er seine Würde. Dieß ist die Quelle der Pflichten gegen sich 
selbst. Sie stehen unter dem allgemeinen Gesetz: ze ige  Pe rsön l i c h -

ke i t  i n  a l l em w as  du  t hus t . Diese Pflicht muß ich erfüllen, in so weit 
mich mein Gewissen darüber rechtfertigen kann; aber die Mittel mich vor 

den Augen der Welt zu rechtfertigen, können mir entzogen werden. Mor a-
lität soll aber nicht blos in der Gesinnung bleiben, sondern in Handlung en 

dargestellt werden, und daraus entspringt ein Recht auf alles, was zur 
äussern Darstellung der Moralität erfordert wird. Das Recht auf alles was 

nöthig ist, mich als moralisches Wesen zu zeigen, gehört daher zu den 

Menschenrechten. Die allgemeine Formel  unter der diese Menschenrechte 
stehen, kann so ausgedrückt werden: Niemand darf mich als einen G e-

genstand seine bloßen Willkühr gehandeln. Es in der That nicht zu seyn, 
ist Pflicht, den Schein davon nicht zu dulden, ist ein Recht. Dieses Recht 

besteht vor züglich darinnen, daß ich keinem Fremden den willkürlichen 
Gebrauch meiner Kräfte zulassen, daß ich meinen Körper nicht zum Genuß 

hingeben, und daß mir meine Freyheit nicht durch bloße Willkühr b e-
schränkt werden darf. Dazu kommt noch, daß ich ein Betragen der übr i-

gen Menschen gegen mich fordern kann, welches zeigt, daß sie meine 
Menschenrechte anerkennen. Ein Betragen, welches diese Anerkennung 

nicht ausdrückt, kann nicht von mir geduldet werden, ohne daß ich selbst 
die Achtung zu verwirken scheine, die and ere meinen Rechten schuldig 

sind. Selbst wenn es nicht in meiner Macht steht, jenes Betragen von mir 
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abzuwenden, weil die Gewalt zu groß ist, selbst dann bleibt immer ein 

kleiner Flecken an meiner Ehre hängen, weil das Faktum, das mich he r-
abwürdigte, augen scheinlich, die Gesinnung aber in mir, die sich nicht 

herabwürdigen ließ, nur denkbar ist. Der Mensch der aus schmutzigem 

Eigennutz sich über die Begegnung, die er von andern erfährt, wegsetzt, 
wird allgemein verachtet. Aus diesen Gründen ließe sich eine T heorie der 

natürlichen Ehrenforderung und Höflichkeit ableiten.  
 

     Daß ich keinen willkührlichen Gebrauch meiner Kräfte ohne Rücksicht 
auf Recht und Unrecht zulassen darf, ist nachdem was bereits gesagt wo r-

den gewiß keinem Zweifel mehr unterworfen. Die Sprachen selbst haben 
darüber entschieden, und brandmarken nicht allein den Beleidiger, so n-

dern auch den Vergeber dieser Menschenrechte. Schmeichler, Kuppler, 
Creatur u.s.w. sind die Nahmen, die dem gegeben werden, der sich zu 

Diensten brauchen läßt, die i hn herabwürdigen, weil er dadurch seine 
Menschenrechte vergiebt. Und dieß geschieht mit Recht! denn ich kann 

mich iederzeit bey dem Gebrauch meiner Kräfte schützen. Die bisher a n-
geführten Menschenrechte haben dies gemein, daß sie mir nicht wider 

meinen Wil len entzogen werden können. Mein Gew isse n  kann nicht b e-

herrscht, meine G edanke n  mir nicht genommen, und meine Kr ä f te  
nicht wider meinen Willen gebraucht werden. Diese Rechte haften an me i-

nem Selbst, man könnte sie Rech te  de r  Se lbs tänd igke i t  nennen. Es 
find et aber unter diesen Rechten der Selbständigkeit noch ein Unterschied 

Statt. Diejenigen nähmlich, die sich auf Gew isse ns=  und Gedanke n -
f reyhe i t  beziehen, ohne darum nothwendig in der Achtung anderer zu 

fallen. Denn man kann nie genau entscheiden, ob mich in nere Überze u-
gung, oder Furcht, oder Vortheil dazu bewog, und ob also die Aufopferung 

wahr oder nur scheinbar war. Opfere ich aber das Recht auf, meine Kr ä f -
te  nicht wider meinen Willen brauchen zu lassen, so kann ich durch nichts 

meine Niederträchtigkeit be schönigen ï ich müßte daher beweisen kö n-
nen, daß man mich gezwungen, und daß ich zwar schwach, aber nicht 

niederträchtig bin.  
 

     Der Bandit nimmt die unterste Stufe unter diesen verworfenen Creat u-

ren ein, und versäumt die Pflicht gegen sich selbst, weil  er sich als M a-
schine brauchen läßt. Der Bandit ist von dem Mörder der Art des Verbr e-

chens nach völlig verschieden. Er ist nicht über den Mord, den er begeht, 
verantwortlich; dieser fällt ganz auf den, der ihn dazu braucht, sondern er 

ist deswegen schuldig , daß er einen Mord auf das Gewissen eines anderen 
begeht, und dadurch aller Menschenrechte verlustig. Er kann nicht für den 

Mord bestraft werden, diese Strafe fällt auf den, der sich seiner als eines 
Werkzeugs bediente, sondern er darf nicht im Staat gedu ldet werden, weil 

er sich als Werkzeug unbedingt gebrauchen läßt. Durch eine bey den Me n-
schen nicht seltene Selbsttäuschung über die Richtigkeit seiner Maximen, 

ist es möglich, daß sich ein Bandit seine Verworfenheit verbirgt, und in 
anderen Fällen so gar edel handelt. Ich kann einen andern den Gebrauch 

meiner Kräfte zu irgend einem nicht verwerflichen Zweck überlassen; aber 
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er darf mich nicht dazu ohne freyen Vertrag zwingen, dieß ist ein Me n -

sche nrech t ; mich nie zu etwas verwerflichen brauchen zu lassen, d ieß 
ist P f l i ch t  gege n  mich  se lbs t .  

 

     Den der sich einen andern zu dessen Gebrauch aus Eigennutz überläßt, 
nennt man eine feile Seele. Die Beleidigung dieser Menschenrechte, ist 

sehr gewöhnlich, aber für den Menschenfreund auch sehr traurig. Der 
Zwang z um Soldatenstande, das Matrosenpressen und mehr dergleichen 

gehört hieher. Ich bin verbunden die Gesetzgebung, der ich mich mit 
freyer Wahl und mit Besonnenheit unterworfen habe, zu beschützen, aber 

nicht Eroberungen machen und den Eigensinn eines andern m it meinem 
Blute vertheidigen zu helfen. Mein Körper ist mein unleugbares Eige n-

thum, niemand hat ein Recht darüber zu schalten und niemand darf mich 
zur Stillung seiner Lüste zwingen.  Mich nur dem überlassen zu dürfen, 

den ich frey wähle, ist mein Recht; i n dieser Wahl mich nur durch meine 
Neigung bestimmen und nicht erkaufen zu lassen, ist Pflicht gegen mich 

selbst. Die Beherrschung und Leitung der Neigung selbst gehört in ein a n-
deres Gebiet der Moralität. Von einer Hure, die ihr Gewerbe auf eigene 

Rechnun g treibt, kann man wohl sagen, daß sie die Pflichten gegen sich 

selbst verletzt, ihre Menschenrechte nicht achtet, und ihre Würde ve r-
liehrt, aber kann man nicht sagen, daß sie auf ihre Würde förmlich Ve r-

zicht thut; denn sie handelt zwar wider ihre Würde, a ber sie begiebt sich 
derselben nicht vertragsmäßig, wie der Fall wäre, wenn sie sich in ein 

Bordell verdingte.  
 

     Ein Bordell oberherrlich erlauben, heißt die Menschen von der Erfüllung 
der Pflichten gegen sich selbst oberherrlich loßsprechen, und sie z u priv i-

legiren, mit dem Verkauf der Menschenrechte ein Gewerbe zu treiben. E i-
ne moralische Absurdität, so auffalllend es eine geben kann. Die dadurch 

zu erhaltende Sicherheit gegen die Ansteckung, wenn sie auch eben so 
gewiß wäre, als sie zweifelhaft ist, kann nicht dagegen in Betracht ko m-

men, denn es ist besser daß tausend Wollüstlinge erkranken als daß die 
Menschheit in einem Menschen herabgewürdig werde. Da diese Mensche n-

rechte vorzüglich in dem weiblichen Geschlechte beleidigt werden, so hat 

auch die Ge setzgebung vorzüglich für dessen Schutz zu sorgen.  
 

     Die vom Staate gebilligte Vorenthaltung der unter diese und die vorige 
Gattund gehörigen Menschenrechte, wird mit dem passenden Nahmen 

Le ibe igenscha f t  belegt. Ich brauche wohl nicht zu beweisen, daß sie 
an sich selbst ungerecht ist, und daß man es nicht als eine Gnade oder 

Großmuth zu preisen hat, wenn iemand auf diese unmenschlichen Rechte 
Verzicht thut; er erfüllt nur seine Pflicht, wofür ihm niemand danken darf. 

Es wäre ein strafbares Verbrechen, w enn er es versäumte.  
 

     Die Beschränkung meiner äusseren Freyheit hindert mich zu handeln, 
und nimmt mir das Vermögen mich als moralisches Wesen zu zeigen. Ich 

habe also ein Recht auf meine Freyheit. Jede Ge fangenscha f t  die nicht 
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durch Verbrechen, welch e in Rechtsform erwiesen sind, verdient worden 

ist, ist eine Beleidigung der Menschenrechte. Die Pflicht gegen mich selbst, 
fordert mich auf, alles anzuwenden, mich zu befreyen, und die Achtung 

für einen Menschen der im Kampfe mit dem Despotismus nicht müd e wird, 

sich in seinen Menschenrechten zu behaupten, ist das sicherste Kennze i-
chen, wie stark und wie allegemein das Gefühl für Menschenrechte ist. 

Diese Beleidigung der Menschenrechte ist leider noch sehr häufig, und ein 
trauriger Beweiß, wie weit wir noc h in der Gesetzgebung zurücke sind, 

weil die Beleidigung des Rechts der Menschheit mit Staatsgeheimnissen 
entschuldigt wird, und der Richter sich fürchtet, sich vor dem angeblichen 

Verbrecher vertheidigen zu können, und bloß behauptet, er sey ein Ve r-
breche r, ohne es vor dem Publicum zu beweisen. Wie müssen die Gesetze 

beschaffen seyn, deren Vollziehung das Licht scheuen muß! Unter diese 
Gattung von Menschenrechten gehört auch die F reyhe i t  m ich  vo n  e i -

nem S taa t  i n  den  ande rn  zu  begebe n . Wie viel und welches E i-
genthum ich aber von dem einen Staate in den andern führen darf, ist e i-

ne andere Frage, die nur nach einer vollständigen Theorie des Eigenthums 
beantwortet werden kann. So viel läßt sich im allgemeinen bestimmen, 

daß ich das Eigenthum, welches mir durch d ie Art des Erwerbs, die in allen 

Staaten ein Eigenthumsrecht gründet, zukommt, und welches zugleich 
transportabel ist, bleiben muß, denn ich entsage nur einem Staate, aber 

nicht dem bürgerlichen Zustand überhaupt. Im letztern Fall würde ich fü g-
lich alles E igenthum, da ich es nur in der bürgerlichen Gesellschaft b e-

haupten kann, verliehren. Jede Art Eigenthum kann aber durch Geld 
transportabel werden; und ich kann daher alles, was ich zu Gelde machen 

kann, mitnehmen, ohne daß eine moralisch angeordnete bürger liche Ve r-
fassung es mir wehren darf, dieß läßt sich aber hier nicht bestimmen.  

 
     Bis hieher haben wir die Menschenrechte betrachtet die dem einzelnen 

Menschen an  s i ch  zu kommen. Nun wollen wir diejenigen aufsuchen, die 
im Ve rhä l t n i s  m i t  ande ren  Mensche n  zukommen. Sie lassen sich 

aus dem Satz entwickeln: ke i n  Me nsch  kann  me h r  a l s  Mensch  
seyn . Eine Person zu seyn ist die höchste Stufe auf der ein sterbliches 

Wesen stehen kann, und diese Stufe kann von allen Menschen erreicht 

werden. Was ein Mensch sich anmassen darf, dürfen sich alle anmassen. 
Alle Rechte, die sich ein Mensch erwerben kann, können sich alle erwe r-

ben. Man kann aber nicht sagen, alle Menschen haben gleiche Rechte. 
Was bey dem einen Recht ist, ist es unter gleicher Bedingung bey dem 

andern auch, aber wozu der eine ein Recht hat, hat es darum auch nicht 
der andere. Ein Recht wird nur durch Gesetze ertheilt, und diese müssen 

ausser dem Rechtseyn überhaupt, noch einen anderen Grund zu Besti m-
mung der Anerkennung des Rechts, als ein Recht ei ner bestimmten Person 

haben. Dieser Grund kann ursprünglich kein anderer seyn, als die Mö g-
lichkeit der Ausübung des Rechts; denn es wäre thöricht ein Recht zu 

ertheilen, welches von dem, dem es ertheilt wurde, nicht ausgeübt werden 
könnte. Alle Rechte müss en erworben werden. Die Erwerbung geschieht 

ursprünglich durch den Beweiß, daß man das Vermögen habe vom Recht 
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Gebrauch zu machen. Alle anderen Rechtstitel sind nicht ursprünglich, 

sondern gründen sich auf Verträge, oder bezeichnen nicht den ursprüngl i-
chen  Erwerbsgrund, sondern einen Grund, wodurch ein anderer von dem 

Grund meines Rechts ausgeschlossen wird. Der ursprüngliche Rechtstitel 

z.B. auf ein Feld ist, daß ich die Früchte brauchen, und es bearbeiten 
kann. Die Urbarmachung eines niemand gehörigen Lan des ist ein zweyter 

Rechtstitel, der aber nicht mein Recht auf das Land begründet, sondern 
nur von den andern von der Möglichkeit, sich dieses Recht ebenfalls für 

sich zu erwerben, ausschließt. Ein Recht das ich erworben habe, kann mir 
solange ich den Rech tstitel, durch den ich es erwarb, noch besitze, nicht 

genommen werden; sonst würden die Gesetze sich selbst widersprechen.  
 

     Aus dem bisher gesagten ergeben sich folgende Grundsätze für die B e-
stimmung der Rechte. 1) Nichts kann e i n  Rech t  werden, was ni cht 

überhaupt rech t  ist. 2) was rech t  ist, wird durch das Thun desselben 
e in  Rech t . 3) Was ein Recht aufheben würde, kann kein Recht mehr 

werden. Hierraus folgt, daß alle Menschen gleiche Ansprüche haben auf 
die Rechte die noch nicht erworben sind, aber nicht, daß sie gleiche Rec h-

te haben. Der Satz: alle Menschen sind von Natur gleich, steht in gar ke i-

ner Verbindung mit dem: alle Menschen sind an Rechten gleich; denn 
durch den Beysatz von Natur, werden die Rechte, die sie alle erwerben 

müssen, ausgeschlos sen. Die Menschenrechte in Beziehung auf das g e-
sellschaftliche Verhältniß bestehen darinn, daß es keine Rechte geben 

kann, die meine Menschenrechte, (die ich mir dadurch erwerbe, daß ich 
mich als Person zeige,) aufheben würden: daß die Ertheilung der Recht e 

nach obigen Grundsätzen geschieht, und daß die Willkühr mir nicht den 
Erwerb von Rechten zu hindern sucht. Diese Willkühr würde sich dann ze i-

gen, wenn mir der Erwerb von Rechten, die kein von Andern erworbenes 
aufheben, verboten würde. Es muß über meine Rechte eben so geurtheilt 

werden, wie über die Rechte anderer. Daraus folgt: alle Menschen haben 
gleiches Recht, aber aus dem gleichen Recht, können sehr ungleiche 

Rechte entspringen. Unter den Bedingungen, unter denen sich der Eine 
ein Eigenthum erwerben kann, muß es sich der andere auch erwerben 

können; unter den Bedingungen, unter denen der eine Ehrenstellen erhält, 

muß sie der andere auch erhalten können, aber wenn der diese Bedingu n-
gen nicht erfüllt, so hat er auch die daraus entspringenden Rechte nich t. 

Die Ungereimtheit des Ackergesetzes, oder einer andren Vertheilung des 
Eigenthums unter die Bürger eines Staats, durch den Staat, wird dadurch 

völlig klar. Denn, entweder sind diese Güter gemeinschaftlich erworben 
oder nicht. Im erstern Fall kommen sie allen zu, und alle haben ein Recht 

auf einen gleichen Theil, der ohne ein besonderes Gesetz ihr Eigenthum 
ist: in diesem Fall ist das Gesetz unmöglich; im letztern Fall aber haben 

sich alle entweder schon gleich viel erworben, und das Gesetz ist unnütz, 
oder ihre Besitzungen sind ungleich, dann würde das Gesetz, dem einen 

ein Erwerbsmittel geben, von dem es den andern ausschließt; denn der, 
der sich kein Eigenthum erwarb, bekäme deswegen eines, weil er sich ke i-

nes erwarb, und das Gesetz wäre ungereimt.  
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     Da ich dadurch, daß ich ein Recht habe, iedes Recht unmöglich mache, 
das mein Recht aufheben würde, so kann der andere sich dies Recht nicht 

erwerben, bevor ich das meinige aufgebe. Ich darf meine Rechte aufg e-

ben, weil ich sie mir erwarb, und sie können mir nicht abgedrungen we r-
den, weil sie mir gesetzlich zugestanden sind, ich kann also dem Andern 

mein Recht abtreten, und da er mir gleichfalls seine Rechte abtreten kann, 
so können wir unsere Rechte gegeneinander veräussern. Die Veräuss e-

rung der Rechte he ißt in Beziehung auf die, welche sie mit freyen Willen 
leisten, ein Ve r t r ag . Aus den Verträgen entspringen abgeleitete Rechte. 

Alle Menschen haben das Recht Verträge zu schliessen. Ueber die Me n-
schenrechte kann kein Vertrag geschlossen werden, weil ich mit  ihnen das 

Recht einen Vertrag zu schliessen verliere. Niemand kann sich selbst zum 
Sklaven machen.  

 
     Bisher haben wir gezeigt, welches die Rechte des Menschen in der G e-

sellschaft sind in so ferne ihm die Gesellschaft e i n  Rech t  zu etwas giebt; 
nun gieb t es aber auch noch andere, die er hat, in so ferne ihm die Gesel l-

schaft das  Rech t  zu etwas giebt. Zur Bequemlichkeit des Lebens und zur 

grösseren Sicherheit, daß ein Bedürftniß nicht fehle, ist es oft gut, daß ein 
Recht, welches seiner Natur nach vom mehr ern ausgeübt werden könnte, 

einem Einzigen ausschliessend ertheilt werde. Vorzüglich ist dieß no t-
hwendig, wenn Gefahr vorhanden ist, daß ein Recht wegen seines geri n-

gen Nutzens, den es giebt wenn es mehrere ausüben, gar nicht ausgeübt 
würde. Unter diesen U mständen thut die Gesetzgebung recht, wenn sie 

einigen, die jenes Recht am meisten übten, ausschliessende das Recht d a-
zu giebt. Dieß ist die natürliche und rechtliche Entstehung der I nnu n -

gen ,  Mo nopo l ie n  u.s.w. Diese Einrichtungen an sich beleidigen die 
Menschenrechte auch nicht. Da sie aber immer eine Einschränkung der 

ursprünglichen Rechte sind, so müssen sie sich einer Kritik ihrer Nothwe n-
digkeit zum Wohl der Gesellschaft unterwerfen. So bald sie nicht no t-

hwendig sind, sind sie ungerecht, und so bald sie die Bereicherung Einze l-
ner zum Zweck und Erfolg haben, so sind als weder durch Recht noch 

durch Bedürfniß, sondern durch die Willkühr eingeführt, den Mensche n-

rechten zuwider.  
 

     Hieher gehört die Frage von der Rechtmäßigkeit p r i v i l eg i r te r  
S tände . Als ei ne Ausnahme vom ursprünglichen Recht, müssen sie nicht 

allein den Menschenrechten nicht zuwider, sondern auch noch im Staat 
nothwendig seyn, wenn sie rechtmäßig seyn sollen. Ob sie diesen Ford e-

rungen ein Genüge leisten, ist schon von vielen untersucht word en, und 
die Resultate dieser Untersuchungen sind sehr verschieden ausgefallen. 

Die Ursache mag wohl darinnen liegen, daß man die beyden Fragen: war 
es recht Stände zu privilegiren? und: ist es recht, ihnen die Privilegien zu 

nehmen? nicht von einander tren nte. Wenn es recht seyn soll die Privileg i-
en aufzuheben, so müssen die Privilegirten dadurch nicht zugleich an en t-

schiedenen Rechten verlieren; sie können nicht für den Fehler der Geset z-
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gebung büßen. Der Besitz dieser Rechte hat sie von dem Erwerb anderer 

zurückgehalten, sie können also vom Staate Entschädigung fordern, der 
aber die Rechte anderer nicht dazu anwenden darf, und ihnen sie also 

nicht wohl geben kann. Alles was die privilegierten Stände gegen den 

Staat sagen können, der ihre Privilegien aufhebe n will, das können die a n-
dern Stände gegen den Staat sagen, der solche Privilegien gab. Denn sie 

können Entschädigung für die bisherige Verkürzung an Rechten fordern, 
die der Staat auch nicht wohl leisten kann. Wird die Frage über die privil e-

gierten Stände  einmal nicht bloß spekulativ, sondern pragmatisch erörtert, 
so ist eine Revolution unvermeidlich. In den Fällen wo die Privilegien dem 

Menschrecht zuwider sind, müssen sie ohne weiteres aufhören, und da 
findet keine Frage von Entschädigung Statt. Es ist e ine reichliche Entsch ä-

digung der Strafe dafür, daß man ein solches Privilegium angenommen 
hat, zu entgehen.  

 
     Der Ade l  war bisher am öftersten der Gegenstand der Untersuchung. 

Eine Hauptschwierigkeit bey dieser Untersuchung ist der Begriff, den man 
im allgemeinen mit den Wort Adel zu verbinden hat. Meiner Ueberzeugung 

nach haben die Schriftsteller recht, welche den Adel weder von persönl i-

chem Verdienst, noch von Begünstigung der Obergewalt im Staat u r-
sprünglich ableiten, sondern ihn auf verschiedene Stä mme der Menschen 

zurückführen. Daraus erklären sich die Ehre und die Vorrechte, die dem 
alten Adel, dessen Verdienste kein Mensch mehr weiß, vor dem neuen, der 

sich oft durch wahres Verdienst empor schwang, ertheilt werden. Aber 
darinnen denke ich sehr ver schieden von jenen Schriftstellern, daß diese 

Stammverschiedenheit ein Recht gründen könne. Aberglaube und Zeitu m-
stände gaben ihr einen Werth, wie vielen andern Dingen, der vor der Ve r-

nunft verschwindet. Dem Neger ist seine Fetisse heilig, aber uns nicht 
mehr, und doch sind noch in vielen Religionsgebräuchen Spuren des F e-

tissendienstes, woraus aber niemand schliessen wird, daß die Fetissen mit 
Recht für heilig gehalten werden. Eben so wenig giebt die Achtung, die 

man noch jetzt hin und wieder dem Adel erzei gt, einen Beweiß ab, daß 
man sich von einem andern Menschenstamm als Leibeigener behandeln 

lassen soll. Besser wäre es die Frage nur auf den Adel eines gewissen 

Landes zu erstrecken, denn alsdann könnte man den Begriff entbehren, 
und brauchte nur zu unters uchen, ob die Freyheiten dieses Adels die Me n-

schenrechte nicht beleidigten, und dem Ganzen nicht schadeten. Diese 
Untersuchung gehört aber als eine specielle nicht in meinen Plan. Wollte 

man aber unter dem Adel weiter nichts als eine ehrenvolle Auszeichnun g 
vor andern Bürgern, wegen gewisser Verdienste, verstehen, die sich übr i-

gens ieder erwerben kann, so würde man dem Adel in diesem Sinne nicht  
den geringsten Vorwurf der Unrechtmäßigkeit machen können.  

 
     Offenbar ungerecht ist es, wenn Menschen von ei nem Recht, das al l-

gemein zukommen kann, und für ieden gleich vortheilhaft bleibt, ausg e-
schlossen werden. Dies findet bey dem Gebrauch meiner Kräfte zum L e-

bensgenuß, und bey der Benutzung meines Eigenthums Statt. Hier sind 
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alle Menschen gleich, und von kein em kann verlangt werden, daß er wen i-

ger Vergnügen genieße als der andere, wenn dieser in seinen gültigen 
Rechten nicht dadurch gekränkt wird. Wenn ein Stand es nicht dulden will, 

daß ein anderer mit ihm gleiches Vergnügen genießt, so handelt es wider 

die M enschenrechte. Darf ein Mensch Kinder zeugen, so dürfen es alle; 
und darf ein Mensch im Wagen fahren, so dürfen es alle. In allen, was 

bloß zum Genuß gehört, haben alle Menschen gleiche Rechte. Dies hindert 
aber nicht daß gewisse Rechte nur mit Aufopferung  gewisser Vergnügu n-

gen erworben werden können; denn ich darf meine Rechte aufgeben, 
wenn ich nicht eben dadurch eine Vernachlässigung der Pflicht gegen mich 

selbst ankündigt: nur darf ich nicht dazu gezwungen werden. Aus diesem 
Gesichtspunkt liesse sich üb er das ehelose Leben der Geistlichen und So l-

daten entscheiden: Es widerspricht den Menschenrechten nur dann, wenn 
iemand gezwungen wird, Geistlicher oder Soldat zu werden; ergreift er 

aber diese Stände unter den damit verbundenen Bedingungen freywillig, 
so wird er nicht an seinen Menschenrechten gekränkt, sondern er begiebt 

sich derselben von selbst. Die Frage ist daher nur, ob es gut oder recht 
sey, das ehelose Leben mit gewissen Ständen zu verbinden. Bey dem 

geistlichen Stande ist es deswegen unrecht, wei l es unmöglich richtig seyn 

kann, daß ein Mensch nur dann ganz gerecht und fromm ist, wenn mit 
ihm das Menschengeschlecht ausstirbt. Bey dem Soldatenstand aber kann 

nichts dafür und dawider gesagt werden, bis der moralische Werth dieses 
Standes selbst best immt ist, eine Untersuchung die mit den Mensche n-

rechten, ausser den Fällen die wir schon bestimmt haben, viel zu wenig 
gemein hat, als daß hier ein Ort für sie seyn sollte.  

 
     Die letzte Classe von Menschenrechten begreift, wie wir gesehen h a-

ben, nicht sowohl unmittelbare Rechte, sondern vielmehr nur das Recht 
sich Rechte zu erwerben unter sich. Die Rechte die der Mensch sich Kraft 

seiner Menschenrechte erwirbt, kann er aufgeben und sie gegen andere 
veräussern; nur das Recht sie wieder zu erwerben, wenn er will, muß er 

sich vorbehalten; aus dem erhellt in wie fern ein Mensch des andern Di e-
ner seyn dürfe. Ein Diener ist eine Person, die auf der Selbstbenutzung 

(nicht auf den Selbstgebrauch) ihrer Kräfte, gegen Vortheil, die ihr ein a n-

derer zusagt, Verzicht  thut. Er gelobt nur Gehorsam, in so fern eine Han d-
lung Nutzen oder Schaden bringt, nicht aber in so ferne sie gut oder böse 

ist. Der Bediente leistet bedingten Gehorsam, (Gehorsam unter der Bedi n-
gung, daß man ihn zu nichts bösen gebrauchen wolle;) von dem  Sklaven 

aber wird unbedingter Gehorsam gefordert, leisten kann er gar keinen, 
weil er keinen Vertrag schliessen kann. Der Bediente muss seinen Vertrag 

halten, der Sklave darf sich frey machen, so bald er kann.  
 

     Wenn die bisher abgehandelten Menschenr echte unter Gattungsbegri f-
fe gebracht werden, so sind es folgende: 1) Beförderung der Forderungen 

meines Gewissens, in dem was nur mich betrift. 2) Mittheilung der Geda n-
ken. 3) Selbstgebrauch der Kräfte. 4) Unbeschränktes Eigenthum über 

den Körper. 5) Unbe schränkte Freyheit im Wandel. 6) Ein den Menschen 
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als Person ehrendes Betragen. 7) Gleiche Vortheile mit andern sich Rechte 

zu erwerben. 8) Freyer Gerbrauch seiner Rechte, oder das Recht Verträge 
zu schliessen. 9) Gleicher Anspruch auf Lebens=Genuß. Wer wi ll, kann sie 

unter folgende drey Rubriken bringen: Rechte der Selbständigkeit (1 -3), 

der Freyheit (4 -6), der Gleichheit (7 -9), und dieses zeigt zugleich, daß sie 
vollständig durchgegangen worden sind.  

 
     Die Menschenrechte kommen dem Menschen von dem St aate als mö g-

liche Person, und also in iedem Alter zu, aber der Mensch wird unwissend 
in allem und also auch im Gebrauch seiner Rechte gebohren, er braucht 

daher eine Anleitung zum Gebrauch seiner Menschenrechte. Dieß Bedür f-
niß wird durch die M ino renn i t ä t  angezeigt. Minorenn ist, wer seine 

Menschenrechte nicht mit Weisheit geltend zu machen weiß, Minorenn, 
wer dies versteht. Die bürgerlichen Gesetze, die nicht bey allen Menschen 

die Minorennitätsjahre besonders bestimmen können; welches auch an 
sich unmöglic h ist, weil es kein bestimmtes Merkmal der anfangenden und 

bleibenden Klugheit giebt, bestimmen ein Alter, in welchem möglicherwe i-
se ieder Mensch zur Einsicht seiner Rechte gelangt seyn kann. Diese Ei n-

sicht kann ihrem Obiect, den natürlichen Forderungen de s Menschen, 

nicht zuvorkommen, und daher kann niemand, ehe alle seine Triebe vol l-
ständig erwacht sind, für maiorenn erklärt werden. Niemand ist vor den 

sechszehenden Jahr für Maiorenn zu halten. Dies ist die physische Mai o-
rennität, und die obige dagegen di e moralische. Die Gesetze müssen auf 

die Erziehung und auf die Gelegenheit, die der Mensch zu seiner Ausbi l-
dung hat, und auch darauf, daß er unter dem Deckmantel der Minorenn i-

tät nicht despotisirt werden kann, Rücksicht nehmen, und deswegen ein 
geschicktes  Mittelalter zur Maiorenn=Erklärung wählen. Die Erfahrung 

zeigt, daß ein Mann nach dem dreysigsten und ein Frauenzimmer nach 
dem fünf und zwanzigsten Jahre keine Fortschritte mehr in der Bildung 

ihres Charakters machen ï er verstärkt sich wohl, aber er ver ändert sich 
nicht mehr; dies sind daher die äussersten Jahre, in denen ein Mensch 

maiorenn seyn muß, oder er wird es nie. Sechszehn Jahre ist die mindeste 
Zeit in der es seyn kann, das Mittel zwischen beyden ist daher, die durch 

die Gesetze zu bestimmende Zeit der bürgerlichen Maiorennität, welches 

bey dem Mann das drey und zwanzigste, bei dem Weibe das ein und 
zwanzigste Jahr ist. Uebrigens mögte es bey jetziger Art der Erziehung 

immer noch besser seyn, diese Zeit durch die Gesetze hinauf, als sie he r-
unter  zu setzen; wie dies auch in allen mir bekannten Gesetzen der Fall 

ist. Wenn sich bey einer Person deutliche Spuren ihres Unvermögens ze i-
gen, sich bey ihren Rechten zu schützen, so darf sie die Regierung in 

iedem Alter für minorenn erklären ï ein Fall der z.B. bey zu gutmüthigen 
Verschwendern, bey Blödsinnigen u.a.m. eintritt. Nun ist uns weiter nichts 

zu untersuchen übrig, als die Frage: ob  d ie  Mensche nrech te  ve r -
w i r k t  we r den  könne n ? Verwirkt werden sie von iedem, der sie in a n-

dern nicht achtet. Der Beleidi gte darf sich mit Gewalt in seinen Rechten 
schützen, und den andern als bloße, ihm lästige Sache behandeln. Ve r-

wirkt werden sie von iedem Verbrecher, der die Menschenrechte schü t-
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zenden Gesetze nicht achtet. Nur der Verbrecher verwirkt sie, aber nicht 

der a us Schwachheit fehlt. Ve r b reche n  ist es, wenn ich meinem Vortheil 
und meiner Neigung zum Trotze des Gesetzes folge. Ve r b rechen  ist es, 

wenn ich zu Gunsten meines Vortheils oder meiner Neigung Ausnahme 

von Gesetz mache. Schwachheit ist es, wenn mir Leidensc haft das lebha f-
te Bewußtseyn des Gesetzes raubt. Oft ist es schwer zu bestimmen, we l-

cher Fall eigentlich vorhanden ist. Der Gesichtspunkt, aus dem man die 
Uebertretung der Gesetze ansieht, ist entweder der der strengen Gerec h-

tigkeit, die blos das Verhältni ß der Handlung zum Gesetz betrachtet, oder 
der der Billigkeit, die auf die übrigen Handlungen und die Lage des 

Uebertreters Rücksicht nimmt. Die Nachsicht, die wir alle bedürfen, fordert 
uns auf mehr nach Billigkeit als nach dem strengen Recht zu richten, und 

ohne die stärksten Beweise niemanden seiner Menschenrechte für verl u-
stig zu erklären. Die nähere Bestimmung der Rechte, die ein Mensch durch 

verschiedene Verbrechen verliert, und der Dauer dieses Verlusts und a n-
dere damit verwandte Untersuchungen gehör en in das natürliche Stra f-

recht ï eine auffallende Lücke unsers bisherigen Naturrechts. Der Grund 
dieses Mangels mag darinnen liegen, daß es deutlicher in die Augen fällt, 

Daß die Bestimmung einer Strafe, eine gesellschaftliche Uebereinkommniß 

erfordert, a ls die Bestimmung des Rechts, aber sie ist zu beyden gleich 
nothwendig, und in so ferne sind beyde positiv, aber beyde müssen so 

weit es möglich durch Vernunft und nicht durch Willkühr bestimmt werden 
ï und in so ferne gehört die Regel für diese Entscheidu ng ins Naturrecht. 

Ehe man fragt: wie stark soll etwas bestraft werden? muß schon vorher 
entschieden seyn, ob man überhaupt strafen dürfe? was für strafwürdig zu 

halten sey? und von welcher Art die Strafe seyn könne?  
 

     Es giebt viele Menschen, ia ganze  Nationen welche zur Einsicht in ihre 
Menschenrechte noch nicht gelangt, oder durch lange Sclaverey von iener 

Einsicht völlig entwöhnt sind, keinen Begriff davon und kein Verlangen 
darnach haben ï wie soll man mit diesen Menschen umgehen? wie man 

mit minor ennen Menschen umgeht! Sie haben noch keine Selbständigkeit; 
Gewissens= und Denkfreyheit hat für sie keinen Sinn, und Freyheit wissen 

sie nicht zu gebrauchen; aber sie sind doch Menschen die dies alles lernen 

können. Man gebe ihnen keine Freyheit, und drin ge ihnen keine Rechte 
auf, die sie nicht zu gebrauchen wissen, aber man suche ihnen dieienigen 

kennen zu lernen, die sie zu ahnden anfangen, und entziehe ihnen diese 
nicht, die sie zu begehren wissen, sondern unterrichte sie in dem G e-

brauch derselben.  
 

     Viele Menschen werden dagegen durch Gewalt und Aberglauben an 
ihren Menschenrechten, die sie sehr wohl kennen, gekränkt ï was sollen 

diese thun? Alles was sie können, sich in ihren Rechten zu schützen. Aber 
über diesen Punkt werden erst in der folgenden Abhandlung nähere Erö r-

terungen vorkommen.  
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     Die Menschheit hat nun Hofnung, daß die glücklichen Zeiten herann a-

hen, wo die Menschenrechte geachtet, und die Regierungen geehrt und 
dauerhaft seyn werden, darum, weil dann die Regierenden weise, die R e-

giert en aufgeklärt, und beyde Theile gerecht und billig sind; ï Hoffnung, 

daß die düstern Zeiten verschwinden werden, wo bisweilen nur dadurch 
Ruhe im Staate erhalten werden konnte, daß die Regierenden listig, die 

Regierten dumm, und beyde Theile abergläubisch waren.  
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I I .  Ueber  das Recht  e ine Revolut ion anzufangen.  
 

Jede Frage über das,  was recht ist, kann auf zweyerlei Art untersucht 

werden, nähmlich: die eigentliche Rech ts f r age , und als Gew issen s -

sache ,  ( ju r i s t i s ch  und  casu i s t i sch . )  Die letztere Untersuchung 
muß iederzeit entscheidend über die Frage ausfallen, aber die erstere 

kann sich oft damit endigen, daß die Frage gar keine Rechtsfrage sey: 
wird dies aber von der Untersuchung schon vorausgesetzt, so ist man in 

Gefahr, die Frage aus falsch angewandten Principien entscheiden zu wo l-
len, und die Beantwortung muß dann, wie sie auch ausfalle, allezeit u n-

richtig seyn, weil sie abspricht, wo sie blos abweisen sollte; (mich logisch 
auszudrücken: weil sie ein bestimmtes Urtheil giebt, wo s ie nur ein unen d-

liches geben konnte.) In den bürgerlichen und polizey= Angelegenheiten 
ist es gewöhnlich so leicht zu entscheiden, und meistens schon positiv 

entschieden, ob eine moralische Frage zugleich eine Rechtsfrage sey, daß 

man gewöhnlich gar keine Untersuchung darüber anstellen braucht: aber 
bey Angelegenheiten, die nicht vor die gewöhnlichen sowohl civil= als cr i-

minal= Gerichtshöfe gehören, darf die Untersuchung nicht übergangen 
werden, sondern bey diesen muß es jederzeit bestimmt werden, ob sie vo r 

einen höhern Richter gehören, oder ob sie dem Gewissen gänzlich übe r-
lassen werden müssen.  

 
     Die Frage über das Recht zu einer Revolution kann unstreitig nicht bey 

einem gewöhnlichen Gerichtshofe entschieden werden, weil ein fremder 
sich die Entscheid ung nicht anmaaßen darf, und der einheimischen durch 

diese Frage selbst gleichsam suspendirt ist, indem er dadurch nothwendig 
Parthey wird. Es ist auch die Untersuchung einer Revolution bisher, so viel 

ich weiß, nie von den gewöhnlichen Gerichtshöfen, sond ern von einer b e-
sonders dazu niedergesetzten Commission worden. Es könnte hiezu auch 

noch der Grund gekommen seyn, daß bey dem Attentat auf die höchste 

Gewalt den untern Gerichtsstellen, als möglichweise implicirt, von der R e-
gierung nicht wohl die Untersuc hung allein vertraut werden konnte. Bey 

dieser Frage ist es daher, ehe wir sie beantworten, vorzüglich nothwendig 
zu untersuchen, ob sie überhaupt eine Rechtsfrage sey. Bey ieder Recht s-

frage findet die Voraussetzung Statt, daß sie von irgend einem Richter,  wo 
nicht nach wirklichen, doch nach möglichen positiven Gesetzen entschi e-

den werden kann; denn wenn sie auch das erstemal vorkäme, die muß die 
richterliche Entscheidung derselben doch ein positives Gesetz für künftige 

Fälle abgeben können. Dazu ist aber e rforderlich, daß das Recht oder U n-
recht, nicht blos in der Gesinnung bestehe, sondern durch äußere Thats a-

chen erkann werden könne, und daß die Befugniß des Gerichtshofen u n-
bezweifelt sey. Bei unserer Frage aber, da über das Recht zu einer Revol u-

tion entsch ieden werden soll, ist es unmöglich, die Befugniß irgend eines 
Gerichtshofs zu erweisen: indem ieder vor der Revolution bestehende von 
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der Gegenparthey seyn müßte, weil durch die Revolution seine Gültigkeit 

in Anspruch genommen wird; es läßt sich daher woh l eine Comite denken, 
die untersuchte, ob eine Revolution gut, aber kein Gericht, daß darüber 

urtheilte, ob sie selbst an sich, ohne Rücksicht auf dazu gewählte Mittel 

rechtlich wäre. Ein positives Gesetz darüber müßte nothwendig besti m-
men, entweder ob übe rhaupt eine Revolution rechtlicherweise erlaubt w ä-

re, oder unter welchen Umständen sie erlaubt wäre. Im ersteren Falle 
würde das verbietende Gesetz etwas verbieten, was durch kein Gesetz 

verboten werden kann; indem durch das was verboten wäre, die Kraft de r 
Gesetze selbst aufgehoben würde, und das Verbot also gar keinen Vortheil 

brächte: das zugestehende Gesetz aber würde seine eigene Autorität z u-
fällig machen, welches wider die Würde der Gesetzgebung ist: im zweyten 

Falle würde es der Klugheit der Gesetzge bung widersprechen, Fälle als 
möglich zu bestimmen, die ihre eigene Autorität vernichten würden, und 

diese Fälle nicht rechtlich unmöglich zu machen. Die Frage über das Recht 
eine Revolution anzufangen, kann daher gar nicht rechtlich entschieden 

werden. Da  man nun unter dem Ausdruck, das  Re ch t  habe n , eine b e-
sondere Begünstigung ein übrigens positiv anerkanntes Recht auszuüben, 

versteht, so ist die Frage selbst unrichtig gestellt, und es muß anstatt: 

we r  ha t  das  Rech t  e i ne  Revo lu t ion  anzu fange n ? gefragt we r-
den: we r  t hu t  R ech t ,  wenn  e r  e ine  Revo lu t io n  an fäng t ? Die 

Frage gehört also einzig und allein vor den Gerichtshof der Moral, und das 
Recht eine Revolution anzufangen, kann niemanden positiv weder geg e-

ben noch genommen werden. Die Frage betrift daher nicht d as  Rech t , 
sondern nur die Re ch tmäß igke i t .  

 
     Bis hieher konnten wir den Begriff von Revolution ohne nähere B e-

stimmung lassen, weil es zum Erweis, daß unsere Frage keine Rechtsfrage 
sey, hinlänglich ist, blos die gewöhnlichen Bestimmungen, so verschieden  

sie auch in verschiedenen Subjecten seyn mögen, zum Grunde legen: 
aber da wir nun die Sache vor den Richterstuhl der Moral gebracht haben, 

wo nicht blos über äußere Thatsachen, sondern über die innere Gesinnung 
gerichtet wird, und wo es nicht darauf ankom mt, uns nur von positiver 

Strafe zu befreyen, sondern uns vor einer allwissenden Vernunft zu rech t-

fertigen, so ist es nothwendig, den Begriff aufs schärfste zu bestimmen, 
um ihn von allen verwandten Begriffen genau zu scheiden, und unser Ur t-

heil von ihrem Einfluß frey zu erhalten. Die Begriffe die zunächst an den 
der Revolution grenzen sind: Be f re yung  e ine s  Vo lks ,  Ma ie s tä t s -

ve rb reche n ,  Re be l l i o n ,  Hochve r ra th ,  Re fo rma t ion ,  Insur re c -
t i on  und Consp i r a t io n . Allen diesen Begriffen liegt ein Bemühen die 

iedesmalige  Regierung zu ändern zum Grunde; um sie also zu erklären 
wird es am besten seyn, die möglichen Aenderungen einer Regierung 

durchzugehen.  
 

     In ieder Regierung lassen sich drey Dinge unterscheiden; erstlich die 
Principien auf die sie gegründet ist, oder die Grundgese tze ; zweytens, 

die auf diese Grundgesetze errichtete Verfassung oder die Cons t i tu t i on , 
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und drittens die wirkliche Admin is t r a t io n , welche man Regierung im 

engeren Sinne nennt. Die Veränderungen können nun die Grundgesetze 
treffen, und dann verä ndert sich Constitution und Administration zugleich, 

oder die Constitution, in so ferne sie den Grundgesetzen nicht für gemäß 

erkannt wird, oder blos die Administration. Eine Umänderung der Grun d-
gesetze nennt man nun im allgemeinen eine Revolution. Die Aen derung 

der Grundgesetz kann in verschiedenen Rücksichten versucht werden. 
Man kann sie deswegen umzuändern suchen, weil man sie den Rechten 

der Menschheit, und dem Vortheil des Landes zuwider glaubt, und von 
dieser Art einer Revolution kann nur die Rede se yn, wenn die Rechtmäßi g-

keit einer Revolution untersucht werden soll. Die übrigen verdammen sich 
von selbst. Es kann aber auch der Fall seyn, daß die Administration selbst, 

um sich eine größere Gewalt zu verschaffen, die Grundgesetze zu unte r-
graben und ihr Ansehen zu schwächen sucht; dies ist dann keine Revolut i-

on, sondern Ursurpation der Herrschaft. Geschiehet es aber, daß die 
Grundgesetze von der Regierung plötzlich geändert, und andere festg e-

setzt werden, so rechnet man das auch unter die Revolutionen. Di e Ve r-
nichtung einer ursurpirten Gewalte ist Befreyung eines Volks. Es kann 

aber auch der Fall eintreten, daß iemand die ganze Verfassung, ohne 

Rücksicht auf eine andere, sondern einzig um des Vortheils willen, den er 
sich aus dem Umsturz verspricht, umzust ürzen sucht; dies kann auch 

nicht Revolution heißen, sondern ist Hochverrath im eigentlichsten Sinne. 
Wird die Constitution geändert, weil sie den Grundgesetzen, oder die A d-

ministration, weil sie der Constitution nicht mehr gemäß ist, so heißt dies 
Reforma tion. Eine Verbindung von Menschen Constitutionswidrig etwas 

durchzusetzen, nennt man ein Complott. Betrift die gesuchte Aenderung 
die Administration allein, und zwar unmittelbar die Personen, die sie in 

Händen haben, so kann dies entweder verschuldeter We ise geschehen, 
und nur die Subalternen betreffen, und dann werden diese von der Obe r-

gewalt im Staate gestraft, ohne daß die Verfassung geändert wird; oder 
es ist eine geheime Verbindung da, sie zu stürzen, um andere an ihre 

Ste lle zu setzen. Das letztere h eißt ein Cabale gegen sie. Gillt es im let z-
ten Falle der höchsten Gewalt selbst, so heißt es Conspiration. Gehorcht 

man den Befehlen der Regierung nicht mehr, ohne dabey einen anderen 

Zweck zu haben, als ihr nicht zu gehorchen, oder sie gar auszurotten, um  
des Vortheils willen, den man sich von der Gesetzlosigkeit verspricht, so 

ist dieses Rebellion; beleidigt man die Regierung auf eine solche Art, daß 
ihre rechtlichen Functionen unmöglich würden, wenn die Beleidigung ve r-

stattet werden sollte, so heißt dies es, wenn es die Administratoren der 
obersten Gewalt betrift, Maiestätsverbrechen. Diese Erklärung passen für 

iede Staatsverfassung, und schließen sämmtlich die Bedingung in sich, 
daß die Handelnden in dem Staate leben, und die Veränderungen nicht 

durch äuß ere Gewalt hervorgebracht werden. Nun läßt sich aber noch der 
Fall denken, daß das Volk, bey dem Anschein einer offenbaren Ungerec h-

tigkeit, oder eines großen Schadens einen plötzlichen Aufstand erregt; 
dies versteht man unter einer Insurrection. Ein Aufsta nd aber dessen 
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Zweck von keinem ordentlich gedacht wird, ist ein Tumult. Gehorsam s-

verweigerung aus Leichtfertigkeit nennt man Insubordination.  
 

     Die Erklärungen dieser Begriffe geben von selbst die Entscheidung, bey 

welchen von Rechtmäßigkeit noch die Frage seyn kann, oder welche 
schlechterdings unerlaubt sind. Dieienigen Begriffe, über deren Rechtm ä-

ßigkeit noch Frage seyn kann, oder welche schlechterdings unerlaubt sind. 
Dieienigen Begriffe, über deren Rechtmäßigkeit noch die Frage seyn kann, 

sind: Rev o lu t ion ,  Insur re c t io n ,  Re fo rma t io n , und Gehorsam s -
ve rwe ige r ung . Hier findet also auch die Untersuchung Statt, bey we l-

chen von ihnen die Frage über ihre Rechtmäßigkeit eine eigentliche 
Rechtsfrage sey. Bey der Revolution ist, wie wir gezeigt haben, die Frage  

über ihre Rechtmäßigkeit keine Rechtsfrage! eben so wenig bey der Insu r-
rection, weil es im Begriffe derselben liegt, daß sie zugunsten eines wa h-

ren aber scheinbaren Rechts, welches die Regierung nicht angedeihen 
läßt, oder gegen die Regierung selbst, die als ungerecht erscheint, geric h-

tet ist, und daher gleichfalls keine positiven Gesetze über sie Statt finden: 
bey der Reformation aber ist jene Frage allerdings eine Rechtsfrage, weil 

bey ihr die Grundgesetze, und also auch die Administration der höchsten 

Gewalt, in so ferne sie diesen Grundgesetzen gemäß handelt, unanget a-
stet bleiben: eben dies ist auch der Fall bey der Gehorsamsverweigerung, 

wenn sie nicht die höchste Gewalt selbst betrift.  
 

     Nach dieser Erörterung der mit dem Begriffe einer Revolution  ve r-
wan dten Begriffe kehren wir wieder zurück zu unserer Hauptfrage: wer 

thut recht wenn er eine Revolution anfängt? Daß niemand das  Rech t  
dazu hat, haben wir bereits erwiesen, wenn es daher nicht überhaupt u n-

gerecht seyn soll, eine Revolution zu bewirken,  so muß es Fälle geben, in 
welchen der Mensch, ohne Rücksicht auf äußeres Recht, berechtigt, oder 

gar verbunden ist, seinem bloßen Gewissen zu folgen, es entstehe daraus 
was da wolle. Der letzte Zusatz ist deswegen nothwendig, weil sich wohl 

die Absicht, a ber nie der Erfolg einer Revolution bestimmen läßt. Ein so l-
cher Fall setzt aber nicht allein voraus, daß es ein höheres moralisches 

Interesse für den Menschen gebe, als nach dem äußern positiven Recht 

untadelhaft zu leben, sondern auch daß es ihm erlaubt s ey, sich unabhä n-
gig von allen positiven Einrichtungen zu Handlungen, deren Folgen sich 

auf diese Einrichtungen erstrecken, zu bestimmen. Ueber das erstere, daß 
es ein höheres Interesse für die Menschen gebe, als die Erfüllung positiver 

Gebote, sind die Sti mmen nie getheilt gewesen, und bey dem Satz: man 
muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist noch von niemand ö f-

fen t lich widersprochen worden, ob man gleich sehr an seiner Auslegung 
künstelte: aber dadurch ist gar nichts über das zweyte, daß ich die posi t i-

ven Einrichtungen nach meinem Gewissen, ohne einen äußern Beruf dazu 
zu haben, umändern darf, ausgemacht, vielmehr scheint die Klugkeit w e-

gen des mißlichen Gebrauchs, den man von dieser Erlaubnis machen 
könnte, und der aus ihr entspringenden Unsicherheit  der bürgerlichen Ex i-

stenz, und selbst die Religion, alle Versuche dieser Art als frevelhaft und 
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unsicher zu verbieten. Die Gründe, die sich aus der Moral und aus der R e-

ligion für die gänzliche Enthaltung von aller Einmischung in politische 
Händel, wenn un s unser Beruf nicht dazu verbindet, anführen lassen, sind 

in der That sehr wichtig, und scheinen uns gänzliche Resignation in di e-

sem Falle aufzulegen. Wir wollen suchen sie in ihrer größten Bündigkeit 
aufzustellen, und dann sehen, ob sie unwiderlegbar sind  oder nicht.  

 
     Man kann die Gegner der Revolutionen füglich in zwey Classen bri n-

gen: die eine Classe will überhaupt wider alle Versuche eine Revolution zu 
bewirken entscheiden; die andere aber will nur zeigen, daß nie ein Mensch 

eine Verbindlichkeit ha ben könne, einen solchen Versuch zu wagen, und 
daß jeder ohne sich einen Vorwurf von Seiten der Moral zuzuziehen, die 

Ruhe oder gar den Tod einer so mißlichen Unternehmung vorziehen dürfe; 
sie will aber im allgemeinen kein Verdammungsurtheil über den aussp re-

chen, der nicht so denkt, wie sie. Da die Gründe der erstern Classe die 
Hauptargumente enthalten, auf welche auch die der zweyten Classe g e-

baut sind, so wollen wir von jenen den Anfang machen.  
 

     Bey ieder moralischen Handlung sind zwey Dinge wesentlich, der Fall, 

der sie möglich macht, und das Gesetz, das sie entweder gebietet, oder 
erlaubt. Bey den Handlungen die das Gesetz gebietet, wird auf die Folgen 

derselben gar nicht gesehen, und bey d enen, die es erlaubt, ist die B e-
urtheilung, der Folgen uns überlassen. Jede Handlung wird ferner um ihrer 

selbst, oder um ihrer Folgen willen unternommen. Da nun iede Handlung 
Folgen hat, so kann keine Handlung vernünftiger und moralischer Weise 

ohne Rücks icht auf ihre Folgen unternommen werden, ausser wenn es die 
Natur der Handlung mit sich bringt, daß die Folgen schlechthin gut seyn 

müssen, oder wenn die nachtheiligen Folgen gar nicht als aus der Han d-
lung entspringend angesehen werden können. Dies kann ab er von keiner 

Handlung gesagt werden, als in so ferne sie eine bloße Handlung der G e-
rechtigkeit ist, und gar keinen Grund blos zufälliger Folgen in sich enthält. 

Eine Handlung im Gegentheil, deren gar nicht zu bestimmende, und de n-
noch äußerst wichtige Folg en entweder in ihr selbst gegründet sind, oder 

als ihrer Möglichkeit nach durch sie veranlaßt vorausgesehen werden kö n-

nen, ï eine solche Handlung muß entweder schlechthin aus Pflicht g e-
schehen, oder sie muß gänzlich unterlassen werden.  

 
     Keine Handlung  kann ohnstreitig weniger in ihren Folgen übersehen 

werden, als eine Revolution. Der oder die, welche sie beginnen, sind in 
kurzem nicht mehr über den Gang derselben Herr, und können sie u n-

mö glich mehr nach ihren Absichten leiten; sie können daher unmöglic h 
sich durch die Absichten, die sie hatten, rechtfertigen, weil es in der Natur 

der Sache leigt, daß die Erreichung dieser Absichten zufällig ist, und ihr 
Unternehmen mehr Unglück bewirken kann, als je nach dem alten S y-

stem, das die umstießen, erfolgt wäre . Eine Revolution kann daher, wenn 
sie moralischer Weise möglich seyn soll, nur als eine Handlung aus Pflicht 

gedacht werden. Kann dies aber je der Fall seyn? Wenn ich mich durch 
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keine Gewalt zu Handlungen verleiten lassen soll, welche pflichtwidrig 

sind, wenn keine Obrigkeit in der Welt mir ein falsches Zeugnis abdringen, 
kein Fürst meinen Sohn oder meine Tochter zu Dienern seiner Lüste m a-

chen darf, so folgt daraus weiter nichts, als daß ich eher alle Schmach 

dulden, als böses thun soll. Werde ich an meine n Menschenrechten g e-
kränkt, werde ich unschuldig verurtheilt, so darf ich zwar alles thun um 

mein Recht und meine Unschuld zu beweisen, aber ich darf mich nicht g e-
gen die Rechtspflege selbst auflehnen, und damit mir nicht unrecht g e-

schehe, ein Volk in die traurige Lage versetzen, daß vielleicht gar kein 
Recht mehr gehandhabt werde. Nur im Dulden kann ich meine Moralität 

zeigen, meine Religion beweisen; denn sobald ich mich auflehne, so ist es 
ungewiß, ob mein Recht, oder meine Furcht vor dem mir drohenden 

Uebel, der Grund meiner Handlungen war. Wie kann ich sagen, daß mir 
meine Pflicht über alles gelte, wenn ich mich bestrebe, meine Willkühr 

zum Gesetz zu machen? wie kann ich sagen, daß ich Gott vertraue, wenn 
ich gewaltsam mein Schicksal durch eigene Kräfte  entscheiden will; ieder 

der eine Revolution beginnt, muß in der That willkührlich handeln, er stößt 
die Richter von ihren Stühlen, die über seine Handlungen urtheilen wol l-

ten, er wirft sich selbst zum Herrscher auf, und macht seine Willkühr zur 

Stimme der  Volks. Wo sollte ein solcher Mensch Zuflucht finden? bey wem 
kann er über das Unglück, das ihn betrift, Klage führen? bey wem sich 

wegen des Unglücks, das er über andere brachte, entschuldigen? bey 
Gott, dem er nicht vertraute, bey den Menschen, die er fü r sich aufopfe r-

te? und doch ist dies der am ersten zu entschuldigenden scheinende U r-
sprung einer Revolution, wenn sie aus dem Streben gegen das Unrecht, 

das iemand angetan wird, entspringt. Wie viel verwerflicher müssen daher 
die Fälle seyn, wo nur ungezäh mte Neuerungssucht, und zügelloser E i-

gendünkel die Quellen davon sind? Die Fälle wo Herrschsucht und Eige n-
nutz die Triebfedern sind, verdienen in moralischer Rücksicht gar keine 

Betrachtung. Diese Gründe erhalten durch das Betragen der tugendhaft e-
sten Männ er aller Zeiten, und durch die christliche Religion noch ein sta r-

kes Gewicht, das ihnen aber ieder Leser selbst wird geben können; auch 
will ich hier nicht wiederholen, was ich im zweyten Theile meiner Abhan d-

lung über die Alleinherrschaft im teutschen Merk ur vom Jahre 1793 hieher 

gehöriges gesagt habe.  
 

     Die Gründe der zweyten Classe der Gegner der Revolutionen sind im 
Ganzen von den bisherigen nur dadurch verschieden, daß die Rechtmäßi g-

keit einer Revolution nicht ganz geläugnet, sondern nur von obigen Grü n-
den Gebrauch gemacht wird, um sich von aller Verbindlichkeit zu b e-

freyen, eine Revolution bewirken zu helfen. Man hält es doch für zu hart, 
daß sich der Mensch jedes Verfahren der Obergewalt gegen ihn gefallen 

lassen müsse, und man glaubt also, daß es zwar Fälle gebe, wo eine R e-
volution zu entschuldigen, aber keine, wo sie moralisch nothwendig sey. 

Die meisten Politiker waren bisher der letzten Meinung, und gründeten 
ihre Ermahnungen an die Regenten dergleichen Fälle zu verhüten darauf. 

Sie betrachteten  die Revolutionen als eine Art von Nothwehr, die dann 
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eintrete, wenn um alle rechtliche Hülfe vergeblich angesucht worden. Der 

Grundsatz, von dem sie ausgehen, ist dieser: eine Revolution ist ung e-
recht wenn zu erweisen ist, daß durch eine Reformation gehol fen werden 

könnte, und so bald sie die rechtlich erworbenen und nicht ursurpirten 

Rechte der Staatsbürger beleidigt. Da nun aber unter diese Rechte alles 
gezählt werden kann, was nicht constitutionswürdig erworben ist, so kann 

nicht ihnen, wenn sie consequ ent sind, nie der Fall zu einer Revolution 
eintreten. Sie unterscheiden sich also von der ersten Classe der Gegner 

der Revolutionen nur dadurch, daß sie zwar die Rechtmäßigkeit einer R e-
volution überhaupt dahingestellt seyn lassen, aber in jedem vorkomme n-

den Falle zu beweisen suchen, und nach ihrem Gesichtspunkt auch bewe i-
sen können, daß sie ungerecht war. Es ist daher im allgemeinen nur mö g-

lich, die Gründe der erstern Classe zu untersuchen, weil die andere nur 
durch Instanzen streitet, und nur auf specielle  Fälle sich einläßt.  

 
     Ich nehme alle obenangeführten Principien als richtig an, und gebe d a-

her zu, daß eine Revolution, wenn sie moralisch möglich seyn soll, nur als 
eine Handlung aus Pflicht gedacht werden könne. Die Frage ist also diese: 

kann ich ie  eine Pflicht haben, mich zu bemühen, die Grundgesetze des 

Staates, in dem ich lebe, umzuändern? Bey der Untersuchung, ob obige 
Erklärung wider alle Revolution gegründet sey, kommt es also darauf an, 

ob wirklich alle möglichen Fälle, die dies zu bejahen sc heinen, getreulich 
geprüft wurden. Da wir schon gezeigt haben, daß die gute Absicht, die die 

glücklichen Folgen betrift, nie eine Revolution rechtfertigen kann, so sind 
alle Rechtfertigungen, die ihre Gründe aus der möglichen größeren Glüc k-

seligkeit unter der neuen Einrichtung hernehmen, als ungültig verworfen, 
und es bleibt uns nur noch übrig, zu untersuchen, welche andere Gründe 

sich zur Entschuldigung einer Revolution auffinden lassen. Diese Gründe 
lassen sich, wenn alle, die sich auf Glückseligkeit bezi ehen, ausgeschlo s-

sen werden, auf drey zurückführen; ï um Ungerech t i gke i t  abz us te l -
l en ; um Gerech t i gke i t  mö g l i ch  z u  machen , und um Gerech t i g -

ke i t  w i r k l i ch  e i nzu führen . Von diesen Gründen muß der letzte wi e-
der ausgeschlossen werden, weil er etwas betrift, was in keines Menschen 

Gewalt stehet; denn niemand kann für die Zukunft ohne Vermessenheit 

ganz für sich, noch weniger also für andere stehen. Es bleiben also nur die 
ersten beyden übrig. Es ist demnach zuerst zu untersuchen, ob mich U n-

gerechtigkeiten, die der  Staat an mir selbst, oder an anderen begangen 
hat, zu einer Revolution berechtigen können. Oben wurde diese Frage mit 

Nein beantwortet; aber da wurde nicht darauf gesehen, von welcher Art 
diese Ungerechtigkeiten seyn könnten; wenn es daher Fälle giebt, au f die 

alle oben angeführten Gründe nicht passen, so ist auch durch sie noch 
nichts wider die moralische Möglichkeit einer Revolution entschieden. Es 

kann aber bey diesen Ungerechtigkeiten ein dreyfacher Unterschied Statt 
finden: sie können entweder durch A dministration verübt werden, oder sie 

können eine Folge der gegenwärtigen Constitution seyn, oder sie können 
auch unmittelbar aus den Grundgesetzen hevorgehen. Ist die Administr a-

tion allein Schuld daran, so sind alle oben wider die Rechtmäßigkeit einer 
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dad urch veranlaßten Revolution vorgebrachten Gründe bündig, und die 

nähere Untersuchung gehört für die Beantwortung der Frage, wie man 
sich zu verhalten habe, wenn man durch die Willkühr seiner Obrigkeit U n-

recht leidet. In diesem Falle kan nur von Insurrectio n, aber nicht von R e-

volution die Rede seyn. Ist die Constitution die Quelle des Unrechts, so 
kann sie aus den Grundgesetzen verbessert werden, und es folgt auch 

dann noch kein Recht zu einer Revolution, sondern nur zu einer Reform a-
tion daraus. Es läßt sich  aber auch der Fall denken, daß die Grundgesetze 

selbst an dem Unrecht, welches ich leide, schuld sind, und dieser Fall ist 
von den beyden ersten sehr verschieden. Wenn ich unschuldiger Weise 

meiner Freyheit beraubt und als Missetäter zur Sclavenarbeit ver dammt 
werde, so ist dies ganz etwas anderes, als wenn ich meiner Freyheit b e-

raubt und der Leibeigene eines andern seyn muß, blos weil das Recht der 
Leibeigenschaft in der Grundverfassung des Staats liegt, und mein Vater 

das Unglück hatte, ein Gegenstand di eses Rechts zu seyn. In diesem Falle 
leide ich nicht allein, sondern zugleich die Menschheit in meiner Person 

Unrecht, mein Dulden ist daher nicht unbedingt als moralisch zu preisen, 
weil es die Möglichkeit des Unrechts, das noch viele Tausende nach mir 

er leiden, enthält. Es ist derselbe Fall, wenn ich, wegen aufrichtiger Mit t-

he ilung der von mir geglaubten Wahrheiten verfolgt werde, und wenn es 
nach der Grundverfassung des Staats überhaupt verboten ist, in der E r-

kenntniß der für die Menschen wichtigen Angel egenheiten ï des Rechts, 
der Religion, der Sitten und der Einrichtungen der bürgerlichen Verfassung 

ï weitere Fortschritte zu machen; denn da bin nicht ich, sondern die Ve r-
nunft überhaupt der leidende Theil. Dies ist so klar, daß niemand, dessen 

Herz nicht  verstockt ist, an der Nothwendigkeit einer Revolution in einem 
solchen Staate zweifeln kann, und daß daher nur noch wegen der specie l-

len Befugniß eines bestimmten Menschen zu dieser Revolution die Frage 
seyn kann.  

 
     Eben dieses Verhältnis findet bey d em zweyten Grund einer Revolut i-

on, bey der durch sie zu bewirkenden Möglichkeit einer größern Gerec h-
tigkeit Statt. Haben gewisse Stände in einem Staate solche Privilegien, 

daß dadurch die Gerechtigkeitspflege partheyisch werden muß, ist die J u-

stizverfassun g so einzurichten, daß der Erweis der Unschuld dadurch in 
vielen Fällen unmöglich wird, und ist dieses Staatsgebrechen schon in der 

Grundverfassung vorhanden, so leidet auch nicht der Einzelne, den das 
Unglück trift, allein, sondern es leiden alle Bürger z ugleich darunter, und 

ein solcher Staat ist nothwendig einer Revolution ausgesetzt. Wenn mich 
gewisse Personen ohne alle anzugehende Ursache, ohne mir eine 

Vertheidigung zuzulassen, einkerkern können, so wird offenbar an der 
Möglichkeit besserer Gerechtigk eit gewonnen, wenn dieses Uebel abg e-

stellt wird, und da es ein offenbar moralisches Uebel ist, so kann dabey 
von keinem äussern Vortheil oder Nachtheil die Rede seyn. Unter diesen 

Umständen fallen daher alle obigen Einwürfe gegen das Befugnis zu einer 
Revo lution hinweg. Nur die Bestimmung des speciellen Rechts ist noch zu 

untersuchen. Diese Untersuchung hat aber nur dann Schwierigkeiten, 



 
102 

 

wenn man vergessen hat, daß die Frage über die Rechtmäßigkeit einer 

Revolution keine Rechtsfrage ist. Da sie nur von dem Gewissen abhängt, 
und mein Gewissen mich verbindet, jedes Unrecht, das ich einsehe, zu 

verhüten, und die Gerechtigkeit zu befördern, wenn ich kann, so ist offe n-

bar, daß iedermann recht thut, wenn er in diesen Fälle eine Revolution 
bewirkt, so bald er kann,  und die Frage ist alsdann nur die: wer kann  ei-

ne Revolution bewirken? Ein einzelner Mensch kann es nicht, wenn er 
nicht Souverainität hat, und daher scheint es, als wenn ein souverainer 

Fürst am ersten eine Revolution bewirken könne; allein bey näherer B e-
trachtung zeigt sich, daß ein Fürst, als Fürst, nie eine Revolution bewirken 

kann. Denn er hat entweder völlig unbeschränkte Gewalt, und das Grun d-
gesetz des Staates ist, daß einer mit völlig unbeschränkter Gewalt regiere, 

und dann gehören alle Verfügungen,  die er macht, zur rechtlichen Verfa s-
sung, und können keine Revolution heissen, so lange sie nicht die A b-

schaffung dieser unumschränkten Gewalt selbst betreffen, welches nicht 
durch ihn als Regent geschehen kann, weil er wohl auf sein Recht Verzicht 

thun, aber dieses Recht nicht für andere unmöglich machen kann, wenn 
es nicht schon an sich moralisch unmöglich ist: oder er ist doch durch e i-

nen Grundvertrag gebunden, und darf, wenn er auch wegen des Verfa h-

rens gegen Einzelne nicht verantworlich ist, (höchste richterliche Gewalt 
hat) doch die Privilegien ganzer Stände nicht antasten, und dann verwirkt 

er seine Souverainität, wenn er diese Privilegien aufheben will, und ist in 
dieser Collision mit ungerechten Privilegien nicht Fürst, sondern nur 

Mensch, der das Gute will. Noch eine Betrachtung macht es sogar ung e-
reimt, wenn ein Fürst, als Fürst, eine Revolution zu Gunsten der Mensc h-

heit beginnen wollte. Die Rechte der Menschheit, sind keine erworbenen 
Rechte, sie kommen den Menschen als moralische Wesen zu. Sie k önnen 

ihnen daher auch nicht ertheilt werden. Die Ertheilung dieser Rechte wü r-
de sie in die Classe der Privilegien setzen, und ihnen dadurch ihre u r-

sprüngliche Heiligkeit rauben. Kein Fürst kann sich daher anmaßen zu s a-
gen: ihr sollt künftig vernünftig wer den dürfen, ihr sollt nicht mehr ung e-

straft mißhandelt werden! er kann das nicht e r lauben  was Gott will, und 
das nicht als eine Gnade  ertheilen, was Gott von jedem Menschen fo r -

de r t . Ein Fürst kann daher nicht mehr als ein Privatmann in diesem Falle 

thun, e r kann erklären: ich erkenne das für Unrecht, was bisher für recht 
galt, und dann zur Abstellung dieses Unrechts das seinige als Mensch be y-

tragen. Eben so wenig kann er aber auch eine Versammlung, die die 
Macht in Händen hält, sich eine Revolution zu bewir ken anmaßen, denn 

alle oben vorgebrachten Gründe gelten auch gegen sie. Auch sie handelt 
anmaßend, wenn sie Menschenrechte ertheilen will. Sie kann keinen Gla u-

ben an Gott und Unsterblichkeit erlauben, er ist ein Recht der Menschheit, 
und es ist die größte Vermessenheit eines Menschen, die Gottheit in seine 

Protection nehmen zu wollen. Jedem ist es also gleich moralisch möglich, 
eine Revolution zu bewirken, und niemand kann sich außer der Gewalt der 

Wahrheit seiner zufälligen größern Gewalt rechtlich dazu be dienen.  
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     Nachdem wir nun die moralische Möglichkeit einer Revolution unte r-

sucht haben, so könnten wir zur Erklärung der politischen übergehen, um 
zu zeigen, wer am ersten hoffen könne, eine Revolution zu bewirken; a l-

lein der Einwurf, daß also ieder, o hne sich einer moralisch nothwendigen 

Verantwortung vor einem weltlichen Gericht auszusetzen, eine Revolution 
beginnen, und die bürgerliche Existenz unsicher machen könne, welches 

doch offenbar unzulässig ist, kommt uns nach unserm Urtheil über die B e-
fugni ß zu einer Revolution mit sehr vielem Schein von Rechtmäßigkeit in 

den Weg, und da wir die zu seiner Prüfung nöthigen Principien bereits au f-
gestellt haben, so wird hier der schicklichste Ort seyn ihn zu erörtern. Die 

Principien dieser Erörterung liegen in der von uns aufgestellten moral i-
schen Befugniß zu einer Revolution. Diese Befugniß gründet sich auf fo l-

gende zwey Sätze: erstlich: die Rechtmäßigkeit einer zu beginnenden R e-
volution kann durch kein weltliches Gericht entschieden werden, und 

zweytens: eine Revolution ist rechtmäßig, wenn durch sie eine offenbare 
Beleidigung der Menschenrechte aufgehoben werden soll. Hieraus folgt 

nun unmittelbar, daß iede Revolution ungerecht sey, die diesen angeg e-
benen Zweck nicht hat. So bald also dieser Zweck nicht vorhan den ist, so 

ist sie ungerecht, und ein Verbrechen. Nun finden aber dabey zwey Fälle 

Statt, entweder dieser Zweck wird nicht einmal angegeben, und dann ist 
die Unternehmung offenbar Hochverrath, und gehört vor den weltlichen 

Richter, oder er wird geheuchelt , und dann entsteht die Frage: wie kann 
es ausgemacht werden, ob das Vorhaben Heucheley oder Wahrheit sey, 

und wer darf sich anmaßen darüber rechtlich zu erkennen? Die Schwieri g-
keit wird dadurch völlig gehoben, daß sie gar nicht vorhanden ist. Wenn 

iemand auftritt, und eine Revolution zu bewirken sucht, und dabey sein 
Unternehmen als eine Handlung ankündigt, durch welche die Mensche n-

rechte geehrt, und ihrer Verletzung Einhalt gethan wird; so braucht man 
nicht darüber zu urtheilen, ob er in der That diesen Z weck hat, oder ob er 

ihn heuchelt; sondern nur darüber, ob der vorgegebene Zweck in Verbi n-
dung mit den dazu vorgeschlagenen oder gebrauchten Mitteln moralisch 

gut sey, und dann, wenn nicht allein der Zweck, sondern auch die Mittel 
es sind, dahin zu wirken,  daß er erreicht, und ieder Mißbrauch verhindert 

werde. Findet der Fall Statt, daß diejenige Parthey, die bey der Revolution 

verliert, die mächtigere ist, so wird sie politisch unmöglich, und dann ist 
keine Rede vom Recht oder Unrecht ï der Schwächere muß unterliegen. 

Da aber der Druck der ungerechten Parthey durch ihren Sieg stärker wird, 
so handelt der nicht recht, der eine politisch unmögliche Revolution ohne 

bestimmte ihn entschuldigende Veranlassung versucht, und er ist nicht zu 
bedauren, wenn er gezüc htigt wird. Wir wenden uns nun zur Unters u-

chung der politischen Möglichkeit einer Revolution selbst.  
 

     Die Geschichte liefert und Beyspiele von gedoppelter Art, wie eine R e-
volution bewirkt wurde, nämlich entweder nach einem durchdachten Plan, 

oder plöt zlich durch ein Factum, das eine Insurrection bewirkte, und aus 
welcher erst der Plan zur Revolution entstand. Die Vertreibung der Ta r-

qunier aus Rom ist ein allgemein bekanntes Beyspiel der letztern, und die 
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Enthauptung Karls in England ein Beispiel der er stern Art. Wenn die 

Vertheidigung meiner Menschenrechte Grund zu einer Revolution wird, so 
brauche ich mich nicht auf die Untersuchung ihrer politischen Möglichkeit 

einzulassen, ich bin schuldig meine Menschenwürde zu behaupten, was 

auch der Erfolg seyn ma g. Wenn ich unschuldig leide, weil man mich für 
schuldig hält, oder auch nur so darzustellen sucht, so kann ich durch G e-

duld am besten meine Unschuld zeigen, und ruhig abwarten, bis ich G e-
rechtigkeit, und sey es auch erst von der Nachwelt, erlange. Socrate s ha t-

te vollkommen Recht nicht aus dem Kerker zu entfliehen ï Wenn ich aber 
willkührlich ohne alle Rechtsform mishandelt werde, so kann und soll ich 

alles thun um mich und andere, denen gleiche Behandlung droht, aus di e-
sem Zustand zu erretten. Ich darf die  Ungerechtigkeit laut rügen, die an 

mir begangen wird, und iedermann auffordern, mit mir die Würde der 
Menschheit zu verteidigen, und alles anwenden, mir die zu diesem Aufruf 

nöthige Freyheit zu verschaffen. Muß ich dennoch unterliegen, sind die 
Menschen t aub für ihre Rechte, so habe ich keine Schuld auf mir. Auf di e-

sem Wege entsteht eine Revolution nur durch Insurrection. Ein großer U n-
terschied findet aber bey einer Insurrection darinnen Statt, ob sie aus G e-

fühl des Leidens der Unterdrückten entsteht, und nur diese Opfer durch 

sie sollen gerettet werden, oder ob sie aus Interesse für das Recht an sich 
entstehet, und die Menschenrechte überhaupt geltend zu machen sucht. 

Eine Insurrection, die aus dem Grunde entsteht, um die Menschenrechte 
geltend zu machen, ist heilig, und ein Triumph der Menschheit. Die G e-

schichte liefert aber von solchen Insurrectionen wenig Beyspiele, ia ich 
getraue mir kein einziges aufzufinden, und ihre Zahl verschwindet unter 

der Menge von Complotten, Rebellionen und Insurrectionen aus unte r-
schiedlichem Druck und Mangel, und aus Interesse für einzelen leidende 

Menschen. Es ist so etwas unerhörtes, daß eine solche Insurrection vo r-
kommt, daß so gar kein Zweifel über ihre Möglichkeit entstehen können, 

und es in dieser Rücksicht nicht unnöth ig seyn wird, die psychologische 
Möglichkeit einer Insurrection überhaupt zu untersuchen, um zu erfahren, 

ob in dem Menschen ein so allgemeines Interesse für bloßes Recht liege, 
daß eine moralische Insurrection dadurch möglich werde.  

 

     Unsere Untersuch ung betrifft hier nicht die äußere Veranlassung einer 
Insurrection, als Mangel, grausame Behandlung eines Volks, und dergle i-

chen, sondern eine innere Anlage des Menschen, durch welche eine Insu r-
rection bey einer gegebenen Veranlassung möglich wird. Zu eine r Insu r-

rection ist es nothwendig, daß das Urtheil: ich muß dieß mit Gewalt ve r-
hindern, in vielen Menschen zugleich entsteht. Das Factum, welches di e-

ses Urtheil veranlaßt, muß daher so klar erscheinen, und die Nothwendi g-
keit sich zu widersetzen, muß so offe nbar erkannt werden, daß es keine 

moralische Verschiedenheit darüber in den Gesinnungen der Menge geben 
kann. Wenn die Facta äussere Leiden sind, die die Menge treffen, so b e-

darf es keine Erklärung, wie sie in dem Urtheil über das Factum einig seyn 
könne. Wenn aber das Factum ein Rechtsfall ist, so ist es nicht so offe n-

bar, wie die Menge darüber so einstimmig entscheiden kann. Aber auch im 
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erstern Fall ist die Bemerkung, daß ein Volk den ungeheuersten Druck und 

die größte Dürftigkeit Jahrhunderte ertragen k ann, ohne sich dawider zu 
erheben, eine Schwierigkeit für die Erklärung einer Insurrection selbst in 

diesen Fällen. Gewöhnlich sagt man, der Druck habe alsdann die Stärke 

noch nicht erreicht, die eine Insurrection hervorbringt. Allein es ist nicht 
schwer i n allen diesen Fälle zu zeigen, daß es Zeiten gab, wo der Druck 

stärker war, als in den Zeiten der Insurrection. Als der Bauernkrieg in 
Deutschland begann, waren die Bauern viel weniger gedrückt, als im 

dreyzehnten Jahrhundert. Frankreich und England litte n unter den Heinr i-
chen mehr, als unter dem letzten Ludwig, und dem ersten Karl, und es 

sollte den Amerikanern schwer zu erweisen seyn, daß sie zu den Zeiten 
ihres Abfalls von England weniger Freyheit genossen, und schlimmer da r-

an waren, als vor hundert Jah ren. Ich schließe daraus, daß Elend und 
Jammer allein nie eine Insurrection hervorbringen. Die unglaublich desp o-

tischen kleinen Staaten in Afrika und Asien, wo das Volk, wie zum Beyspiel 
in Dahome, sich geduldig den Kopf abschlagen läßt, damit der Despot 

seynen Pallast mit den Schädeln pflastern könne, bestätigen gleichfalls 
den Satz, daß Elend und Despotismus allein nicht vermögend sind, eine 

Revolution hervorzubringen. Der Grund zu einer Insurrection muß daher in 

etwas anderem gesucht, und kann nicht in d em, was dem Volck geschieht, 
sondern in dem, was es über das, was ihm geschieht, urtheilt, gefunden 

werden.  
 

     Alles Arge, was den Menschen trifft, wird von ihm in einer gedoppelten 
Rücksicht betrachtet, in einer moralischen, und in einer physischen. In  der 

erstern Rücksicht erscheint es entweder als verschuldet, und zwar entw e-
der allgemein durch die Menschen überhaupt, oder ins besondere durch 

den Leidenden; oder es erscheint als unverschuldet, und in diesem Fall 
entweder als zufällig, oder als vorsätzl ich, und als vorsätzlich entweder als 

unbekämpfbar, von einer uns völlig besitzenden Gewalt, die wir brechen 
können; in der andern Rücksicht ist es entweder unvermeidlich, oder a b-

änderlich. Diese Urtheile sind es, welche eine Insurrection zurückhalten 
oder  bewirken. Glaubt ein Volk, der Despot behandle es so arg, kraft der 

Vollmacht die ihm ein höheres Wesen dazu gab, und glaubt es sich zu 

dessen Dienst bestimmt, so mag es handeln wie er will, er hat keine I n-
surrection zu befürchten. Hat ein Volk, wenn es a uch diesen Glauben nicht 

hat, noch zu wenig Ausbildung, um die Möglichkeit verschiedener Staat s-
verfassungen einzusehen, und hält es seine für die einzige, der alle gle i-

chen müssen, so eträgt es wieder alles als unabänderlich. Fallen beyde 
Stützen weg, so b leibt dem Despotismus noch eine übrig, nähmlich das 

wechselseitige Mistrauen, welches macht, daß keiner seinen Groll dem a n-
dern mittheilt, weil jeder fürchtet, der andere möchte aus der Entdeckung 

seiner Gesinnung für sich Vortheil bey dem Despoten ziehen,  und ihn 
gänzlich verderben. Soll also eine Insurrection möglich seyn, so müssen 

diese Hindernisse bekämpft werden. Die erstern werden durch denn zwar 
langsamen aber unaufhaltbaren Fortschritt des Menschengeschlechtes g e-

hoben, und wenn diese gehoben sind, so kann das letzte entweder durch 
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Moralität überwunden werden, oder das Verderben kann den Menschen so 

unvermeidlich erscheinen, daß sie nichts mehr glauben verlieren zu kö n-
nen. Wenn der Despotismus nur noch die letzte Stütze hat, so kann man 

sagen, daß ei n gewisser Grad Elend erfordert wird, um eine Revolution 

hervorzubringen, wenn sie nicht moralisch aus Gefühl der Menschenrechte 
erfolgt. Das Elend, das alsdann eine Insurrection hervorbringt, kann aber 

sehr gering im Verhältnis zu dem seyn, das erduldet w urde, da der Desp o-
tismus noch seine beyden andern Stützen hatte. Es gehört zu dieser Ve r-

zweiflung eine Art Muth, die sich bey keinem ganz abergläubischen und 
durchaus despotisch behandeltem Volke findet. Ein ganz roher Mensch e r-

hebt sich nicht so hoch, daß  er sein Leben mit Vorsatz daran wagt, um 
nicht elend leben zu dürfen. Der Muth, den auch ganz rohe Völker im 

Kriege öfters beweisen, kommt nicht aus Vorsatz, sondern daher, daß sie 
an die Lebensgefahr nicht denken, daß sie wie Hunde abgerichtet sind, so 

daß sie gleichsam instinktmäßig handeln. Nur dann wenn sie der Abe r-
glaube selbst zum Aufruhr auffordert, ist ihr Muth groß genug das Leben 

zu verachten. Eine Insurrection, die aus dem Unrecht, welches man leidet, 
nur in so fern erfolgt, als dieses Unrecht p hysisches Elend zur Folge hat, 

ohne daß ein Interesse für reines Recht dabey statt findet, ist noch keiner 

moralischen Würdigung fähig; sie gehört ihrer Möglichkeit nach unter die 
Natur= nicht unter die Freyheitsgesetze. Die Einsicht in das Unrecht ist 

dab ey blos theoretisch, und nicht praktisch. Doch erhellt aus dieser Unte r-
suchung soviel, daß zu ieder Insurrection die Einsicht erfordert wird, daß 

man Unrecht leide, und daß man weder gezwungen noch verbunden sey 
es zu ertragen. Man kann eine solche Insurre ction eine An tago n is t i -

sche  nennen. So lange bey einem Volke sich die Einsicht nicht findet, daß 
man das Unrecht unter keinem Vorwande, auch dem des Befehls eines 

höchsten Wesens nicht, (weil dieses kein Unrecht wollen kann,) ertragen 
dürfe, so lange kann b ey ihm nicht einmal diese Insurrection entstehen. 

Wenn auch das Elend den Theil, der sich darwider erhebt, nicht selbst b e-
trifft, das Interesse aber aus dem Gefühl des Elends der Leidenden, und 

nicht daraus entspringt, daß überhaupt Unrecht geschieht, auch  dann g e-
hört eine Insurrection noch nicht in das eigenthümliche Gebiet der Moral i-

tät. Da sich aber der Mensch nicht durch Vernunft, sondern die Vernunft 

sich durchs Gefühl entwickelt; so setzt eine moralische Insurrection nicht 
allein die Möglichkeit, sond ern auch sogar die Fertigkeit z u  e i ne r  sy m-

pa the t i s che n  voraus. Das Gefühl, welches der Mensch hat, wenn er 
Elend aus Unrecht sieht, scheint ein ursprüngliches eigenthümliches G e-

fühl zu seyn, das sich schwerlich aus andern Gründen möchte erklären 
lassen, un geachtet es deswegen nicht eben verdient, als die Grundlage 

der Moralität angesehen zu werden. Es ist die Bedingung der Entwicklung 
der moralischen Urtheilskraft, und der Mensch gelangt durch Religion, 

nicht über das Gefühl, sondern über die Fälle wo es si ch äußert, die er 
dann als ihrer Form nach durch ihn selbst hervorgebracht erkennt, zur E r-

kenntnis seiner moralischen Natur. Im natürlichen Unterricht des Me n-
schen kommt allezeit der Fall für die moralische Entscheidung früher vor, 

als er die Gründe zu die ser Entscheidung gefunden hat, und selbst wenn 
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er diese Gründe durch Unterricht erkannt, muß er auf den Fall, der nach 

ihnen zu entscheiden ist, warten, ehe sie bey ihm praktisch werden kö n-
nen, und völlige Evidenz erhalten. Bey einer Insurrection wegen Ung e-

rechtigkeit ist dieß nun vorzüglich nothwendig, daß ein wirklicher Fall ei n-

trete, weil hier viele ohne weitläufige Verabredung zugleich handeln, und 
daher eine Aufforderung zur wechselseitigen Mittheilung haben müssen, 

die ihnen die gegründete Hofnung gie bt, von den andern verstanden zu 
werden, und gleiche Gefühle bey ihnen zu finden. Es kann lange unter vi e-

len ausgemacht seyn, daß etwas ungerecht sey; so lange sie aber durch 
nichts über das Wie und Wann diese Ungerechtigkeit abgestellt werden 

soll, bestim mt werden, bleibt es bey dem kalten Ausspruch: es ist ung e-
recht. Eine Insurrection kann daher nie als durch die Moralität allein he r-

vorgebracht angesehen werden. Aber ist sie durch das Mitleiden, oder 
durch eigenes Leiden bewirkt, so kann die Abstellung di eses Leidens, oder 

die Abstellung der Ungerechtigkeit überhaupt, ihr Ziel seyn. Ob nun das 
letzte Ziel einer Insurrection je war, oder je seyn wird, hängt davon ab, ob 

ein Volk zu dem Grad moralischer Cultur schon gelangt sey, oder gelangen 
werde, daß Rech t und Unrecht an sich, ohne Beziehung auf gute oder 

schlimme Folgen dasselbe interessiert. Daß es ein solches Volk schon gab, 

bezeifle ich deswegen, weil es jetzt keines giebt, denn es ließe sich nicht 
denken wie ein Volk von lauter Patrioten sich nicht hä tte erhalten müssen. 

Daß es aber keines geben kann, ist daraus nicht zu schließen. So lange 
man nicht läugnen kann, daß es einzelne Patrioten gab, so lange darf man 

nicht daran zweifeln, daß sie die Maiorität in einem Volke ausmachen kö n-
nen. In unseren Zei ten hat sich eine Verwirrung des Sprachgebrauchs in 

politischg moralischen Gegenständen erzeugt, die vielleicht manchen den 
Nahmen eines Patrioten verdächtig macht, aber so lange man mir kein 

anders Wort giebt, das die Sache eben so gut bezeichnet, so lang e werde 
ich mich dieses Worts ohne Scheu bedienen, um die vortreffliche Gesi n-

nung, die der Mensch auf dieser Erde haben kann, damit auszudrücken. 
Pa t r io te n  nenne ich den Mann, der entschlossen ist alles daran zu se t-

zen, daß in dem Lande, welches er bewohnt, und unter dem Volke, zu 
dem er gehört, die Gerechtigkeit so genau gehandhabt werde, als er es 

dem Schooße seiner Familie wünscht und zu erreichen sucht, und der d a-

her lieber sein Leben hingiebt, als daß er duldet, daß fremde oder einhe i-
mische will kührliche Gewalt, anstatt der freywillig und mit Besonnenheit 

anerkannten Gesetze des Landes, seine Mitbürger beherrsche. Diese G e-
müthsbestimmung heißt Patriotismus, und es thut mir wehe, wenn ich ein 

so edles Wort durch Ironie entweiht sehe. Nur in einem Lande, wo es P a-
triotismus giebt, kann eine moralische Insurrection statt finden, außerdem 

kann nur eine sympathetische, oder antagonistische zum Vorschein ko m-
men. Da es Patrioten geben kann, so ist auch eine moralische Insurrection 

möglich, aber schwerlich  ist je eine wirklich gewesen. Die Gewissheit einer 
Insurrection bey einer offenbaren Ungerechtigkeit, ist allein die wahre G a-

rantie einer Staatsverfassung. So lange daher die Maiorität eines Staates 
nicht aus Patrioten im besten Sinne des Wortes besteht, so lange wird sich 

kein Staat erhalten, sondern nur glänzen und verlöschen.  
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     Ob es gleich zum Wesen einer Insurrection gehört, daß sie plötzlich 
entstehe, so kann sie doch vorbereitet werden. Diese Vorbereitung kann 

entweder zufällig oder absichtlich geschehen. Der bloße Fortschritt der 

Aufklärung kann eine allgemeine Einsicht in ein gewöhnliches, aber de n-
noch ungerechtes Betragen der Regierung erzeugen; der bloße Zufall kann 

die Noth, die aus der Ungerechtigkeit entspringt, vergrößern und dadurch 
fühl barer machen. Es kann aber auch geschehen, daß einzelne Menschen, 

in der Absicht eine Insurrection zu bewirken, dem Volke die Ungerechti g-
keit im Verfahren der Regierung einleuchtend zu machen suchen, welches 

entweder durch die bloße Auflärung, oder auch da durch geschehen kann, 
daß man den Nachtheil, der aus dem Verfahren der Regierung entstehet, 

künstlich zu vergrößern weiß.  
 

     In diesen Kunstgriffen liegt die politische Möglichkeit einer planmäss i-
gen Revolution; denn ohne Insurrection ist eine Revolutio n nur dann mö g-

lich, wenn sich die Regierung aus Einsicht in das Ungerechte der Verfa s-
sung freywillig suspendirt, ï ein Fall der nicht leicht vorkommen dürfte. 

Hier entsteht also die Frage: thue ich recht eine Insurrection vorzubere i-

ten? Die Entscheidung ka nn nur von meinem Gewissen geholt werden, 
und es kommt dabey darauf an, wie ich mir folgende Fragen beantworten 

kann: suche ich einen eigennützigen Vortheil für mich? brauche ich bloß 
die Wahrheit, ohne alle Verblendungskünste, zu dieser Vorbereitung? 

such te ich, wenn es möglich wäre, der Regierung eben so gerne die Ung e-
rechtigkeit ihres Verfahrens einleuchtend zu machen? und hat Rache ke i-

nen Einfluß auf mein Unternehmen? giebt mir mein Gewissen über dieß 
alles ein gutes Zeugnis, so thue ich recht. Verworfe n von der Moral aber 

sind alle Künste, um durch künstliches Elend, und täuschende Ueberr e-
dung eine gehässige Stimmung gegen die Regierung in den Gemüthern 

hervorzubringen, denn dadurch kann nie etwas Gutes, sondern nur eine 
antagonistische Insurrection her vorgebracht werden, die, wenn sie ausg e-

tobt hat, dem Despotismus wieder völlige Gewalt zuläßt. Sollte auch eine 
Revolution durch eine solche Insurrection politisch möglich werden, so 

würde sie doch von der Moral verdammt, und es ließe sich voraussehen, 

daß entweder eine zweyte bessere ihre Wirkung wieder aufheben, oder 
daß der alte Zustand über die Ruinen, die sie erzeugte, von neuem z u-

rückkehren würde. Die politische Möglichkeit einer Revolution hängt, wie 
wir gesehen haben, immer von der Möglichkeit einer  Insurrection ab. Di e-

se Möglichkeit einer Insurrection ist allezeit nothwendig, aber sie kann, 
wenn sie der Regierung völlig einleuchtend ist, eine Revolution bewirken 

helfen, ohne daß sie in Wirklichkeit übergeht, und es ist ein revolutionärer 
Kunstgriff diese Möglichkeit recht lebhaft darzustellen. Die Furcht von e i-

ner Insurrection hat öfters schon Revolutionen bewirkt, die ausserdem nie 
gelungen wären. Eine Revolution wird daher politisch unmöglich, so bald 

von der Regierung die Insurrection vereitelt wi rd. Dies kann auf zweyerlei 
Weise geschehen, durch Gewalt, die das Volk im Zaum hält, und durch 

Klugheit, die die Gelegenheit dazu wegnimmt. Eine Kleinigkeit ist oft hi n-



 
109 

 

länglich eine völlig vorbereitete Insurrection in ihrem Ausbruche zu hi n-

dern. Eine Cere monie, die etwas auffallendes an sich hat, darf oft nur u n-
terlassen werden, und alles bleibt ruhig. Eine Revolution, die verunglückt, 

ist allezeit eine höchst schädliche Sache, sie stürzt viele ins Verderben, 

erregt das Mistrauen der Regierung, und macht d en Despotismus vorsic h-
tiger. Wer daher eine politisch unmögliche Revolution ohne bestimmte 

Veranlassung unternimmt, der handelt unrecht, und da überhaupt ni e-
mand sicher seyn kann, daß eine Revolution gelingen werde, so handelt 

ieder unrecht, der eine Revol ution absichtlich hervorbringen will, und ei n-
zig handelt um eine Revolution hervorzubringen. Nur daran thut jeder 

Mensch recht, daß er seine Menschenwürde vertheidiget, daß er andern 
das Beyspiel davon giebt, daß er sie ihre Rechte lehrt, und daß er ihnen 

pflichtmäßigen Gebrauch dieser Rechte einschärft. Ist er bloß darum, weil 
er als wahrer Mensch spreche und handelte, Ursache einer Revolution, 

dann wird ihn sein Gewissen über alle Folgen trösten, und sein Verfahren 
wird ihn nicht gereuen, wenn er auch der  Gewalt unterliegt.  

 
 

     Nun entsteht aber auch ganz natürlich die Frage, was  d ie  Reg i e -

rung  fü r  Rech te  ge gen  e i ne  Revo lu t io n  habe . Da wir oben 
schon gezeigt haben, daß die Frage über die Rechtmäßigkeit einer Revol u-

tion keine Rechtsfrage ist, so folgt dar aus, daß das Verhalten einer Regi e-
rung während des Beginnens einer Revolution auch nur nach moralischen, 

und nicht nach iuristischen Gründen entschieden werden müsse. Wir h a-
ben auch bisher den Begriff einer Revolution nur ganz im allgemeinen g e-

nommen, um z u untersuchen, ob eine Revolution überhaupt recht oder 
unrecht sey, ohne uns in die Betrachtung der einzelnen Vorfälle, die bey 

der Wirklichkeit einer Revolution Statt finden, einzulassen, und wir hatten 
dieß auch nicht nöthig, weil wir nur die moralische Möglichkeit des Begriffs 

zum Gegenstand unserer Untersuchung machten; nun aber, da wir das 
Recht eines weltlichen Gerichts, das nicht mit dem Begriff, sondern mit 

einzelnen Handlungen zu thun hat, untersuchen wollen, ist es nöthig die 
einzelnen Vorfälle, a us denen eine Revolution gewöhnlich besteht, aufz u-

suchen, um nach ihnen das Betragen der Regierung zu bestimmen.  

 
     Bey der Gattung von Revolutionen, die ohne Plan durch eine nicht a b-

sichtlich vorbereitete Insurrection, welche dazu benutzt wird, entsteh en, 
findet keine Zergliederung in einzelne Thatsachen weiter Statt, und die 

Frage, was die Regierung zu thun habe, betrifft nur ihr Benehmen bey e i-
ner Insurrection überhaupt; denn ist die Revolution durchgesetzt, so kann 

die Frage gar nicht seyn, was sie a ls Regierung zu thun habe, sondern nur 
etwa, wie sich die abgesetzt Administration die Regierung wieder ve r-

scha ffen könne, und in welchem Falle es ihr moralisch erlaubt sey, da r-
nach zu streben. Wir haben schon gezeigt, daß niemand das Recht zu e i-

ner Revolu tion habe, und daß also die ganze Sache nicht für das Forum 
der Regierung gehöre. Eine Regierung hat daher weder das Recht eine I n-

surrection, als solche, überhaupt strafbar zu erklären, noch einen Grund, 
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sie von einer Classe der Bürger oder Unterthanen ver zeihlicher zu finden, 

als von einer andern. Aber da vor der Hand nie ausgemacht werden kann, 
ob ein Zusammenlauf unter den Begriff eine Insurrection oder unter den 

einer Rebellion gehöre, so hat sie ein Recht iede ungesetzliche Zusa m-

menrottung so lange zu hindern, bis sie von dem Zweck derselben unte r-
richtet ist. Und dann hat sie über den Zweck selbst zu urtheilen. Ist der 

Zweck gerecht, so muß sie ihn, wofern sie moralisch handeln will, mit e r-
reichen helfen, wenn er ihr nicht die Fortsetzung der Regierung unmöglich 

macht; und thut er dieß, so muß sie sich selbst aufheben. Ist er ung e-
recht, so muß sie ihn, wo möglich, zu hindern suchen; und scheint er nur 

gerecht, so muß sie die Bürger eines bessern zu belehren suchen. Dieß 
alles gilt aber nur bey einer Insu rrection, wodurch sich der Wille des ga n-

zen Volks offenbart, und es wird dadurch nur die Pflicht der Regierung in 
allgemeiner moralischer Rücksicht dargestellt, es werden dadurch nur die 

Leitungsbegriffe zur gewissenhaften Untersuchung gegeben, diese Unte r-
suchung selbst aber der Regierung noch vorbehalten, diese Untersuchung 

erfordert aber die gehörige Zeit, und kann selten so schnell, als es Insu r-
genten fordern, geendigt werden, denn wenn gleich die Moral jede Regi e-

rung verdammt, die die Menschenrechte bel eidigt, und sie vorenthält, so 

legt sie ihr von der andern Seite doch auch die Pflicht auf, die Anarchie so 
sehr als möglich zu verhindern, und keine Entscheidung über Recht und 

Unrecht durch bloße Gewalt zuzulassen, und sich daher der Insurrection, 
die si ch dieses anzumassen scheint, mit Ernst zu widersetzen. Das Betr a-

gen einer Regierung bey einer Insurrection im Ganzen ist daher sehr 
schwer seinem moralischen Werth nach zu bestimmen; nur sie selbst kann 

wissen, ob sie sich oder die Menschheit zum Ziel ihr es Bestrebens setzte. 
Dieses hindert aber nicht, daß einzelne Schritte der Regierung, oder ihrer 

Subalternen moralisch gewürdigt werden können. Ist es der Insurrection 
gelungen, den Sieg davon zu tragen, und hat sich eine Revolution darauf 

gegründet, so ka nn die nun abgesetzte Regierung nach dem Ausspruch 
der Moral, so viel ich einsehe, nichts mehr unternehmen, um sich der 

Herrschaft wieder zu bemächtign, denn von der Herrschaft wird vor dem 
Richterstuhl der Moral, nur die Rechenschaft von der Erfüllung ihr er Pflic h-

ten gefordert, sie selbst aber nie als ein persönliches Recht ertheilt. Der 

Mensch ist einzig und allein deswegen verbunden eine Regierung zu ertr a-
gen, damit über Recht und Unrecht durch den Ausspruch der Vernunft, 

und nicht durch Gewalt entschied en werde. Ist diesem Bedürfnisse abg e-
holfen, so hat kein Mensch das Recht einem andern sich zum Herrn aufz u-

dringen. Bey einer Revolution können aber zwey Fälle eintreten: entweder 
es erzeugt sich eine neue Regierung, oder es bleibt die Anarchie her r-

schend.  Im ersten Falle hat die ältere kein Recht, sich wieder aufzudri n-
gen, und im zweyten keine Pflicht mehr, der Anarchie abzuhelfen, une r-

achtet es ihr erlaubt ist, wenn sie den Versuch machen will. Von dem Fa l-
le, wo eine Regierung die Gewalt usurpirt hat, und  die andere durch sie 

nicht aufgehoben, sondern verstoßen wird, wie z.B. wenn ein Fürst den 
andern vertreibt, ist hier die Rede nicht.  In diesem Fall kann nach dem 

äussern Recht entschieden werden, wer von den beyden der Usurpator ist.  
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     Bey einer planmäßigen Revolution finden zwey Epochen Statt, die der 
Vorbereitung, und die des wirklichen Ausbruchs. Geschieht letzterer ohne 

daß die Regierung etwas ahndete, so befindet sie sich in eben dem Falle, 

als bey einer plötzlichen Insurrectio n, und ihr Betragen ist aus dem bisher 
Gesagten zu bestimmen. Wird aber die Vorbereitung entdeckt, so kann es 

geschehen, daß durch die darwider gemachten Anstalten eine Insurrection 
veranlaßt wird, und dann tritt wieder obiges Verhalten ein, oder es lauft 

bey diesen Anstalten im Ganzen ruhig ab, und die Regierung hat es nur 
mit den Anstiftern der Revolution zu thun. Die Regierung hat aber unstre i-

tig das Recht, jedermann der Plane hat, von deren Zwecken und Absichten 
sie weiter nichts weiß, als daß sie der G egenstand davon ist, und daß eine 

Veränderung der bisherigen bürgerlichen Ordnung vor sich gehen soll, 
darüber zur Verantwortung zu ziehen; denn ohne dieses Recht wäre es ihr 

unmöglich, sich wider Gewaltthätigkeit zu schützen. Die rechtliche Unte r-
suchung d arüber zerfällt in zwey Haupttheile, in die Untersuchung über 

die bezweckte Revolution überhaupt, und über die dazu schon angewan d-
ten Mittel insbesondere. Was nun die letztern betrift, so können und mü s-

sen sie ganz nach dem gewöhnlichen Recht beurtheilt we rden, in sofern 

dieses Recht nicht durch die Revolution als überhaupt ungerecht anges e-
hen werden kann, sondern seinem größten Theile nach selbst wieder ei n-

geführt werden müßte. Alle das Elend vergrößernden Kunstgriffe, alle Ve r-
läumdungen, alle Patheilichke iten und verübten Kränkungen an anders 

gesinnten Personen sind nach aller Strenge des Rechts, als einzelne Han d-
lungen zu beurtheilen und zu bestrafen. Bey der Beurtheilung der Revol u-

tion selbst, ist auf den Zeck und auf die Mittel zu sehen. Zuerst ist gena u 
zu bestimmen, ob der Zweck eine Revolution, oder nur eine Reformation 

war, und dann ist zu unterscheiden, ob die vorgeschlagenen Mittel, deren 
man sich zu bedienen wollte, von allen Theilhabern der Revolution gebi l-

ligt, oder nur erst von einigen vorgesch lagen waren. Nach diesem Unte r-
schied muß auch das Urtheil verschieden gefällt werden. Ist der Zweck 

wirklich nur eine Reformation, so hat es die Regierung bloß mit Unters u-
chung der illegalen Mittel, die man anwandte, um sie durchzusetzen, zu 

thun, und wir übergehn hier die weitere Ausführung. War aber wirklich e i-

ne Revolution im Werk, so kann, wie wir gezeigt haben, die Regierung 
über die Rechtmäßigkeit der Revolution überhaupt nicht anders, als nach 

ihrem angegebenen Zweck entscheiden, und so bald dieser m oralisch ric h-
tig und durch keine Reformation erreichbar ist, kann sie niemand strafen 

daran Theil genommen zu haben, sondern sie hat allein über die dazu g e-
wählten Mittel zu richten. Bey diesem Fall findet aber noch folgende B e-

trachtung Statt. Wenn iemand eine Revolution zu bewirken sucht, wozu er 
durch nichts aufgefordert ist, (denn Fälle, wo er nur durch Vertheidigung 

seiner Menschenwürde dazu Anlaß giebt, haben wir oben schon b e-
stimmt,) und er wird darinnen von dem Volke durch keine allgemeine I n-

surrecti on unterstützt, so ist dies ein Zeichen, daß das Volk mit seiner R e-
gierung zufrieden ist, und daß er ihm Rechte aufdringen will, die es nicht 

begehrt, und daß er also trotz aller Vorspiegelung von Eifer für die Me n-
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schenrechte dennoch selbst den Despoten ma chen will. Da er also mit der 

Regierung unzufrieden ist, mit der es seine Mitbürger nicht sind, so kann 
er auch keinen Vortheil, der ihm von dieser Regierung und diesen Mitbü r-

gern zukommt, mit Recht begehren, und es geschieht ihm nicht Unrecht, 

wenn er all es ihm durch die Regierung garantirte Eigenthum verliert, und 
wenn ihm diese Regierung nicht mehr in ihren Staaten duldet. Wenn die 

Strafe gegen einen Revolutionär nicht weiter gehet, als bis zur Co n-
fiscation seines unter der Garantie der Regierung erworbe nen Vermögens, 

und bis zur Landesverweisung, so kann man genau genommen es nicht 
einmal eine Strafe nennen; denn es hat ihm nur der, den er zu stürzen 

suchte, seine bisher ertheilten Wohlthaten wieder entzogen. Unten wenn 
wir von den Folgen einer Revolutio n handeln, wird dies völlig einleuchtend 

werden. Wenn zu einer Revolution offenbar widerrechtliche Mittel b e-
schlossen, aber noch nicht ausgeführt waren, so kann die Regierung hie r-

rüber mit Recht keine andere Strafe verhängen, als eine solche, die die 
Ausfü hrung unmöglich macht ï strenge Gefangenschaft.  

 
     Ehe wir von dem Fall handeln, wo die Macht der Regierung und die der 

Revolution beynahe Gleichgewichte sind, ist es nothwendig, vorher die 

Folgen einer Revolution zu untersuchen, weil sich nur aus diese n besti m-
men läßt, welche Mittel die Moralität der Regierung anzuwenden erlaubt, 

um sich wieder in ihr Ansehen zu setzen.  
 

     Die Folgen einer Revolution in Rücksicht auf die äussern Verhältnisse 
eines Staats zu andern Staaten, und auf das äussere Wohl un d Weh der 

Bürger, sind unübersehbar, und lassen sich mit keiner Gewißheit vorau s-
bestimmen, höchstens mit Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Falle, 

wo man Land und Leute und Nachbarn so genau kennt als man solche G e-
genstände nur immer kennen kann; im al lgemeinen läßt sich aber gar 

nichts gründliches hierüber sagen. Es können daher, wenn von den Folgen 
der Revolution überhaupt die Rede ist, nicht jene ungewissen, sondern 

allein die gewissen und nothwendigen Folgen, die aus der veränderten 
Rechtspflege ent springen, darunter verstanden werden.  

 

     Nach dem Begriff, den wir von Revolution festgesetzt haben, ist es 
klar, daß durch eine Revolution alles was bisher für recht gegolten, als e t-

was, was erst noch zu untersuchen ist, angesehen werde. Alles also, wa s 
unter der Garantie der vorigen Regierung von irgend iemand besessen 

wurde, wird durch die Revolution in Anspruch genommen, und das Recht 
darauf muß aus den durch die Revolution festgesetzten Grundbegriffen 

von neuem bewiesen werden. Alles Eigenthum wird daher durch eine R e-
volution problematisch, und kann nur durch die Garantie der neuen Regi e-

rung wieder sicher werden. Das Versprechen der Revolutionärs das Eige n-
thum zu schonen, hat daher einen ganz andern Sinn, als den man g e-

wohnt ist, mit diesen Worten zu  verbinden, wenn es nähmlich überhaupt 
einen Sinn haben soll, und nicht eine bloße Anlockung ist, sich die Revol u-

tion gefallen zu lassen. Es kann dann nichts anders heißen als: wir wollen 
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es auch zu einem Grundgesetz annehmen, daß es Eigenthum geben soll. 

Was aber nach einer Revolution als Eigenthum anerkannt wird, kann u n-
möglich deswegen als Eigenthum anerkannt werden, weil es bey der vor i-

gen Regierung dafür galt, denn wenn ieder Besitz deswegen recht ist, weil 

er es bey der vorigen Verfassung war, so spri cht sich die Revolution selbst 
das Verdammungsurtheil, weil sie dann eine völlig gerechte Staatsverfa s-

sung umgestoßen zu haben bekennt. Die Täuschung aber, als könnte bey 
einer Revolution Sicherheit des vormaligen Eigenthums versprochen we r-

den, kommt daher , weil man geneigt ist, unter dem Eigenthum nichts als 
die durch (andern unschädlichen) Fleiß erworbenen Güter zu verstehen. 

Diese müssen freylich, wofern ich den Beweis sie auf diese Art erworben 
zu haben führen kann, bey jeder Verfassung, die nicht despo tisch ist, 

mein bleiben: aber zum Eigenthum gehört, und wird auch von dem 
Sprachgebrauch, der sich noch keiner Revolution accomodirt hat, dazu g e-

rechnet, alles was den Erwerb von Gütern möglich macht, oder erleichtert. 
In diesem Sinne des Worts ist dann du rch die Revolution das Eigenthum in 

so fern unsicher gemacht, als es möglich ist, daß es durch ein zu verwe r-
fendes Erwerbmittel erworben seyn kann. Um dieß einleuchtener zu m a-

chen, wollen wir die ganze Theorie des Eigenthums hier in der Kürze vo r-

tragen.  
 

     Eigenthum ist ieder Besitz, er betreffe was er wolle, der durch die 
Obergewalt im Staate anerkannt ist. Diese Erklärung des Eigenthums ist 

keinem Zweifel unterworfen, und völlig hinreichend, das Eigenthum sicher 
zu erkennen, so lange die Obergewalt sel bst nicht ungewiß ist. Allein da 

die Obergewalt, wie ieder Mensch vor der Vernunft verantwortlich ist, und 
noch die Voraussetzung sich denken läßt, daß dar keine Obergewalt, wie 

z.B. im Naturzustande existire, so entsteht die höhere Frage: nach we l-
chen Grü nden soll sich aber die Obergewalt in der Anerkennung des E i-

genthums richten, und nach welchen darf ich mir anmassen, etwas als E i-
genthum besitzen zu wollen? Die Beantwortung des einen Theil der Frage 

ist zugleich die Beantwortung des andern, weil ich im N aturzustande die 
Functionen der Obergewalt selbst ausübe.  

 

     Der Grund aber, der über das Eigenthumsrecht überhaupt entscheiden 
soll, kann so wenig als irgend ein Grund, der ein Recht an sich begründen 

soll, ein Rechtsgrund seyn, weil dieser allzeit sch on die Gültigkeit des 
Rechts an sich voraussetzt, und nur die Rechtmäßigkeit der Anmassung 

eines Rechts, aber nicht die moralische Möglichkeit eines Rechts selbst, 
begründen kann. Der Grund eines Rechts an sich kann niemals in der Wi s-

senschaft der Rechte g efunden, sondern muß in der Moral gesucht we r-
den. Denn ehe man bestimmen kann, wem gewisse Rechte zukommen, 

muß schon entschieden seyn, daß die Moral die Ausübung dieser Rechte 
billige, wie wir oben bey unserer Untersuchung der Menschenrechte ges e-

hen haben . Der letzte Grund des Eigenthums muß demnach ein E r-
laubtseyn auf meiner Seite, und ein Verbotenseyn auf der andern Seite 

seyn. Da sich das Verbot leichter findet, als die Erlaubnis, weil diese nur 
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durch die Abwesenheit des Verbots erkannt wird, so daß das  Verbot auf 

der einen Seite jederzeit wie die Quelle des Rechts auf der entgegeng e-
setzten ist, wenn nähmlich auf dieser nicht gleichfalls das Verbot Statt fi n-

det, so muß allezeit das Recht durch die gegenseitige Pflicht bestimmt 

werden. Das Moralgesetz in Verbindung mit der Erkenntnis der äussern 
Bedingungen meines Daseyns sagt mir: du kannst nichts de in  nennen, 

als deine Handlungen, und was durch diese da ist. Hier liegt nun die E r-
laubnis etwas überhaupt mein zu nennen ï und dieses gründet das abs o-

lute Eig enthum. Absolutes Eigenthum ist daher nur die Form, die eine S a-
che als Stoff betrachtet von uns erhält. Dieses absolute Eigenthum ist 

aber zu unserer Subsistenz auf dieser Erde nicht hinreichend; denn wir 
müssen eine Sache schon eigen haben, um ihr eine Fo rm geben zu dürfen, 

und wir brauchen vieles zu bloßem Genuß, und daraus folgt, daß wir uns 
nothwendig ein Eigenthum ohne moralischen Grund anmassen müssen, 

um die Bedingung der Moralität auf dieser Erde, unser Leben, zu erhalten. 
Hier reicht also das forma le Princip der Moralität nicht zu; denn dieß b e-

stimmt nur das Gesetz, nach dem wir handeln sollen, aber keine Verbin d-
lichkeit, uns etwas ohne weitern Grund bloß deswegen anzumassen, damit 

wir nur überhaupt unter gewissen Bedingungen, wie z.B. in diesem Erd en-

leben, handeln können, in dem wir sonst umkommen würden. Die Pflicht 
der Selbsterhaltung kann hier, wenn unter ihr nicht schon weit mehr b e-

griffen wird, als aus dem bloßen Moralgesetz folgt, nicht angewandt we r-
den. Denn da verbietet sie mir nur die zweck lose Aufopferung, und 

dieienigen Handlungen, die mein Selbst zerstören; aber mein Selbst als 
eine Quelle von Rechten anzunehmen, und etwas bloß deswegen zu thun, 

damit ich mein Leben erhalte, wie hier der Fall ist, welches die Moral 
ausserdem schlechterdin gs mißbilligt, ï das gebietet sie mir nicht. Diese 

Anmassung läßt sich vor der Moralität nur durch die Voraussetzung en t-
schuldigen, daß unsere Bedürfnisse einen Grund unserer Rechte abgeben 

können, eine Voraussetzung, die sich nur dadurch mit der Moralität  ve r-
trägt, daß die Moralität selbst zu dem Glauben an ein Wesen führt, we l-

ches die Ursache des Daseyns der Dinge, die wir bedürfen, und unseres 
mit diesen Bedürfnissen verbundenen Daseyns zugleich ist; dadurch, daß 

die Schöpfung und unser Leben zugleich ei n Eigenthum Gottes, und daher 

in nothwendiger Beziehung sind; denn alsdann ist die Voraussetzung ric h-
tig, daß Gott der die Moralität will, auch die zu ihrer Darstellung nöthige 

Bedingung, der Genuß der Schöpfung zur Erhaltung des Lebens, will. D a-
durch wird  nun die Schöpfung ein uns von Gott zugestandenes Eigenthum, 

bloß darum weil wir sie bedürfen. Dieß vergünstigste Eigenthum gehört 
aber allen Menschen mit gleichviel Recht, weil der Rechtstitel, das Bedür f-

nis, allen gemein ist. Das Bedürfnis macht es aber auch zugleich no t-
hwendig, daß wir uns von dem allgemeinen Eigenthum ausschließend z u-

eignen, und also ein respectives Eigenthum in Beziehung auf andere h a-
ben. Der Grund geradedieß und nichts anderes zu unserm respectiven E i-

genthum zu machen, kann nun aber n icht in dem Bedürfnisse, das allen 
gemein ist, gesucht werden, und wir haben daher keinen Grund zu s u-

chen, der etwas als unser Eigenthum bestimmt, sondern nur einen Grund, 
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der etwas von der Möglichkeit unser Eigenthum zu werden ausschließt. 

Dieser Grund mu ß nun wieder in der Moral gesucht werden, und kann in 
nichts anderm bestehen, als darin, daß wir das respective Eigenthum dem 

absoluten analog zu machen suchen, und dann lautet das Verbot aus dem 

das respective entspringt folgendermaaßen: du sollst nicht d e in  nennen, 
was mehr durch die Handlung eines andern, als durch die deinige da ist. 

Daraus folgt, daß ich mir alles anmaßen dürfe, was ich durch eine dasse l-
be betreffende Handlung, als mein, bezeichnen kann, und daß sich kein 

anderer dasselbe anmaßen dürfe , weil er dieß nicht that. Die Bezeichnung, 
als mein, erfordert eine gewisse Handlung, über die in mancher Rücksicht 

die Entscheidung sehr leicht ist, als wenn z.B. jemand einen Baum pflanzt, 
einen Acker bearbeitet, wo doch niemand pflanzte, und niemand ac kerte; 

über die aber auch in mancher Rücksicht nur durch Uebereinkunft in der 
bürgerlichen Gesellschaft entschieden werden kann, als wie über das E i-

genthum, welches aus Kauf, aus Schenkung, aus Erbschaft und dergleichn 
entsteht. Zugleich ist auch klar, daß  über einen Gegenstand, der kein G e-

genstand einer Handlung, die dauernde Spuren zurückläßt, seyn kann, wie 
z.B. über Luft und Wasser, kein Eigenthum Statt finde. Auch hört das E i-

genthum auf, so bald das dringende Bedürnis eines andern die ursprüngl i-

che Gem einschaft erfordert. Die vielen Meinungen über das Eigenthum s-
recht sind lediglich daher entstanden, daß man dem Menschen da sein a b-

solutes Eigenthum vidiciren wollte, wo er doch nur ein respectives hat. 4) 
Einzig und allein die christliche Religion lehrte bisher die wahre Theorie 

des Eigenthums. In der Ausübung hat die wirkliche Anerkennung des E i-
genthums noch diese Schwierigkeit, daß wenn auch die Bedingungen a n-

erkannt sind, unter denen etwas für Eigenthum gilt, auch noch die Wah r-
haftigkeit dessen, der beh auptet, daß er diese Bedingungen erfüllte, in 

Zweifel gezogen werden kann, und schlechterdings eine Art von Beweis 
für genugthuend muß angenommen werden. Dieß setzt aber wieder eine 

Uebereinkunft und eine Stetigkeit in dieser Uebereinkunft voraus, die nur 
durch unter einer allgemein anerkannten Obergewalt erlangt werden 

kann. Nun glauben wir, wird es iedem einleuchtend seyn, wie alles Eige n-
thum bey einer Revolution problematisch werden müsse. Diese Ungewis s-

heit des Eigenthums ist daher eine nothwendige Folg e einer Revolution, 

                                                 
4) Eine Verwandlung des natürlichen respectiven in ein küstliches absolutes Eigenthum 

geschiehet durch das Geld. Die Theorie des Geldes ist eine Lücke in dem bisherigen N a-

turrecht. Das Geld ist nicht blos eine Erfindung zur Bequemlichkeit im Handel, sondern 

auch ein in der Gesellschaft nothwendiges Aequivalent des Eigent hums. Es kann keine 

bürgerliche Gesellschaft ohne Geld gedacht werden. Es ist aber nicht nothwendig, daß es 

eben gemünztes sey. Das Geld ist das einzige Eigenthum welches die Gesellschaft als 

absolut garantiren kann. Das respective  Eigenthum, worunter alle s zu den Bedürfnissen 

des Lebens unmittelbar Erforderliche gehört, kann sie nur so lange garantiren, als nur die 

Willkühr, und nicht das Bedürfnis die Mittheilung fordert. Im letzten Fall hört das Eige n-

thum auf. Die Gesellschaft schützt in diesen Fällen da s Eigenthum dadurch,  daß sie ein 

nie unmittelbares Bedürfnis werdendes Aequivalent, das Geld, giebt. Für Geld kann aber 

die Gesellschaft, (nicht der Einzelne,) alles fordern, was iemand in ihr besitzt, weil er es 

nur durch sie besitzt, und er in dem verhäl tnismäßigen Eigenthum in Beziehung auf a n-

dere, die gleiches Geld schätzen, nichts verliert. Die Gesellschaft hat das Recht alles in 

Requisition zu setzen, so bald es nothwendig ist.  
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und nicht blos die Folge der bey einer Revolution gewöhnlichen Unordnu n-

gen. Zugleich ist aber klar, nach welchem Princip das Eigenthum bey einer 
neuen Regierung wieder gesichert werden müsse. Dieses Princip ist fo l-

gendes: iedes Eigenthu m soll als rechtmäßig garantirt werden, welches 

unter keiner offenbar ungerechten, (nicht etwa unter einer blos für künft i-
ge als ungültig erklärten) Bedingung erworben worden, und auf welches 

niemand gegründete Ansprüche als der Besitzer hat. Bedingungen, die 
erst durch die Revolution als ungültig angesehen werden, können das E i-

genthum nicht aufheben, weil sie kein näheres Recht eines andern und 
keine Ungerechtigkeit in sich fassen. Daß ich hier dem Wort Eigenthum 

den ausgedehntesten Sinn gebe, habe ich sch on oben gesagt. Daß pe r-
sönliche Würden, die die vorige Regierung ertheilte, durch die Revolution 

aufgehoben werden, bedarf keines weiteren Beweises. Man sieht nun, 
glaube ich, deutlich ein, daß einem Revolutionär, durch die Confiscation 

seiner Güter nicht widerfährt, als was ihm selbst durch die Revolution b e-
vorstand. Eben so ändert sich auch das positive Recht überhaupt, es kann 

das zum Verdienst werden, was sonst Verbrechen war, und alle Processe, 
von welcher Art sie seyn mögen, sind, insofern ihr Einfluß  auf die Bürger 

der neuen Constitution noch wichtig ist, einer Revision unterworfen, in s-

besondere aber muß iede Entscheidung über das, was man Maiestätve r-
brechen nennt, durch die Revolution annulliert werden. Der Einfluß, den 

eine Revolution auf das, was m an Sitten nennt, hat, kann nicht im Allg e-
meinen bestimmt werden. ï Nun wollen wir wieder zu unserer Frage z u-

rückkehren, welche Mittel die Regierung anwenden darf, sich wieder in i h-
rem Ansehen zu befestigen.  

 
     Wie wichtig die Folgen einer Revolution sin d, und daß sie durch die 

ganze politische Existenz iedes Bürgers unsicher gemacht wird, haben wir 
bisher, wie ich glaube, einleuchtend erwiesen. So bald also eine Revolut i-

on keine Staatsverfassung bewirkt, wenn in ihr eben so willkührlich Eige n-
thum und Ans ehen ausgetheilt wird, als es der vorigen Regierung Schuld 

gegeben wurde, und wenn noch der größte Theil des Volks mit ihr unz u-
frieden ist, ohne doch aus der Verbindung mit ihr heraustreten können zu 

können, (denn sonst wäre es besser einen eigenen Staat z u bilden;) so ist 

die Regierung schuldig. Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, wenn es 
noch in ihren Kräften stehet, oder wenn sie nur noch Wahrscheinlichkeit 

dazu hat, daß der Versuch gelingen könne. Mislinge der Versuch wirklich, 
so ist sie ihrer Pflich t entledigt. Bey einer Revolution, die nicht ganz g e-

lang, entsteht daher gewöhnlich Krieg zwischen den Begünstigten der 
neuen Regierung und den Anhängern der alten. Die Veranlassung dieses 

Krieges kann, wie wir gesehen haben, verhältnísnäßig eine gerechte Ver-
anlassung seyn. Allein da iede Revolution höchst wahrscheinlich einen 

Krieg nach sich zieht, (denn wenn auch die alte Regierung ganz entkräftet 
ist, so findet sie doch oft Schutz bey den Nachbarn, oder diese selbst sind 

der neuen Ordnung der Dinge nicht  günstig, und suchen entweder die alte 
wieder herzustellen, oder von der Verwirrung, die auf längere oder kürz e-

re Zeit iede Revolution veranlaßt, Nutzen zu ziehen, und Eroberung zu 
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machen;) so würde, wenn der Krieg überhaupt unmoralisch wäre, auch 

iede Rev olution, insofern sie einen Krieg veranlassen kann, und dieser als 
etwas mögliches bey ieder Betrachtung gezogen werden muß, selbst u n-

moralisch seyn. Es ist also nicht unschicklich hier noch die Mora l i tä t  

des  Kr iege s  zu untersuchen.  
 

     Das Wort K r ie g  bezieht sich auf einen Streit, der geführt wird, um 
nicht allein eine Sache , sondern auch ein Rech t  au f  e ine  Sache  zu 

erwerben oder zu behaupten. Ein Streit, der blos um eine Sache zu erha l-
ten, oder sie einem andern abzunehmen, oder aus Uebermuth ohne alle 

Rücksicht auf Recht geführt wird, heißt nicht Krieg. Weder die Anfälle von 
Räubern, noch die Kämpfe der Thiere nennt man einen Krieg. So lange 

kein Mein und Dein rechtlich bestimmt ist, und so lange keine Beleidigu n-
gen als widerrechtlich allgemein anerkannt  werden, das ist mit andern 

Worten, so lange kein Staat ist, so lange kann es keinen eigentlichen 
Krieg geben, obgleich der Zustand der Menschen vor dem Staate dem Z u-

stand der Menschen im Kriege ganz analog ist. Jedem Krieg liegt daher ein 
Rechtsstreit zum  Grunde. Ein Rechtsstreit soll aber durch Vernunft und 

nicht durch Gewalt entschieden werden, und in dieser Rücksicht ist ieder 

Krieg unmoralisch. Damit ist aber nicht gesagt, daß die kriegführenden 
Theile deswegen unmoralisch handeln, denn sie können sich  in ihren 

Rechten irren, und eine von ihnen kann die andere auch haßhafter Weise 
bekriegen. Daß aber ein Rechtsstreit nicht durch Vernunft entschieden 

wird, kann folgende Veranlassung haben:  
 

     1) Eine die Kräfte der Partheyein übersteigende erforderlic he Einsicht 
in die Entscheidungsgründe des Rechts, und eine daher entstehende Ve r-

zweiflung den Streit durcht Vernunft beyzulegen.  
 

     Das Recht auf einen bestimmten Grund und Boden ohne gesellschaftl i-
che Uebereinkunft ist einer dieser schwer, ja unmöglic h, nach Rechtsgrü n-

den zu entscheidenden Fälle. Die alten Völker hatten den einzigen schei n-
baren Rechtstitel, iedesmaligen Besitz desselben (ein Autochthon zu seyn) 

ausgefunden. Aber die Schwierigkeit liegt nicht darinnen, ihn zu erweisen, 

sondern er ist au ch nur ein Billigkeits= und kein Rechtsgrund; denn w a-
rum sollte eine Nation des Zufall, daß sie lange ein rauhes schlechtes Land 

cultivirte, für immer büßen? Man kann nichts sagen, daß die nordischen 
Völker widerrechtlich handelten, daß sie sich bessere Lä nder zueignen 

wollten, und daß die Bewohner dieser Gegenden durch das Glück, das sie 
Jahrhunderte genossen, in einem fruchtbaren Lande zu wohnen, ein Recht 

erwarben, die andern Bewohner der Erde in Wüsteneyen zu verbannen. 
Diesen Fall durch Vernunft zu ent scheiden, setzt eine Cultur voraus, die 

noch ietzt wenige Nationen haben, und eine moralische Billigkeit, die noch 
seltener als jene Cultur ist.  

 
     2) Eine vorsätzliche Rohheit nicht durch Vernunft entscheiden zu wo l-

len, sondern die Gewalt zum Richter a nzunehmen.  
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     3) Eine boshafte Verweigerung auf der einen oder auf beyden Seiten, 
Vernunftgründe anzunehmen.  

 

     4) Ein leidenschaftlicher Zustand, der alle vernünftige Untersuchung 
ausschließt.  

 
     In allen diesen Fällen bleibt der Krieg immer selb st unmoralisch, aber 

die kriegführenden Mächte sind es beyde nur dann, wenn der zweyte, dri t-
te und vierte Fall bey den beyden Statt findet, und eine ist es, wenn nur 

bey ihr diese Fälle Statt finden; im ersten Fall aber können beyde mor a-
lisch gesinnt seyn.  Auch im zweyten und vierten Fall kann man die Nati o-

nen noch nicht niederträchtig nennen, denn sie hören der Vernunft zwar 
nicht an, aber sie erklären sich doch nicht als ihre Feinde. Nur der dritte 

Fall ist offenbar ungerecht, und eine Nation, die einen s olchen Krieg führt, 
ist niederträchtig, wenn sie selbst die Urheberin ist, und verworfen oder 

aus feilen Seelen bestehend, wenn sie sich von einem Fürsten in einen 
solchen Krieg führen läßt; denn der Mensch darf sein Selbsturtheil über 

Recht und Unrecht ni e aufgeben. Der Krieg ist daher an sich kein Zeichen 

der Immoralität der kriegführenden Mächte, und es kann Kriege geben, 
die von beyden Seiten mit Recht geführt werden, und die Gewalt kann 

über Recht entscheiden, nicht weil man durch Vernunft nicht entsch eiden 
wollte, sondern weil man nicht konnte. Man muß sich aber alsdann den 

Ausschlag, den die Gewalt gab, als einen Rechtstitel gefallen lassen, und 
darf sich nicht hinterlistigerweise auch dieser Entscheidung zu entziehen 

suchen.  
 

     Daraus entspringt die Verbindlichkeit der Verträge, die durch einen 
Krieg erzwungen worden. Ihre Gültigkeit setzt aber voraus, daß der Krieg 

als Entscheidungsmittel des Rechts, von beyden Partheyen gewählt ward. 
Ist das offenbare Recht der einen Parth ey durch die Gewalt der andern 

unterdrückt worden, so hat diese Parthey auch keine Garantie von der M o-
ralität, sondern allein von ihrer Gewalt zu erwarten. Die Furcht vor Krieg 

überhaupt kann daher nie die Moralität einer Handlung vermindern, und 

so bald m an nur nicht unrecht handelt, so darf man sich durch einen b e-
vorstehenden Krieg von seiner Handlungsweise nicht abschrecken lassen. 

Auf seine Rechte lieber Verzicht thun, als Krieg führen wollen, setzt eine 
moralische Schwäche voraus, denn ich gestehe dadu rch ein, daß ich en t-

weder meines Rechts nicht gewiß bin, oder daß es mir gleichgültig sey, ob 
Gerechtigkeit in der Wirklichkeit ausgeübt werde, oder nicht. Die Gründe, 

die uns nöthigen in die bürgerliche Gesellschaft zu treten, verbinden uns 
auch Krieg zu führen, wenn die Gerechtigkeit nur durch ihn in der Wir k-

lichkeit erzielt werden kann. Den Menschen der sich alles gefallen läßt um 
nur in Ruhe zu leben, nennt man eine feige Seele, und alle Völker haben 

bisher die feigen Seelen noch mehr verachtet, als die  Streitsüchtigen, weil 
diese doch Recht thun, wenn sie wollen, aber iene es unterlassen, auch 

wenn sie es wollen.  
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     So gerecht aber der Krieg auf der einen Seite seyn kann, so zeugt er 
doch allezeit von dem Mangel der moralischen Cultur im Ganzen, die allein 

endlich den Frieden des Herrn auf unserer Erde wirklich zu machen, mü s-

sen die Talente eines jeden Menschen geweihet seyn, und jeder ist ha s-
senwürdig, er mag noch so laut wider den Despotismus sprechen, noch so 

heftig die Menschenrecht vertheidigen, und zu ihrer Behauptung auffo r-
dern, noch so thätig an dem Umsturz allesdessen, was sie zu beleidigen 

scheint, arbeiten, wenn er nicht von ganzer Seele in dem Wunsch mit ei n-
stimmt: de r  F r ie de  des  Her r n  sey  m i t  uns  a l l e n !  
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I I I .  Ueber  den Begr i f f :  Volk .  
 

 

Eine große Menge Menschen macht noch kein Volk aus. Diese Menge 

könnte sowohl aus mehrern Völkern bestehen, als auch nur eine Anzahl 

von Individuen seyn, die durch nichts miteinander verbunden, nur durch 
den Beobachter in  dem Begriff Volk zusammen gefaßt wäre. Zum Begriff 

eines Volks ist aber auch nicht nothwendig, daß die Menge, die ein Volk 
ausmacht, einen einzigen Staat bildet. Ein Staat kann aus mehrern Vö l-

kerschaften bestehen, und Völkerschaften werden von andern als ve r-
schiedene Völker unterschieden, bey denen noch keine Spur von einem 

Staat anzutreffen ist. Weder die Menge von Menschen, die sich zusammen 
halten, noch daß sie einen eigenen Staat bilden, macht daher das Eigen t-

hümliche des Begriffs eines Volkes aus. Es ist auch nicht einmal nöthig, 
daß Völker beisammen wohnen. Die Juden, die in alle Welt zerstreut sind, 

machen noch immer ein eigenes Volk aus. Oft wird vom Volk im Gege n-

satz der Regierung gesprochen, als wenn man z.B. sagt, das Volk hat r e-
bellirt; allein h ier ist es deutlich, daß man mit diesem Worte einen ganz 

andern Begriff verbindet, als wenn man es braucht, ohne an den Unte r-
schied zwischen Herr und Unterthan zu denken; wie dieß gewiß nicht in 

dem Ausdruck geschieht: die Cimbrer ein nordisches Volk. Der Unte r-
schied den man in diesen beyden Ausdrücken zwischen Volk und Volk 

macht, ist zu auffallend, als daß wir das Eigenthümliche dieses Begriffs zu 
entdecken hoffen könnten, ohne diese beyden verschiedenen Bedeutu n-

gen von einander zu trennen, und jede für s ich ins besondere zu besti m-
men. Das Eigenthümliche derienigen Bedeutung des Wortes Volk, bey 

welcher auf einen Unterschied der Menschen in Rücksicht auf Staatsrecht 
noch gar nicht gesehen wird, werden wir wohl am leichtesten dann en t-

decken, wenn wir auf da s Acht geben, was vorzüglich den Unterschied 
zwischen verschiedenen Völkern ausmacht. Der auffallendste i s t  e i ne  

phys ische  Ve r sch ie denhe i t . Er ist aber nicht nothwendig erforde r-

lich, um ein Volk von einem andern zu unterscheiden. Nach ihm kommt 
die Sprache . Menschen, die einander gar nicht verstehen, oder höc h-

stens einst verstanden haben, können unmöglich ein Volk ausmachen. 
Aber dieser Unterschied ist größer, als er nöthig ist, um die Menschen in 

Völkerschaften zu theilen; denn viele Völker verstehen einan der, die man 
dennoch als verschiedene Völker betrachtet. Der Dialect aber ist nicht hi n-

länglich, um eine Völkerschaft zu bestimmen. Bey verschiedenen Völkern 
ist er zwar meistens verschieden, aber Menschen die im Dialect voneina n-

der abweichen werden darum nicht immer als verschiedene Völker b e-
trachtet, und Menschen, die einander mit Mühe verstehen, werden öfters 

zu Einem Volke gerechnet. Die Re l ig i on  ist eine ebenso starke Ursache; 
die Menschen zu theilen, als die Sprache, aber sie ist ebenso wenig das, 

wod urch ein Volk von andern charakteristisch unterschieden ist, als die 
Sprache. Ein Volk kann verschiedenen Religionen zugethan seyn, und ve r-
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schiedene Völker können eine Religion haben. Ausser Religion und Spr a-

che unterscheiden sich die Menschen im Ganzen no ch durch ihre S i t te n . 
Dieß scheint es vorzüglich zu seyn, was das Eigenthümliche eines Volkes 

ausmacht, und es ließe sich vielleicht der Begriff eines Volkes dadurch am 

besten bestimmen, daß man sagte: ein Volk ist eine Menge Menschen, die 
sich wegen der U ebereinstimmung in ihren Sitten vorzüglich zusammen 

halten, und von andern absondern. Der Begriff, den man mit dem Wort 
Sitten verbindet, ist aber selbst so weit, und so schwer zu bestimmen, daß 

es, ehe man ihn zur Bezeichnung des Eigenthümlichen eines Vol ks a n-
nimmt, nöthig ist, ihn selbst zu zergliedern.  

 
     Im Verhältnis zu Moral ist klar, daß das Wort Sitten gar nichts als m o-

ralisch oder unmoralisch bestimmt. Unter der Aufschrift: über die Sitten 
der wilden Völker in u.s.w. wird niemand eine Bestimmung  des Grades der 

Moralität, der diesen Völkern im Ganzen eigen ist, sondern nur eine Schi l-
derung ihrer Gebräuche und ihres Benehmens bey verschiedenen Gel e-

genheiten erwarten. Die Beurtheilung ob diese Sitten moralisch oder u n-
moralisch sind, ist ein ganz eig enes von der Erzählung der Sitten völlig 

verschiedenes Geschäft. Die Verwandtschaft des Wortes Sitten mit dem 

Wort Sittlichkeit führt sehr natürlich auf den Gedanken einer Gemeinschaft 
der Bedeutung zwischen beyden, und berechtigt wenigstens zu unters u-

chen , ob nicht Sittlichkeit eben so aus dem Wort Sitten entstanden ist, als 
das Wort Tugend in ietziger Bedeutung aus der Bedeutung, die es vor ein 

paar Jahrhunderten hatte, wo man sich des Ausdrucks: von der Kräuter 
Tugend und Wirkung, und anderer ähnlicher b ediente. Der ursprüngliche 

Begriff der Tugend scheint bey allen Völkern Kraft aus Spontaneität zu 
seyn. Wieferne die Kraftäußerung, wie z.B. die Spannung bey einer Feder, 

als eine Folge einer fremden Ursache gedacht wurde, insoferne bediente 
man sich nie d es Wortes Tugend. Nach verschiedenen Erhöhungen des 

Begriffs, nannte man endlich nur die vorzüglichste Kraftäusserung eines 
belebten Wesens Tugend, und in der deutschen Sprache ietzt nur die vo r-

züglichste des Menschen. Das Wort Sitten hat eine ähnliche Erh öhung des 
Begriffs erhalten. Diese ist dem von ihm abgeleiteten Wort Sittlichkeit 

zutheil geworden. Sittlichkeit zeigt eine zwangsfreye Unterwerfung unter 

Pflicht an; im Worte Sitten muß daher, wenn unsere Vermuthung richtig 
ist, ein Begriff liegen, der si ch zu diesem erhöhen läßt. Diese erhöhte B e-

deutung des Worts Tugend begreift noch immer seine ursprüngliche in 
sich, denn selbsthätige Kraftäusserung ist eine die Möglichkeit der Tugend 

begründende Erforderniß. Es wird etwas nur insoferne für tugendhaft e r-
klärt, wieferne es als die eigenthümliche Handlung eines Menschen b e-

trachtet wird. Was durch fremden Einfluß geschiehet, wenn es auch an 
sich noch so nützlich und gerecht ist, wird dem Handelnden nicht als T u-

gend angerechnet. Moralität an sich, und das was  als Tugend e rkann t  
wird, unterscheiden sich dadurch, daß eine das Verhältnis der That und 

der Gesinnung zum Gesetz, als absolut, ohne auf die Erkenntnißfähigkeit 
der Menschen, die die Handlung beobachten, Rücksicht zu nehmen, b e-

zeichnet, zu dieser aber er fordert wird, daß die That von den Menschen, 
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die sie beobachten, schon zum voraus als mit der Moralität verträglich, 

und die Gesinnung, die sie bey dem Thäter vorauszusetzen für nöthig ha l-
ten, als eine ächt moralische Gesinnung von ihnen schon längst erkan nt 

sey. Tugendhaft, welches die Gemäßheit einer Handlung mit dem was für 

Tugend gehalten wird, ausdrückt, ist daher immer ein subiectives Präd i-
cat, das aber als objectiv beygelegt wird. Sittlich drückt bald das Verhäl t-

nis zur Sittlichkeit oder Moralität, b ald das Verhältnis zu den Sitten aus. In 
der letztern Bedeutung zeigt es an, daß die Handlung den eingeführten 

Sitten gemäß ist, und ist daher auch nur ein subjectives Prädicat. Subje c-
tive Urtheile können aber von vielen Menschen gemeinschaftlich für wahr 

gehalten werden, und dann sind sie in Beziehung auf das Individuum, we l-
ches sie fällt, für die übrigen, die unter diese Zahl gehören, objectiv gü l-

tig, und können Jahrhunderte lang dafür gelten. Diese in solchen Verhäl t-
nissen objectiv gültigen Urtheile könn en entweder unter der Einschrä n-

kung, daß sie für einen Kreyß von Menschen objectiv gültig sind, vorg e-
tragen werden, ohne auf ihre wahre Objectivität Rücksicht zu nehmen, 

und dann werden sie zwar als subjectiv erkannt, aber ihr objectiver Werth 
nicht unters ucht, oder es kann vorausgesetzt werden, daß ihre objective 

Gültigkeit durch die Einstimmung vieler Menschen begründet werde, und 

dann wird von ihrer wahren objectiven Gültigkeit gänzlich abstrahirt. Dieß 
ist der Fall wenn man von den Sitten der Völker spr icht. Sitten werden im 

Grunde als etwas subjectives betrachtet, daß aber als objectiv gültig a n-
genommen werden muß, und es giebt daher allerdings einen Uebergang 

von der Bedeutung des Wortes Sitten zu der des Worts Sittlichkeit. Es 
liegt darinnen, daß man den Mangel objectiver Gültigkeit der Vorschriften, 

die man unter Sitten begriff, einfach, und nun durch dieses Wort nur das 
verstanden wissen wollte, was bey allen Menschen Sitte seyn sollte. Sitten 

wären in dieser Bedeutung ï die in dem subjectiven Begrif fe von Sittlic h-
keit, in so weit sie sich im Betragen zeigt, gegründeten Vorschriften, die 

vielen Menschen gemein sind, insoferne von ihnen andern Menschen, die 
unter und mit ihnen leben wollen, die Achtung für jene Vorschriften, als 

wären sie objectiv ange nommen, dabey aber nicht auf die innere Gesi n-
nung, sondern nur auf das äussere Betragen gesehen wird. Die Sitten la s-

sen sich aus diesem Gesichtspunct als ein Betragen erklären, das bey vi e-

len Menschen, die sich deswegen besonders zusammenhalten, für tugen d-
haft gehalten wird. Unter die Sitten rechnet man nicht das, was einmal 

rechtlich bestimmt ist, und als solches erzwungen werden kann, sondern 
nur das was für tugendhaft gehalten wird, und freywillig geschehen soll. 

Insofern aber der Rechtsgang selbst im mo ralischen Verhältnis betrachtet 
werden kann, insofern kann man auch Rechtssatzungen einen Volks zu 

seinen Sitten rechnen. Da die Sitten durch die Uebereinstimmung festg e-
setzt sind, so werden die Fehler gegen die Sitten entweder als Mangel der 

Bekanntschaft  mit einstimmig für sittlich Erkannten angesehen ï Ung e -
zogenhe i t , oder als Vernachlässigung desselben ï Unsch ick l i chke i t , 

oder als damit nicht übereinstimmender Hang ï Unar t i gke i t , oder als 
Trotz, was man dann durch Grobhe i t ,  B ru ta l i tä t  und Unve r -

schämthe i t  bezeichnet.  
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     Alle diese Prädicate beziehen sich auf die durch die öffentliche 
Meynung festgesetzten Tugendbegriffe, insofern sie allein durch diese 

Meynung als wahr angesehen werden, und diese Meynung nicht als das 

Resultat einer Untersuchung, sonder n als in einem allen Menschen g e-
meinsamen Gefühl gegründet angenommen wird. Ein Volk läßt sich also 

am besten durch eine Menge Menschen erklären, deren subjectiven B e-
gri ffe von Tugend, insoferne sie aufs Gefühl gegründet sind, übereinsti m-

men, und zur Regel  ihres Betragens und der Beurtheilung des Werths e i-
nes Menschen, der unter und mit ihnen lebt, geworden sind, und die sich 

deswegen besonders zusammenhalten.  
 

     Unter e inem Vo lk  in dieser Bedeutung, wenn es einen Staat au s-
macht, spricht man nun wieder v on dem Vo l k , im Gegensatz anderer 

Menschen unter ihm, die man nicht zu dem Volk rechnet. Zu diesem B e-
griff gehört es aber schlechterdings, daß ein Volk im Staate lebt; denn bey 

wilden Völkern fällt diese Bedeutung des Wortes Volk hinweg. Die von 
dem Volk a usgenommen werden, sind vorzüglich die Ge b ie te nde n , die 

Pr ie s te r , und die von diesen beyden dafür anerkannten Ge lehr ten . E i-

nen Adel setzt die Eintheilung einen Volkes in diese zwey Classen gar nicht 
voraus, und wo er sich findet, wird er zum Theil öfters z um Volk gerec h-

net. Er wird eigentlich nur insoferne von dem Volk weggerechnet, als er 
ein näheres oder gar ein ausschließendes Recht auf die angegebenen 

Stände hat. Es wird also der Theil von dem Volke weggerechnet, der da 
fordert, daß seine Urtheile in de n ihm zuständigen Fällen von dem andern 

weit größern Theile für objectiv gültig gehalten werden sollen, und der z u-
gleich im anerkannten Besitz des Rechts dieser Forderung ist.  

 
     So klar es dadurch ist, was man unter dem Volk, dessen Individuen 

man im Gegensatze der Obern geme ine  Leu te , und im Gegensatze der 
Priester und Gelehrten Layen  nennt, zu verstehen hat, so schwer scheint 

es, das moralische Verhältnis zu bestimmen, wori nn das Volk gegen den 
andern Theil, den wir zusammen die Vo rne hmen  nennen wollen, steht, 

und ohne Aufopferung seiner Persönlichkeit stehen kann. Dieß Verhältnis 

des Vornehmen zum Gemeinen darf die Menschenrechte nicht verletzen, 
wenn es nicht als unmoralis ch verdammt werden soll. Es kann also nicht 

das Verhältnis zwischen Herren und Sclaven seyn, es kann aber auch nicht 
das zwischen Herren und Dienern seyn, weil dieses einen freywilligen Ve r-

trag voraussetzt, der persönlich eingegangen wird, und nur so lange  dau-
ert, als man ihn schließen will; jenes Verhältnis aber wird nicht persönlich 

auf bestimmte Zeit eingegangen, sondern es findet entweder schon von 
der Geburt an Statt, oder es wird wenigstens durch die angetretene Lau f-

bahn auf immer entschieden, und kan n durch den Willen des einen Theils 
auf keine bestimmten Jahre eingeschränkt, sondern nur durch Begünst i-

gung des andern aufgehoben werden. Es ist aber auch nicht das Verhältnis 
des Lehrers zum Schüler; dann der Lehrer hat zum Zweck, daß der Sch ü-

ler ihm gle ich werde, und ihn entbehren lerne, welches aber keineswegs 
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der Zweck des Vornehmen mit dem Volke ist. Es ist auch nicht das Ve r-

hältnis zwischen Obrigkeit und Unterthan; denn dieses ließe sich denken, 
ohne daß die Obrigkeit etwas vor dem Volke voraus, sond ern vielmehr i h-

re Autorität erst durch den Willen des Volkes hätte. Das Verhältnis zw i-

schen den Vornehmen und dem Volke muß daher entweder als etwas 
schlechterdings vorhandenes angesehen werden, für das sich kein weit e-

rer Grund angeben läßt, oder wenn es a us einem moralischen Gesicht s-
punkt betrachtet werden soll, wie denn iedes Verhältnis zwischen Me n-

schen aus einem solchen betrachtet werden muß, so kann es nur als das 
Verhältnis der Ma io renne n  zu  de n  M ino renne n  gedacht werden. 

Das  Vo lk  i s t  dahe r  im  Ve r hä l t n i s  gege n  e i nen  ande rn  T he i l  
a l s  m ino renn  gedach te  The i l  e i nes  Vo l ks . Dieß drückt das einz i-

ge mögliche mor a l i s che  Verhältnis aus, auf das sich das s taa t s rech t -
l i che  zurückführen lassen muß, wenn es Ansprüche auf eine moralische 

Seite macht.  
 

     Dieß Verhä ltnis darf aber nicht mit dem po l i t i schen  der verschied e-
nen Gewalten im Staate gegen die Glieder des Staates verwechselt we r-

den. In diesem Verhältnis gehört niemand zu den Vornehmen oder zu dem 

Volk, sondern ieder ist Bürger, der entweder mit einer Gewalt bekleidet, 
oder dieser Gewalt unterworfen, und insofern er, als nicht freywillig dem 

selbst anerkannten Gesetz gehorchend betrachtet wird, Unterthan ist. 
Dieß Verhältnis ist bestimmt, und läßt sich nie aufheben, sondern ist so 

nothwendig als der Staat selb st; das Verhältnis aber zwischen den Vo r-
nehmen und dem Volke kann aufgehoben gedacht werden, ohne daß der 

Staat dadurch aufgehoben wird. Es ist also kein im Staat wesentliches 
Verhältnis, sondern ein zufälliges, das von selbst entstand. Moralisch läßt 

es s ich dadurch denken, daß der eine Thell gegen den andern unmündig 
ist; in der Wirklichkeit findet es aber dadurch Statt, daß der eine Theil das 

Recht hat, den andern als unmündig zu behandeln, und daß dieser seine 
Mündigkeit nicht blos durch sich selbst erl angen kann, sondern diese nur 

dann gültig ist, wenn sie von dem andern rechtlich anerkannt wird. Das 
Entstehen dieses Verhältnisses läßt sich nicht aus politischen Verfügungen 

ableiten, sondern es war nothwendig, daß es sich schon bey der Bildung 

des Staat es vorfand, und es erst möglich machte, daß ein Theil die Obe r-
gewalt erhielt. Jede Wahl der Obergewalt setzt schon eine Uebereinkunft 

diese Wahl anzustellen voraus, welche ursprünglich als unverabredet a n-
gesehen werden müßte, weil noch keine rechtliche Gül tigkeit der Sti m-

menmehrheit vor dem Staate statt finden kann. Dadurch wäre aber nur 
das Bedürfnis einer Obergewalt anerkannt. Da sie aber dann erst, wenn 

die Majorität rechtlich gilt, gewählt werden könnte, was doch einzig durch 
sie erst möglich ist, so lä ßt sich das ursprüngliche Entstehen einer Obe r-

gewalt nie durch eine Wahl oder durch einen Vertrag denken, sondern ei n-
zig und allein dadurch, daß Menschen andere, die sich einer Obergewalt 

anmaßten, duldeten und sich daran gewöhnten. Wenn die Obergewalt u r-
sprünglich als gewählt, und ihr Recht von dieser Wahl abhängig betrachtet 

werden müßte, so würden, wenn diese Wahl rechtsgültig seyn sollte, die 
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Mündigkeit der Wählenden vorausgesetzt, und das Verhältnis zwischen 

Vornehmen und Volk könnte dann nicht mehr st attfinden.  
 

    Die Quelle des Unterschied zwischen Vornehmen und Gemeinen muß in 

der Ueberlegung gesucht werden, die Menschen über Menschen hatten, 
wodurch das Urtheil der einen für die andern obiectiv gültig, und ihr Ve r-

fahren zum Gesetz wurde. Die phys i sche  Möglichkeit dieses Verhältni s-
ses beruhet daher auf der schnellern Entwicklung der Kräfte gewisser 

Menschen im Verhältnis gegen andere, und die mora l i s che  darauf, daß 
ein Mensch unbeschadet seiner Menschenrechte im Verhältnis gegen einen 

andern minoren n seyn kann. Da dieß aber anfänglich nur durch das Z u-
rückbleiben eines Theils gegen den andern, und nicht absichtlich vera n-

staltete Hindernisse von den Vornehmen geschehen konnte, wie in der  
Folge erst möglich ward, so ist diese Unmündigkeit als se l bs tve r schu l -

de t  anzusehen.  
 

     Die Maiorennität und Minorennität ist aber kein Verhältnis, worinn ein 
Mensch gegen den andern dadurch für immer rechtlich steht, weil er jetzt 

darinnen steht, und die Maiorennität ist kein mir gegen den andern z u-

ständiges Recht, sondern ein Grad der Ausbildung meines Geistes, der mir 
durch kein Recht kann gegeben oder genommen werden. Es giebt daher 

auch kein ursprünglich rechtlich entstandenes Verhältnis zwischen den 
Vornehmen und dem Volk, sondern es war ein zufälliges, dem gemä ß zu 

handeln recht war, daß aber kein von dieser Gemäßheit unabhängiges 
Recht geben kann, und es hängt ganz von der Ausbildung beyder Theile 

ab, wie weit sie durch dieß Verhältniß von einander abstehen. Noch wen i-
ger enthält die Minorennität eine Verbindlic hkeit, minorenn zu bleiben, 

sondern der Mensch soll nach seiner Maiorennität streben, eben so wenig 
giebt die Maiorennität ein Recht, den andern minorenn zu erhalten, so n-

dern ich soll so viel möglich zur Maiorennität des andern beytragen. Das 
Verhältnis zw ischen dem Volk und den Vornehmen soll daher immer ve r-

mindert werden. Es absichtlich darauf anzulegen, daß das Volk unmündig 
bleibe, ist Hochverrath an der Menschheit. Dem Volk bleibt daher das 

Recht nach der Mündigkeit zu streben, und seine Mündigkeit zu beweisen. 

Ein Mensch beweiset seine Mündigkeit durch die Kenntnis seiner Rechte, 
und durch die Klugheit und Billigkeit, mit der er Gebrauch von ihnen 

macht. Es beweiset seyne Mündigkeit vorzüglich dadurch, daß es die G e-
setze, nach denen es regiert wurde, k ennen lernt, und ihre Moralität prüft, 

und ihnen um der Sittlichkeit allein willen zu gehorchen anfängt. Indem es 
sich aber dadurch bey der Gesetzgebung selbst mitwirkend zeigt, so e r-

hebt es sich eben dadurch zu einem souverainen Volk, insoferne man ihm 
um  seines vorigen Verhältnisses willen noch den Namen Volk geben kann, 

eigentlich gehört aber dann das  Volk auf, und beyde Theile sind zusa m-
men nur e in  Volk. Dieß ist die moralische Entscheidung der Sache, die 

nicht bestimmt, zu was ein Theil den andern zwingen kann, sondern was 
ieder für sich thun, wonach er streben, und zu was er den andern b e-

hülflich seyn soll.  
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     Es bleibet nun noch übrig, das Ver hältnis zwischen den Vornehmen 
und dem Volk, nach dem zu untersuchen, was ieder Theil von dem andern 

nach dem strengen Recht zu fordern hat, welches bloß auf den dermaligen 

Zustand der Sache Rücksicht nimmt. Da die Unmündigkeit des Volks ve r-
schuldet ist, u nd es ursprünglich mit den Vornehmen gleich mündig war, 

so hat es seine Rechte gleichsam vergeben, und die Vornehmen haben 
bey vielen Völkern ein rechtliches Verhältnis zwischen sich und dem Volk 

gegründet, das ihnen das Uebergewicht, welches sie über letz teres zufällig 
erhielten, auf immer sichern sollte. Man kann hier nicht sagen, daß sie das 

Volk unterdrückt, sondern nur, daß sie seine Unachtsamkeit benutzt h a-
ben. Dadurch daß das Volk in den Unterschied zwischen sich und den Vo r-

nehmen stillschweigend ein gewilligt hat, hat dieser Unterschied Rechtsgü l-
tigkeit erhalten. Die Rechte, die daraus entsprungen sind, machen vorzü g-

lich das Staats= und Lehnrecht aus. In diesen rechtlichen Verhältnissen 
wird allezeit der Adel als von dem Volke unterschieden angenommen , aber 

im gemeinen Sprachgebrauch, der nicht immer auf das Rechtliche, so n-
dern nur auf das Anschaulich sieht, wird oft ein Theil des Adels, der sich 

durch keine größre Ausbildung vom Volke auszeichnet, und keinen Theil 

an der Regierung hat, mit zum Volke g erechnet. Besonders gehört der 
Adel im Gegensatz des Clerus zum Volk.  

 
     Das S taa t s re ch t  darf nicht mit der S taa tsp f l i ch t  verwechselt 

werden. Bisher haben alle Lehrer des Naturrechts den Fehler begangen, 
das Staatsrecht aus der Staatspflicht abzuleiten;  allein daraus, daß ich e i-

ne Pflicht habe, folgt nicht, daß ich ein Recht habe; denn das Recht kann 
ich nach Belíeben ausüben, nicht so die Pflicht: des Rechts kann ich mich 

begeben, aber nicht der Pflicht: das Recht bleibt mir, auch wenn es Pflicht 
ist, e s nicht zu gebrauchen. Es kann zwar, wie wir oben in der Deduction 

der Menschenrechte gesehen haben, nichts ein Recht werden, was nicht 
überhaupt recht seyn kann, und ist mir das Recht zugestanden, so kann 

ich mir wohl die Moral vorschreiben, in welchen Fä llen ich keinen G e-
brauch von meinen Rechten machen darf, oder in welchen ich mein Recht 

behaupten soll, aber ein anderer kann mich dann innerhalb meiner Rechte 

nicht mehr einschränken. Kein consequenter Publicist wird zugeben, daß 
die Maiestätsrechte eines  erblichen Königs ihm nur als König zukommen, 

vielmehr wird er behaupten, daß er das Recht habe König zu seyn. Das 
Staatsrecht überhaupt lehrt freylich auch, in welchen Fällen der Regent 

sein Recht nur Kraft seiner Function habe, allein dann ist auch sein Recht 
viel geringer, und diese Einschränkung wird als ein Recht der ihn ei n-

schränkenden Personen vorgetragen. Aus dem was dem Staat obliegt läßt 
sich daher wohl finden, welches die Bedingungen sind, die erfordert we r-

den, um seine Obliegenheiten erfüllen zu  können, aber es lassen sich aus 
diesen Bedingungen die Rechte nicht ableiten, die der Obergewalt, als 

Person betrachtet, zukommen. Rechte können nur in zwey Fällen der 
Obergewalt perönlich zukommen ï entweder wenn durch ein besonders 

Gesetz die bloße Bedi ngung der Erfüllung der Staatspflicht zu einem Recht 
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erhoben wird, oder wenn die Personen, welche regieren, diese Rechte 

schon besitzen. Wir wollen dieß durch ein Beispiel zu erläutern suchen, 
und annehmen, der Regent habe das Recht, keine geheimen Gesells cha f-

ten zu dulden. Schliesse ich so: der Regent ist verbunden, Gerechtigkeit 

und Frieden im Staate zu erhalten, dieß ist aber nicht möglich, wenn es 
Verbindungen giebt, deren Zweck er nicht kennt, und die vielleicht stark 

genug werden könnten, beydes zu st ören, so habe ich kein Recht, sondern 
ein Pflicht des Regenten erwiesen. Er darf hier nur, weil er soll, und als 

Pflicht wäre es ihm nur erlaubt, sich nach dem Zweck zu erkundigen, und 
wenn der Zweck Gerechtigkeit und Frieden nicht hinderte, so könnte er 

zwar das Geheime der Verbindung aufheben, aber die Verbindung selbst 
dürfte von ihm nicht gekränkt werden, auch wenn sie zu seinem persönl i-

chen Nachtheil gereichte. In diesem Falle dürfte er nur sein Privatrecht zu 
behaupten suchen, aber es nicht eigenmächt ig durchsetzen, sondern mü ß-

te sich an die Gerichte wenden. ï Schließe ich so: aus obigen Gründen ist 
ein Gesetz gegeben worden, vermöge dessen dem Regenten, weil er als 

Regent erkannt ist, das Recht zugestanden wurde, iede geheime Verbi n-
dung als sträflich aufzuheben, und die Mitglieder zur Verantwortung zu 

ziehen, so hätte er nur ein Recht als Regent, insoferne ihm das Recht zu 

regieren eingeräumt wurde, aber er hätte dieß Recht nicht persönlich, 
sondern als gehuldigter Regent. ï Schließe ich aber so: weil der Regent 

von Gottes Gnaden (aus ursprünglichem vom Voik ganz unabhängigen 
Recht) Regent ist, so hat er das Recht sich schlechterdings in seiner R e-

gentschaft zu erhalten; so gebe ich dadurch ein persönliches Recht des 
Regenten zu erkennen. Nur in dieser l etzten Eigenschaft sind die Rechte 

des Regenten ein Gegenstand des Staatsrechts ( ius publicum ,) welches 
nicht bestimmt, was die Vornehmen thun sollen, sondern was sich die U n-

terthanen schlechterdings von ihnen gefallen lassen müssen, weil die R e-
gierenden e inmal diese Rechte haben; und welches die Einschränkungen 

der Regierenden nicht als Pflichten auf ihrer Seite, sondern als Rechte der 
Unterthanen gegen sie vorträgt. Dadurch daß man das Staatsrecht aus 

den Pflichten der Obergewalt im Staat ableitet, hebt m an es eigentlich auf, 
und anstatt die Rechte des Regenten zu deduciren, hält man ihm seine 

Pflichten vor, wobey man freylich die Vorsicht gebraucht, immer auf die 

bereits anerkannten Rechte Rücksicht zu nehmen, und sie zu Pflichten zu 
vernünfteln.  

 
     Das Naturrecht führt nur zur Kenntnis der nothwendigen Rechte der 

Regierung, aber nicht des Regenten. Die letzten Gründe des Staatsrechts 
müssen in dem bloßen Herkommen, (welches aber kein Recht geben 

kann, als insoferne es schon gesetzlich bestimmt ist, daß  in gewissen Fä l-
len ein Recht daraus entstehen soll,) aber in der selbstverschuldeten U n-

mündigkeit des Volks gesucht werden. Das Volk hat es selbst nothwendig 
gemacht, daß Vornehme entstanden, die sich des gemeinen Wesens a n-

nahmen, und diese erhielten also  dadurch, daß sie etwas thaten, was 
recht war, ein Recht. Die Erhebung der Bedingungen, die zur Erhaltung 

des gemeinen Wesens nöthig waren, zu einem Recht welches nicht an der 
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Function, sondern an der Person haftete, konnte aber von keinem u n-

partheyischen Gerichtshofe geschehen, darum weil keiner vorhanden war, 
indem jeder Gerichtshof sein Recht ursprünglich selbst geltend machte; 

und eben so wenig von dem Volk welches ein Recht, das sich auf seine 

Unmündigkeit gründete, eben deswegen nicht selbst ertheilen  konnte. Das 
rechtliche Verhältnis zwischen dem Volk und den Vornehmen ist daher von 

beyden Seiten nicht in gehöriger Rechtsform festgesetzt. Das Recht ist auf 
Seiten der Vornehmen zwar nicht usurpirt, oder gegen den rechtmäßigen 

Besitzer behauptet, aber e s ist doch durch keinen unpartheyischen Richter 
ertheilt, sondern selbst angemaßt. Das Volk hat zwar diese Anmaßung 

durch seine Unachtsamkeit zum Recht erwachsen lassen, aber seine S a-
che ist doch nicht als abgeurtheilt, ( causa iudicata ,) sondern nur als ve r-

säumt, ( causa deserta ,) anzusehen. Insoferne die Vornehmen ihr Recht 
von sich selbst, also von keinem unpartheyischen Gerichtshof erhalten h a-

ben, läßt sich gegen die Gültigkeit des Gerichtshofs ( competentia fori ) 
streiten, und insoferne das Volk sie lange  ungestört im Besitz gelassen 

hat, können sie sich auf das Recht des ungestörten Besitzes berufen, di e-
ses kann aber, weil sie sich desselben, ohne die Rechtsform in der Besit z-

nehmung zu beobachten, anmaßten, und sich durch Gewalt darinn zu e r-

halten suchten , nicht hinlänglich seyn, eine allgemeingeltendes Recht da r-
auf zu gründen.  

 
     Der einzige Rechtstitel der Vornehmen, der vor einem unpartheyischen 

Gerichtshof gültig wäre, die verhältnismäßige Unmündigkeit des Volks, 
kann aber nicht länger dauern, als d as Volk wirklich unmündig ist, und 

hängt ganz von diesem Umstand ab, der es zugleich auch möglich macht, 
daß das Volk seine versäumten Rechte wiedersuchen kann, weil ihm 

gleichfalls seine damalige Unmündigkeit zu Statten kommen muß. Aber 
dafür können die R echte des Volks auch nicht zurückwirken, und die Vo r-

nehmen zu einem Schadenersatz verdammt werden, weil sich nur die g e-
genwärtige, aber nicht die vergangene Mündigkeit das Volks als Thatsache 

in diesem Fall erweisen läßt, denn kein unpartheyischer Zeuge ka nn, weil 
es das ganz Volk betrift, die frühere Mündigkeit desselben erhärten. Da 

aber nicht einmal ein unpartheyischer Gerichtshof, der zwischen den 

Rechten der Vornehmen und dem Volk entscheiden könnte, angetroffen 
werden kann, weil er immer mit Personen,  die zu den Partheyen gehören, 

besetzt werden müßte, so kann die Sache schon deswegen nicht, wenn 
sich auch über das Recht entscheiden ließe, als Rechtssache abgethan, 

sondern muß, wenn sie zur Klage kommt, aus moralischen Gründen 
beygelegt werden. Die Mor alität giebt aber niemand ein Recht allgemein 

verbindlich zu entscheiden, sondern es kann jemand nur dadurch, daß er 
die Wahrheit trift, und diese Wahrheit erkannt wird, allgemeingültig en t-

scheiden; denn die Gewissensfreyheit gehört zu den Menschenrechten.  
 

     Beyde Partheyen sind also eigentlich an ihr Gewissen gewiesen, dem 
es obliegt, nicht bey dem, was ietzt Rechtsschein hat, stehen zu bleiben, 

sondern nach dem zu handeln, was an sich recht ist. Diese Hinweisung an 
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den Richterstuhl der Moral betrift a ber nur die Entscheidung des Rech ts  

zwischen den Vornehmen und dem Volk, welches allein in diesem Unte r-
schied bestehet, nicht aber das aus diesem Recht entsprungene E ige n -

thum . Ueber dieses kann das bürgerliche Recht entscheiden. Durch die 

Abschaffung der L ehensgerechtigkeit, der Zehenten und anderer Servit u-
ten, dürfte aber nicht der Ertrag dieser Rechte als solcher zugleich abg e-

schaft werden; denn die Verdienste der Vornehmen könnten ihnen alle r-
dings ein Recht an den Producten erworben haben, das auch dadur ch noch 

gültig seyn müßte; und weil die Rechtspflege immer nach dem möglichen 
Recht ( quis quis praesumitur bonus ) entscheiden muß, so dürfte der E r-

trag jener Rechte auch dann, als bloßes Eigenthum, (das aber als solches 
immer nur Geldwerth hat,) nicht verl etzt werden. Die Verletztung des E i-

genthums in diesen Fällen würde nicht bloß den Vornehmen, sondern auch 
den Gemeinen treffen. Denn derjenige, der ein Gut mit wenigen Servit u-

ten mit mehr Geld bezahlt hätte, als ein anderer sein stärker belastetes, 
würde d adurch, daß letzteres von diesen Lasten befreyet würde, in dem 

Verhältnis verlieren, als der andere gewönne. Die Entscheidung über das 
Eigenthum der Vornehmen und Gemeinen, nach bloßem Geldwerth b e-

trachtet, ist daher von dem staatsrechtlichen Verhältnis zw ischen beyden 

ganz zu trennen. Nur in letzter Rücksicht wird die Entscheidung ganz m o-
ralisch. Da die Moral aber nicht über Recht, sondern nur über Pflicht en t-

scheidet, so giebt es in ihr kein Staatsrecht, sondern nur eine Staat s-
pflicht, aus der hernach zwa r die Bedingungen, unter denen sie allein e r-

füllt werden kann, abgeleitet, und zu Rechten gemacht werden können, 
die aber dann nicht der Person an sich zuständig sind, sondern nur kraft 

ihres Amtes von ihr besessen werden. Die Formel der Geltendmachung 
die ser Rechte ist eben deswegen nicht: Wir von Gottes = Gnaden, oder 

Wir Erb= und Gerichtsherr u.s.w. befehlen hiemit, thun kund; sondern 
kraft meines Amts u.s.w. Diese Umänderung ist aber schlechterdings nur 

von der Aufklärung des Volkes, oder von dem Heraus treten aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit zu erwarten.  

 
     Nun sind wir denn auch im Stande einige hieher gehörige Begriffe g e-

nau zu erklären, da diese Begriffe erst durch obige Erörterung eine b e-

stimmte Bedeutung und einen wichtigen Sinn erhalt en. Es sind die iezt b e-
sonders im Schwange gehenden Benennungen:  Ar i s to c ra t ,  D e -

mocra t ,  Moder an t i s t ,  Jacob ine r . A r i s toc r a t  verdient derienige 
genannt zu werden, der alle Mittel für rechtlich erklärt, das rechtlich Ve r-

hältnis zwischen den Vornehmen und dem V olke geltend zu erhalten, und 
wo möglich zu vergrößern, und der sich daher bemüht, die Aufklärung zu 

hindern. A r i s to c ra t i smus  kann so wohl ac t i v  als pass i v  seyn, je nach 
dem er sich entweder alles erlaubt, oder aus Achtung für das bisherige 

Verhältnis alle s duldet . Demo cra t  ist, der das Volk an den Vornehmen 
wegen der Rechte, die sich diese über eines erworben haben, zu rächen 

sucht, der die Vornehmen dem Volke unterwerfen will, und der deswegen 
mit der Mündigkeits=Erklärung des Volks der wahren Mündigkeit,  die sich 

von selbst äussert, zuvoreilt. Sieht iemand nur darauf, daß der Druck der 
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Vornehmen dem Volke nicht lästig werde, und eine von ihren angemaßten 

Rechten keinen dem äußern allgemeinen Wohl des Gesellschaft nachtheil i-
gen Gebrauch machen können, und hält er die rechtlichen Bestimmungen, 

die auf den Lebensgenuß und auf den Erwerb von Reichthümern keinen 

Einfluß zu haben scheinen, für eine unbedeutende Sache, so kann er Mo-
de ran t i s t  heißen. Sollte das Wort Jaco b ine r  eine eigene, unter den 

obigen nicht be griffene Bedeutung haben, so bliebe dafür noch diese ü b-
rig, daß man darunter verstände, der gar von keinem herkömmlichen 

rechtlichen Verhältnis etwas wissen, sondern ohne Rücksicht auf das He r-
gebrachte alles nach bloßem Vernunftschein ( exqequo ) entschieden  wi s-

sen wollte.  
 

     Keine von diesen Gesinnungen verträgt sich mit der Moral. Der Ar i -
s to c ra t  und Democra t  verletzen sie, i e ne r  dadurch, daß er ein Recht, 

das ihm nur durch die zufällige Unvollkommenheit des andern zukam, d a-
durch sichern will, daß er dies e Unvollkommenheit bezweckt; und d ie se r , 

weil er ein Recht, dessen er sich selbst begab, an dem andern rächen will, 
der es unbestritten übernommen. Der Mo deran t i s t  fehlt dadurch, daß 

er der moralischen Entscheidung ausweichen will, und nach Vortheil 

strebt , wo nur vom Recht die Rede ist. Der Jacob ine r  hebt alle Recht s-
form auf, weil er die Entscheidung der Willkühr überträgt, wodurch er aber 

den bürgerlichen Zustand eigentlich selbst aufhebt, in welchem nach dem 
Recht, und nicht nach der Willkühr, selbst wen n sie ganz vernünftig wäre, 

entschieden werden muß. Anstatt der bügerlichen Gerichtshöfe kann der 
Jacobiner, wenn er consequent ist, nur einen Despo t i smus  der 

Meynung  setzen, oder es entsteht Anarchie.  
 

     Der Aristocrat mißbraucht das äußere Recht, der Democrat mißbraucht 
die Begünstigung der Billigkeit, der Moderantist weicht der Rechtsform 

aus, und der Jacobiner hebt alle Rechtsform auf. Der Aristocrat vergöttert 
die Vornehmen, und verschmäht das Volk, der Jacobiner vergöttert das 

Volk und verschmäht d ie Vornehmen. Der Democrat erhebt das Volk, und 
unterdrückt die Vornehmen, und der Moderantist übervortheilt die Vo r-

nehmen, und hintergeht das Volk.  

 
     Alle diese Secten haben verschiedene Begriffe von Freyhe i t . Frey 

heißt ein Volk dem Aristocraten, wen n es keine Frohndieste thut; dem 
Democraten, wenn es sich von allen Vornehmen losmacht und sich an i h-

nen gerächt hat; dem Moderantisten, wenn es für Geld mit den Vorne h-
men an allen Vergnügungen gleichen Theil haben, und versteht es nur die 

Mittel dazu, so reich, ja noch reicher als sie, werden kann; dem Jacobiner, 
wenn es keine Rechte respectirt, als die von ihm stammen, und dieß nur 

so lange, als es sie anerkennen will.  
 

     Nach dem bisher Gesagten ist es nicht schwer, der wahren Begriff der 
po l i t i s che n  Fre yhe i t  eines Volkes zu finden. Es fällt in die Augen, daß 

er in der Abwesenheit eines für rechtlich erkannten Unterschieds unter 
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den Vornehmen und dem Volk besteht. Ein freyes Volk kann verschiedene 

Regierungsformen haben: wenn aber nun keine persönliche n Rechte der 
Regierenden zum Regieren anerkannt werden, so ist das Volk frey, und 

galt auch von ieher für frey. Bei dem freyesten Volke giebt es vielleicht 

immer noch einen Theil, den man besonders das Volk nennen kann, aber 
das Verhältnis zu den Vornehmen , bloß als solche, hat kein rechtliches A n-

sehen. Ein f reyes  Vo l k  besteht deswegen noch nicht aus f re yen  B ü-
ge rn ; denn es kann sich Gesetze geben lassen, denen es sich freywillig 

unterwirft, ohne sie selbst untersucht zu haben. Ein Volk, das immer ein i-
ge aus  seiner Mitte wählt, denen es unbedingt gehorcht, ohne sie durch 

eine Constitution verantwortlich zu machen, und sich die Sanction der G e-
setze selbst vorzubehalten, besteht nicht aus freyen Bürgern. Die Franz o-

sen sind jetzt ein freyes Volk, aber sclavische  Bürger. Es kann auch ein 
Volk ohne bürgerliche Verfassung frey seyn. Unter den Wilden giebt es 

freye Völker, aber keine freyen Bürger. Diese Völker haben dann noch 
keine Rechtssatzungen, sondern entscheiden nach ihren Sitten. Zum 

freyen Bürger gehört Selb stthätigkeit bey der Gesetzgebung, die Gesetze 
müssen seine eigenen seyn, und dann erst lebt ein freyes Volk in einer 

f r eyen  Ve r fassung . Dieß ist aber vor seiner Mündigkeit nicht möglich, 

denn wenn es auch frey ist, so wird es doch wie in Rom und Athen, vo n 
den Vornehmen, vorzüglich den Priestern, durch allerley Kunstgriffe gele i-

tet, und dem Dienst ihrer Leidenschaften unterworfen werden, welches 
noch ärger ist, als wenn es nur die durch seine eigene Schuld entstand e-

nen Rechte der Vornehmen zu respectiren h at. Das Mittel zur Freyheit ist 
Au fk l ä rung , und diese kann nicht gegeben, sondern muß selbst erwo r-

ben werden. Man kann niemand den Willen geben, seine Vernunft zur U n-
tersuchung der ihm wichtigsten Angelegenheit, seiner Rechte, anzuwe n-

den.  
 

     Vergleicht man die Begriffe von e i nem Vo lk  und von dem Vo l k , so 
findet sich, daß wie dem letzteren ein anderer Theil im Volk, der im Ve r-

hältnis zu ihm als mündig anzusehen ist, entgegengesetzt wird, jenes in 
Beziehung auf die Menschheit im reinen Idea l als eine besondere Abwe i-

chung, die die Menschheit nur nach subiectiven Begriffen darstellt, b e-

urtheilt wird. Beyde Bedeutungen haben das Gemeinschaftliche, daß in 
ieder eine in Beziehung auf das Ideal von Menschheit nur subiectiv urthe i-

lende Menge von Me nschen verstanden wird. So wie die Aufklärung das 
Volk den Vornehmen nähert, so nähert die Aufklärung die Völker der 

Menschheit. So wie das Staatsrecht sich verliert, so wird sich auch das 
Staatenrecht endlich verlieren, und über alles einzig nach dem bürg erl i-

chen Recht entschieden werden.  
 

     Und nun kann unsere eigentliche Frage von dem Recht des Volks zu 
einer Revolution erst untersucht werden; da wir den Rech tsg r und  ken-

nen, aus dem entschieden, und das Gesetz erklärt werden muß, die Me n-
schenrechte; da  wir das Gese tz  kennen, nach dem zu entscheiden ist, in 
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welchem Falle ein Revolution recht sey, und da wir endlich das Sub jec t  

kennen, dessen Recht bestimmt werden soll, das Volk.  
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IV.  Ueber  das Recht  des Volks zu e iner   
Revolut ion .  
 

Unter einer Revolution des Volks ließe sich nichts anders denken, als daß 

sich das Volk durch Gewalt in die Rechte der Mündigkeit einzusetzen und 

das rechtliche Verhältnis zwischen sich und den Vornehmen  aufzuheben 
suchte. Der Begriff, den wir von einer Revolution oben überhaupt gaben, 

war, daß sie eine Umwälzung der Grundve rfassung eines Staats sey ; wird 

nun durch den Bey satz des Urhebers einer Revolution dieselbe näher b e-
stimmt, so muß die Aender ung der  Verfassung zugunsten der Revoltire n-

den unternommen werden, und eine Revolution des Volks kann also ke i-
nen ändern Zweck haben, als die Grundverfassung zugunsten des Volks 

umzuändern. Man muß hier eine Revo lu t io n  des  Vo l ks  von einer Re -
vo lu t i on , die nur ve rm i t te l s t  de s  Vo l ks  durchgesetzt wird, unte r-

scheiden. Im letztern Falle kann das Volk aus Unwissenheit oder durch 
Täuschung sogar zu seinem Nachteil revolti ren, aber man kann dann auch 

nicht sagen: das Volk fi eng eine Revolution an, sondern nur: das Volk lie ß 
sich zu einer Revolution gebrauchen. Noch weniger darf eine Revolution 

des Volks, die als solche auf die Umänderung der c onstitutionellen Rechte 
des Volks geht, mit einer Rebellion, wo nur den Gebietenden der Geho r-

sam verweigert wird, ohne deswegen eine Aenderung der Regierung selbst 
zu bezwecken, oder mit einer Insur rec tion, die nur die Abschaffung einze l-

ner drüc kenden Rechte, Herkommen oder Anmaßungen der Regierung 

zum Zweck hat, verwechselt werden. Da bey  einer Revolution überhaupt 
nicht na ch dem äuss ern Recht entschieden werden kann, welches wider 

jede Revolution ist, aber die Moral als die höchste Instanz, vor der es sich 
selbst zu verantworten hat, anerkennen muß, so kann auch bei einer R e-

volution des Volks die Sache nicht rechtlich entschieden werde n. Eine R e-
volution überhaupt wird aber dadurch moralisch gebilligt, wenn nur durch 

sie die Menschenrechte können geltend gemacht werden, und also auch 
eine Revolution des Volks. Das Menschenrecht aber, das dem Volke 

col lec tive zukommt, ist kein anderes als  das Recht zur Aufklärung; denn 
die ändern sind persönlich und hängen ihrem Einfluß auf eine Revolution 

nach alle von der Aufklärung des Volks ab. Die Unmündigkeit eines Volks 
ist aber selbstverschuldet, und insoferne t hut es nie recht, deswegen zu 

revol ti ren, um sich dafür, daß es als unmündig behandelt worden, zu r ä-
chen; aber da es diese Verschuldung dadurch gutmachen soll, daß es se i-

ne Nachlässigkeit durch eigene Anstrengung wieder ersetzt, so kann es 

die Mittel fordern, die es bedarf, um sich mündig zu machen. Will man a l-
so das Volk hindern, sich aufzuklären, so t hut es recht, sich zu erheben, 

und wenn diese Hinder nisse aus der Constitution entspringen, die C onst i-
tution aufzuheben. Alle äußern Vorzüge der Vornehmen in Glücksgütern, 

die nicht durch das bl oße Vornehmsey n erworben sind, berechtigen nicht 
zu einer Revolution, denn sie entziehen als solche den Menschenrechten 

nichts, sondern nur diei enigen Vorzüge, die mit de n Aeuss erungen der 
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Menschenrechte im Widerspruch stehen. Wenn die Arbeiten des Volks so 

drückend sind, daß ihm gar keine Zeit gelassen wird, etwas Menschliches 
zu unternehmen, sondern alles vielmehr angelegt wird, es in der Stupid i-

tät eines Lastt hiers zu erhalten, so hat es das Recht zu einer Revolution. 

Es wird sich aber dieses Rechts nic ht leicht zu bedienen wissen, und die 
Vornehmen wären sicher, wenn der Mensch nur Gefühl für Recht und nicht 

auch für Religion hätte. Ein solches Volk läßt Gott auf dem Wege der Rel i-
gion aus der Dienstbarkeit führen. ð 

 
     Bey  dem Volk ist eine Revolutio n allezeit politisch möglich, und alle B e-

trachtungen, inwieferne die politische Möglichkeit selbst zur Rechtmäßi g-
keit einer planmäßigen Revolution erfordert wird, fallen bei dem Volke 

weg. Das Volk kann allezeit eine Revolution durchsetzen, ohne deswegen 
allezeit recht zu haben. Es kann aber nicht leicht geschehen , daß das Volk 

revolti re, ohne recht zu haben, denn es kann nicht als Volk revolti ren, o h-
ne einstimmig zu sein, und diese Einstimmigkeit ist nur durch klare Ei n-

sicht in die Not hwendigkeit der Revol ution möglich, die nie ohne das G e-
fühl seiner Rechte bey  dem Volke möglich ist. Sich über Grundsätze zu 

verständigen, ist eine Sache, die bisher den Philosophen nicht gelungen 

ist, und sich also gar nicht vom Volk erwarten läßt. Da aber doch zur Ei n-
stimmun g erfordert wird, daß man von allgemeingeltenden Princ ipien au s-

gehet, so kann das Volk, wenn es einstimmig handelt, nur von der moral i-
schen Natur des Menschen oder vom Gefühl für Recht ausgehen. 5) Die 

Geschichte, soweit ich sie kenne, dürfte aber schwerli ch noch ein Bey spiel 
einer Revolution des Volks als selbstt hätig, nicht als nur dazu gebraucht, 

aufzuweisen haben.  
 

Insoferne i edes Volk unaufhaltsam seiner Mündigkeit entgegengeht, i n-
soferne bereiten sich alle Völker zu einer Revolution vor. Es ist aber m ög-

lich, daß sich die Verfassungen den verschiedenen Graden von Mündigkeit 
anpassen und dadurch eine eigentliche Revolution verhüten, so daß alles 

nach und nach geschieht und unvermerkt die Verfassung ihre richtige m o-
ralische Form erhält. So, wie man von de m Volke sagen kann, daß es se i-

ne Unmündigkeit verschuldet habe, so kann man auch von der Regierung 

                                                 
5) Die moralische Natur des Menschen war für das Volk bisher immer ein all gemein ge l-

tendes Princip, und es gehört eine große Geschicklichkeit in der Philosophie oder eigen t-

lich in der Sophi stik dazu (denn es ist ja, wie einige glauben, bewiesen, daß Philosophie 

gar nichts ist, wenn sie nur Philo sophie im eigentlichen Sinne des W orts ist), um dieses 

Prin cip unzulänglich zu finden,  weil es nicht in bloßen Worten besteht, sondern etwas, 

das der Mensch in sich unauslöschlich fühlt, anze iget und daher der Einwendungen der 

Philosophen ungeachtet  geglaubt wird. Wenn man die Mey nungen einiger Philoso phen, 

sonderlich einiger neuern, über F rey heit und Moralität liese t, so fürchtet man aber doch 

bey nahe , daß es ihnen gelingen wird, bey des auch für das Volk noch problematisch zu 

ma chen, weil sich viele schon auf ihr Bewußtsey n berufen, daß wenigstens die Frey heit 

(ohne welche die Mo ralität ein bloßes Gaukelwerk ist) von ihnen nicht gefühlt wird. Es 

wäre also wohl möglich, daß, was der Philosophie noch nicht durch C o n k l u s i o n e n  hat 

gelingen wollen, nämlich die moralische Freyheit zweifelhaft z u machen, endlich durch 

eine C o n t a g i o n  entstünde, die sich von den Philosophen oder den Sophisten her über 

das Volkverbreitete.  
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sagen, daß sie i ede Revolution verschuldet habe, weil sie sich nicht der 

Mündigkeit anpaßte oder die Menschenrechte in dem Grade  respec tierte, 
als sie das Vo lk kennenlernte. Es läßt sich auch der Fall den ken, daß die 

Aufklärung bey  den Vornehmen sinkt und bey  dem Volke steigt. Dies muß 

dann not hwendig das Volk gegen die rechtlichen Verhältnisse, die nun gar 
keinen moralischen Grund mehr haben, empören und den Sturz der Ve r-

fassung nach sich ziehen, ohne da ß das Volk zur bürgerlichen Frey heit re if 
ist. Dieß  ist es vorzüglich, was man das Sinken eines Staats als Staat 

nennt und was dann gewöhnlich ein Volk, das seine Regierung nicht mehr 
achtet, ohne sich eine bes sere geben zu können, unter die Herrschaft e i-

nes ändern Volks bringt. Ohne der Geschichte Zwang anzut hun, würde 
sich zeigen, daß der Verfall eines Reichs immer durch das Mißverhältnis 

der Aufklärung der Regierenden gegen die der Untert hanen veranlaßt 
wurde . Es scheint aber, als wenn diesem Mißverhältnisse schlechterdings 

nicht durch die beabsichtigte Dummheit des Volks, sondern nur durch die 
größere Weisheit der Vornehmen abgeholfen wer den könne. Denn, wenn 

auch die L astt hiermäßige Dummheit mit P haraonische r Klugheit zu e r-
zwingen gesucht wird, so bleibt doch noch immer ein Gedanke der Got t-

heit im Menschen, der von einem Moses aufgeweckt alle menschliche 

Klugheit zuschanden macht, und alle Künste des Hofes müssen den Wu n-
dern, die die moralische Natur des Mens chen alsdann bewirkt, unterliegen. 

Bliebe das Verhältnis der Aufklärung zwischen den Vornehmen und dem 
Volke immer gleich, so könnte nie eine Revolution des  Volks entstehen, 

höchstens eine dur ch  das Volk, das von Vornehmen dazu gebraucht wü r-
de.  

 
     Solan ge also die Vornehmen das Volk an der Aufklärung nicht hindern 

und  doch durch das Ue bergewicht ihrer Aufklärung ihre Ue berlegenheit 
behaupten,  solange gi ebt es keine Revolution des Volks. Dieß  ist aber 

nicht für immer  möglich, weil die Aufklärung eine Stuf e hat, über welche 
zwar die Fortschritte  in Weisheit und Wissenschaft ins Unendliche möglich 

sind, wo aber die  Aufklärung als vollendet anzusehen ist und das Reich der 
Dummheit seine  letzten Grä nzen hat; und diese Stufe ist: gänzliche 

Kenntnis der Menschenrechte.  Der Mensch hat zwar dadurch seine Volle n-

dung noch lange nicht  erreicht, i a er ist dann erst imstande, seine wahre 
Ausbildung anzufangen,  aber er kennt nun seine Würde und sucht ihr g e-

mäß zu handeln. Die für die  Menschheit wichtigen Gegenstä nde sind de s-
wegen noch nicht alle von ihm  gekannt, aber er hat Licht genug, sie ke n-

nenzulernen. Er sieht nicht alles  ein, aber er ist aufgeklärt genug, um es 
einsehen zu können, wenn es seinen  Kräften angemessen ist, und sich vor 

anmaßendem Irrt hume zu bew ahren,  wenn es selbige übersteigt. Die Au f-
klärung macht den Menschen auch nicht  moralisch gut, sondern sie setzt 

ihn nur in den Stand, das Gute zu erkennen.  Sie gi ebt ihm nur Licht auf 
dem Wege, auf dem ihn die Moral leiten soll.  Diese Stufe ist also die l et z-

te, über die nicht geschritten werden kann, in der  Hof nung, sich einer 
größern Mündigkeit anzumaßen. Steht nun ein Volk auf  dieser Stufe, so 

fin den zwey Fälle S tatt; entweder die Vornehmen sind zurückgeblieben,  
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und dann haben sie ihr Recht verwirkt, ode r sie haben sie  auch erreicht, 

und dann handeln sie ungerecht, wenn sie das Volk mit Gewalt  als u n-
mündig behandeln wollen. Erkennt aber das Volk seine Menschenrechte  

und ehren sie die Vornehmen, so bedarf es keiner gewaltsamen  Revolut i-

on. Bey de T heile werd en sich vereinigen, eine moralische Staatsverfa s-
sung  zu gründen und als Bürger in Frieden unter den Gesetzen der G e-

rechtigkeit  zu leben. Glücklich ist  der Staat, wo die Vornehmen bey  gle i-
chem  Fortschritt der Aufklärung mit dem Volke beständig so gerecht si nd, 

um das  Volk im Verhältnis seiner Aufklärung, die sie selbst befördern, zu 
behandeln.  In einem solchen Staate geschiehet das, was in ändern durch 

Revo lu t io nen  geschiehet, durch eine von der Weisheit bewirkte Evo l u -
t i on .  

 
     Diejenigen Schriftsteller, w elche der Aufklärung alle Revolutionen au f-

bürden,  haben in der T hat R echt, wenn sie nur Revolutionen von Rebelli o-
nen gehörig  unterscheiden. Denn allezeit müssen die, die eine Revolution 

durchsetzen,  die verhältnismäßig Aufgeklärteren, obgleich nicht die Besse-
ren sey n.  Nur darinnen fehlen sie, wenn sie glauben, die Aufklärung könne 

und dürfe  durch menschliche Gewalt hintertrieben werden.  

 
     Diei enigen, welche die Aufklärung als den Vornehmen unschädlich in 

Schutz nehmen, rechnen darauf, daß die Wahrheit : der Vornehme, der 
entschlossen ist, gerecht zu sei yn, und die Regierung, die einer völlig m o-

ralischen Form angemessen ist, verlieren nicht, sondern gewinnen durch 
die Aufklärung; sie rechnen darauf, daß diese Wahrheit von den Vorne h-

men und den Regierunge n zu ihrem Gunsten ausgelegt werde und daß sie 
sich bereden, so gesinnt und so verfaßt zu sey n. Der edle Mann, der die 

Menschenrechte ehrt, hat nie von der Aufklärung zu fürchten und ebens o-
wenig der Fürst, der aus Pflicht regiert, aber bey de können und müs sen 

doch durch die Aufklärung insofern verlieren, wieferne das nun als ihre 
Schuldigkeit von ändern gefordert wird, was vorher für Edelmut h und 

Gnade galt . Dieser Verlust würde aber frey lich bey  rechtschaffenen Vo r-
nehmen und gewissenhaften Fürsten durch di e Freude ersetzt, ihresgle i-

chen zu sey n und, al ler Bedenklichkeit der Etiqu ette überhoben, nun die 

wahren Freuden der Geselligkeit genießen zu können. Diese Freude müßte 
der Freude eines Vormunds gleichen, der nun seinen Mündel der Vo r-

mundschaft entläßt un d einen treuen Freund dafür an ihm erhält. Ein au f-
geklärtes Volk wird auch nie vergessen, daß der Unterschied zwischen 

dem Volk und den Vornehmen, der die Entstehung und die Folge der bü r-
gerlichen Gesellschaft war, die Quelle seiner Aufklärung ist; denn oh ne 

bürgerliche Gesellschaft ist keine Ausbildung möglich. Aus dem Gesicht s-
punkt der Moral läßt sich nicht über den Wert h der Aufklärung streiten, 

nur aus dem Gesichtspunkt des Eigennutzes la ssen sich zwey  Part hey en 
denken. Beide Part hey en, die Verfechter s owohl als die Gegner der Aufkl ä-

rung, können aber wenig ausrichten, denn die Aufklärung läßt sich weder 
geben noch nehmen. Selbst die Hindernisse, die ihr in den Weg gelegt 

werden und sie oft zu hindern scheinen, dienen nur dazu, die Schwäche 
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der Menschen v on einer und die Tücke derselben von der ändern ßeite n ä-

her kennenzulernen, um die Aufklärung, wenn sie einmal erworben ist, auf 
immer zu erhalten. Die Menschheit geht ihrem Ziele, durch die Vorsehung 

geleitet, unaufhaltsam entgegen, und kein Mensch kann s agen: bis hie her 

und nicht weiter!  
 

     Wenn man von dem, was aus einer Sache hervorgeht, den Zweck he r-
leiten kann, zu dem sie dient, so ist der Zweck der bürgerlichen Gesel l-

schaft ï die Aufklärung. Alle Versuche, Glückseligkeit zum Zweck der 
Staatsverfas sung zu machen, sind bisher gescheitert und mußten es. Zur 

Glückseligkeit wird not hwendig erfordert, daß sie sich der Mensch selbst 
zu verdanken hat und daß er andere auch glücklich machen kann. Glüc k-

seligkeit durch fremde Hülfe ist daher widersprechend, d enn sie ist mit 
Abhängigkeit verbunden, die sich nicht mit ihr verträgt. Die Aufklärung hat 

nicht den Zweck, ein Volk glücklich, sondern es gerecht zu machen. Die 
Staatsverfassung soll nicht Glückseligkeit, sondern Gerechtigkeit hervo r-

bringen. Durch keine Revolution kann Glückseligkeit, sondern nur Gerec h-
tigkeit bewirkt werden. Ein Volk, welches wünscht, daß es ihm so gutgehe 

als den Vornehmen unter ihm, ist nur neidisch, aber nicht aufgeklärt. Ein 

aufgeklärtes Volk verlangt, nur der Würde der Menschheit ge mäß beha n-
delt zu sey n. Ein Volk, das die Vornehmen zu stürzen sucht, ist nur rac h-

gierig, aber nicht aufgeklärt. Ein aufgeklärtes Volk erhebt sich zur höc h-
sten Würde, zur Würde eines moralischen Wesens, und von dieser Stufe 

kann es nicht mehr herabgestürzt werden, und es freut sich, je mehrere 
diese Stufe mit ihm ersteigen.  

 
     Aufklärung ist das Ziel der Menschheit, das sie erreichen kann und das 

sie bald erreichen wird. Sie zu befördern ist Pflicht eines i eden Menschen, 
und  daher kann es auch i eder Mensc h. Er vergebe seine Würde nie und 

biete seine Talente nicht feil; er frage in allem eher, was recht als was ihm 
nützlich ist; er lerne entbehren, was ihm das Glück versagte, und strebe 

nach dem, was in seiner Gewalt steht; er vertilge den stolzen Gedanken 
aus seiner Brust, Menschen glücklich zu machen, und suche die schwere 

Pflicht zu erfüllen, gegen Menschen gerecht zu sey n! Glaubt er, wichtige 

Wahrheiten entdeckt zu haben, so lege er sie den Menschen zur Prüfung 
vor, wie er sie fand und wie er sie glaubt,  ohne heuchlerische Schüchter n-

heit und ohne trotzige Vermessenheit, und überlasse es ändern, ob sie sie 
auch wahr finden; und hätte er auch die Wahrheit verfehlt, so müsse ihm 

doch sein Gewissen zeugen,  wahrhaftig gewesen zu sey n! Dann wird er 
das Volk auf klären und die  wünschenswürdigste aller Revolutionen bewi r-

ken helfen, die darinnen bestehet,  daß Gerechtigkeit und Liebe und nicht 
Eigennutz und Hoffart h die  Quelle und der Zweck der bürgerlichen Verfa s-

sung sind.  
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Ueber die 

Medicin  
 

 
 

 

 

*
*  

 
 

 
 

 
 

 
 

* )  Aus einer noch ungedruckten 

Schrift: Arkesilas oder über Wahrheit 
und Täuschung.  

 

 
Lieber Ekdemus, du glaubst in dem Studium der Medicin Trost zu finden, 

nachdem ich dir die Schwächen der Filosofie gezeigt habe. Sie ist, glaubst 
du, auf Erfahrung gegründ et, leistet der Menschheit vielen Nutzen, und 

gewährt ihrem Besitzer Ehre und Reichthum. ï Von diesen Vortheilen sind 

nur die letzten wirklich, die übrigen sind in deiner Einbildung; und wenn 
ich dir dies werde erwiesen haben, so habe ich zu deinem Herzen das Z u-

trauen. daß du auch die Ehre, die sich bloß auf Unwissenheit des großen 
Haufens gründet, nicht mehr schätzen wirst. Es bleibt der Medicin also 

nichts vor der Filosophie übrig, als daß sie öfter reich macht. Diesen 
Vortheil haben aber Wucher und Betru g mit ihr gemein. Laß uns doch s e-

hen, worin der Vorzug der Medicin bestehen müßte! Du giebst mir wohl 
zu, daß der Vorzug einer Wissenschaft gegen eine andere durch drey 

Gründe bestimmt werde, nehmlich durch ihre Geiwißheit, durch ihren Nu t-
zen, und durch da s Vergnügen, das ihr Ausübung gewährt? So laß uns 

denn sehen, ob die Medicin Gewißheit hat?  
 

     Die Gewißheit einer Wissenschaft kann sowohl durch Vernunft als 
durch Erfahrung erkannt werden; durch Vernunft, in so fern in einer Wi s-

senschaft alle Sätze er wiesen, und ihre Begriffe begreiflich vorgelegt sind; 
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durch Erfahrung, in so fern sie leistet was sie verspricht, und ihre Vorhe r-

sagungen eintrefffen. Laß uns versuchen, ob die Medicin vor einem oder 
dem anderen Lehrstuhl bestehen wird.  

 

     Kann wohl ein e Wissenschaft große Gewissheit versprechen, die nicht 
einmal einen Begriff ihres Objectes aufzuweisen hat? Das Object der M e-

dicin als Wissenschaft ist doch wohl der kranke Mensch? Wie ist aber der 
Kranke von dem Gesunden verschieden? Daß er nicht gesund i st, das 

sieht jedermann, und er selber merkt es am besten; aber worin sein inn e-
rer Zustand von dem Zustand eines Gesunden verschieden sey, darüber 

hat man sich entweder gar keine Rechenschaft zu geben gesucht, oder 
sich mit Hypothesen begnügt. Alle Ausdrüc ke, deren man sich bedient um 

eine Krankheit zu beschreiben, bestimmen ein Gefühl, oder etwas das ä u-
ßerlich in die Sinne fällt, aber keinen innern Zustand des Körpers. Bey so l-

chen Worten, wo es scheint als würde ein Zustand bestimmt, wie z.B. En t-
zündung, s ind die Aerzte nicht einig, wie sie sich diesen Zustand denken 

sollen. Noch giebt es zwar ein Wort, das wirklich, wenn man seinen Begriff 
in der Medicin so gut bestimmen konnte als in der Mathematik, vielleicht 

durch eine genaue Bestimmung der Beschränkung en der durch selbiges 

angezeigten Aeusserungen, den kranken Zustand zu bezeichnen geschickt 
wäre, und das ist das Wort Funkzion. Wüßte man einmal was die eigentl i-

chen Funkzionen des Körpers sind, und wäre ihr Unterschied von den A k-
zionen genau bestimmt; so  wäre der kranke Zustand sehr gut durch die 

Verletzung der Funkzionen erklärt. Gehe aber hin und frage die Aerzte, 
was sie unter Funkzion im Gegensatz von Akzion verstehen?  

 
     Vielleicht liegt aber nur die Schwierigkeit darin, einen allgemeinen B e-

griff von Krankheit zu geben, und ist man nicht so sehr in Verlegenheit die 
besondern Krankheiten zu erkennen? Mit nichten! Mache jedem Arzt die 

Aufgabe, dir den innern Zustand des menschlichen Körpers in einer 
Krankheit zu sagen: er wird dir alle Erscheinungen (Symptomaten) he r-

nennen, die die Krankheit zeigt, vielleicht auch behaupten, daß die Brust 
oder die Leber angegriffen sey, aber kein Wort von den innern Veränd e-

rungen die im Körper vorgehen müssen, um diese Erscheinungen hervor 

zu bringen. Frage ihn, welch e Funkzion im menschlichen Körper fehlerhaft 
seyn müsse, um die Erscheinungen der Fieber hervor zu bringen? Sollte er 

so dreist seyn dir etwas vorzusagen, laß dich nicht irren! Ich kann dir 
gleich ein Buch eines berühmten Arztes schicken, worin das Gegenth eil 

steht. Glücklicher würde der Arzt seyn, wenn du nach der Wassersucht 
fragtest; denn da könnte er wenigstens drey sehr wahrscheinliche Fälle 

angeben, wie sich der innere Zustand des Körpers bei dieser Krankheit 
denken lasse: aber verschwunden ist sein G lück, wenn du ferner fragst, 

welcher nothwendig bey einem gewissen Kranken Statt haben müsse?  
 

     Wir wollen aber diese filosofischen Erklärungen der Krankheiten nicht 
einmal fodern; denn vielleicht sind sie nicht einmal gerade nothwendig, 

um über die He ilsamkeit der Arzeneymittel in verschiedenen Zufällen E r-
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fahrungen anzustellen: wir wollen nur Beschreibungen fodern, welche den 

Zufall genau bestimmen, und ihn sicher wieder erkennen lassen, so wie 
man in der Naturgeschichte ein Thier oder ein Pflanze besc hreibt. Auch 

diese Beschreibung können die Aerzte nicht von den Krankheiten geben. 

Wir wollen ihnen nicht vorwerfen, daß sie noch keine Beschreibung des 
Fiebers geben konnten, die auf alle Krankheiten, die sie selbst darunter 

rechnen, paßt. Die Sache ist z u bekannt, und hat dadurch das Auffallende 
verlohren. Wir wollen auf gut Glück eine Nosologie aufschlagen, und sehen 

was wir finden.  
 

     Ich habe gerade Cullens Nosologie vor mir, und finde Apoplexia . Die 
Erklärung heißt: ĂMotus voluntarii fere omnes imminuti, com sopore plus 

minus profundo, superstite motu cordis et arteriarum.ñ Wer müßte nach 
dieser Beschreibung nicht jeden stark berauschten Menschen für vom 

Schlage gerührt erkennen? Nun die Arten. ĂApoplexia sanguinea. Apopl. 
serosa.ñ Kann man beyde  wohl für eine besondere Art des Schlags erke n-

nen, wenn sich sonst keine Verschiedenheit findet, als daß den Aerzten 
bey dem Einen Vollblüthigkeit, und bey dem Andern Feuchtigkeit im Kopfe 

zu seyn scheint? Wenn je das eine oder das andere eine Ursache des 

Schlages seyn könnte, so würde doch der Schlag selbst so wenig durch sie 
verschieden werden, als eine Last dadurch geändert wird, ob man sie mit 

der rechten oder linken Hand in die Wage legt. Ja, aber die Kurart! ï Auch 
dies ist nicht möglich; denn entwede r ist der Schlag durch eine Ursache 

wirklich hervorgebracht, und dann kann er unmöglich mehr durch die 
Wegschaffung dieser Ursache geheilt werden; denn die Ursache hat g e-

wirkt, und diese Wirkung muß aufgehoben werden, wenn die Krankheit 
geheilt werden soll ; oder er ist eine Wirkung, die nur so lange anhält als 

ihre Ursache, das Blut oder das Serum, gegenwärtig ist, und dann ist er 
nicht Krankheit sondern nur Zufall, Symptom der eigentlichen Krankheit. 

Die einzige Art wie der Karakter des Schlags als eigenth ümliche Krankheit 
durch Ueberfluß von Blut oder Serum könnte näher bestimmt werden, w ä-

re, daß man sich vorstellte, der Ueberfluß wäre die Ursache warum der 
Schlag nicht gehoben werden könne; wie z.B. eine Wunde nicht heilen 

kann so lange ein fremder Körper  darin steckt, aber auch nicht durch das 

Herausziehen desselben geheilt wird. Dann würde er aber auch nicht als 
Schlag in der Kur verschrieben werden, sondern es erforderte nur eine 

Vorbereitung, um die Kur desselben anfangen zu können. Wer hat aber 
den Ae rzten gesagt, daß der Druck vom Blut oder Serum die Ursache des 

Schlagflusses sey? ï Die Anatomie? Nein! Bey Beussen, Morgagni und 
Peuada (constituione epidemiche di Padua) finden sich Beyspiele, die das 

Gegentheil erweisen. ï ĂDie Erfahrung, daÇ der Mensch durch einen Druck 
auf das Gehirn betªubt wird?ñ Dies w¿rde ja nur die Schlafsucht ersticken 

aber nicht den Schlag. Oder ist etwa beydes nur Eine Krankheit? Die E r-
fahrung lehrt das Gegentheil, und die Aerzte selbst unterscheiden sie. ï 

Wird es noch nöthig  seyn, die Nichtigkeit der Begriffe von Apoplexia atr a-
biliaria, traumatica, venenata, mentalis, suffocata , zu zeigen? Fast hätte 

ich Lust, dir einen Katalog der sonderbaren Ursachen vorzulegen, die die 
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Aerzte für diese Krankheit ersonnen haben, wenn ich ni cht befürchten 

müßte, dir verdrießlicher zu fallen als es nöthig ist um dir die Unwisse n-
heit der Aerzte zu beweisen.  

 

     Die Hauptfrage, auf die es ankommt, um nur den Plan einer Nosologie 
oder genauen Bestimmung der verschiedenen Krankheiten zu entwerfe n, 

wird sogar von Aerzten die Nosologien herausgeben, wie z.B. von 
Ploucwuet, gar nicht berührt. Sie ist: giebt es eigene, nicht bloß aus b e-

sonderen Zufällen zusammengesetzte Krankheiten, die als solche einen 
bestimmten Karakter haben, der sie zu individue llen Gegenständen, um 

einen besondern, von der Lehre von den möglichen Störungen der Fun k-
zionen des thierischen Körpers, der Pathologie, abgesonderten Theil der 

Medicin, die Nosologie, nothwendig macht? ï Ließe sich alles auf die St ö-
rung der zum Gesundseyn  nothwendigen Funkzionen zurückführen, und 

könnten daraus alle Erscheinungen am kranken Körper abgeleitet werden, 
ohne daß man bey Krankheiten je einen vom gesunden Körper ganz fre m-

den Zustand beobachten könnte: so würde es nur eine Pathologie, aber 
keine Nosologie geben. Nur wenn es gewiß ist, daß es Erscheinungen am 

kranken menschlichen Körper giebt, die sich als bloße Störung seines g e-

sunden Zustandes nicht begreifen lassen, giebt es eine Nosologie, und sie 
erhielte dadurch ihr von der Pathologie genau u nterschiedenes Gebiet. 

Nun giebt es zwar sehr wahrscheinlich solche Krankheiten, wie z.B. die 
Blattern, die Lustseuche; aber es hat noch kein Arzt den Versuch g e-

macht, sie von den pathologischen Zufällen abzusondern, und eine wahre 
Nosologie zu liefern. Bl oß pathologische Zufälle, wie z.B. Fehler der Org a-

ne, allgemeine Schwäche und höchst wahrscheinlich das einfache Fieber, 
sind noch unter die specifisch verschiedenen Krankheiten  gemischt; und 

da man beyde nach Einer Methode bestimmen wollte, so fehlt es d er M e-
dicin an einer genauen Bestimmung ihres Objekts, der Krankheiten.  

 
     Vielleicht sind aber die Aerzte in ihrem nächsten Objekt, der Erkenn t-

niß dessen, was die Krankheit besonders in Beziehung auf ihre Heilung 
bestimmt (indicans) glücklicher? Ich zwe ifle daran.  

 

     Alle kommen darin überein, daß das Indicans der Inbegriff der Sy m-
ptome sey, die das Wesen der Krankheit in so fern ausmachen, als durch 

ihre Heilung die ganze Krankheit, von der sie Symptomen sind, gehoben 
wird. Diesem setzen sie das Cont raindicans entgegen, das in solchen A f-

fekzionen des kranken Körpers besteht, die dem, was das Indicans zu 
fodern scheint, widersprechen. Allein so lange sie, wie ich dir oben gezeigt 

habe, über das Wesentliche der Krankheit nicht einig sind, wird auch die 
Bestimmung des Indicans ungewiß bleiben, und sich nicht auf den kranken 

Zustand, sondern nur auf das Uebel, das die Krankheit mit sich führt, b e-
ziehen. Und wie fangen sie es an, aus dem Indicans die Heilanzeige oder 

Indikazion herzuleiten? Sie sagen: was m an thun muß, um den kranken 
Zustand aufzuheben, das ist die Indikazion. Wissen sie aber dies? Es 

heißt, man muß das Fieber mäßigen, den Schleim auflösen, Unreinigkeiten 
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abführen u.s.w. Ist es aber immer ausgemacht, ob dies der kranke Z u-

stand, oder ob es nu r der Erfolg davon ist? Haben sie sichre Kriteria um 
hierin nicht zu irren? Wenn die Indikazion etwas Gewisses angeben soll, so 

muß sie die Konklusion eines Vernunftschlusses seyn, dessen Obersatz die 

nicht zu verfehlende Aeusserung der Krankheit, und dess en Untersatz eine 
sichere Erfahrung ist, was im Körper vorgehen muß, um jene Aeusseru n-

gen und mit ihnen die Krankheit aufzuheben. Schon der Obersatz hat aber 
viele noch nicht gehobene Schwierigkeiten.  

 
     Wenn du die Anleitungen Kranke zu examinieren dur chgehest, so fi n-

dest du, daß sich der Arzt nicht damit begnügen soll, zu wissen was dem 
Kranken fehle: sondern er soll ihm, ganz nach Art eines peinlichen Ve r-

hörs, alle seine vorigen Krankheiten und seinen ganzen Lebenswandel a b-
fragen, und daraus soll er d ie wahre Natur der Krankheit, dann das Ind i-

kans, und durch dieses die Indikazion herausbringen; ja es ist dies nicht 
genug, er hat noch auf Kontraindikans und auf eine daraus folgende Ko n-

traindikazion Acht zu geben. Wenn nun diese von der Indikazion gehöri g 
abgezogen wird, so findet er erst was er zu thun hat (was einzig den N a-

men Indikazion verdient). Man sieht leicht ein, daß diese ganze Methode 

vorzüglich daraus entsteht, daß weder der Kranke noch der Arzt wissen 
was ihnen eigentlich fehlt: denn könnte j ener seinen wirklichen Zustand 

genau angeben, und dieser ihn erkennen, so bedürften sie des anwese n-
den Zustandes nicht. Ist der Kranke von den vorhergehenden Krankheiten 

wirklich geheilt worden, so ist ihre Kenntniß eine bloße Neugierde; ist er 
dies aber n icht, so gehören sie noch zum gegenwärtigen kranken Zustand, 

und sind keine vorhergegangenen Krankheiten. ï Wir wollen aber gelten 
lassen, und in vielen Fällen mag es auch völlig richtig seyn, daß die vo r-

hergegangenen Krankheiten und die Lebensart viele da zu beytragen kö n-
nen, den gegenwärtigen Zustand sowohl dem Arzt als Kranken deutlicher 

darzustellen: so fehlt doch noch die Bestimmung dieser Fälle; und wenn 
dies auch geleistet wäre: so ist doch richtig, daß nur die genaue Bekann t-

schaft des gegenwärtigen Z ustandes des Körpers die Kur bestimmen mü ß-
te. So lange also die Pathologie noch eine Sammlung von Hypothesen, 

und der Begriff der Nosologie nicht wirklich festgesetzt ist, bleibt, bei allen 

(.?.) Hilfsmitteln, der wahre Zustand des Kranken noch immer probl em a-
tisch. Der Obersatz aller Indikazion ist daher ungewiß; wird der Untersatz 

gewisser seyn? Nein! man weiß eigentlich gar nichts von ihm, und die 
Aerzte thun als wenn sie seiner gar nicht bedürften. Frage doch einen 

Arzt, was im Körper vorgehen muß, wenn der Schlag, die Gicht, der Zah n-
schmerz geheilt worden soll? Wenn du ihm lange genug zugehört hast, so 

wirst du finden, daß er dir mit großer Wichtigkeit gesagt hat: der Körper 
müsse wieder gesund werden.  

 
     Von der Indikazion geht der methodische Arzt z u den Mitteln. (Indic a-

tum) Wie fängt er es nun an, das Indicatum herauszubringen? Darüber 
sind die Aerzte nicht ganz einig. Einige, besonders die ältern, haben die 

Mittel in verschiedene Klassen getheilt, als z.B. Alterantia, Cathartica, D i-
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uretica, Emetica , Cholagoga, Hydragoga, Sialogoga, Panchymagoga, S u-

dorifera, Analeptica, Emenagoga, Anaproica, Roberantia, Diluentia, Purif i-
cantia, Narcotica, Incidentia, Solventia, Cordiaca, Cephalica, Antiphlogist i-

ca, Antiscorbutica, Antiseptica, und noch eine große Men gfe in Anti, Dia ... 

u.s.w. und wenn sie dann fanden, die Indikazion sey, daß man alterieren, 
purificiren, Schleim abführen, der Fäulnis wehren, auflösen, u.s.w. müsse, 

so wußten sie gleich, welches Regiment von Mitteln sie dürften ausrücken 
lassen, um der  Krankheit zu wehren. Andere, besonders die neuern, h a-

ben diesen schönen und bequemen Weg verlassen, und außer den Abfü h-
rungen und Ausleerungen, welche Ausdrücke sie beybehalten, sogleich die 

Mittel selbst indiciert sein lassen; und so sagen sie, es sey Op ium, China, 
Merkurius u.s.w. indicirt. Eine ganz neuere Sekte sieht nur darauf, ob die 

Lebenskraft hinauf oder herab gesetzt werden müsse. Das letztere sollen 
sie besonders in ihrer Gewalt haben, wiewohl ich noch zweifle ob sie darin 

vor den übrigen einen Vorzug besitzen. Bey aller dieser Verschiedenheit 
der Aerzte treffen sie aber wieder in dem Punkte zusammen, daß sie 

gleich verlegen sind, um den Grund anzugeben, woher sie (die Ausleeru n-
gen und einige wenige jedermann in die Augen fallende Zustände ausg e-

nommen) wissen, daß das Indikatum der Indikazion entsprechen müsse. 

Sie hatten dazu nur zwey Wege, Schlüsse a priori , oder die Erfahrung. Auf 
das erste halten sie selbst nicht viel, und wie es mit dem andern stehe, 

werde ich dir weiter unten zeigen.  
 

     Der Begriff des Objekts der Medicin ist (wie du siehst) sehr schwa n-
kend. Wird also wohl ihre übrige vorgegebene Kenntniß besser seyn kö n-

nen? Wir wollen annehmen, alle bisherigen Schwierigkeiten entstunden 
nur aus der Unsicherheit, die wahre Beschaffenheit d es Objekts der M e-

dicin in der Erfahrung zu kennen; würde aber das Objekt hypothetisch a n-
genommen, wo wären ihre Sätze gewiß. Nach dieser Voraussetzung haben 

wir nun folgende Frage zu beantworten: hat die Medicin gewisse Sätze aus 
denen sich erkennen ließe,  wie ein gegebener Zustand (der also nicht erst 

erkannt zu werden braucht) geheilt werden könne? Solche Sätze müßte 
sie entwerder a priori  oder aber a posteriori  haben. Zuerst also laß uns 

sehen, wie es mit den Schlüssen, dann, wie es mit den Erfahrungen d er 

Aerzte stehn.  
 

     Die Medicin kann ihre Sätze weder aus ihr selbst noch aus andern Wi s-
senschaften beweisen ï Nicht aus ihr selbst: denn sie hat keine Erkläru n-

gen die das Wesen ihrer Objekte bestimmten, keine Axiome, und noch 
weniger Postulate ï (Ich h alte mich hierbey nicht auf, weil die Sache zu 

offenbar nach dem bisher Gesagten in die Augen fällt; hast du aber noch 
Zweifel, so gehe hin und lasse dir von dem geschicktesten Arzt ein seiner 

Wissenschaft eigenthümliches Postulat sagen). ï Nicht aus ander n Wi s-
senschaften: denn welche kann über den lebenden Körper außer ihr en t-

scheiden? Die Mathematik nicht: denn diese kann nur angewandt werden, 
wenn alle Bedingungen ihrer Anwendung bekannt sind; da diese aber in 

der Medicin nicht  a priori  bekannt sind, so müßten sie aus der Erfahrung 
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bekannt werden, und daß dies der Fall nicht sey, werde ich dir weiter u n-

ten zeigen. Die Fysik auch nicht: denn sie behandelt nur den todten Kö r-
per, und kann keine innere Bewegung des lebenden Körper erklären. Die 

Chemie auch ni cht: durch sie lerne ich einen Körper nur in so fern kennen, 

als er neue Verbindungen eingeht, und also aufhört zu seyn was er ist. So 
lang er lebt, und also dadurch das Vermögen hat sich in seinem eigen t-

hümlichen Zustand zu erhalten, ist er kein Gegenstan d der Chemie. Die 
Chemie lehrt nur todte Körper kennen. Die Masse des menschlichen Kö r-

pers, nicht seine Funktionen, sind ein Gegenstand der Chemie. Wenn ich 
nach Art der Eleptiker verfahren wollte, so könnte ich dir die Widersprüche 

anführen, die sich unte r den mechanischen und chemischen Aerzten, und 
dann unter jeder Klasse insbesondere finden; ich könnte dir zeigen, we l-

che wichtige Rolle bald das Salz, der Merkur und der Schwefel, bald die 
Säure, das Eisen und die Erde, bald das Alkali, die Feuchtigkeit u nd das 

Flogiston (ein Stoff, den niemand noch mit irgendeinem Sinne entdecken, 
noch mit irgendeinem Schlusse beweisen konnte) und noch viele andere 

Stoffe spielten, bis jetzt der Sauerstoff und Kohlenstoff nebst dem Stic k-
stoff an die Reihe kommt. Ich könnt e dir Widersprüche anführen, die sich 

zwischen den theoretischen Behauptungen und der Kurvorschlägen der 

Aerzte fanden; wie z.B. eine neue Theorie der Schwindsucht, daß sie in 
einer Ueberladung mit Sauerstoff bestehe, die Kurart erzeugte, den Kra n-

ken Stick =Gas in größerer Quantität, als sich schon in der athmosfär i-
schen Luft findet, athmen zu lassen: da doch nach den Versuchen dieser 

Herren die Lungen nicht Stickstoff sondern nur Sauerstoff beym Athmen 
aufnehmen, und sie sich also nichts zu versprechen habe n, als daß sich 

ihre schlechte Luft nicht so oft athmen läßt als eine bessere. Ich könnte 
dir zeigen, wie andere Aerzte schon die besten Erfolge von dem Einat h-

men des Sauerstoff=Gas erfahren haben ehe sie noch wußten daß auf e i-
ner Insel das Stick=Gas dies Wunder bewirkt habe. Dies und noch viele 

hundert solche chemische Meisterstücke der Aerzte könnte ich dir anfü h-
ren, und alles schön mit Citaten unter dem Text belegen, daß es so g e-

lehrt aussähe als eine neumodische Dissertazion, wenn ich mich der ske p-
tisch en Methode bedienen wollte: aber ich will nicht gegen die Aerzte 

schreihen, sondern nur dich darauf aufmerksam machen, ob du dir bey 

dem Studium der Medicin mehr Beruhigung und Gewißheit zu versprechen 
habest, als in der Filosofie.  

 
     ĂDie Medicin ist freylich keine Wissenschaft a priori, weder durch sich 

selbst noch durch Hülfe anderer Wissenschaften; aber sie doch sichere E r-
fahrungssätze, die, wenn gleich ihre Anwendung sehr mißlich ist, doch an 

sich durch die Erfahrung hinlªnglich besªtigt sind.ñ ï Diese letzte Au s-
flucht, um sich bey der Ehre einer Wissenschaft zu erhalten, will ich nun 

einer Prüfung unterwerfen.  
 

     Erfahrung heißt die genaue Beobachtung, wie etwas durch etwas and e-
res von Moment zu Moment gewirkt wurde. So lange ich dies nicht 

beoba chtete, kann mich meine Beobachtung noch für keine Erfahrung ha l-
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ten; sie ist nichts als eine Bemerkung, und muß noch erst zur Erfahrung 

erhoben werden. Um Erfahrung zu haben, ist auch, wie sich aus der Erkl ä-
rung ergiebt, vorzüglich nöthig, daß das Etwas, v on dem ich den Erfolg 

beobachte der einzige Grund der Wirkung seyn konnte; wenn noch andere 

Ursachen die Wirkung hätten hervorbringen können, so habe ich keine E r-
fahrung über die Wirkung meines beobachteten Gegenstandes. Vor allem 

aber muß ich mich hüten, meine Schlüsse nicht für Erfahrung auszugeben. 
Wir wollen nun sehen, wie es mit den medicinischen Erfahrungen stehe, 

wenn wir sie nach diesen dreyen unter den Namen Sophisme post hoc vel 
cum hoc, ergo propter hoc; Fallacia non causae ut causae, und vitium 

subreptionis  längst bekannten Regeln prüfen. Die Auslehrungs= und B e-
täubungs= und einige wenige andere Mittel dürften allein diese Probe 

aushalten: denn wenn ich Brechweinstein einnehme, so fühle ich, wie 
nach und nach der Ekel zunimmt, und der Erfolg best immt sich nach der 

Quantität. Ein gleiches geschieht beym Purgieren, bey Urin treibenden= 
Speichelfluß= erregenden, Blasen ziehenden und Schlaf machenden Mi t-

teln. Ueber die Wirkung dieser Mittel hat die Medicin Erfahrung; nur Sch a-
de aber, daß sie nicht ebe n so sicher darüber ist, wann ihr Gebrauch hei l-

sam ist.  

 
     Der Zweck der Medicin ist Vorhersagung des natürlichen Erfolgs der 

Krankheit, und, wenn es möglich, Heilung derselben, wo sie entweder gar 
nicht von der Natur, oder nicht so bald oder so sicher zu erwarten war. Ich 

will dir nun die Gewißheit der sich auf die erste Absicht beziehenden oder 
semiotischen, dann der sich auf die zweyte beziehenden, oder der ther a-

peutischen Erfahrungen in der Medicin vorlegen.  
 

     Ich könnte hier die vielen Beispiele  anführen, in welchen von berüh m-
ten Aerzten Personen das Leben abgesprochen wurde, welche die Aerzte 

überlebten; ich könnte dich auf die Verlegenheit aufmerksam machen, in 
welcher die Aerzte sind, wenn ein Laye wissen will was den Patienten e i-

gentliche feh le, wie groß die Gefahr sey, und wie lange die Krankheit da u-
ern werde; ich könnte dich auf den Wechsel der Mode aufmerksam m a-

chen, dem die Zeichen unterworfen sind: wie nemlich sonst der Urin eine 

sehr große, und vor 300 Jahren fast die einzige Rolle spiel te, mit welcher 
Genauigkeit dann wieder der Pulsschlag beobachtet wurde, wie nun vo r-

züglich auf den Habitus gesehen wird; wie sich viele Aerzte nur mit einem 
flüchtigen Blick begnügen, und dafür mit den Kranken ein peinliches Ve r-

hör anstellen, und wie man durch alle diese Schalatanerien zu Geld und 
Ansehen gelangte. Ich könnte dich auf die Streitigkeiten berühmter Aerzte 

verweisen, wo der eine behauptete, es fehle in der Lunge, der andere, in 
der Leber, und der dritte, im Magen. ï Ich könnte dir eine Menge solcher 

Skandalen der Medicin aufführen: aber ich will mich unmittelbar nur an die 
Wissenschaft selbst halten, und sehen ob sie nur einen Weg einschlägt, 

auf dem sie einige Fortschritte machen kann.  
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     Unter den natürlichen Zeichen müssen zwey Gattungen  niemals ve r-

wechselt werden. Die erste begreift diejenigen, bey welchen der Kausalz u-
sammenhang mit dem Bezeichneten durch die Erfahrung klar erkannt 

wird; z.B. wenn man von der Richtung einer frey schwebenden Nadel auf 

den Ort eines Magnetes schließt. Die andere begreift diejenigen, wo ein 
beständiges Zugleichseyn beobachtet wurde, ohne daß sich eine Verbi n-

dung erkennen läßt; z.B. wenn der Aufgang eines Sternes als Zeichen des 
bald erfolgenden Aufgangs eines anderen angenommen wird. ï Beyde 

Zeichen dürfen n ie verwechselt werden; denn die ersten offenbaren etwas 
von der Natur der bezeichneten Sache, die andere aber nicht. In der S e-

miotik ist aber dieser Unterschied noch nie beobachtet worden. Die Ze i-
chen sind ohne Unterschied angegeben, sie mögen nur Beobacht ungen 

seyn daß ein Zufall auf dieses Zeichen öfters folgte, oder sie mögen die 
Einsicht enthalten, daß durch dieses Zeichen ein bestimmtet Zustand des 

Körpers erkannt werde.  
 

     Wie es mit dem eigenthümlichen Kennezeichen der Krankheiten 
(signum pathogno neum ) beschaffen sey, wirst du aus dem, was ich dir 

schon über die Beschreibungen der Krankheiten gesagt habe, selbst ei n-

sehen können. So lange die Pathologie und Nosologie in keinem bessern 
Zustand ist, kann auch die Semiotik, in so fern sie sich auf jene  gründet, 

in keinem bessern Zustande seyn. Sie könnte aber von allen andern Wi s-
senschaften unabhängige reine Beobachtungen haben, die durch eine gr o-

ße Menge Fälle zu der Indukzion berechtigen, daß auf ein Zeichen etwas 
gewiß erfolge. Es könnte seyn, ich ke nne aber keine solche Fälle; in allen 

Lehrbüchern sind sie theils mit den Fällen, die man sich erklären will, 
vermischt; theils haben sie immer die Klausel bey sich: aus einem Zeichen 

allein kann man aber nicht mit Gewißheit schließen. Die Vorhersagungen 
des Hippokrates haben diese Klausel nicht, so wie er auch in allen aforist i-

schen Schriften meistens kategorisch spricht; allein hat man hier wieder 
den Nachtheil, daß man nicht leicht eine Behauptung des Hippokrates a n-

führen kann, welche nicht eine andere w iderspricht. Die gelehrten Ärzte 
geben zwar dies nicht zu, und vereinigen alle Stellen so schön miteina n-

der, als die Theologen das Geschlechtsregister des Lukas und Mattheus; 

aber du wirst finden, daß diese Vereinigung dir etwas wider den Mann g e-
hen wird.  

 
     Der nächste Zweck der Semiotik ist nicht sowohl Bestimmung der 

Krankheit, als des Grades, der Dauer und der Gefahr derselben. Die 
Kenntniß der Art der Krankheit hat man schon in der Pathologie und Nos o-

logie gelernt, (wie man dafür hält) und die Semiotik giebt das Uebrige. 
Was den Grad der Krankheit betrifft, so ist dies eine so leichte Sache, daß 

Arzt, Patient und Wärter sehr gut wissen, ob die Krankheit leicht oder he f-
tig ist; was aber den Gang der Krankheit betrifft, so stoßen die Aerzte auf 

sehr viele Schwierigkeiten, worüber sie auch in verschiedene Sekten ze r-
fielen. Einige sind noch Anhänger der alten Lehre von dem bestimmten, 

aber guten und bösen Tagen vorherzusagenden Gang der Krankheiten, 
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oder den Krisen; andere halten dies ungegründet, un d erklären die Sache 

für einen Ueberrest des Tagewählens; noch andere glauben, die Krankhe i-
ten bänden sich nicht mehr an das alte Herkommen, und suchen die Ve r-

änderungen zu erklären. Hier auszumachen wer Recht habe, das wirst du 

um so weniger von mir foder n, da es meine Kräfte übersteigen würde, in 
dem ich noch keine neue Wissenschaft der Medicin besitze, und die Frage 

aus der bisherigen nicht zu beantworten ist: allein das ist richtig, daß die 
Lehre von den Krisen, vereinigt vom abergläubischen Tagewählen,  für die 

Semiotik weit wichtiger ist als manche Aerzte glauben. Halten die Kran k-
heiten keinen bestimmten Gang, haben sie nicht ihre Höhe, auf der sie 

sich entscheiden müssen, so kann es auch keine sichern Zeichen ihres 
Ausganges geben; der Theil der Semiot ik, der die eigentlichen Krankhe i-

ten, wo der Pazient sichre Genesung oder den Tod zu hoffen hat, ( morbus 
acutus ) zum Gegenstande hat, wird dadurch völlig unmöglich, und es bli e-

be nur der Theil übrig, der die Heilbarkeit oder Tödtlichkeit und kurze und 
läng ere Dauer langwieriger Uebel ( morbus chronicus ) beurtheilt. In di e-

sem Theil der Semiotik werden aber die Aerzte so oft von der Erfahrung 
beschämt, daß es unnöthig ist, über dessen Gebrechlichkeit ausführlicher 

zu seyn.  

 
     Die Dauer der Krankheit vorher zu sagen, dazu gehört die Kenntniß 

des Ganges der Krankheit; so lange man also darüber keine Erfahrung 
hat, wird man auch über die Zeichen der Dauer in Ungewißheit bleiben. 

Um aber Erfahrungen machen zu können, muß man wissen, was man e r-
fahren will: so lan ge man keine bestimmten hypothetischen Fragen hat, 

kann auch die Erfahrung keine kategorischen Anworten geben -  So lange 
die Aerzte noch nicht über einen bestimmten logisch möglichen Begriff von 

Krisis einig sind, können sie auch nicht einmal Erfahrungen da rüber a n-
ste llen. Ehe die Semiotik auf Erfahrungen ausgehen kann, muß ihr schon 

die Pathologie vorgearbeitet und alle Fragen vorgelegt haben, über deren 
Beantwortung sie entscheiden soll. Alle Meinungen über die Zeichen aus 

Urin, Puls, Stuhlgang, Schweiß, Z ustand der Sinnenwerkzeuge u.s.w. sind 
nichts als Einfälle, so lange der Zusammenhang der Funkzionen mit diesen 

Erfahrungen nicht fysiologisch und pathologisch erkannt ist, so lange jedes 

Zeichen dadurch nicht genau auf das, was es bezeichnen kann, beschrä nkt 
wird, und man noch im allgemeinen sagt: dies ist ein gutes oder schli m-

mes Zeichen ï anstatt daß man sagen sollte: dieses Zeichen bestimmt 
diesen oder jenen Zustand gewisser Funkzionen, die im Ganzen so viel 

oder so wenig zur Fortdauer des lebenden Körp ers beytragen. Diejenigen 
Erscheinungen am lebenden kranken Körper, die noch nicht auf diesem 

Weg als Zeichen können gebraucht werden, müßten genau von den a n-
dern getrennt werden, und dann erst, wenn man wüßte was sie nicht b e-

deuten können, ließe sich eine  Beobachtung dessen, was sie bedeuten 
möchten, anstellen.  

 
     Wie sehr sich die Aerzte in ihren Urtheilen über die Gefahr einer 

Krankheit betrügen müssen, ist aus dem bisher gesagten klar, und wird 
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durch die tägliche Erfahrung hinlänglich bestätigt. Die semiologischen E r-

fahrungen der Aerzte sind also so gut als keine, und zur Begründung einer 
Wissenschaft bisher noch völlig unbrauchbar. Werden die therapeutischen 

besser seyn?  

 
     Nach dem, was ich dir schon über das Mangelhafte der Kenntniß des 

kranken Zustandes überhaupt, über den Mangel richtiger Beschreibungen 
der Krankheiten, und über die Ungewißheit der Vorhersagungen gesagt 

habe, ist es nicht zu erwarten. Die Streitigkeit der Aerzte darüber, ob es 
solche Mittel gebe, die ganze Krankheiten heben, oh ne einen andern wic h-

tigen Einfluß auf den Körper zu haben, ( specifica ) oder ob es nur Mittel 
gebe, die durch gewisse Einflüsse einzelne Zufälle aufheben, ( symptom a-

tica ) zeigt schon an, daß sie in ihren therapeutischen Erfahrungen so w e-
nig wissen, was sie e igentlich erfahren wollen, als in ihren semiotischen. 

So lange der Pathologie und Nosologie noch nicht ihr bestimmtes Gebiet 
angewiesen ist, läßt sich auch über das Daseyn oder den Mangel specif i-

scher Mittel gar nicht entscheiden; und so lange der kranke Z ustand nicht 
besser eingesehen wird als bisher, lehren auch die Erfahrungen im Grunde 

nichts, als daß man gewisse Dinge einnehmen kann, ohne zu sterben.  

 
     Ueber die Wirkung der Ausleerungsmittel hat man zwar ziemlich hi n-

längliche Erfahrungen; aber die verschiedenen Methoden berühmter Aer z-
te, wo der eine z.B. oft überzeugt ist, seinen Pazienten durch ein Brec h-

mittel gerettet zu haben, während der andere im gleichen Falle behauptet, 
daß ein Brechmittel den Pazienten getödtet haben würde, ï beweisen, wie 

schwankend die Erfahrungen über den Nutzen der Ausleerungen selbst 
sind.  

 
     Anstatt mich in einen weitläufigen Beweis einzulassen, wie wenig auf 

die Erfahrungen der Aerzte zu rechnen ist, weil ihnen gewöhnlich fast alles 
abgehet was zu einer genauen Erfa hrung erfordert wird, will ich dir lieber 

an einigen Beyspielen zeigen, wie diese Erfahrungen beschaffen sind, und 
dazu eine so häufige Krankheit wählen, daß man glauben sollte, sie hätten 

Gelegenheit genug gehabt Erfahrungen über sie zu sammeln, und so of t 

gebrauchte Mittel, daß man, wenn man die Menge der Fälle, in denen di e-
se Mittel gebraucht werden, betrachtet, nothwendig glauben sollte, sie 

hätten darüber so viel sichere Erfahrungen, als die Fysiker über die Wi r-
kung des Magnets und der Elektricität.  

 
     Diese Krankheit sey das kalte Fieber; und ich will dir nur einige der 

vi elen Mittel vorlegen, die alle diese Krankheit schon geheilt haben, und 
dann wollen wir wieder die Menge der Krankheiten sehen, die durch einige 

dieser Mittel geheilt werden. Welch  Wunder ist es, daß so viele Personen 
das Fieber nicht los werden können, und so viele diese Mittel brauchen 

und krank bleiben?  
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     Das Fieber wurde geheilt 1) durch Säuren, vorzüglich durch milde 

Schwefelsäure ( spiritus sulphuris ), Zitronensäure und Ess ig, aber auch 2) 
durch Alkali und vorzüglich durch Salmiakgeist, und 3) durch Neutralsalze, 

von deren Wirkung ein berühmter Arzt, Sylvius, so überzeugt war, daß er 

das Digestivsalz sal febrifugum  nannte. Zu unsern Zeiten fürchten sich die 
Fieber wenig mehr  davor. 4) Absorbierende Erden und 5) Vitriol sollen es 

auch schon geheilt haben; 6) Spießglas in verschiedener Gestalt; 7) A r-
senik, während es das berühmteste Andidotum dagegen, 8) der Schwefel, 

auch schon heilte, und außer 9) Dippels thierischem und 10) dem Terpe n-
tinöhl, 11) das gelinde Leinöl gleichsam wirksam war. 12) Der Alaun. Ich 

übergehe die einzelnen Anführungen der Wurzeln, Saamen, Blüthen, 
Stengel und Blätter der vielen Pflanzen, die 13) das Fieber geheilt haben. 

Daß sich 14) die Amulette auch se hr kräftig bewiesen, und daß 15) die 
sympathetischen Kuren noch in solchem Ansehen stehen, daß man Z u-

flucht zu ihnen nimmt nachdem man von den größten Aerzten ist verla s-
sen worden, ist ein Beweis der trefflichen Erfahrungen, mit welchem das 

Publikum zu Zei ten die Medicin bereichert. Das Eisen 16) hat es auch 
schon so geheilt, und 17) das Opium eben sowohl; auch war mancher 

schon glücklich, es 18) durch kaltes, und ein anderer 19) durch warmes 

Wasser zu vertrinken. Auch 20) Quecksilbersalze sind wirksam, nic ht w e-
niger 21) auch ein Schluck Wein oder 22) Brandtewein. Wenn aber alles 

nichts hilft, und der Körper, wie einige wollen, von allem Unrath gereinigt 
ist, ï welche Ausleerungen 23) öfters das Fieber schon allein heilten ï so 

ist es 24) die China ein Speci fikum, und wenn dieses Specifikum nicht 
hilft, wie öfters geschieht, so wartet der Pazient, bis es von selbst vergeht, 

welches der am häufigsten vorkommende Fall seyn möchte. ï Welche E r-
fahrungen können dies seyn, welche Mitteln einerley Wirkungen zuschre i-

ben, die sie in andern Fällen als einander entgegengesetzt darstellen?  
 

     Nun wollen wir sehen, welche Menge von Krankheiten wieder einige 
dieser Fiebermittel heilen. ï Zuerst die China. Daß sie das Fieber heilt, 

darüber sind die neuern Aerzte einige, o bgleich manche Personen mehr 
als ein Pfund verzehrten, und es doch behielten; aber wie man sie geben 

soll, darüber sind sie schon wieder getheilt. Soll man sie kurz vor oder 

nach dem Paroxysmus geben? in starker oder getheilter Dosis? Darüber 
widersprechen  sich die Meinungen der Aerzte, die sie mit Bescheidenheit 

für Erfahrungen ausgeben. Ist mit dem Fieber eine Art Gelbsucht verbu n-
den, so verbieten einige die China: andere sagen, man könne sie in di e-

sem Falle nicht geschwinde genug geben. Einige haben die nachtheiligsten 
Folgen erfahren, wenn die China gegeben wurde ehe die ersten Wege g e-

reinigt waren: andere klagen sich an, daß sie im Anfange ihrer Praxis ve r-
säumten, aus Furcht vor Unreinigkeiten, Verstopfungen u.s.w. die China 

sogleich zu geben. Ihr Nutze n in anhaltenden Fiebern ist bey vielen außer 
Zweifel. In den Blattern thut sie auch gute Dienste, wie auch in den M a-

sern. In den Brustkrankheiten ist sie ganz vortrefflich, wie einige behau p-
ten, während andere das Gegentheil erfahren. In der Abzehrung ( ph tisis ) 

hat sie nach einigen auch schon geholfen, und andern geschadet. Kürze 
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halber will ich nur die Krankheiten hersetzen, worin einige Aerzte ihre 

heilsame Wirkung erfahren haben, ohne zu berühren daß andere auch das 
Gegentheil erfahren haben. Im Schleic hfieber, ( F. hectica ) im Keuchh u-

sten, sogar in der Epilepsie. Blutflüsse und Blutspeyen hat sie schon g e-

stillt. Sie bewahrt vor der Fäulniß, und ist daher im faulen Fieber, im he i-
ßen und kalten Brand sehr heilsam. Sie treibt auch die Würmer ab, und 

verjagt  Gicht und Podagra. In der englischen Krankheit ist sie ein so tref f-
liches Mittel, daß es unbegreiflich ist wie noch so viele tausend Menschen 

daran leiden. Die Skrofeln löst sie auf, und die Dysenterie stopft sie. Wider 
die Flüsse ( rheumatismus ) ist sie g anz vortrefflich, und der Krebs, eine bis 

jetzt noch unheilbare Krankheit, heilte sie schon vor vielen Jahren. Uebe r-
haupt stärkt sie; hysterische und hypochondrische Personen finden Trost 

und Hilfe bey ihr, und die Wassersüchtigen stellen den Ton ihrer Fib ern 
dadurch her.  

 
     Du wirst, wenn du noch die Kräfte der Salze, des Spießglases, des 

Opiums aufsuchst, dich verwundern, wie es noch kranke Menschen geben 
könne. Das Opium leistet nicht allein in allen Krankheiten, wie wir bey der 

China angegeben haben,  etwa die Würmer und die Gelbsucht ausgeno m-

men, nach den Erfahrungen einiger Aerzte trefliche Dienste, sondern er 
stillt auch noch die Schmerzen der Kolik, der Zähne und des Hauptes. Er 

ist gut in der Melancholie, in der Raserey und der Wasserscheu. Er lin dert 
die Bleykolik und die Cholera, ist treflich wider die Pest und den Tetanus, 

und heilt die Lustseuche, hebt Augenentzündungen, und erleichtet die 
Engbrüstigen.  

 
     Die Salze sind treflich auflösende Mittel, und es giebt wenig Krankhe i-

ten, wo nicht da s eine oder das andere von ihnen von der wohlthätigsten 
Wirkung ist. Die Säuren hindern die Fäulniß und kühlen, stillen Blutungen, 

lösen auf, und befördern die unmerkliche Ausdünstung. ï Das Spießglas in 
seinen verschiedenen Bereitungen ist auch schon in s o vielen Fällen b e-

währt gefunden worden, hat sonderlich so viele Kraft in den meisten 
Hautkrankheiten bewiesen, daß, wenn man dies Verzeichniß der Hau t-

krankheiten noch zu denen setzt, die ich dir bey der China und dem Op i-

um gegeben habe, und noch das über alles stärkende Eisen dazu nimmt, 
du kaum begreifen wirst, wozu die übrigen Tausende der Mittel, die die 

Aerzte in ihrer Materia medica aufgenommen haben, noch dienen sollen; 
und doch sind wenige darunter, die nicht zu gewissen Zeiten von eingen 

praktische n Aerzten für unentbehrlich wären gehalten worden.  
 

     So sieht es mit den Erfahrungen der Medicin aus. Sie hat also weder 
durch das, was sie auf den Weg der Schlüsse findet, noch durch das, was 

sie auf Erfahrung gründet, einen Anspruch auf die Ehre eine  Wissenschaft 
zu heissen.  

 
     Untersuchen wir ihre Gewißheit in der zweyten oben angegebenen 

Rücksicht, auf dem Wege der Erfahrung; geben wir Acht, wie die Vorhe r-
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sagungen der Aerzte eintreffen, wie sicher sie die Kranken heilen, denen 

sie Hoffnung zur Ge nesung machen, und wie nothwendig diejenigen ste r-
ben, denen sie das Leben absagen; wie viel gesunder, dauerhafter und 

stärker die Nazionen, wo die Medicin vorzüglich kultivirt wird, gegen and e-

re sind, die sie kaum dem Nahmen nach kennen: so wird der Ausspr uch 
für sie um nichts günstiger als auf dem Wege der theoretischen Unters u-

chung ausfallen. Fügen wir noch dazu, wie unnöthig das Publikum oft von 
den Grillen der Aerzte schikaniert wird; wie man es, wenn es nicht so klug 

ist an die Erfahrung zu glauben, fü r nichts und wieder nichts in Angst zu 
setzen sucht; wie jetzt z.B. mit der Bleyglasur, da doch, wer sehen will, 

nur die armen Leute betrachten darf, die in dergleichen Geschirr nicht nur 
kochen sondern auch darauf essen, und also in Einem Jahr mehr solche r 

Glasur verzehren, als sich in der größten Haushaltung durch bloßes K o-
chen in hundert Jahren auflöst, und frisch und gesund dabey bleiben; we r-

fen wir einen Blick auf die der Erfahrung widersprechenden Vorschriften, 
die sie uns für die Erziehung unserer Ki nder geben, und auf die nichtigen 

Bedenklichkeiten, die sie uns unter dem Namen Diätetik so gerne einstre i-
ten möchten, um uns desto sicherer zu Sklaven ihres Eigendünkels oder 

Eigennutzes zu machen; geben wir Acht, wie widersprechend sie bald zu 

dem Gebrau ch einer Sache, bald davon abrathen; wie sie uns die höchste 
Schädlichkeit von Dingen beweisen, die der Lieblingsgenuß unserer in h o-

hem Alter verstorbenen Vorfahren waren: so wird keine nähere Unters u-
chung des Nutzens der Medicin auf dem Wege der Erfahrung  nöthig seyn; 

das bisher gesagte wird keinen Zweifel übrig lassen, daß er bis jetzt i m-
mer noch negativ war.  

 
     Glaubst du aber, daß mit der Ausübung der Medicin mehr Vergnügen 

verbunden ist als mit andern Fakultäts=Wissenschaften, so betrügst du 
dich se hr. Ich will dir nicht die Unannehmlichkeiten der Praxis, daß man in 

die ekelhaftesten Löcher gehen, sich immer der Gefahr der Ansteckung 
aussetzen, und den Eigensinn der Pazienten ertragen muß; daß man keine 

bestimmte Zeit zur Ruhe und Arbeit hat; daß man  dem Neid und der Ve r-
läumdung ausgesetzt ist, und noch mehrere dergleichen Unannehmlichke i-

ten, anführen; denn ich weiß, daß dich dies nicht abschrecken würde, und 

dich auch, wenn du sicher wärest etwas Gutes zu stiften, nicht abschre k-
ken sollte: sondern ic h will dich darauf aufmerksam machen, daß du die 

einzigen Vortheile die die Medicin geben kann, Ehre und Reichthum, nur 
dadurch erlangen wirst, daß du dich unter die Künste der Scharlatnerie 

beugst, und daß du in der Medicin, wenn du nicht verfolgt werden und 
darben willst, eben so wenig von der Freyheit zu denken Gebrauch m a-

chen darfst, als in einer andern Wissenschaft.  
 

     Ueber nichts ist das Publikum weniger aufgeklärt als über die Medicin. 
Ohne Kenntnisse und Bescheidenheit richtet es dreist über das Verdienst 

des Arztes. Gesund ist ihm der Arzt ein Gegenstand seines Spottes, und 
krank wirft es sich mit blindem Vertr auen in seine Arme. Staunend über 

die Kenntnisse, in deren Besitz es die Aerzte glaubt, verläßt es sie oft, um 
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die Hilfe einer alten Vettel, eines Abdeckers und Henkers anzuflehen. Es 

braucht was diese ihm rathen, und nimmt mit gleichem Zutrauen das g e-
fähr liche Mittel und ein unwirksames Amulett aus ihren Händen an. Das 

ganze Ansehen, das die Medicin genießt, dankt sie dem immer noch for t-

dauernden Wunderglauben; und der Grund, warum die meisten Pazienten 
jetzt von dem Arzte Gesundheit erwarten, ist völlig g leich vernünftig mit 

dem, aus welchem sie sonst glaubten, daß ihnen der Hirt ihren Hausdieb 
im Spiegel zeigen werde *).  

 

*)  Man zieht daher einen alten Dummkopf jederzeit einem jungen denkenden 

Mann vor; denn weil jener durch seine Fehler und Ungeschickli chkeiten der 

Menschheit lange Zeit hindurch schädlich gewesen ist, so sagt man: der Mann 
hat Erfahrung.  

 
     Die Aerzte selbst sind aber im Durchschnitt über das Vertrauen, das 

ihre Kunst verdient, nicht viel besser aufgeklärt als das Publikum. Mit 
wichti ger Miene sehen sie daß der Pazient unter ihren Händen stirbt, und 

brauchen in ählichem Falle wieder die nehmliche Kur, weil sie gelernt h a-

ben, daß diese und jene Mittel in dieser oder jener Krankheit gut sind. Mit 
Eifer schreien sie gegen die Afterärzte, unter deren oft unschädlicher 

Windbeuteley sehr viele Kranke genesen, die ihre gelehrten Hände dem 
Grabe nahe brachten. Mit unerbittlicher Strenge fodern sie vom jungen 

Arzte Kenntnisse, die nicht in der geringsten Verbindung mit der Kunst 
Kranke zu heilen  stehen. Um sich in ihrem wissenschaftlichen Traume 

nicht stören zu lassen; um die sogenannten Afterärzte, ï die, wenn nur 
dadurch entschieden werden müßte, von wem sich die meisten Pazienten 

geheilt glauben und zu wem das Publikum daher das meiste Zutraue n hat, 
ihnen oft den Rang ablaufen würden, ï desto sicherer von der einträgl i-

chen Praxis zu verdrängen, und um durch die Masse das zu ersetzen, was 
der Kraft abgeht, errichten sie unter sich Komplotte, denen sie den Na h-

men Collegia medica  erschlichen haben , und in welche sie die besser De n-
kenden hinein zwingen, um sie desto sicherer mit ihrem geistigen Faulfi e-

ber anzustecken. Diejenigen aber, welche sie gegen diese Ansteckung zu 

sehr präserviert glauben, suchen sie mit Gewalt auszuschließen, und we i-
chen nur  dem oberherrlichen Machtanspruch, wenn jene unglücklich g e-

nug sind, sich, um nicht zu verhungern, in eine solche Menschenart ei n-
dringen zu müssen.  

 
     Da du jene kollegialische Klasse von Aerzten in dem in dem zunftre i-

chen N** so wie sie jetzt ist, selb st beobachten kannst, so will ich dir aus 
Gideon Harvey, Königl. Großbrittanischem Leibarzt, das merkwürdigste 

anführen, wie dieser schon vor hundert Jahren die Kollegia schilderte, und 
was er über sie urtheilte.  

 
     Die Form, wonach sie den geschicktest en Mann, der nicht von ihrer 

Klique ist, behandeln, ist noch immer dieselbe; sie heißt, wenn er sich bey 
dem Dekan meldet: Tu ad locum unde venisti, revertere, et inde membris 
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nostris singulis capite nudo, et vultu demisso, libellum supplicem exhibit u-

rum t e sistas, ut tui in ipsorum collegium admittendi tibi copiam facere 
ipsis libeat, atque omnium suffragia adeptus huc reveretis, et in istius t a-

bulae imo te collocabis, capite aperto, gestuque submisso, ad omnia qu a-

liacunque tibi proponenda interogata respo ndebis.  ï Wie sonderbar die 
Anmaßung der Kollegien ist, Doktores zu examinieren, hat Hervey sehr 

gut eingesehen.x ï ( [?] non inique in academias agitur, ipsas honore et 
compensatione orbando, dicipulos donandi privilegio, id ipsum exercendi 

quod illos docu erintm ut tantum impendii et operis professores sustenta n-
di dederint? Privilegium et copiam medicinae celebrandae concedere, si 

tale quid asserere haud valeant, fraudi academiis omnibus est verte r idum ; 
profecto nulli nisi mentis inopi quicquam simile conso num videri potest.  ï 

Folgende treffliche Worte, mit welchen er schließt, werden noch lange u m-
sonst gesagt seyn: Ut me verbo perstringam, ubicunque terrarum Collegia 

medica privilegis et concessionibus, praeter modum et supra omnem r a-
tionem datis, vigent, ars medica in fumum et pulverem est haud dubie 

abitura, et in plurimorum patientum perniciem cessura; si quidem medici 
taliter muniti et tutati ut plurimum indole sunt avari, arrogantes, atroces, 

malevoli, infestantes, mendaces, subdoli, impii; quapropter caute admo d-

um amplissima iura istius modi turbae elargiri magistratus prudentis est.  
 

     Wie vor hundert Jahren so ist es noch jetzt. Es giebt zwar unter den 
Aerzten auch biedere Männer, die an jenen Komplotts keinen Antheil 

nehmen: es gibt einen Reimaru s und einen Herz, und noch viele, deren 
einzelne Aufführung dir zu nichts dienen würde, und die ich also überg e-

he; aber welcher Stand ist so verworfen, daß er nicht Einzelne zählt, d e-
nen wir unsere Achtung nicht versagen können?  

 
     Wahrscheinlich lockt dich der Schein, als wenn man in der Medicin frey 

denken dürfe, zu ihr hin. Aber kannst du wohl vermuthen, daß in einer 
Wissenschaft, die ihre Rechte weder gegen Vernunft noch Erfahrung b e-

haupten kann, und die es sich dennoch anmaßt, Meister und Gesellen 
feyerlich anzuerkennen, Freyheit des Denkens geduldet werden könne? 

Was kann es nach dem bisher gesagten anders seyn, wenn Aerzte exam i-

nieren, als daß sie erfahren wollen, ob man ihren Irrthum, ihre Meinungen 
und Sachen auswendig wisse, die gar nicht zur He ilkunst gehören? Daß du 

den Schikanen und den Eigendünkel unwissender Examinatoren in einer 
unwissenden Kunst ausgesetzt bist, und daß sich diese anmaßen über 

deine Kenntnisse, die sie nicht fassen, und über deine Geschicklichkeit, 
von der sie nie eine Pro be sahen, abzusprechen, dies ist ein Uebel, das 

man auch in mehreren Fächern ertragen muß, und das ich also nicht hoch 
anrechnen will. Dafür ist es aber ein wahres Unglück, daß man eigentlich 

nicht weiß, was der Arzt, um glücklich zu heilen, wissen oder ni cht wissen 
muß. Manche fodern von Aerzten gar, daß er in allen Fächern der Natu r-

geschichte bewandert sey; viele fodern wenigstens große Kenntniß der 
Chemie, Botanik und Fysik; alle sind aber darüber einig, daß er Anatomie 
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verstehen, und die ganze Gerümpelk ammer der Materia medica kennen 

müsse, und haben eben so wenig Grund dazu.  
 

     ĂOhne Anatomie kann man kein Arzt seyn; sie giebt der Wissenschaft 

Licht, und leitet uns auf die wahre Spur zur Erkenntnis der Krankheiten. 
Ein Arzt ohne Anatomie ist wie ein Uhrmacher ohne Kenntniß des Mech a-

nismus einer Uhr.ñ ï Dies ist die Sprache, die die Herren führen. Ich lasse 
die Anatomie, als einen Theil der Naturgeschichte und als die Basis der 

Fysiologie, in ihrem vollen Werth; aber alles was man sich von ihr für die 
praktische Heilkunde unmittelbar verspricht, ist eine grundlose Tä u-

schung. Das Gleichniß mit dem Uhrmacher sinkt nicht bloß, sondern paßt 
gar nicht. Er repariert die Uhr dadurch, daß er verdorbene Theile herau s-

nimmt und bessere dafür einsetzt; die ist aber  wahrlich die Methode nicht, 
wonach der Arzt den menschlichen Körper kuriert. Wollte man seine He i-

lung mit der Reparatur einer Maschine vergleichen, so muß man sagen, er 
sey eine Maschine, die sich nur dadurch reparieren lasse, daß man die F e-

der auf eine g ewisse Art verstärke oder schwäche, und an gewissen The i-
len so lange rüttele und schüttele, bis sich die zerbrochenen oder verdo r-

benen Theile durch die Bewegung der Maschine selbst wieder herstellen; 

ein Verfahren, wozu die völlig Kenntniß der einzelnen Th eile derselben 
sehr wenig nützen möchte.  

 
     Die Schwierigkeiten, denen die Erkenntniß der Ursachen der Krankhe i-

ten durch die Anatomie unterworfen sind, sind schon von vielen Aerzten 
eingesehen worden, und ich übergehe daher ihre weitere Auseinanderse t-

zung: aber daß selbst die Kenntniß des Sitzes der Krankheit (und mehr 
leistet die Anatomie nie; denn die Ursache der Krankheit liegt im Lebend i-

gen, und läßt sich vom Messer nicht erreichen) nicht dazu dienen könne, 
um mehr Gewißheit in die praktische Medicin  zu bringen, glauben sehr 

wenige Aerzte. Unterdessen ist die Sache sehr klar.  
 

     Der Schluß, den man machen müßte, um die Kräfte eines Heilmittels 
zu erfahren, wäre dieser: es zeigten sich im Körper diese oder jene von 

der Gesundheit abweichende Zufälle ; durch dieses oder jenes Mittel wu r-

den sie bemerkbar aufgehoben, und der gesunde Zustand hergestellt: also 
hebt dieses oder jenes Mittel diese oder jene Zurälle, Hiezu brauche ich 

also den Sitz, und alles was die Anatomie zeigt, nicht; denn wenn ich so 
schließen wollte: gewisse Zufälle zeigen daß ein gewisser Theil leidet, g e-

wisse Mittel heben diese Zufälle, also heilen sie diese Theile: so würde ich 
zwar einen Schluß zu Erweiterung der Theorie, aber nicht zu größerer S i-

cherheit der Praxis machen; denn ich  weiß ja nicht, daß diese Mittel diese 
Theile heilen, als weil sie diese Zufälle heben: der Satz, daß diese Zufälle 

ein Leiden jener Theile bezeichnen, ist also für die bloße Praxis überflü s-
sig. Wollte ich aber so schließen: es leiden gewisse Theile, gewis se Mittel 

heilen sie, also heben diese Mittel die Krankheit: so mache ich einen mi t-
telbaren Schluß, der, wie die Streitigkeiten der Aerzte über die Theile, die 

bey manchen Pazienten leiden sollten, beweisen, sehr unsicher ist, wo ich 
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nur durch unmittelbare n, aus den Zufällen auf die Mittel, Gewißheit hoffen 

kann; denn ich weiß ja nur im lebenden Körper aus den Zufällen, daß di e-
se Theile leiden, und kann im lebenden Körper nur erfahren, daß gewisse 

Mittel gewisse Zufälle heben, aber nicht, daß sie gewisse Th eile heilen. ï 

An diesem Beyspiele magst du zugleich sehen, wie wenig die Aerzte noch 
über die Art zu schließen, die der Medicin, wenn sie Wissenschaft werden 

soll, eigen werden muß, reflektiert haben.  
 

     Wirst du nun noch glauben, daß die Medicin als W issenschaft vor der 
Filosofie den Rang verdiene? Wirst du noch wähnen, sie sey auf Erfahrung 

gegründet? Wirst du noch schwärmen, daß sie dem menschlichen G e-
schlechte Nutzen bringe?  

 
     Ja! rufen einige mit Begeisterung aus, alle diese Einwürfe gegen die 

Würde der Medicin treffen sie nur, wenn man sie zur Wissenschaft sofist i-
siert; das ist sie aber nicht: sie ist eine göttliche Kunst, die nur vom Genie 

erlernt, nur vom Genie ausgeübt werden kann. Nicht trügliche Schlüsse, 
nein! ein sicherer Beobachtungsbli ck und ein innerer dem wahren Arzt e i-

gener Sinn leiten den Jünger Aeskulaps, der als Wohltäter der Menschheit, 

seine unschätzbare Kunst ausübt!  
 

     Die Medicin sey also eine Kunst! ï Wir wollen zuerst untersuchen, von 
welcher Art der Künste sie seyn müss e, und dann sehen, ob es ihr geli n-

gen kann, sich in diesem Range zu behaupten.  
 

     Eine mechanische Kunst ist sie leider nicht! Mit der Gewißheit, womit 
der Schuster seinen Schuh anmißt und verfertigt, daß er passen muß, mit 

der Gewißheit wird nie ein Arzt die Medicin ausüben; auch wird man da r-
aus, daß Ein Mensch unter der Hand eine s Arztes genesen ist, nie mit der 

Sicherheit schließen können, daß er andere eben so sicher retten werde, 
als man daraus, daß jemand Einen guten Schuh macht, schließen kann, 

daß er deren unzählige machen könne. Sie ist zwar in so fern keine der 
freyen Küns t, als diese den Zunftmäßigen entgegengesetzt werden: denn 

diese Ehre hat sie sich zu Wege gebracht; sie müßte es daher in so fern 

seyn, als sie den mechanischen entgegengesetzt werden. In diesem Sinne 
soll sie also eine freye Kunst seyn, und alle ihre Ver theidiger sind damit 

einverstanden.  
 

     Eine freye Kunst behauptet nun diesen Rang dadurch, daß sie entw e-
der in ihrer Anwendung, bey jedem besondern Fall, eine eigene, mit B e-

sonnenheit vorgenommene, und durch Uebung der Urtheilskraft allein zu 
erlangende  Ausübung ihrer an sich wissenschaftlichen Regeln erfodert, wie 

z.B. bey der Ingeniörkunst, der Schiffahrt und dergleichen Künsten der 
Fall ist; oder daß sie als freyes Spiel muß vorgenommen werden, wenn sie 

gelingen soll; daß man sich bey ihr nicht nur zu r Arbeit um Lohn zwingen, 
und doch etwas eben so gutes liefern kann, als wenn man, wie man sagt, 

dazu aufgelegt ist.  
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     Da erstere Künste vorzüglich Gegenwart des Geistes und Talente, let z-
tere aber Fantasie und Genie in engster Bedeutung erfodern, so ka nn man 

jene, Künste des Talentes, und diese, des Genies nennen. ï Unter letztere 

Künste darf sie, wenn sie der Menschheit wahrhaft nützlich seyn soll, nicht 
wohl gehören; denn niemand wird leicht deswegen krank werden, weil der 

Arzt gerade aufgelegt ist ih n zu heilen: unter die erstern aber kann sie 
nicht gehören, weil sie, wie ich dir gezeigt habe, bis jetzt auf keine reale 

Wissenschaft gegründet ist. Da es aber möglich seyn könnte, daß sie doch 
eine Kunst des Genies wäre, so sehr sie auch an ihrer Brauchb arkeit d a-

durch verliehren würde, so ist es noch zu untersuchen, ob sie eine seyn 
könne.  

 
     Jede Kunst des Genies muß einen Stoff haben, der von ihr eine Form 

erhält, die dann, in Verbindung mit dem gegebenen Stoff, das Objekt 
ausmacht, dessen Hervorbrin gung der Künstler zum Zweck hat. Um dem 

Stoffe die Form aufzudrücken und das Objekt der Kunst darzustellen, sind 
sichre zu diesem Geschäfft taugliche Instrumente nöthig. Der Stoff muß 

gegeben und seine Brauchbarkeit für die Kunst hinlänglich bekannt seyn; 

die Form stammt aus dem Geist der Künstler, und durch Hülfe der B e-
trachtung der Tauglichkeit des Stoffs und der Kenntniß des höhern 

Zwecks, dem das Kunstwerk untergeordnet werden muß, entwirft er das 
der Absicht entsprechende und seiner Kunst mögliche Obje kt derselben, 

das er durch Fertigkeit in dem Gebrauch des Instruments zu Stande 
bringt.  

 
     Was ist nun der Stoff der Medicin? Sie kann keinen andern dafür a n-

nehmen als den kranken Körper. Was ist die Form, die sie ihm geben soll? 
Die Gesundheit. Was ist  ihr Objekt? Die aus dem kranken Zustand hervo r-

zubringende Gesundheit. Was sind ihre Instrumente? Die Arzneymittel im 
weitesten Sinne des Worts.  

 
     Ich habe dir nun aber schon gezeigt, daß der kranke Zustand fast noch 

gänzlich problematisch ist. Stammt etwa die Form des lebenden Körpers, 

die man Gesundheit nennt, aus dem Geiste des Künstlers? Niemand wird 
dies behaupten, sondern mit mir einig seyn, daß seine ganze Kenntniß 

mühsam aus der Erfahrung geschöpft werden müsse. Ist die Art bekannt, 
wie sich aus  dem kranken Zustand der gesunde entwickeln müsse? Ich 

habe dir oben das Gegentheil gezeigt. Kennt die Medicin die Wirkung und 
den Gebrauch ihrer Instrumente? Auch darüber wirst du nun einig mit mir 

seyn, daß dies nicht der Fall ist.  
 

     Die Medicin ist also eine Kunst des Genies, die den Stoff, den sie b e-
handeln soll, nicht kennt; die nicht die geringste Freyheit in der Form hat, 

die sie ihm geben soll; die ihr eigentliches Objekt nicht vorzustellen ve r-
mag, und die über die Wirkung ihrer Instrumente in v ölliger Ungewißheit 
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ist. Die Medicin behauptet also unter den Künsten den nehmlichen Rang 

als unter den Wissenschaften.  
 

     Wirst du also in ihr die Geistesruhe und die Gewißheit zu suchen h a-

ben, die du in der Filosofie vermißtest? ï Wenn du dich der Chi rurgie in 
engster Verbindung widmen wolltest, dawider hätte ich weniger einz u-

wenden; sie ist, wenn sie nicht medicinisiert, eine brauchbare Kunst des 
Talents; aber dabey brauchtest du nicht der Filosofie zu entfliehen.  

 
     Ich habe dir gesagt, was ich gl aubte dir sagen zu müssen; prüfe es, 

behalte das Beste, und wähle aus eigener Einsicht.  
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Apologie des Teufels  
 
 

Wenn man unter einer  Apologie   nichts als eine Verteidigung gegen die 
Beschuldigung der Bosheit oder Schädlichkeit einer Sache oder Person 

versteht, so kann allerdings keine Apologie des Teufels stattfinden. Aber 
was zwingt uns, dem Begriff einer Apologie so enge Schranken zu setzen? 

Nach der ursprünglichen Abstammung des Wortes versteht man darunter 
überhaupt alle Gründe, die zugunsten von etwas, das geschmäht wurde, 

vorgebracht werden. E s kann also so vielerlei Apologien geben, als es A r-
ten von Beschuldigungen gibt. Beschuldigt kann etwas überhaupt werden, 

entweder daß es böse, oder schädlich, oder töricht, oder ungereimt sei. 
Gegen jede dieser Beschuldigungen ist also auch eine Apologie möglich. ï 

Daß der Teufel böse, schädlich sei, ist zu ausgemacht, als daß eine Apol o-
gie in dieser Hinsicht stattfinden könnte; daß er töricht sei, hat niemand je 

behauptet. Es bleibt also nur die letzte Beschuldigung übrig, gegen die er 

in Schuß genommen w erden könnte, nämlich:  daß er e t-
was  Ungereimtes   sei. Es wurde nicht allein die Existenz des Teufels häufig 

geleugnet, sondern viele behaupteten sogar, er sei etwas Unmögliches, 
das gar nicht existieren könne. Wir haben es also gar nicht damit zu tun, 

sein e Ehre als eines existierenden Wesens zu retten; ja nicht einmal d a-
mit, seine Existenz zu beweisen: sondern ihn nur gegen diejenigen zu ve r-

teidigen, welche ihm schon seine Möglichkeit streitig machen wollen. Daß 
der  Begriff eines Teufels   als eine Ungerei mtheit von vielen Personen in 

Zweifel gezogen wird, ist eine Tatsache, die so bekannt ist, daß alle B e-
weise dafür überflüssig sein würden. Unsere Apologie geht daher nur d a-

hin, ihn bei der Ehre zu schützen, daß er eine Idee und nicht eine bloße 
Chimäre sei .  

 
Ist die Möglichkeit des Teufels gezeigt, dann kommt es darauf an, ob se i-

ne Existenz aus Gründen postuliert werden kann. Durch Tatsachen kann 

seine Existenz so weing, als die Existenz Gottes bewiesen werden; weil sie 
außerhalb der Naturerscheinungen lieg t. Man könnte, wenn man auch eine 

leibhafte Erscheinung des Teufels hätte, doch nicht anders wissen, ob er 
es wäre, als durch die Kennzeichen, die im Begriff eines Teufels liegen. 

Dieser Begriff bestimmt aber nicht, in welcher Gestalt der Teufel ersche i-
nen  müsse, sondern welche innere Eigenschaften er an sich habe, die d a-

her auch nicht aus seiner Handlungsweise, in einem bestimmten Fall, so n-
dern aus seiner Art zu handeln überhaupt und in allen Fällen, abstrahiert 

werden müßte; welches aber, weil es eine une ndlich lange Bekanntschaft 
mit der Erscheinung, die der Teufel sein sollte, erforderte, unmöglich w ä-

re. Der Begriff eines Teufels läßt sich aber gar nicht aus der Erfahrung 
nehmen, weil er nicht in äußeren natürlichen Kennzeichen, wie der Begriff 

eines Tie rs, besteht, sondern innere Gesinnungen betrifft, die als solche 
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nie erscheinen, sondern nur den Erscheinungen, als Erklärungsgründe i h-

rer Möglichkeit durch  Freiheit (nicht durch Natur), untergelegt werden. 
Ehe man eine Erscheinung im Hinblick darauf, ob s ie der Teufel sei, beo b-

achten könnte, müßte man schon den Begriff des Teufels haben. Die Frage 

über die Existenz des Teufels führt daher notwendig auf die Frage von der 
Möglichkeit des Begriffs. Ist dieser Begriff selbst eine Chimäre, das heißt, 

nur durch eine Jllusion  der Phantasie denkbar, so ist es schlechterdings 
unmöglich, daß es einen Teufel gebe; ist aber auch der Begriff möglich, so 

kann doch die Erfahrung nicht über seine Existenz entscheiden, sondern 
diese müßte postuliert, das ist, dadurch erwies en werden, daß sie durch 

die bloße Denkbarkeit des Teufels oder eines anderen Gegenstandes ge-
geben  wäre.  

 
Der größte Teil des philosophierenden Publikums (und gegen dieses bedarf 

der Teufel besonders diese Apologie; denn das übrige Publikum hat ihm 
im Durc hschnitt immer noch die Ehre erwiesen, ihn unter die Realitäten zu 

rechnen) wird vielleicht eine Untersuchung über den Teufel für eine übe r-
flüssige und ï wenn es auch noch möglich wäre, sie unterhaltend zu m a-

chen, doch ï am Ende ebenso leere und nichtige S ache ansehen, als den 

Teufel selbst; und ich wage daher, entweder gar nicht oder doch nur aus 
Neugierde, was sich doch wohl über einen so ungereimten Stoff sagen la s-

se, gelesen zu werden. Aber dies schreckt mich nicht ab, eine Sache, die 
bisher bei der fei nen Welt nur ein Gegenstand des Witzes gewesen war, 

mit allem Ernst der Philosophie zu behandeln. Ehe meine Untersuchung 
selbst noch entscheiden kann, ob die Idee eines Teufels der ernsten B e-

trachtung des Denkers würdig sei, bitte ich nur zu bedenken, welc he wic h-
tige Rolle der Teufel bisher unter den Menschen gespielt hat, wie allg e-

mein und wie alt der Glaube an ihn ist, und mit welchem Eifer noch jetzt 
so viele Menschen für seine Existenz streiten. Die Allgemeinheit des Gla u-

bens an den Teufel beweist wenig stens, daß, im Falle er auch nur 
ne  Jllusion   wäre, er doch beinahe eine dem Menschen eigentümliche Jll u-

sion sein müsse. Wird nur dieser Gesichtspunkt von meinen Lesern gefaßt, 
so habe ich weniger zu fürchten, daß es meinem Gegenstand an Interesse 

fehle n, als vielmehr, daß ich diesem Interes se nicht Genüge leisten werde.  

 
Um den  Begriff des Teufels   zu bestimmen, ist es vo r allen Dingen nötig, 

ihn vorderhand  einmal so zu nehmen, wie er sich im allgemeinen bei den 
Menschen bestimmt findet, und dann zu ve rsuchen, ob sicher dieser B e-

griff zu einer denkbaren Idee erhöhen läßt. Das allgemeinste Merkmal, mit 
dem der Teufel gedacht wird, ist, daß er die boshafteste aller Kreaturen 

sei. In diesem kommen alle Vorstellungsarten der verschiedenen Jahrhu n-
derte übere in. Die Verschiedenheit, die sich dann in der weiteren Ausbi l-

dung dieses Begriffs findet, entsteht aus Vorstellungen der Geschichte des 
Teufels und des künftigen Schicksals, das er haben wir. In der christlichen 

Dogmatik wird er als der Oberste der Engel d argestellt, der aus Stolz g e-
gen Gott rebellierte und deswegen gestürzt und zur ewigen Schmach und 

Qual verdammt wurde. Einige Kirchenlehrer glaubten, daß er sich doch 
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noch bekehren könne und einstens wieder zu Gnaden würde angenommen 

weren. Diese Meinung w urde aber auf alten Konzilien als ketzerisch ve r-
dammt und bisher auch von den Protestanten verworfen. Die Gründe, die 

auf Schriftstellen gebaut sind, beiseite gesetzt, so ist die Meinung der Ki r-

che konsequenter, als die andere. Denn da er ohne alle Verführ ung, aus 
eigenem bösen Willen sich wider Gott auflehnte; so hat er gar keine En t-

schuldigung für sich und kann also auch auf keine Gnade rechnen. Da er 
ferner als der verständigste der erschaffenen Geister angenommen wird: 

so muß er die Allmacht Gottes geka nnt haben, und kann also nicht aus 
Unbedachtsamkeit, sondern aus Bosheit sich wider Gott aufgelehnt haben; 

er kann sich also auch sein Verbrechen, weil es nicht aus Unwissenheit 
entstand, nicht gereuen lassen, sondern muß in ewiger Verstockung ve r-

harren, u nd weil er nicht gegen einzelne Gebote Gottes sündigte, sondern 
gegen den Heiligen selbst sich empörte, kann er sich auch nicht bekehren. 

ï Zu diesem allgemeinen Begriff kommt noch die besondere Bestimmung, 
daß er die Menschen zu verführen und ihnen die nä mliche Qual, die er le i-

det, zu be reiten sucht. Ob ihm vor Christi  Geburt mehr Macht dazu von 
Gott gelassen wurde, als nach derselben, wie groß sein Einfluß jetzt noch 

sei, und ob er Erscheinungen in der Natur hervorbringen  könne, darüber 

waren die Meinungen nie ganz einig; und, soviel mir bekannt ist, wurde 
durch die Konzilien nie etwas bestimmtes darüber festgesetzt, sondern es 

blieb beim Allgemeinen: daß der Teufel einen Einfluß auf die menschlichen 
Angelegenheiten habe, und daß ein Mensch mit ihm in ein Bündnis treten 

und von ihm besessen  werden könne, ohne das Nähere darüber zu b e-
stimmen. Von protestantischer Seite hat der Glaube an Hexereien und B e-

sessene keine ki rchliche Verbindlichkeit mehr.  
 

Die Frage ist nun: ob ein  solch es Geschöpf, wie der Teufel, sich  denken 
lasse. Die Momente, worauf es ankommt, sind besonders folgende: er ist 

ein Geschöpf; unbedingt boshaft; ewig gequält, ohne dadurch zur Buße 
geführt zu werden; in einem beständigen Bestreben, die Menschen ewig 

unglücklich zu machen. Lassen sich diese Bestimmungen in einem Begriff 
denken, so ist der Begriff des Teufels keine Chimäre, sondern der Begriff 

eines unbedingt boshaften Geschöpfs, die Idee eines solchen Geschöpfes. 

Um darüber zu entscheiden, müssen wir d iese Momente einzeln durchg e-
hen. Das wichtigste ist: unbedingte Bosheit. Ist genau bestimmt, wie di e-

se gedacht werden muß, und auf welche Art ein Ideal  der Bosheit, wenn 
die Idee vorgestellt werden kann, dargestellt werden müsse, so wird es 

leicht sein zu entscheiden, ob sich die übrigen mit ihm vertragen, oder 
nicht.  

 
Soll Bosheit als etwas absolutes gedacht werden, so muß sie als etwas p o-

sitives, oder als negative moralische Güte gedacht werden. Wird die Bo s-
heit nur als ein Mangel der moralischen Güte bet rachtet, so ist kein abs o-

luter Begriff von ihr möglich, denn dieser hätte zum einzigen Merkmal die 
Abwesenheit der moralischen Güte, ohne irgendein anderes reales Präd i-

kat, und verlöre sich also in Nichts. Wird aber die Bosheit als etwas reales, 
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wodurch da s Gute in der Gesinnung aufgehoben wird, betrachtet: so läßt 

sie sich als absolut denken, und besteht in einer Handlungsweise, die der 
moralischen entgegengesetzt ist. Ob die Bosheit ein eigenes Prinzip habe, 

oder nur Unwissenheit des Guten, oder Schwäche es auszuüben, sei? ist 

eine mit der Moralphilosophie gleich alte Frage, worüber die Nichtphilos o-
phen von jeher einig waren, während die Philosophen von Profession sich 

noch immer darüber streiten. Beim gesunden Menschenverstand ist es 
entscheiden, daß die Bosheit etwas selbsttätiges, dem Guten schlechthin 

widerstrebendes sei, und ich glaube auch nicht, daß es noch ein Philosoph 
so weit gebracht hat, anstatt den Bösewicht zu hassen, ihm wegen seiner 

Unwissenheit und Schwäche ein aufrichtiges, im Herzen gefüh ltes, nicht 
bloß mit Worten bezeugtes, Mitleid zu schenken. Wenn man das moralisch 

Böse auf Unwissenheit zurückführt, so kann man nie einen Verbrecher 
wegen seiner Bosheit strafen, sondern man muß ihn bemitleiden. Wollte 

man sagen, es sei diese Unwissenhei t seine Schuld, so würde man d a-
durch sagen: er konnte gut werden, aber er wollte nicht; und würde also 

wieder gefragt werden: warum wollte er nicht? auf welche Frage man wi e-
der nichts antworten könnte, als: er wußte nicht, daß es gut sei sich zu 

unterricht en; und dadurch wäre er  wieder schuldlos. Die Antwort:  weil er 

einen bösen Willen hatte ,  würde das ganze System der Herleitung des 
moralischen Bösen aus Unwissenheit und Schwäche, aufheben. Um ko n-

sequent zu sein, muß der Philosoph, der das moralisch Böse aus Unwi s-
senheit und Schwäche ableitet, auch alle Zurechnung aufheben; welches 

aber unserem Bewußtsein des Anteils, den wir an der Moralität einer 
Handlung haben, widerspricht. Wird das moralisch Gute oder die Sittlic h-

keit aus der Erkenntnis des Guten über haupt abgeleitet, so fällt auch bei 
der Tugend  aller Verdienst weg; denn sie ist, vermöge dieser Behauptung, 

durch sich selbst belohnt, und zwar nicht durch das Bewußtsein, seine 
Pflicht  getan zu haben, welche Lohn die Tugend allerdings hat, sondern 

durch das, was sie dem Tugendhaften ein brachte. Die Behauptung:  das 
Laster ist Unwissenheit ,  schließt notwendig die in sich: die Tugend ist 

Klugheit :   und , so wie aus der ersten folgt: der Lasterhafte ist nicht stra f-
bar,   sondern vielmehr als unglücklich zu bed auern; so folgt aus der let z-

ten: der Tugendhafte ist nicht zu achten ,  sondern vielmehr als glücklich 

zu beneiden. Zwei Resultate, die das Gefühl eines jeden Menschen emp ö-
ren! Bei der entgegengesetzten Behauptung gilt aber aus ähnlichen Grü n-

den auch folgen der Schluß: ist die Tugend etwas ansich  Gutes, so ist das 
Laster etwas ansich  Böses, und ist die Tugend achtungswürdig, so ist das 

Laster straf bar.  
 

Wird die Tugend als die Erreichung des höchsten Guts für die Menschen 
betrachtet, so ist es Torheit nicht d anach zu streben. Die Kollision zw i-

schen dem gesunden Menschenverstand und der auf die erste Art philos o-
phierenden Vernunft liegt darin, daß jener die Tugend als die Erfüllung von 

Pflichten, die schlechthin geboten sind, ansieht; diese hingegen einen 
Grund  dieser Befolgung der Pflicht wissen will. Die Frage ist: ob sich ein 

Vergleich zwischen diesen beiden Parteien stiften lasse? Wenn ein Ve r-
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gleich nur dadurch zu stiften wäre, daß beide Teile von ihrer Forderung 

etwas nachgäben, so könnte er von keiner Daue r sein; denn das moral i-
sche Gefühl kann sich nie verleugnen, und die Vernunft kann sich nie ohne 

Gründe befriedigen. Es ist also an keine wahre Aussöhnung zwischen der 

forschenden Vernunft, und dem anmaßungslosen gläubigen moralischen 
Gefühl zu denken, wen n nicht beide Teile völlig befriedigt werden können. 

Bisher hat man meistens den Streit dadurch zu heben versucht, daß man 
einen Teil dem andern aufopfern wollte, oder daß man sie ganz zu trennen 

suchte. Daraus entstanden vorzüglich drei Behauptungen: Vern unft muß 
allein entscheiden; die Vernunft muß unter den Gehorsam des Glauben s 

gefangen genommen werden; Vernunft und Glaube haben beide ihr eig e-
nes Interesse.  

 
Ich habe hier das Wort  Glauben ,  welches man besonders bei diesen B e-

hauptungen bisher brauchte,  beibehalten, um die Sätze so kurz und klar 
als möglich ausdrücken zu können. Wollte man den theologischen Sinn 

des Wortes Glauben hier unterschieben, so würde auch er nicht einmal an 
diesen Sätzen etwas ändern, denn auch da wird durch den Glauben nichts 

verstanden, als was der Mensch schlechthin, ohne weiteren Grund, zum 

Leitungsprinzip all seiner Handlungen und Wünsche machen muß, und in 
diesem Sinn, ohne darauf zu sehen was eigentlich geglaubt werden soll, 

werde ich dieses Wort in dieser Abhandlung durch gängig ge brauchen.  
 

Alle diese Sätze widersprechen aber unserem unvertilgbaren moralischen 
Interesse, und verwickelns uns nur in neue Schwierigkeiten. Denn, soll 

Vernunft allein entscheiden, so muß sie sich nicht widersprechen; und 
doch hat sie sich, wie d ie philosophische Geschichte als ein unzubestre i-

tendes Faktum beweist, in ihren Repräsentanten, den Philosophen, auch 
über die Prinzipien der Sittlichkeit bis jetzt beständig widersprochen. Soll 

der Glaube über die Vernunft herrschen, so ist es eben so miß lich, ein Kr i-
terium des wahren Glaubens, das nicht durch Vernunft erkannt werden 

müßte, anzugeben. Sollen beide Teile getrennt sein, so muß entweder 
nur  ein   Teil Einfluß auf die Bestimmung der Handlungen haben, und dann 

kommt man wieder, wenigstens fürs praktische Interesse , auf einen der 

obigen Sätze, oder sie müßten sich in die Handlungen teilen, und gewisse 
nach dem Glauben und andere nach der Vernunft eingerichtet werden. 

Nach welchen Gründen sollte aber hier entschieden, und dem Glauben und 
der Vernu nft ihr Gebiet angewiesen werden? Dies führt auf eine Subord i-

nation der Vernunft unter den Glauben, oder des Glaubens unter die Ve r-
nunft, und dadurch wieder auf ei nen der ersten Sätze.  

 
Um einen Ausweg zu finden, wurde behauptet: Vernunft und Glauben w i-

der sprechen sich nicht. So wahr dies ansich sein mag, so schwer war bi s-
her der Beweis, weil der Glaube immer die Befolgung der Pflicht schlech t-

hin, und die Vernunft um eines letzten Grundes willen forderte. Diesen 
letzten Grund nannten die Philosophen das höc hste Gut. So lange also die 

Frage nach dem höchsten Gut ist, so lange müssen sich Vernunft und 
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Glaubeb widersprechen. Die neueren Philosophen glaubten zwar, dieser 

Verlegenheit dadurch etwas auszuweichen, daß sie nur von einem Prinzip 
und nicht von einem Z weck der Moralität sprachen. Allein so lange das 

Prinzip materiell ist, oder etwas enthält, das durch die Moralität hervorg e-

bracht werden soll, wie: Mache dich und andere so glücklich, als möglich: 
gebrauche jedes Ding seiner Bestimmung gemäß usw., so ist es egal, ob 

man die im Prinzip enthaltene Sache dann unmittelbar als das höchste Gut 
auffstellt, oder es unterläßt. Jedes materielle Prinzip läßt sich daher unter 

den Gesichtspunkt der Moralität , der von einem höchsten Gut ausgeht, 
ordnen.  

 
Die Verschiedenheit in der Bestimmung des höchsten Gutes, die man bei 

den Philosophen antrifft, ist ein Beweis, daß sich Moralität nie auf den B e-
griff des höchsten Gutes gründen lasse. Denn da die Philosophen übe r-

zeugt sein mußten, daß, was sie für das höchste  Gut hielten, in der Tat 
das sei, was sich im inneren Bewußtsein des Menschen als solches ankü n-

digt, und durch die Vernunft so bestimmt, wie sie es bestimmten, gedacht 
werden müsse: so müßte man entweder annehmen, daß die Philosophen 

verschiedene Sorten sp ezifisch verschiedener Menschen waren; oder daß 

die menschliche Natur, sobald sie sich die Moralität, als etwas, das einen 
gewissen Zweck  erreichen soll, vorstellen will, einer notwendigen Jllusion  

ausgesetzt sei; woraus folgen würde: entweder, daß eine mo ralische, und 
eine, einem Zweck untergeordnete Handlung einander widersprechen; 

oder daß die Moralität, wie sie sich in einem inneren Gefühl ankündigt, 
selbst eine bloße Täuschung sei. Ließe sich nun die Moralität mit keinem 

ihr eigentümlichen Prädikat den ken, so wäre die Moralität eine Chimäre, 
so wie dann auch ihr Entgegengesetztes die Bosheit.  

 
Ich gehe nun weiter, und behaupte, daß auch der entgegengesetzte 

Schluß gilt: ist das Ideal der Bosheit eine Chimäre, so ist es auch das Id e-
al der Sittlichkeit. I st das Ideal der Bosheit nichts, weil Bosheit nicht das 

Entgegengesetzte, sondern nur der Mangel der Sittlichkeit ist, so wird die 
Sittlichkeit als etwas, eine Realität der keine andere entgegengesetzt ist 

Bewirkendes gedacht werden; und um so gedacht werd en zu können, muß 

ein höchstes, durch sie zu erreichendes Gut vorausgesetzt werden, das 
durch eine andere Handlungsweise nicht aufgehoben, sondern nur nicht in 

gleichem Grad erreicht wird. Diese Voraussetzung aber läßt sich nicht bloß 
deswegen nicht erweis en, weil die Menschen in ihren Wünschen nie einig 

sind, und ein höchstes Gut doch das sein müßte, wonach alle Wünsche 
streben; sondern, weil das moralische Vermögen als eine nur auf  ei-

ne   Art bestimmte, und dadurch völlig gezwungen handelnde Kraft g e-
dacht , und also ganz aufgehoben und mit den Naturwirkungen in eine 

Klasse gesetzt würde. Denn, ließe sich auch noch eine Einstimmigkeit der 
Menschen zu einem höchsten Gut denken, so würde doch alle Tugend d a-

durch wegfallen, indem man nur das Tugend nennen müßte , was diesen 
Endzweck erreicht, oder den größten Eigennutz  befriedigt; und Laster, 
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was ihn unglücklicherweise verfehlt: welches dem moralischen Gefühl 

nichtsophistisierender Menschen  schlechterdings widerspricht.  
 

In den Untersuchungen ber das höchste Gut (summum bonum, finis b o-

norum), als den Grund der Moralität, kann also nie die Vernunft in Ei n-
tracht mit dem Glauben, ja nicht einmal mit dem gesunden Verstand 

kommen. Es ist also nichts anderes zu tun, als in dieser Untersuchung 
noch um einen Schritt weite r zu gehen, und zu suchen, ob der Grund der 

Moralität nicht im schlechthin  Guten liege. Dieses kann nicht als etwas 
durch die Moralität Erreichbares angesehen werden, sonst wäre es nur ein 

höchstes Gut; sondern es müßte als etwas durch die Moralität selbst  Ge-
gebenes betrachtet werden. Das höchste Gut wäre doch nur ein Gut für 

den, der es erhielte, also nichts ansich Gutes. Das ansich  Gute muß etwas 
sein, das, ohne alle Relation  gedacht, gut ist; es kann also nichts sein, 

wonach gestrebt wird, sondern etwas,  das ansich gesetzt wird. das abs o-
lut Gute kann daher nie der Zweck einer Handlung, sondern müßte die 

Handlung selbst sein. Die gemeine Denkart der Menschen hat dieses abs o-
lut Gute bisher in der tugendhaften Gesinnung gefunden, und es läßt sich 

auch nichts  anderes mit dem Merkmal des absolut Guten denken. Die 

Vernunft, die nach dem  Warum   der Pflicht überhaupt fragt, wird dadurch 
auf sich selbst zurückgewiesen, und die Antwort auf die Frage: warum soll 

ich pflichtgemäßt handeln? wäre: weil ic h es als pflic htgemäß erkenne.  
 

Der Charakter einer pflichtgemäßen Handlung ist noch nie verkannt wo r-
den, ja die Philosophen selbst verehren hierin den gesunden Verstand so 

sehr, daß sie glaubten ihre Systeme dadurch am besten zu beweisen, 
wenn sie zeigten, wie leicht s ich die allgemein für recht erkannten Han d-

lungen aus ihren Prinzipien ableiten ließen. Der Charakter der Tugend ist 
noch nie in dem gesucht worden, was sie einträgt, sondern in der Gesi n-

nung, aus der sie entspringt. Ihr Charakter liegt daher darin, daß sie  eine, 
aus ein ansich guten Gesinnung entspringende Handlung ist. Soll eine G e-

sinnung ansich gut sein, so muß sie keine Vorsatz, der erst durch seinen 
Erfolg als gut erkannt werden kann, in sich enthalten, sondern alles, was 

aus ihr entspringt, muß durch s ie gut sein. Eine solche Gesinnung muß 

allgemeingültig sein; sie muß anspruchslos sein, und keine auf das Su b-
jekt, bei dem sie sich findet, sich besonders beziehende Zwecke haben, d. 

h. völlig uneigennützig  sein; sie muß selbst freitätig erzeugt und keine 
Folge von etwas anderem sein; auch keinen anderen Menschen, als no t-

wendig zu ihrer Erfüllung voraussetzen. Diese Gesinnung selbst läßt sich 
daher auch nicht als ein Prinzip der Sittlichkeit aufstellen, sondern es läßt 

sich nur der Charakter angeben, durch welchen sich erkennen läßt, ob ein 
Prinzip, das wir zum besonderen Bestimmungsgrund unserer Handlungen 

machen wol len, sich mit ihr verträgt.  
 

Nach den angegebenen Kennzeichen der moralischen Gesinnung  muß eine 
Maxime, die ihr nicht widersprechen soll,  folg ende Eigenschaften haben:  

1) Ich muß wollen können, daß sie von allen Menschen angenommen 
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würde; dies be weist ihre Uneigennützigkeit. 2) Ich muß mir bewußt sein, 

daß ich sie um keines anderen Menschen willen angenommen habe;  dies 
beweist ihre Freiheit. 3)  Ich muß mir bewußt sein, daß sie aus keiner b e-

sonderen Neigung zu etwas entsprungen ist; dies beweist ihre Allgemei n-

gültigkeit. Der kürzeste Ausdruck dieser Forderungen heißt: das  Moral -
Gesetz   schlecht hin . Er könnte so abgefa Çt werden: ĂHandle so, daß d ie 

Maxime, nach der du handelst, von allen anderen Menschen zu allen Ze i-
ten ohne  Kollision befolgt werden kann.ñ Das Wesen der Moralität besteht 

in der moralischen Gesinnung, die als Prinzip gedacht, ein formales Prinzip 
ist, das auf kein höchstes Gut führ t.  

 
Die angegebenen Kennzeichen einer moralischen Maxime bestimmen 

nicht, welche Handlungen moralisch sind, sondern nur, welche es sein 
können. Die Gesinnung, mit der sie befolgt werden, ist das einzige, aber 

nur im Bewußtsein des Handelnden vorkommende, s ichere Kennzeichen 
der Moralität der Handlung; aus dem Moralgesetz wird nur die Moralität 

der Maxime erkannt. Die  Moral   als Wissenschaft ist keine Tugendlehre; 
denn die Tugend ist etwas Einziges in  ein   und derselben Gesinnung B e-

stehenes, das als solche s nicht gelehrt zu werden braucht; sondern ist e i-

ne Lehre dessen, was der Tugend nicht widerspricht. Die Bestimmung der 
Moral ist nicht, die Menschen tugendhaft, sondern gerecht  zu machen, 

oder zu zeigen, wie ihre auf bestimmte Verhältnisse anzuwendenden, und 
dadurch notwendig materiellen, Maximen beschaffen sein müssen, um e i-

ner tugendhaften Gesinnung nicht zu widersprechen. Die Moral begründet 
nicht die Tugend, sondern sie ist auf sie gegründet. Aber die Moral b e-

gründet das Naturrecht , das lauter materielle Maximen enthält, die als mit 
der Moralität verträglich erkannt worden sind. Die Moral stellt auch nicht 

die Idee der Sittlichkeit auf; diese liegt ihr zugrunde: sondern sie z eigt 
nur, was einem Ideal der Sittlichkeit widerspricht. Daher sind alle Lehren, 

solange sie nicht in das Gebiet des Rechts übergeht, prohibi tiv.  
 

Das  Ideal der Sittlichkeit   besteht, nach dem bisher festgesetzten, in e i-
nem Subjekt , das einzig nach formal en Prinzipien, ohne anderen Grund als 

die moralische Gesinnung zu haben, han delt. Das ihr entgegengesetzte 

Ideal der Bosheit   bestände demnach in einem Subjekt, das einzig nach 
materiellen Prinzipien  handelte. Das Ideal der Moralität läßt sich auf zwei 

Art en denken; nämlich gebunden an einen gegebenen Stoff seiner Han d-
lungen, oder als allen Stoff selbst nach einem formalen Prinzip hervorbri n-

gend. Der moralischen Gesinnung selbst schadet es in ihrer Reinheit nicht, 
wenn die Veranlassung sich zu zeigen von au ßen kommt; es ist gleich m o-

ralisch, jedermann das Seine zu lassen, und jedermann das Seine zu g e-
ben, Gesetzen die moralisch sind zu gehorchen, und solche zu geben. Das 

moralische Ideal ist in erster Linie ein Ideal der Menschheit, in zweiter ein 
Ideal der Gottheit. Die gleiche Würde beider Ideale, als Ideale der Sittlic h-

keit, wurde am ersten durch die christliche Religion gelehrt. Bei der Bo s-
heit läßt sich nur der Stoff als gegeben denken, weil das materielle Prinzip 

nicht der Erkenntnis se ines Stoffes vorh ergehen kann.  
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Wir wollen nun näher untersuchen, ob sich ein Ideal der Bosheit darstellen 
läßt. Solange die moralische Gesinnung, oder deren kürzester Ausdruck 

das Moralgesetz, als ein Gesetz gedacht wird, das unserer Vernunft oder 

irgendeinem Vermögen eig en, also zugleich das Vermögen ist, wodurch 
wir uns dem Gesetz gemäß bestimmen: so kann entweder das Gesetz 

nicht das höchste allumfassende Gesetz dieses Vermögens sein, welches 
es aber, da es rein formal ist und jedes anders in sich schließt, sein muß; 

oder dieses Vermögen muß sich nach diesem Gesetz bestimmen, das auch 
seine Wirkung nicht verfehlen kann: wenn es nicht durch irgendetwas a n-

deres, das mit der Moralität nichts gemein hat, eingeschränkt wird. Liegt 
der Grund der Forderung der moralischen Gesin nung und der Grund des 

Entschlusses, ihr gemäß zu handeln, in ein und demselben Vermögen, so 
muß dieser Entschluß durch die Stärke der Forderung bestimmt werden, 

und seine Ausführung hängt von der Kraft des Vermögens und der Abw e-
senheit der Hindernisse ab,  die ihm anderswoher entgegengestellt we r-

den. Die Moralität wird also zufällig und man kann nicht sagen, daß das 
Subjekt der Moralität moralisch bestimmt sei. Das Ideal der Moralität wü r-

de dadurch zu einem bloßen  Exemplar,   nach dem man die zufällige M o-

ralität bestimmen, aber es wäre kein  Ziel,   nach dem der Mensch streben 
könnte. Ein Wesen wäre in dem Grad moralisch, als es selbsttätig hande l-

te; aber der Grad seiner Selbsttätigkeit wäre schlechthin ohne sein Zutun 
gesetzt. Dies würde alle Zurechnung  aufh eben. Wer nun behauptet: daß 

er in seinem innern Bewußtsein nichts von Zurechnung finde, daß ihm w e-
der seine noch fremde Handlungen als strafbar erscheinen, sondern nur 

als mangelhaft ohne eigene Schuld; den kann zwar dieser Entwurf nicht 
hindern, sich die  Sache so vorzustellen, aber er muß dann auch die ganze 

Moralität zur bloßen Täuschung erklären, und insofern ist es unmöglich, 
mit ihm über das Wesen der Moralität etwas auszumachen. Soll Moralität 

und Tugend kein leerer Name sein, so muß das Moralgesetz und die B e-
stimmung, ihm gemäß zu handeln, in zwei einander durchaus nicht b e-

stimmenden Vermögen gedacht werden. Das Vermögen, das die moral i-
sche Gesinnung bewirkt, kann, insofern dieses Vermögen etwas bloß fo r-

males fordert und bestimmend ist,  praktische V ernunft;   und, insofern es 

Handlungen, ohne ein bestimmtes Begehren von etwas, hervorzubringen 
sucht,  uneigennütziger Trieb   heißen. Das Vermögen des moralischen 

Entschlusses ist  die Freiheit ,  die sich für und wider das moralische G e-
setz entschließen ka nn und die dadurch dem Willen die Maxime gibt, der 

sich nur durch Konse quenz in den Maximen als  Wille  zeigt.  
 

Das  Ideal der Moralität   ist also ein Subjekt, das durch Freiheit jederzeit 
der moralisch en Gesinnung gemäß handelt; das  Ideal der Bosheit , das i hr 

zuwider handelt, um ihr zuwider zu handeln. Solange das Moralgesetz und 
die Freiheit in Übereinstimmung betrachtet werden, das heißt, wenn das 

Moralgesetz als selbst durch die Freiheit gegeben erscheint, solange läßt 
sich kein Widerstreit  zwischen beide n denken. Insofern beide in einem 

Subjekt vereinigt sind, und Freiheit sich im Bewußtsein, als sich im Mora l-
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gesetz gegen die Neigungen äußerend und dadurch sich als Freiheit b e-

während, ankündigt, insofern läßt sich diese Übereinstimmung denken, 
und es sche int unmöglich zu sein, frei und nicht moralisch zu handeln. I n-

sofern aber das Moralgesetz unabhängig von der Freiheit durch die prakt i-

sche Vernunft gegeben ist, insofern scheint die Freiheit in der Befolgung 
desselben als gebunden und es scheint unmöglich,  seine Freiheit zu b e-

weisen, und moralisch zu handeln. Das der Freiheit analoge theoretische 
Vermögen, die tätige Einbildungskraft, verbindet mit dem, der Freiheit a n-

sich fremden, Moralgesetz notwendig die Fiktion eines Gebieters. Dadurch 
erscheint die Mor alität als Sklaverei, und die Bestimmung durch bloße 

Freiheit ohne alle Rücksicht, als unbedingte Geistesstärke. Dadurch ist a l-
so Bosheit oder eine dem Moralgesetz entgegengesetzte Handlungsweise 

möglich.  
 

Das moralische Ideal  handelte nach einem  formalen   Prinzip; das  Bosha f-
te   muß also nach einem  materialen   handeln. Soll die Freiheit aber durch 

ein materiales Prinzip nicht als beschränkt erscheinen, so muß dieses Pri n-
zip ganz in das Subjekt zurückgehen, und das Subjekt selbst muß sich 

zum letzten Endz weck seiner Handlungen machen. Der Charakter der 

boshaften Gesinnung hat also folgende Momente.  1)  Einzelheit ;  die Max i-
me, nach der du handelst, komme schlechterdings nur dir zu, und mache 

es unmöglich, daß sie außer dir noch jemand befol gen könne. 2) Eigen-
nützigkeit ;   sie beziehe sich schlechterdings auf dich. 3)  Alleinfreiheit ;   sie 

behandle alles andere als Mittel für dich.  
Fassen wir diesen Charakter in einen  Vorsatz  ï denn  Gesetz   kann er 

nicht heißen, weil er keine Allgemeingültigkeit haben kann ï zusammen, 
so könnte er so ausgedr¿ckt werden: ĂIch will so handeln, daß mein Ich 

der einzig mögliche Zweck meiner Handlung ist, und als das einzig freie 
Wesen er scheint.ñ Wie sich aus dem Moralgesetz ein System der Max i-

men, die sich mit der moralischen Ges innung vertragen, herleiten läßt, so 
läßt sich aus diesem Vorsatz ein System der Bosheit herleiten, das der 

Moralität entgegengesetzt, aber eben so konsequent ist. Die Skizze dieses 
Syste ms wird das deutlicher machen.  

 

Die zunächst aus diesem Vorsatz folge nden Maximen wären:  
1) Sei nie wahrhaftig und scheine es doch so. Denn, wenn du wahrhaftig 

bist, so können andere auf dich rechnen, du dienst also ihnen, und sie 
dienen nicht bloß dir. Wenn du aber nicht wahrhaftig scheinst, so rechnen 

sie nicht auf dich,  und du kannst dich i hrer nicht so bequem bedienen.  
2) Erkennen kein Eigentum , aber behaupte, daß es heilig und unverletzbar 

sei, und eigne dir alles an. Wenn du alles als Dein anerkannt besitzen 
kannst, so ist alles von dir abhängig.  

3) Bediene dich der M oralität anderer als Schwäche zu deinen Zwec ken.  
4) Verleite jedermann zur Sünde, während du die Moralität als etwas No t-

wendiges zu erkennen scheinst. Dadurch werden alle andern von deiner 
Gnade abhängig, weil du sie als Verbrecher strafen kannst.  

5) Liebe  nie manden.  
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6) Mache jeden unglücklich, der nicht von dir abhän gen will.  

7) Sei völlig konsequenz und lasse dich nie etwas reuen. Was du einmal 
beschlossen hast, das führe aus, es koste was es wolle. Dadurch zeigst du 

deine ganze Unabhängigkeit und erlangs t wegen der Gleichförmigkeit in 

deinem Verfahren den Schein der Gerechtigkeit , der dir ein geschicktes 
Mittel abgibt, andere dir zu Sklaven zu machen, ehe sie es merken.  

 
Von diesen allgemeinen Maximen ließe sich, wie der Leser leicht selbst 

finden kann, e in System bis zum einzelnsten Detail fortsetzen, nach we l-
chem sich in jedem gegebenen Fall ebenso bestimmt erkennen ließe, wie 

konsequente Bosheit als vollkommene Tugend handeln wird. Daß eine so l-
che Handlungsweise als möglich gedacht werden könne, haben w ir g e-

zeigt; daß sie der Charakter eines Ideals der Bosheit sei, haben wir auch 
erwiesen. Nun ist also nur noch zu untersuchen, ob sie  realisiert werden 

kann.  
 

Am ersten ist klar, daß der moralischen Gesinnung durch jede moralische 
Handlung Genüge geleistet  wird, daß aber die Boshafte nur durch eine T o-

talität von Handlungen, die mit allen möglichen Objekten zu Handlungen 

im genauen Verhältnis stände, befriedigt werden könnte. Sie setzt also als 
konsequent schlechterdings Unsterblichkeit als notwendig erkannt  voraus. 

Der Mensch kann sie also nie realisieren, auch nicht einmal konsequent 
nach ihr handeln, weil er die Unsterblichkeit nicht aus theoretischen Grü n-

den demonstrieren, sondern nur aus praktischen Gründen postulieren 
kann. Der Mensch ist ferner in sein en theoretischen Kenntnissen viel zu 

eingeschränkt, um alles seinem egoistischen Vorsatz angemessene zu e r-
kennen. Das Ideal der Bosheit läßt sich daher nicht als durch den Me n-

schen möglich denken. Die Schrift stellt den Menschen auch nicht als u n-
mittelbar boshaft, sondern als gelegentlich verführt dar. Sie schildert die 

Bosheit des Menschen als Torheit; welches auch völlig richtig ist, weil er 
als bloß vernünftig, wodurch er noch nicht als moralisch gut gedacht wird, 

einsehen muß, daß er seinen boshaften Vo rsatz nicht realisieren kann. Der 
Mensch kann wohl boshaft handeln, aber er kann nicht die höchste Bosheit 

erreichen, und ist in dieser Hinsicht als von seinem bösen Herzen verführt 

zu betrachten. Die Bosheit im Menschen ist daher nicht als ein freier En t-
schluß, nach einem dem Moralgesetz widersprechenden Vorsatz zu ha n-

deln, sondern als ein verderblicher Hang anzusehen, das Moralgesetz e i-
gennützigen Trieben aufzuopfern. Das Ideal der Bosheit kann nur als ein 

Wesen dargestellt werden, welches aus sich selbst  seiner Unsterblichkeit 
gewiß und theoretisch allwissend ist, um alle Naturwirkungen in seinem 

Plan berechnen zu können. Die Freiheit ist das Einzige, was seine Pläne 
zerstören kann. Insofern Menschen nach Begierenden handeln, stehen sie 

ganz unter seiner Macht.  
 

Dieses Wesen läßt sich aber nicht als ein Schöpfer oder böser Gott  den-
ken, denn Schöpfung ist eine Handlung, durch welche aus formalen Prinz i-

pien Stoff hervorgebracht wird. Die Freiheit des Schöpfers, weil alles durch 
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ihn ist, kann nicht als dadurc h sich äußernd gedacht werden, daß er sich 

selbst zum materialen Zweck macht, sondern nur dadurch, daß er freie 
Kreaturen, die sich selbst Zweck sind, hervorbringt. Dem Vermögen zu 

erschaffen widerspricht die Bosheit, weil es das gibt, was die Bosheit 

such t, die Abhängigkeit aller Wesen von ihm allein. Mit dem Vermögen zu 
erschaffen, läßt sich nur die Absicht durch Freiheit verehrt zu werden, 

vereinigen. Auch läßt sich ein böses Wesen wohl in der Relation als G e-
schöpf zum Guten denken, aber nicht als gleich  mächtig mit dem Guten; 

denn da müßte notwendig eines unterliegen, oder sich ihre beiderseitige 
Wirkung ganz aufheben. Daß aber der Schöpfer ein boshaftes Wesen du l-

den kann, folgt daraus, daß er Verehrung und Gehorsam aus freier Liebe  
sucht, was unmöglich wäre, wenn das gegenseitige Betragen die Vernic h-

tung nach sich zöge.  
 

Die ersten Moment, auf die es, wie wir oben gezeigt haben, vorzüglich a n-
kommt, wenn der Teufel keine Chimäre sein soll, sind nun in dieser Unte r-

suchung als ansich und als vereinigt denkbar gefunden worden. Der Teufel 
ist ein vollkommen boshaftes Geschöpf. Eine nähere Bestimmung unseres 

Ideals wird  über die übrigen entscheiden.  

 
Die Bosheit hat ein materielles Prinzip, das aber das Eigene hat, daß es 

ausschließlich subjektiv ist, und nie ohne Kollision von einem zweiten W e-
sen zugleich befolgt werden kann. Das höchste Gut der Bosheit kann also 

zwar Glückseligkeit  sein, aber es ist davon alle Freude an objektiver 
Glückseligkeit, welche unter der Voraussetzung, daß Glückseligkeit das 

höch ste Gut sei, gar wohl stattfinden kann, ausgeschlossen. Zum höc h-
sten Gut der Bosheit gehört es, daß nirgends Glückseligkeit als durch sie 

zu finden sei. Das Ideal der Bosheit muß also in beständiger Anstrengung 
sein, alle nicht von ihm abhängige Glückselig keit zu stören, und es ist -  

insofern das höchste Ideal des Guten nicht nur selbst von ihm völlig una b-
hängig ist, sondern auch die Glückseligkeit anderer moralischer Wesen 

von ihm unabhängig bewirken kann -  in beständiger fruchtloser Anstre n-
gung und also i mmer gequält. Da die Bedingung, unter der den moral i-

schen Wesen vom höchsten Ideal des Guten Glückseligkeit erteilt werden 

soll, die Sittlichkeit ist, so muß das böse Ideal notwendig, als in einem u n-
aufhörliche Streben gedacht werden, sie von der Sittlichk eit, soviel ihm 

möglich ist, abzubringen; denn dadurch macht es sie der Glückseligkeit 
verlustig, über deren Austeilung ihm keine unmittelbare Gewalt zusteht. 

da es als dem höchsten Ideal völlig unterliegend gedacht werden muß, so 
hat es auch keinen andere n Schutz für sich gegen das höchste Ideal, als 

dessen Gerechtigkeit, insofern es zeigen könnte, daß andere Wesen, die 
nicht besser wären, als es selbst ist, vom höchsten Ideal, oder Gott, güt i-

ger behandelt würden. Es ist also zugleich der Ankläger und der Verführer 
anderer moralischer Wesen.  

 
Nun sind, wenn wir richtig geschlossen haben, alle Momente dieses B e-

griffs des Teufels als zusammen denkbar und notwendig vereinigt erwi e-
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sen.  

 
Vergleicht man das höchste Ideal der Güte und der Bosheit, so findet sich 

folgender Unterschied. Das höchste Ideal der Sittlichkeit verträgt sich mit 

dem erreichbaren Ideal der Sittlichkeit, und will, daß dieses durch alle m o-
ralischen Wesen realisiert werde. Das Ideal der Bosheit ist nur in einem 

einzigen Wesen möglich, dem die a ndern als Sklaven unterworfen sein 
müßten. Das höchste Ideal der Güte kann von allen moralischen Wesen 

geliebt, das Ideal der Bosheit muß von allen verabscheut werden. Das 
Streben nach der Erreichung des Ideals der Sittlichkeit vereinigt alle m o-

ralischen W esen und verbindet sie alle zu einem ethischen Staat ; das 
Streben nach dem Ideal der Bosheit trennt alle moralischen Wesen, und 

würde, wenn es durch eines davon realisiert werden könnte, die andern 
alle unbedingt zu Sklaven dieses einzigen machen. Die Geme inschaft m o-

ralischer Wesen, die nach dem guten Ideal streben, ist ein Reich der Liebe 
und des Lichts; denn sie lieben sich als gleichgesinnt, weil sie durch diese 

gleiche Gesinnung ihre völlige Freiheit genießen, und weil die Erkenntnis 
des Guten ihr gemei nschaftlicher Zweck ist. Das Zusammensein moral i-

scher Wesen, die nach dem bösen Ideal streben, ist ein Reich der Knech t-

schaft  und der Finsternis ; denn die Einigkeit ist nur durch unbedingtes 
Herrschen eines Einzigen möglich, und die Erkenntnis der andern i st ein 

Hindernis dieser Herrschaft .  
 

Die Ideen der Bosheit und der Sittlichkeit können, wie ich nun glaube g e-
zeigt zu haben, als zwei Ideale dargestellt werden, die als solche gleiche 

Ansprüche auf Denkbarkeit haben und in der Natur des Menschen gleich 
geg ründet sind. In jeder Religion müssen sich also auch Spuren davon fi n-

den. Aber da beide Ideen voneinander abhängig sind, so kann keine ohne 
die andere richtig gedacht werden. Die christliche Religion, die zuerst den 

wahren Charakter der sittlichen Güte, al s unbedingte Befolgung der Pflicht 
und zuerst das höchste Ideal der Sittlichkeit als einen Gegenstand der 

Achtung und Liebe aufstellte, hat daher auch zuerst das Ideal der Bosheit 
richtig dargestellt. Solange die Sittlichkeit, durch eine Jllusion, als die 

Handlungsweise, die das höchste Gut bewirkt, gedacht wurde, solange 

mußte auch die Bosheit verkannt werden und nur als Unwissenheit e r-
scheinen. Man trifft daher bei keinem Volk vor CHRISTI Geburt einen Te u-

fel an.  
 

Die Meinung der Manichäer, ï wenn es auch ganz ausgemacht wäre, daß 
sie aus einer alten Lehre der Inder und Perser (von zweien mächtigen, e i-

nem bösen und einem guten Wesen) abstamme ï kann doch keinen Ei n-
wurf dagegen abgeben. Schon der Hauptbeweis der Manichäer für die Ex i-

stenz eines bösen Wesens,  daß nämlich sonst das Böse keinen Grund hä t-
te, zeigt, daß beide Ideen nicht praktisch, sondern nur spekulativ waren, 

und nicht aus dem Ideal der Sittlichkeit und der Bosheit, sondern aus dem 
Bemühen das Böse in der Welt zu erklären, entstanden waren. Da d er U r-

sprung des moralisch Bösen nicht außer der Freiheit gesucht und, wenn 
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diese vorausgesetzt wird, in nichts anderem gedacht werden kann, so 

zeigt das Bemühen, es aus Gründen erklären zu wollen, deutlich, daß das 
Gute und Böse als etwas Zufälliges und mi t dem Nützlichen  und Schädl i-

chen Übereinkommendes gedacht wurde. Das Ideal der Sittlichkeit, oder 

Gott, war also so unrichtig gedacht, wie das Ideal der Bosheit. Man dachte 
ein mächtiges Wesen, in dem der Affekt der Liebe, und ein anderes, in 

dem der Affek t des Neides herrschte. Daß beide Wesen mit Gott und mit 
dem Teufel keine Ähnlichkeit haben, wird aus dem bisher gesagten klar 

sein.  
 

Der Grund, worauf die Jllusion eines höchsten Gutes beruth, liegt in der 
theoretischen Vernunft, die von allem, was sie al s Ursache denkt, die Wi r-

kung zu erkennen sucht, und die die Wirkung, als einen Zweck der Urs a-
che, wenn diese Ursache als freitätig gedacht wird, denkt. Sie hat also 

zwei Frag en: 1) was entsp ringt aus der Sittlichkeit, und 2) was ist der 
Zweck der Sittlichk eit?  Die Antwort haben wir oben schon gegeben. Die 

Sittlickeit ist um ihrer selbst willen, und ihre Ursache ist Freiheit und also 
für die theoretische Vernunft unbegreiflic h.  

 

Damit würde sich auch die theoretische Vernunft begnügen, und vielleicht 
nie ein e weitere Forderung gemacht haben, wenn die sittliche Handlung 

nicht eben sowohl, als die unsittlich in der Erfahrung Folgen hätte, und 
dadurch noch die Frage übrig bliebe: wenn auch die sittliche Handlung a n-

sich geschehen muß und geschieht, so ist doch ge wiß, daß sie Folgen hat, 
und diese Folgen können doch ein Gegenstand des Erkennens sein, und 

ihr Unterschied von den Folgen einer unsittlichen aufgesucht werden. Da 
diese Frage aus der Erfahrung genommen ist, so muß sie auch aus der 

Erfahrung beantwortet w erden, und diese bestimmt kein einziges Kennze i-
chen der sittlichen Güte einer Handlung, das berechtigte, sie deswegen als 

sitt lich zu erkennen.  
 

Die Vernunft ist also zwar völlig abgewiesen, aber nicht befriedigt. Der 
Trieb nach Glückseligkeit ist so besti mmt in uns, und wir können ihm in 

unserem Bewußtsein ebenso wenig entsagen, als der praktischen Ve r-

nunft. Die theoretische Vernunft, die durch die praktische abgewiesen ist 
ohne befriedigt zu sein, sucht nun ihre Befriedigung im Trieb nach Glüc k-

seligkeit u nd versucht es damit: die Befriedigung dieses Triebes als die 
Folge der Moralität vorauszusetzen. Dazu hat sie auch einen Grund in der 

notwendigen Einheit des Menschen, der nicht zwei Triebe haben kann, die 
einander aufheben. Es bleibt also noch die Unters uchung übrig, ob die m o-

ralische Gesinnung nicht zugleich die Ursache der Glückseligkeit sei; und 
da dies in der Erfahrung nicht entschieden werden kann, weil diese nur die 

Folgen einzelner Handlungen aber nicht die Folgen der Sittlichkeit, als R e-
algrund au ßer der Erfahrung gedacht, angibt: so bleibt doch immer noch 

die Hoffnung der Realisierung eines höchsten Gutes übrig, wenn auch 
gleich eingesehen wird, daß die Sittlichkeit nicht darin bestehen kann, sich 

die Realisierung desselben zum Zweck zu machen.  
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Ehe der Charakter der Sittlichkeit durch Reflexion erkannt war, mußte d a-
her notwendig die Frage nach dem höchsten Gut mit dem Prinzip der Si t t-

lichkeit verwechselt werden, und nach der genauen Bestimmung der Sit t-

lichkeit bleibt noch die Aufgabe übrig: ob sic h kein höchstes Gut denken 
lasse, das zwar nicht der Zweck, aber doch das Resultat der Sittlichkeit als 

Realgrund außer der Er scheinung gedacht, wäre.  
 

Moralität ist ansicht gut, sie muß also notwendig im höchsten Gut entha l-
ten sein. Ist Moralität zugleich  hervorbringend, so ist die Moralität mit 

dem, was durch sie ist, notwendig das höchste Gut. Das höchste Ideal der 
Moralität ist Gott. Wird die Welt als das, was durch Gott ist, gedacht, so 

macht Gott und die Welt das höchste Gut aus. Dieses höchste Gut tu t aber 
unserem Forschen nach einem höchsten Gut nicht Genüge, weil es kein 

Ideal sondern etwas Absolutes ist, zu dem keine Annäherung stattfindet. 
Das menschliche Ideal der Moralität ist nicht hervorbringend, sondern 

ordnend ; es kann also kein höchstes Gut  als eine unmittelbare Wirkung 
desselben gedacht werden. Da es aber als bloßes Ideal der Sittlichkeit, 

vom höchsten Ideal nicht verschieden ist, so müssen die Wirkungen des 

höchsten Ideals, als mit der Sittlichkeit völlig konsequent gedacht werden. 
Das höc hste Gut der Menschheit oder das Ideal des höchsten Gutes kann 

also nur als Moralität, in Verbindung mit der sich auf die Welt beziehenden 
Forderung des Subjekts, das dem Ideal der Moralität nachstrebt, gedacht 

werden. Dadurch wird der Mensch als sittlich ganz von sich selbst, als 
glücklich ganz von Gott abhängig gedacht, und die Sittlichkeit, nicht zur 

Ursache des höchsten Gutes, sondern zur einzigen Bedingung des Genu s-
ses desselben ge macht.  

 
Durch diese Vorstellungsart wird zwar die theoretische Vernunft in ihrer 

Forderung nach der Erkenntnis einer Wirkung der Moralität beruhigt, aber 
auch noch nicht befriedigt. Das Wesen des Glaubens besteht darin, die 

Forderungen der theoretischen Vernunft, in ihrem Widerstreit gegen die 
praktische, abzuweisen; auf der a nderen Seite aber liegt eben in der Nöt i-

gung, sie zur Ruhe zu verweisen, die Möglichkeit des Unglaubens. Weil 

nun das Ideal der Sittlichkeit durch die praktische Vernunft gegeben ist, 
und auf die angegebene Art durch das höchste Ideal die theoretische Ve r-

nunft  beruhigt   wird: so kann die Widerspenstigkeit gegen den Glauben 
an Gott ï inwie fern sie sich darauf stützt, daß den Forderungen der the o-

retischen Vernunft  nicht nach Gesetzen der Erfahrung  Genüge geleistet 
worden ist ï als ein Leugnen, und nicht als  bloße Unwissenheit und noch 

viel weniger als Erkenntnis des Gegenteils, welche unmöglich ist, anges e-
hen werden; und der Unglaube wird in dies er Hinsicht ein Verbrechen. 

Der  moralisch Glaube   ist nicht etwas Passive s, sondern er ist aktiv , und 
eine Niederschlagung der theoretischen Zweifel gegen die Forderung der 

praktischen Vernunft durch eine Handlung der Freiheit. Der  moralisch U n-
glaube  ist das ihm entgegengesetzte Verfahren, die Forderungen der pra k-
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tischen Vernunft dem Interesse der th eoretischen aufzuopfern, zum Zwe k-

ke der eigennützigen Triebe, ebenfalls durch eine Handlung der Frei heit.  
 

Da diese Darstellung des Glaubens und des Unglaubens erst nach der Da r-

stellung des Ideals der Sittlichkeit möglich ist, so konnte auch die Lehre 
vom Glauben und Unglauben der christlichen Religion nicht vorhergehen. 

Da zur Wirksamkeit der moralischen Gesinnung die unbedingte Befolgung 
der Forderung der praktischen Vernunft oder der Glaube notwendig ist, so 

muß das Ideal der Bosheit auch als den Glauben  untergrabend gedacht 
werden.  

 
Nach dem bisher Gesagten, glaube ich, ist es klar, daß das Ideal der Sit t-

lichkeit und der Bosheit beide einander gegenüber stehen, und keines o h-
ne das andere gedacht werden kann. Das moralisch Gute ist nur in einem 

Wesen mögl ich, dem das Gegenteil möglich ist. Nun ist die Frage, müssen 
sie auch beide a ls existierend gedacht werden?  

 
Gott oder das höchste Ideal der Sittlichkeit ist, wie wir oben gesehen h a-

ben, zur Beruhigung der theoretischen Vernunft und zur Möglichkeit der 

Eintracht zwischen der praktischen Vernunft und dem Trieb nach Glücks e-
ligkeit notwendig als existierend vorauszusetzen. Der Glaube an Gott ist 

eine Handlung der Freiheit nach dem Gebot der praktischen Vernunft, und 
der Unglaube ist unsittlich. Der Teufel hin gegen, oder das Ideal der Bo s-

heit, wird zu keiner Befriedigung der theoretischen Vernunft vorausg e-
setzt, und der Glaube an seine Existenz ist mit keinem Interesse der pra k-

tischen Vernunft verbunden. Überdies, da das Ideal der Bosheit nicht wie 
das Ideal de r Sittlichkeit etwas jedem Menschen zur Befolgung aufgestel l-

tes, und ohne Kollision durch jeden erreichbar ist; da vielmehr durchaus 
nur  ein   einzelnes Subjekt demselben ohne Kollision nachstreben kann, 

und das höchste Gut dieses Ideals in keiner Zeit zu realisieren ist: so w i-
derspricht es also auch sogar dem Interesse der Bosheit, dieses Ideal als 

existierend anzunehmen. Der sittliche Mensch hat mithin kein Interesse, 
an einen Teufel zu glauben, und der Boshafteste hat ein Interesse, ihn zu 

leugnen. Die E xistenz des Teufels ist also aus nichts zu postulieren und ist 

daher für die theoretische Vernunft problematisch und für die praktische 
gleichgültig. Es läßt sich also auch weder in theoretischer Hinsicht ein E r-

klärungsgrund noch in praktischer ein Bestimm ungsgrund von der Idee 
des Teufels hernehmen. Seine Existenz ist daher völlig gleichgültig, und 

sie zu glauben oder nicht zu glauben hat keinen Einfluß auf die Wirksa m-
keit der moralischen Gesinnung im Menschen. Aus der Erklärung der N a-

turerscheinungen muß die Annahme eines solchen bösen Prinzips ohnehin 
gänz lich verbannt werden.  

 
Der Nutzen, den die Darstellung der Idee der höchsten Bosheit oder der 

Begriff des Teufels hat, ist aber dessenungeachtet für die Moralität sehr 
wichtig. Inwiefern nämlich dadurch bewiesen ist, daß nur  ein   Wesen mit 

Freiheit höchst boshaft sein kann, dem die andern dienen müssen: so en t-



 
174 

 

steht ein Interesse der theoretischen Vernunft für die Maximen der prakt i-

schen, indem diese allein von allen Menschen konsequent befolgt werden 
kön nen, und die Konsequenz eine Forderung der Vernunft überhaupt ist. 

Die Lehren der Moral erscheinen daher als die im geselligen Zustand der 

Menschen einzig mögliche Handlungsweise, die Kollisionen zwischen den 
Menschen zu verhindern; und daraus entspringt d er  Begriff des 

Rechts  oder derjenigen Handlungsweise, welche zu befolgen der andere 
schlech terdings erlauben muß.  

 
Der Begriff des Rechts ist seiner Möglichkeit nach von der Moral abhängig, 

aber seinen Merkmalen nach ganz durch die theoretische Vernunft b e-
stimmbar.  Recht überhaupt  ist, was moralisch möglich ist, aber  ein 

Recht   ist das Vermögen, nach materiellen Maximen zu handeln, ohne daß 
es ein anderer aus irgendeinem Grund mit Gewalt hindern darf. Um ein 

Recht  zu haben, ist gar nicht notwendig, daß di e Handlung, die aus me i-
nem Recht entspringt, sittlich sei; sie braucht nur als Handlungsweise 

überhaupt betrachtet, sittlich sein zu können. Der Grundsatz des 
Rechts   ist folgender Wechselsatz: Was einmal den Grund eines Verfa h-

rens, das für recht (oder mor alisch möglich) von mir erkannt wurde, a b-

gegeben hat, muß ihn für mein Urteil über diese Handlung jederzeit abg e-
ben, und was ihn im Urteil eines andern von meinem Verfahren einmal 

abgegeben hat, muß ihn für denselben immer abgeben. ï Das Recht en t-
steht dah er aus der Forderung völliger Konsequenz, die die Menschen 

wechselweise aneinander ma chen (volenti non fit iniuira).  
 

Die höhere Bedingung dieser Forderung ist, daß sie die Moral bei keinem 
Menschen aufhebe. Das Recht selbst ist also dem Richterstuhl der Moral 

verantwortlich, und erhält seine moralische Sanktion dadurch, daß der Z u-
stand, in dem nach Recht verfahren wird, der einzig mögliche Zustand der 

Menschen ist, in welchem sich die Moral mit Erfolg in äußeren Handlungen 
darstellen kann, und nicht auf d as innere Bewußtsein allein eingeschränkt 

bleibt.   (a )   
 

Moralisch möglich kann nicht sein, was die Handlungsweise der Bosheit in 

sich enthält; es kann mithin auch nichts ein Recht sein, was es nicht 
wechselseitig sein kann. Die Herleitung des Rechts gesch ieht daher auch 

nicht aus der Moral, sondern aus der Möglichkeit der wechselseitigen Ve r-
träglichkeit der eigennü tzigen Triebe bei den Menschen.  Unrecht  ist, was, 

als Handlungsweise angenommen, nur die Befriedigung der eigennützigen 
Triebe des einen Teils m öglich machen würde.  (b)    

 
Da die Erkennung der Rechte die völlig entwickelte Idee der Sittlichkeit 

nicht voraussetzt, so kann die Rechtslehre als Wissenschaft der Rechte der 
Moral vorausgehen; aber der Mensch verhält sich im Hinblick der Rechte 

anderer leidend, solange der Zusammenhang zwischen Recht und Pflicht 
von ihm nicht deutlich erkannt wird. Er sieht die Notwendigkeit ein, daß 

Recht in der Welt sein muß, aber er begreift nicht, wie ihm diese Notwe n-




